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The housing crisis has been preoccupying politicians and residents in Luxembourg for years. 
In addition to global phenomena such as the increasing commodification of housing and the 
financialization of the real estate market, there are additional context-specific factors that 
are driving the country’s property price development and thus intensifying the housing crisis. 
Among these factors, the rising demand for housing linked to economic growth in conjunc-
tion with the geographical size of the country creates a unique situation within Europe, which 
is reflected in comparatively high housing costs. The disproportionate increase in housing 
costs compared to household income is symptomatically leading to a housing crisis. Conse-
quently, the responsibility of the public sector in housing provision is also growing. However, 
in Luxembourg, where about one-tenth of the land available for residential construction is 
owned by the public sector, the government has limited influence and little power to act on 
the housing market. The inconspicuous state presence in the housing supply in Luxembourg 
can be explained by a tradition of housing policy. It consists of prioritising access to individual 
home ownership as the primary instrument against housing crises over the construction of 
social housing or the regulation of the rental housing market. The tradition originated in the 
country’s first housing policy measure to alleviate the housing shortage caused by industrial-
isation and today results in only two percent of the existing housing stock being owned by the 
public sector. The remaining housing can be attributed to the private housing sector.
This thesis explores the agency of a third housing sector in the creation of a long-term af-
fordable housing stock. Its definition and its necessity derive from the limitations of the two 
existing sectors: the private sector, in the liberal age, is increasingly becoming a site of nego-
tiation for financially motivated actors who no longer see residential real estate as a shelter 
for the social practice of housing, but as an abstract economic good. In Luxembourg, the 
public housing sector is hardly recognised as a significant player in the housing landscape 
and is based on an authoritarian principle whose allocation criteria a wide range of citizens, 
including households from the middle shift for whom prices on the open housing market can 
also no longer be considered affordable. Moreover, publicly owned housing is highly depend-
ent on the prevailing political climate and can be deregulated or transferred to the private 
sector through myopic political decisions. 
The third housing sector should provide self-organised, sustainably decommodified alter-
natives that understand housing as a common good. Suitable housing models can among 
others be housing cooperatives, where residents are both owners and tenants. Collective 
ownership can protect against a return of real estate to the market economy. It allows hous-
ing to be negotiated independently of the logics and mechanisms of the free housing market 
and forms a way for households to emancipate themselves from it through self-help. 
In this work, existing alternative housing models are analysed for the cornerstones of the 
third housing sector (sustainable decommodification, self-management, definition as com-
mon goods). The “Our new housing” study developed as part of this work informed partici-
pants about alternative housing models on the one hand and provided insights into whether 
there is a response to alternative forms and models of housing among the Luxembourg 
population on the other.



6

Zusammenfassung



7

Die Wohnungskrise beschäftigt seit Jahren Politik und Bewohner in Luxemburg. Neben glo-
balen Phänomenen wie der zunehmenden Kommodifizierung von Wohnraum und der Finanz-
ialisierung des Wohnungsmarktes, gibt es zusätzliche kontextspezifische Faktoren, die die 
Immobilienpreisentwicklung des Landes antreiben und somit die Wohnungskrise zusätzlich 
verschärfen. Unter anderem formt die an das Wirtschaftswachstum gekoppelte steigende 
Nachfrage nach Wohnraum in Verbindung mit der geografischen Größe des Landes eine ein-
zigartige Situation innerhalb Europas, die sich in vergleichsweise hohen Wohnkosten äußert. 
Die – im Vergleich zum Einkommen der Haushalte – disproportionale Steigerung der Woh-
nungskosten führt symptomatisch zu einer Wohnungskrise. Somit wächst auch die Verant-
wortung der öffentlichen Hand in der Wohnversorgung. Da in Luxemburg etwa ein Zehntel 
des baureifen Bodens für Wohnzwecke im Eigentum der öffentlichen Hand ist, hat der Staat 
jedoch kaum Handlungsmacht auf dem Wohnungsmarkt. Die unscheinbare staatliche Prä-
senz in der Wohnversorgung kann in Luxemburg mithilfe einer wohnungspolitischen Tradition 
erklärt werden. Sie besteht darin, den Zugang zu individuellem Wohneigentum als primäres 
Instrument gegen Wohnungskrisen, dem Bau von sozialem Wohnraum oder der Regulierung 
des Mietwohnungsmarktes vorzuziehen. Sie fand ihren Ursprung in der ersten wohnpoliti-
schen Maßnahme des Landes zur Linderung der durch die Industrialisierung hervorgerufenen 
Wohnungsnot und mündet heute darin, dass lediglich zwei Prozent des bestehenden Woh-
nungsbestandes Eigentum der öffentlichen Hand sind. Der restliche Wohnraum lässt sich 
dem privaten Wohnungssektor zuschreiben. 
Diese Arbeit untersucht die Wirkung eines Dritten Wohnungssektors auf die Schaffung eines 
nachhaltige bezahlbaren Wohnungsbestandes. Seine Definition ergibt sich dabei – wie seine 
Notwendigkeit – aus den Grenzen der beiden vorhandenen Sektoren: Der private Sektor wird 
im wirtschaftsliberalen Zeitalter durch die fortschreitende Kommodifizierung zunehmend zu 
einem Verhandlungsort für finanziell-motivierte Akteure, die Wohnimmobilien nicht länger 
als Raum für die soziale Praxis des Wohnens betrachten, sondern als abstraktes Spekulati-
onsgut. Der öffentliche Wohnungssektor ist zum einen in Luxemburg kaum als nennenswer-
ter Akteur in der Wohnungslandschaft anzuerkennen und baut zum anderen auf ein autoritä-
res Prinzip, dessen Vergabekriterien auch solche Haushalte ausschließen, für die der private 
Wohnungsmarkt nicht länger als bezahlbar angesehen werden kann. Zudem wird Wohnraum 
im Besitz der Öffentlichkeit vom vorherrschenden politischen Klima bestimmt und kann 
beispielsweise durch kurzsichtige politische Beschlüsse in den privaten Sektor transferiert 
werden. 
Der dritte Wohnungssektor soll daher selbstverwaltende, nachhaltig dekommodifizierte 
und wohngemeinnützige Alternativen bereitstellen. Passende Wohnmodelle können unter 
anderem Wohngenossenschaften darstellen, bei denen Bewohner sowohl Eigentümer als 
auch Mieter sind. Horizontale Entscheidungsprozesse und kollektives Eigentum können 
Immobilien vor einer Rückführung in die Marktwirtschaft schützen und sie somit von den 
Logiken und Mechanismen des freien Wohnungsmarktes entkoppeln. Darüber hinaus bil-
den sie für Mitglieder eine Möglichkeit, sich in Selbsthilfe von ihm zu emanzipieren. In dieser 
Arbeit werden bestehende Wohnprojekte auf die Grundpfeiler des Dritten Wohnungssektors 
(Selbstverwaltung, nachhaltige Dekommodifizierung und Wohngemeinnützigkeit) analysiert. 
Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Studie „Unser neues Wohnen“ hat einerseits die 
Teilnehmer über alternative Wohnmodelle informiert und andererseits Erkenntnisse darüber 
geliefert, ob innerhalb der Luxemburger Bevölkerung eine Resonanz für alternative Wohnfor-
men und -modelle besteht. 
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„A proper understanding of the housing 
crisis today requires an account of its 
commodification. Making real progress 
on housing problems requires developing 
concrete alternatives to it.“

- David Madden und Peter Marcuse, in In Defense of Housing (2016)

Meine erste Wohnungssuche

Das erste Mal nach einer Wohnung suchen musste ich, als ich nach dem Abitur nach Deutschland 

zog, um mit dem Studieren zu beginnen. Ich fand in Trier eine Ein-Zimmer-Wohnung, für die ich 

monatlich 400 Euro Miete zahlte (inklusive Warmkosten). Später zog ich innerhalb von Trier etwa 

50 Meter neben der Trierer Fußgängerzone mit einem Studienkollegen in eine Drei-Zimmer-Woh-

nung, in der ich für ein gemeinsam genutztes Wohnzimmer, eine große Küche, ein noch größeres 

Bad und ein riesiges, helles Zimmer in einem Altbau mit Holzparkett, 330 Euro zahlte. Dass die 

Wohnungssuche überhaupt herausfordernd sein konnte, merkte ich erst, als ich zum Master-

studium nach Hamburg zog. Ich fuhr für eine Woche nach Hamburg, um die WG-Gespräche vor 

Ort führen zu können. Die ganze Woche über war ich konstant am Laptop oder am Handy, um 

im Minutentakt die Wohnungsanbieterseiten neu zu laden und sofort reagieren zu können, falls 

ein neues Angebot hochgeladen werden würde. Ich schrieb über fünfzig Wohngemeinschaften 

an, die teilweise weit über meinem Budget lagen, und bekam von sechs davon eine Antwort. Am 

Ende der Woche war ich so verzweifelt, dass ich fast einer Wohngemeinschaft in einem schreck-

lichen Neubau und einem noch schrecklicheren Viertel zugesagt hätte. Die Warmmiete für das 

zwölf Quadratmeter große Zimmer und die gemeinschaftlich genutzten Räume (eine Küche, die 

man kaum zu zweit nutzen konnte und ein kleines Bad) lag bei 800 Euro. 

Am letzten Abend meiner Wohnungssuche-Reise nach Hamburg fand ich eine neue Anzeige. 

Ein fünfundzwanzig Quadratmeter großes Zimmer in einer Fünfer-WG in unmittelbarer Nähe 

zum Schanzenviertel, mit eigenem Balkon, Doppelschwingtüren und wunderschönem Stuck an 

den Decken, für 450 Euro. Ich konnte mir nicht erklären, wie das möglich sein konnte, dass sich 

diese beiden Wohnungen in der gleichen Stadt befanden (und die günstigere von beiden darüber 

hinaus noch in einer deutlich besseren Lage). Meine erste Erklärung war, dass es sich bei der An-

zeige wohl um ein Versehen oder einen Betrug handeln musste. Ich rief die angegebene Telefon-

nummer an und verabredete mich mit Esther, um am gleichen Abend in der WG einen Kaffee zu 

trinken. Sie gab mir die genaue Adresse und ich fuhr sofort hin, um mich zu vergewissern, dass 

das Haus tatsächlich existierte. Am Zielort angekommen stand ich vor einem im Jahr 1875 erbau-
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ten Mehrfamilienhaus, mit einer rosa Fassade und weißem Fensterstuck, einem kleinen Vorgar-

ten mit blühenden Bäumen und einem Klingelschild mit Esthers Namen. 

Da ich bis zu unserer Verabredung noch mehrere Stunden Zeit hatte, setzte ich mich in ein Café 

auf die andere Straßenseite und fing an über den Preisunterschied zwischen beiden Wohnung 

nachzudenken. Die Miete für das Zimmer in der Neubauwohnung war für etwa halb soviel Wohn-

fläche fast doppelt so teuer, als diejenige für das Zimmer hinter der denkmalgeschützten Fassa-

de, auf die ich gerade blickte. Wie konnte das sein? 

Dass ich eine persönliche Vorliebe für Altbauten hatte und lieber in einer Wohnung mit Holzpar-

kett und vier Metern Deckenhöhe, als in einem Neubau mit Fensterrahmen aus Plastik wohnen 

würde, war vielleicht Geschmackssache. Dennoch; selbst wenn die räumliche und architektoni-

sche Qualität aus der Gleichung ausgenommen wurde, ergab es immer noch keinen Sinn. Beide 

Wohnungen würden den gleichen Zweck erfüllen: Ich würde dort wohnen, in der Küche kochen, 

im Bad duschen, in meinem Zimmer schlafen, meine Privatsphäre finden und arbeiten, und 

morgens von dort aus zur Uni fahren. Der Kostenunterschied ließ sich nicht durch reale Fakto-

ren erklären. In der Neubauwohnung gab es weder einen qualitativen Mehrwert (in Form einer 

besseren Lage oder eines höheren Gebrauchswertes), noch einen quantitativen (in Form von 

mehr Wohnfläche). Der Preis musste sich also durch nicht greifbare, abstrakte Faktoren erklären 

lassen. 

Als ich am Abend beim WG-Gespräch mit Esther einen Kaffee trank und sie fragte, warum die 

Miete bei ihr vergleichsweise günstig wäre, erklärte sie es mir: Sie wohnte hier bereits seit über 

30 Jahren. Die guten alten Mietverträge. Wirklich nachvollziehen konnte ich diesen extremen 

Preisunterschied trotzdem nicht, hinterfragte ihn aber auch nicht weiter, sondern genoss die 

nächsten zwei Jahre meinen Stuck an der Decke und meinen Balkon an der Fassade im Herzen 

von Hamburg. 

Heute weiß ich, dass meine günstige Miete das Ergebnis einer rechtlichen Maßnahme in Form 

von Mietregulierung war und dass ich damals in Hamburg eine wichtige Lektion darüber gelernt 

hatte, dass Zeit (sowohl in ihrer statischen Form von Zeitpunkt, als auch unter ihrer prozesshaften 

Form) einer der ausschlaggebendsten Faktoren für die Preisgestaltung von Immobilien darstellt 

und zeitgleich die Wirkung und den Einfluss wohnungspolitischer Maßnahmen auf eine dauerhaft 

bezahlbare Wohnversorgung bestimmen kann. 

Wohnungskrise?

Als ich nach dem Studium wieder nach Luxemburg zog, teilten mir meine Eltern mit, dass sie 

mir beim Kauf meiner eigenen Wohnung helfen könnten. Ich – und es ist mir heute sehr unan-

genehm, das zuzugeben – empfand es damals als normal. Die meisten meiner Freunde taten 

immerhin das Gleiche und Miete war doch eigentlich bloß rausgeschmissenes Geld. Auch als 
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ich (mit der angekündigten Hilfe meiner Eltern) einen sehr günstigen Kredit bewilligt bekam 

und einige Wochen später beim Notar meinen Kaufvertrag unterzeichnete, hatte ich noch nicht 

verstanden, dass das eine außergewöhnliche Situation war und dass um mich herum immer 

mehr Menschen von einer Wohnungskrise betroffen waren, die an mir vorbeigegangen war. Dass 

Wohnen in Luxemburg nicht günstig war, wusste ich. Dass jeden Morgen tausende Menschen 

über die Landesgrenzen zur Arbeit pendeln, spürte ich jedes Mal, wenn ich zu Berufsverkehrs-

zeit auf der falschen Autobahn unterwegs war. Dass sich die Situation auf dem Luxemburger 

Wohnungsmarkt in den 6 Jahren meiner Abwesenheit zu einer Wohnungskrise zugespitzt hatte, 

von der lange nicht mehr ausschließlich junge Berufseinsteiger oder Studenten betroffen waren, 

begriff ich jedoch erst als ich Ende 2020 einen Artikel über „die großen Sorgen der Bürger“ las: 

In einem Politmonitor hatten 78 Prozent der wahlberechtigten Befragten angegeben, dass sie 

besorgt über den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum wären. Mitten in der sanitären Krise war 

diese Sorge prozentual größer als die um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie (bei 

71 Prozent der Befragten)1.

Bis zu diesem Zeitpunkt war ich mir des quantitativen Ausmaßes der Wohnungskrise nicht be-

wusst  – ich war eigentlich der Meinung, dass sie sich eher in der baulichen Qualität unserer 

Wohnungsarchitektur manifestierte. 

Zu Beginn meiner Recherche befasste ich mich vor allem mit Statistiken und stellte schnell fest, 

dass sich die große Sorge der Bürger in ihnen widerspiegelten. In den meisten Statistiken zu 

den Ländern der Europäischen Union befindet sich Luxemburg weit oben: Es belegt hinter Irland 

Platz zwei für die teuersten Wohnkosten,2 ist nach Griechenland das Land mit der höchsten Quo-

te zur Überbelastung durch Wohnkosten (2022 gaben 15,3 Prozent der Haushalte mehr als 40 

Prozent ihres Einkommens für Wohnen aus)3 und belegt in der Statistik zu dem höchsten Anstieg 

der Wohnungspreise den dritten Platz. Die Immobilienpreise waren in Luxemburg fast dreimal so 

schnell gestiegen wie im EU-Durchschnitt.4 In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass 100 Qua-

dratmeter Wohnfläche 2022 im Landesdurchschnitt circa eine Million Euro kosteten,5 während 

der Preis für die gleiche Wohnfläche 2010 noch bei 450.000 lag.6 

Die Suche nach einer Erklärung

Als Architekt7 hatte ich mich bis zum Beginn dieser Arbeit einzig mit der räumlichen Gestaltung 

für die soziale Praxis Wohnen beschäftigt. Im Studium entwarf ich gemeinschaftliche Wohnpro-

jekte, bei denen sich Studenten mit Senioren einen Garten und eine Bibliothek teilen konnten 

und Reihenhäuser, bei denen sich junge Familien ein Wohnzimmer teilen konnten. In einer ver-

lassenen Lagerhalle in Hamburg entwarf ich Clusterwohnungen, die sich je nach Veränderung 

der Haushaltskonstellation an die Bedürfnisse der Bewohner anpassen sollten. Darüber nach-

zudenken, wer diese Wohnungen eigentlich bauen, bezahlen und besitzen würde und überhaupt 
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könnte, war nicht Teil meiner Ausbildung, wie ich damals fand. 

Aber auch als Bewohner kam es mir nicht in den Sinn meine Wohnkosten grundlegend zu hin-

terfragen. Wohnen in Luxemburg ist teuer, das wusste ich. Und auch wenn mir das Ausmaß des 

Wertzuwachses für Immobilien zu Beginn nicht klar war, wusste ich ebenfalls, dass es immer 

teurer wird. Das ist einfach so. Ich hatte diese Tatsache lange widerstandslos akzeptiert, ohne sie 

zu hinterfragen, denn sie war Teil meines Paradigmas. 

Erst mit dem Beginn dieser Arbeit wollte ich verstehen, wie die hohen und stetig steigenden Im-

mobilienpreise zustande kommen konnten. Das Ausmaß der Preissteigerungen erinnerte mich an 

den Wertzuwachs von Kunstwerken, Bitcoins, Aktien, oder anderen Dingen, die sich Menschen 

primär mit einem spekulativen Ziel zulegen. Nach und nach erkannte ich, dass der Gebrauchs-

wert von Wohnraum bei Verhandlungen über Wohnen in den Hintergrund gerückt, während sein 

abstrakter, finanzwirtschaftlicher Wert bedeutender geworden war. Ähnlich wie bei einem Jack-

son Pollock Gemälde war es nicht die Funktion, Qualität, oder Form der Ware, sondern ihr finan-

zieller Wert der sich (auf einer für mich unerklärlichen Art und Weise) verändert hatte. 

Ich erklärte mir die hohen Preise mit dem Gesetz von Angebot und Nachfrage und der Tatsache, 

dass diese beiden Kräfte auf dem Luxemburger Wohnungsmarkt in einem deutlichen Ungleich-

gewicht sind. Dass Wohnraum – anders als das Jackson Pollock Gemälde – einen unmittelbar 

funktionellen Wert hat, und die Nachfrage nach ihm keine freiwillige sondern eine existentielle 

ist, erklärte für mich darüber hinaus, warum die Wohnungsfrage sowohl ein sozialer, als auch 

wirtschaftlich relevanter Diskurs ist. Wohnungskrisen stehen nicht nur einer sozialgerechten Ge-

sellschaft im Weg, sondern gestalten das Land zunehmend unattraktiver für jene, die die stei-

gende Zahl der Arbeitsverträge annehmen, mit denen das Luxemburger Wirtschaftswachstum 

realisiert werden soll.  

Auf der anderen Seite ist die Begrenzung des Angebots bei Pollocks Gemälden offensichtli-

cher, als die Begrenzung von Wohnraum. Mit dem Tod des Künstlers wurde der Umfang seines 

Werk unwiderruflich festgelegt. Das Angebot von Wohnraum wird auf der natürlichen Ebene von 

den Grenzen der Ressourcen bestimmt, die für seine Herstellung benötigt werden. Irgendwann 

stellte ich fest, dass es darüber hinaus auf einer systemischen Ebene durch Eigentum begrenzt 

und (teilweise sogar bewusst) verknappt wird. Die Privatisierung von Boden und Wohnraum hat 

dazu geführt, dass nicht nur die Preise, sondern auch die Wohnungskrisen von wenigen privaten 

Personen gesteuert werden können. Die Auseinandersetzung mit den Phänomenen der Finanz-

ialisierung, der Monopolisierung, den Logiken und Mechanismen der freien Marktwirtschaft und 

dem rechtlich stark geschützten Eigentumsbegriff ließen mich erkennen, dass die Immobilien-

preisentwicklungen in Luxemburg vielleicht besonders ausgeprägt sind, das System in dem sie 

entstehen, jedoch ein globales ist. 
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Konfrontation 

Auch wenn ich im Laufe meiner Recherche einige Erklärungen für steigende Immobilienpreise 

gefunden hatte, konfrontierte ich mein Paradigma erst, als ich im Rahmen dieser Arbeit auf das 

Konzept der Kommodifizierung von Wohnraum gestoßen bin und erkannte, dass sich die treiben-

den Faktoren für Immobilienpreissteigerungen letztlich durch dieses Konzept erklären lassen. 

Immobilienspekulation, die Transferierung von Wohnraum aus der Real- in die Finanzwirtschaft, 

die Globalisierung des Wohnungsmarktes, sowie die zunehmende Trennung von Tausch-und Ge-

brauchswert konnten überhaupt nur entstehen, weil Wohnraum als eine Ware definiert wurde, die 

auf einem Markt gehandelt werden kann. Irgendwann wurde mir daneben bewusst, dass selbst 

die qualitative Krise (in Form von mangelnder architektonischer Qualität bei Neubauten), die mich 

als Architekt bereits vor der Auseinandersetzung mit der quantitativen und wirtschaftlichen Woh-

nungskrise beschäftigt hatte, Ergebnis eines Systems ist, in dem wir Wohnraum als möglichst 

profitbringende Ware behandeln. Die Kommodifizierung hat das Fundament für den (heutigen) 

Wohnungsmarkt gebaut und ihre Fortschreitung ist der Katalysator für Wohnungskrisen. 

Bettina Köhlers Text Kommodifizierung ließ mich erkennen, dass der prozesshafte Charakter 

dieses Begriffes bedeutet, dass die Definition einer Ware dem Wohnen nicht innewohnt „sondern 

in einem voraussetzungsvollen gesellschaftlichen Prozess erst konstituiert“ wurde.8 Es ist also 

gar keine unveränderbare Wahrheit oder eine feststehende Tatsache, dass Wohnen als Ware ge-

handelt werden muss, denn etwas das gesellschaftlich konstituiert und konstruiert wurde, würde 

sich auch dekonstruieren lassen. Da mein Hauptinteresse hinter dieser Arbeit darin besteht, eine 

Lösung für die Luxemburger Wohnungskrise zu finden, bot mir dies eine vielversprechende Per-

spektive. Wenn die Kommodifizierung von Wohnraum unsere Wohnungskrise geschaffen hatte, 

dann würde die Dekommodifizierung sie entschärfen können. 

Eine Lösung innerhalb vom System

Zu Beginn meiner Recherche sprach ich mit einem Freund, über meine Arbeit und erzählte ihm, 

dass ich über die Luxemburger Wohnungskrise schreiben und nach einer Lösung suchen wollen 

würde. Er meinte, dafür würde es keine Lösung geben, solange wir uns nicht mit dem Konzept 

der Enteignung anfreunden würden und beendete somit das Gespräch. 

Zugegeben, auch ich spielte an manchen Tagen innerhalb der letzten dreieinhalb Jahre mit dem 

Gedanken, dass eine weiträumige Immobilienenteignung die Probleme (aus der isolierten Sicht 

der sozialgerechten Wohnversorgung) in der Tat auf einen Schlag lösen könnte. Auch ein Appell 

für einen Systemwechsel lag zwischendurch auf der Hand, vor allem nachdem ich begriffen 

hatte, dass das vorherrschende System die Kommodifizierung stetig weiter fortschreiten lies und 

sogar antrieb. Ich fand solche radikalen Lösungsvorschläge dennoch autoritär, unrealistisch und 

wenig herausfordernd. Als Architekt bin ich dafür ausgebildet, Lösungen für ein Problem zu fin-
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den, ohne dabei das Problem an sich verändern zu müssen. Die Frage, welcher ich mich in dieser 

Arbeit widme, lautet daher nicht Wie kann die Wohnungskrise gelöst werden? sondern eher Wie 

kann die Wohnungskrise entschärft werden, ohne dass dafür das System, das sie hervorgebracht 

hat, vollumfänglich ersetzt werden muss? 

Alternativen 

Wie es das zu Beginn dieser Einleitung angeführte Zitat aus dem Buch In Defense of Housing vor-

schlägt, sucht diese Arbeit nach Alternativen zu dem kommodifizierten Wohnungsmarkt. Eine be-

stehende Alternative zum Markt stellt der Wohnungsbau der öffentlichen Hand dar. Innerhalb der 

letzten Jahre ist der Anteil von baureifem Bauland für Wohnzwecke im Eigentum der öffentlichen 

Hand von 7,8 Prozent in 20139 auf 13,5 Prozent10 gestiegen. Dennoch reicht das Bauland nicht 

aus, um die Nachfrage an geförderten Wohnungen aufzufangen. 2021 standen auf der Warte-

liste der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft Société Nationale des Habitations à Bon Marché 

(SNHBM) mehr als 6.500 Haushalte.11 Die Wohnungsbaugesellschaft baute in diesem Jahr 300 

Wohnungen.12 Ein Jahr später umfasste die Warteliste der Gesellschaft über 10.000 Haushalte.13 

Die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften werden der Nachfrage an gefördertem Wohnraum 

nicht gerecht. Hinzu kommt, dass die öffentliche Hand kaum als nennenswerter Akteur auf dem 

Luxemburger Wohnungsmarkt genannt werden kann: 2019 wurden in Luxemburg etwa 3700 

neue Wohnungen errichtet. 14 Der Anteil der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften SNHMB 

und Fonds du Logement (FDL) an diesen Neuerschließungen lag bei etwa 7 Prozent (und 270 

Wohnungen).15

Das Problem besteht jedoch nicht bloß darin, dass die öffentliche Hand in Luxemburg nach wie 

vor nicht genügend Bauland zur Verfügung hat und zu wenige Wohnungen baut, um die Woh-

nungsnachfrage zu decken, sondern ebenfalls darin, dass geförderter Wohnungsbau auf einem 

top-down Prinzip fundiert, das zum einen mit seinem Katalog an Vergabekriterien auch solche 

Haushalte ausschließt, für die der freie Wohnungsmarkt zunehmend als nicht bezahlbar angese-

hen werden kann und zum anderen nur wenig Raum für Selbstverwaltung oder Mitbestimmung 

der Bewohner zulässt. Diese globalen Herausforderungen und Beschränkungen des geförderten 

Wohnungsbaus werden von dem Risiko der Privatisierung öffentlicher Wohnbestände begleitet. 

Dafür muss der Blick nicht weit in die Vergangenheit gerichtet werden: Vor weniger als 20 Jahren 

hat Dresden seinen gesamten Wohnungsbestand an einen internationalen Immobilieninvestor 

verkauft, und wurde durch die Einnahmen zur ersten schuldenfreien Stadt in der Bundesrepub-

lik.16 Durch die Privatisierung des Dresdner Wohnbestandes wurde sämtlicher ehemalig geför-

derter Wohnraum Teil des freien und hochgradig kommodifizierten Wohnungsmarktes. Allerdings 

hatte die Stadt ihren eigenen Wohnraum bereits zu dem Zeitpunkt als Ware definiert, als sie 

begann über den freien Verkauf des Wohnungsbestandes zur Schuldenbefreiung der Stadtkas-
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se nachzudenken. Das Dresdner Beispiel ist nur eines unter vielen, das aufzeigt, wie fragil der 

dekommodifizierte Charakter von Wohnungen im Eigentum der öffentlichen Hand ist. 

Auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, dass die öffentliche Hand weiterhin (und in Luxem-

burg weitaus mehr) bezahlbaren Wohnraum schaffen muss, wurde mir nach und nach bewusst, 

dass der öffentliche Wohnungssektor kein geeigneter Raum für nachhaltig dekommodifizierten 

Wohnraum darstellt. Die dekommodifizierten Wohnalternativen würden in einem Schutzraum 

entwickelt werden müssen, der sie vor den Logiken und Prinzipien sowohl des Marktes als auch 

der öffentlichen Hand abschotten würde. Nur in diesem Schutzraum würde es gelingen, dekom-

modifizierten Wohnraum schaffen zu können, ohne dass dafür ein vollumfänglicher Systemwech-

sel stattfinden müsste. 

Der Schutzraum

Den Namen für diesen Schutzraum fand ich, als ich für einen Beitrag für die Osloer Architek-

tur Triennale in die norwegische Hauptstadt blickte. Hier versprach die Kommunalpolitik einen 

tredjge boligsektor (zu Deutsch: Dritten Wohnungssektor) zu etablieren, um die städtische Woh-

nungskrise zu entschärfen.17 Auch wenn die Etablierung dieses Sektors das wichtigste Ver-

sprechen bei den Kommunalwahlen 2019 war, ist man sich in Oslo bis heute nicht einig darüber, 

was der Dritte Wohnungssektor eigentlich ist und wem und wie er den Zugang zu bezahlbarem 

Wohnraum erleichtern soll. Eine interessante Diskussion ergab sich beispielsweise durch das von 

der Kommune vorgestellte Modell Leie-til-eie (zu Deutsch: Miete zu Eigentum). Hierbei sollten die 

Bewohner kommunale Wohnungen für eine gewisse Zeit lang mieten und anschließend ein Kauf-

recht für die Wohnung erlangen, bei dem die bereits getätigten Mietzahlungen vom Gesamtpreis 

für die Wohnung abgezogen werden würden.18 Gegenstimmen behaupten Modelle wie dieses 

würden den Dritten Wohnungssektor zu einem Sprungbrett in den privaten Wohnungssektor 

formen.19 Der Osloer Diskurs über den Dritten Wohnungssektor machte mir klar, dass es keine 

einheitliche Definition für dieses Konzept gab und woraufhin ich mir folgende Fragen stellte: 

Was ist der Dritte Wohnungssektor? Welche Wohnalternativen sind Teil dieses Sektors? Worauf 

muss besonders geachtet werden, damit die Grenzen zu den anderen beiden Sektoren nicht ver-

schwimmen? Wie kann sein Wohnbestand kontinuierlich wachsen, damit er sich neben den beiden 

anderen Sektoren zum einem relevanten Bestandteil des Wohnungsparks behaupten kann? Wel-

che Herausforderungen ergeben sich dadurch, dass es sich um einen privaten Sektor handelt, der 

sich dennoch den Logiken und Mechanismen des freien Marktwirtschaft opponiert? Und welche 

daraus, dass die Initiatoren, Verwalter und Bewohner seines Wohnraums Privatpersonen sind, die 

ihrem eigenen Paradigma widersprechen müssen? 

Die letzte Frage zielt dabei auf ein Element ab, das diese Arbeit grundlegend lenken würde: 

das Eigentum. Von der Luxemburger Politik wird Eigentum seit Beginn der Wohnungspolitik als 
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wirkungsvollstes Werkzeug zur Linderung von Wohnungskrisen verstanden (siehe Kapitel 2 | 

Antworten auf die Wohnungsnot im Industrialisierungszeitalter). Wer seine Wohnung besitzt, 

ist vor dem freien Markt geschützt. Das fühle ich als Eigentümer meiner Wohnung selber. Wenn 

Immobilienpreise ständig steigen und für manche Menschen ein Wohnungskauf zunehmend 

unrealistisch wird, wenn (wie zurzeit) die Nachfrage nach Mietwohnungen steigt und somit auch 

die Mieten in absehbarer Zeit steigen werden, wenn Mietern wegen Eigenbedarf gekündigt wird, 

oder wenn mir Freunde erzählen, dass ihre Eltern nicht genug Rente bekommen, um ihre Miete 

zahlen zu können, dann kann ich mich in meiner Eigentumswohnung zurücklehnen und mich si-

cher fühlen. Das Geld, das ich monatlich zur Kredittilgung zahle, ist keine Ausgabe, die ich zahlen 

muss, damit ich wohnen darf, sondern es ist eine Investition in ein Objekt, das mir irgendwann 

vollständig gehören wird. Hinzu kommt, dass der Wert meiner Wohnung, die ich 2019 gekauft 

habe, seither stetig gewachsen ist.20 Während ich wohne erhöht sich mein Vermögen. Und das 

gibt mir neben der erhöhten Wohnsicherheit ein deutlich besseres Gefühl, als das das ich damals 

hatte, als ich in Trier und in Hamburg einem mir fremden Eigentümer monatlich Geld überwies.  

In dieser Denkweise manifestiert sich das vorherrschende Paradigma, dem auch ich (teilweise 

sogar noch während der Recherche zu dieser Arbeit) gefolgt bin. Dass wir die Tatsache, dass man 

mit Wohnen oder Warten (also mit Leerstand oder Nichtbebauung eines Grundstückes) Ver-

mögen anhäufen kann, nicht hinterfragen und dass wir die Mentalität, dass einzig individuelles 

Eigentum uns die benötigte Wohnsicherheit bieten könnte, widerstandlos annehmen, stellt die 

größte Herausforderung für die Umsetzung eines Dritten Wohnungssektors, als Sektor für de-

kommodifizierten und wohngemeinnützigen Wohnraum dar. 

Auf der anderen Seite hat diese Recherche nämlich aufgezeigt, dass so wie die Kommodifizie-

rung das Fundament für unseren heutigen Wohnungsmarkt gebaut hat, Eigentum bereits davor 

den Grundstein für die Kommodifizierung gelegt hatte. Eigentum bietet somit heute Schutz vor 

einem Markt, den es selbst geschaffen hat. Aus diesem Widerspruch ergab sich, was ich in dieser 

Arbeit das Eigentumsparadox nenne (siehe Kapitel 2 | Kommodifizierung und Eigentum im Wech-

selspiel). 

Dieses Paradox stellte mich vor eine wichtige Frage: Wer sollte Eigentümer der Wohnungen des 

Dritten Wohnungssektors sein? Wenn sie der öffentlichen Hand gehören würden, dann wären sie 

Bestandteil des öffentlichen Wohnungssektors und würden (wie für den Sektor üblich) in einer 

top-down Praxis geplant, vergeben und verwaltet werden. Wenn sie Kollektiveigentum der eige-

nen Bewohner wären, dann könnte die ursprüngliche Intention den Wohnraum als dekommodi-

fiziert zu definieren, von dem vorherrschenden Kommodifizierungs-Paradigma überschattet wer-

den. Diesen Überlegungen folgend würde sich symptomatisch das Risiko erhöhen, dass aus dem 

Dritten Wohnungssektor ein ebenfalls kommodifizierter Markt entstehen würde, der sich parallel 

zu dem Wohnungsmarkt des privaten Wohnungssektors entwickeln würde. Zusätzlich könnten 
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die kollektiven Eigentümer sich bei einer Überschneidung sämtlicher Partikularinteressen für 

einen Verkauf der Immobilie entscheiden und sie somit auf den freien Markt und in den privaten 

Sektor transferieren. Und wer könnte es ihnen auch verübeln, wenn nicht einmal die öffentliche 

Hand in der Lage ist, ihren Wohnraum dauerhaft als dekommodifiziert anzusehen? Die Frage, die 

sich parallel zur Eigentumsfrage stellt ist somit folgende: Wie kann der Wohnraum des Dritten 

Wohnungssektors dauerhaft vor den Logiken und Mechanismen des freien Wohnungsmarktes, 

sowie den Paradigmen seiner Eigentümer geschützt bleiben? Oder anders: Welche Werkzeuge 

können den Wohnungssektor dazu befähigen, seiner inhärenten Definition nachhaltig und konse-

quent folgen zu können? 

Einen Lösungsansatz für die Problematik des Eigentums fand ich in einem Konzept, das Ivo 

Balmer unter dem Begriff Wächterfunktionen resümiert (siehe Kapitel 3 | Eine dreidimensionale 

Matrix). Wächterfunktionen können aus unabhängigen Instanzen (beispielsweise Staat, private 

Eigentümerorganisationen, Stiftungen, …) bestehen und werden somit von unterschiedlichen 

Motivationen geleitet. Ihre Aufgabe besteht darin, den dekommodifizierten Charakter des Wohn-

raums des Dritten Wohnungssektors zu wahren. Sie erlauben somit, dass Wohnraum Eigentum 

der eigenen Bewohner sein kann, allerdings  wird durch ihre Präsenz der zurzeit rechtlich stark 

geschützte Eigentumsbegriff eingeschränkt. Oder um es in einer Positivformulierung zu be-

schreiben: Er wird geöffnet. 

Die Auseinandersetzung mit dem Konzept der Wächterfunktionen ließ mich darüber hinaus 

verstehen, warum die öffentliche Hand (bei der – in der Theorie – einzig die Demokratie eine 

Wächterfunktion übernehmen kann) kein geeigneter Eigentümer für Wohnraum ist, wenn dieser 

befähigt werden soll, nachhaltig dekommodifiziert zu agieren. Der Begriff der Nachhaltigkeit 

wird in dieser Arbeit genutzt, um auf den Zeitaspekt in Form von zeitlicher Begrenzung des (unter 

anderem) dekommodifizierten Charakters mancher Immobilien einzugehen. Auch diese Hürde 

kann mithilfe von voneinander unabhängigen Wächterfunktionen teilweise bewältigt werden. 

Stellen wir uns kurz vor wie die Situation auf dem deutschen Wohnungsmarkt heute aussehen 

würde, wenn die jährlichen 100.000 Wohnungen, 21 die hier ehemals mit staatlichen Geldern 

gefördert wurden und nun nach und nach aus der Sozialbindung herausfallen,  Eigentum von 

Eigentümerorganisationen des Dritten Wohnungssektors wie beispielsweise einzelner kleiner 

Genossenschaften wären, deren Mitglieder selbst in den Wohnungen wohnen würden. Für die 

Genossenschaftsmitglieder wäre die Erhöhung der Mieten nach dem Entfallen der Sozialbindung 

nicht sinnvoll, da sie damit auch ihre eigenen Mietkosten erhöhen würden. Sie hätten in diesem 

Beispiel eine weitere Wächterfunktion bilden können, die auch nach der Auflösung der recht-

lichen Wächterfunktion der Sozialbindung intakt geblieben wäre, und die die Kommodifizierung 

der Wohnungen hätte verhindern können. 

Durch das Mitspracherecht der Bewohner am Wohnraum kann dieser wieder seinen eigentlichen 
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Zweck erfüllen und wird nicht als Ware, die sich hervorragend zur Profitgenerierung jeglicher Art 

eignet, definiert, sondern wieder als Raum des Wohnens verstanden. Darin besteht für mich die 

wahre Form der Dekommodifizierung. 

Dies bringt mich zu meiner abschließenden Anmerkung dieser Einleitung: Die einzigen Personen, 

die Wohnraum als das ansehen können, was er eigentlich ist, sind die Bewohner selbst. Investo-

ren sehen ihn als bestens geeignetes Gut zur Generierung einer möglichst hohen Rendite, Pen-

sionskassen, Versicherungsunternehmen als sichere Anlage, Eigentümer multipler Wohnungen 

als guten Nebenverdienst und Politiker als eine Herausforderung für soziale Gerechtigkeit und 

ein Werkzeug zur Bekämpfung des Armutsrisikos. Mein Vorschlag für die Implementierung eines 

Dritten Wohnungssektors kann somit als Appell für eine Dekommodifizierung in ihrer grund-

legendsten Form verstanden werden: Dekommodifizierung bedeutet, dass der warenförmige 

Charakter dem Wohnraum entzogen wird, damit dieser wieder (und einzig) seinen immanenten 

Zweck verfolgen kann. Er sollte daher von denjenigen bestimmt werden, die ihn zu diesem Zweck 

nutzen; den Bewohnern selbst. Der Dritte Wohnungssektor sollte ihnen einen Schutzraum bieten, 

in dem sie sich in ihrer Wohnversorgung sowohl von der top-down Praxis des Staates als auch 

von den Logiken und Mechanismen des freien Marktes emanzipieren zu können. Da das allge-

mein führende Paradigma jedoch das Risiko birgt, dass die Bewohner (vor allem nach Sättigung 

der eigenen Wohnversorgung) konträre Motivationen verfolgen, sollen externe, unabhängige und 

objektive Wächterfunktionen dabei helfen, den Wohnraum des Dritten Wohnungssektors dauer-

haft von der Kommodifizierungslogik zu entkoppeln. Es braucht also subjektive Bewohner, die 

von einer persönlichen Motivation geleitet werden, und neutrale Wächter, die von einer ganzheit-

lichen und integralen Motivation geleitet werden, damit eine Realisierung des Dritten Wohnungs-

sektors gelingen kann, er als Schutzraum seiner eigenen Definition entspricht und nachhaltig vor 

dem schützen kann, was seine Notwendigkeit in erster Linie erschaffen hat: Dem Konzept, dass 

unser Zuhause eine gewinnbringende Ware ist. 

Methodologie und Struktur der Arbeit

Wie weiter oben erklärt, ergriff ich mit dieser Dissertation die Möglichkeit, nach einem konkre-

ten und realisierbaren Lösungsansatz für die Entschärfung der Luxemburger Wohnungskrise 

zu suchen. Diese Suche erfolgte auf mehreren Maßstäben und wird in dieser Dissertation linear 

erläutert. Sie beginnt auf dem nationalen und regionalen Maßstab, vergrößert sich dann auf einen 

globalen und systemischen Maßstab, materialisiert sich anschließend auf den Maßstab konkreter 

Wohnprojekte und Eigentümerorganisationen und endet bei den Bewohnern, als kleinste Maß-

einheit. 

Für die unterschiedlichen Maßstäbe, wurden jeweils passende Methoden herangezogen. 

Zur Problemskizzierung des nationalen Kontextes der Luxemburger Wohnungskrise wurden in 
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Kapitel 1 luxemburgspezifische Statistiken, Entwicklungen und Zusammenhänge untersucht 

und anschließend teilweise jenen Werten aus anderen Ländern gegenübergestellt (nationaler 

und regionaler Maßstab). Dieser Vergleich soll dabei helfen zu verstehen, welche Statistiken und 

Werte auf globale Trends hindeuten und welche auf Phänomene, die in Luxemburg alleinstehend 

oder besonders ausgeprägt sind. Für die Arbeit in Kapitel 1 wurde vorrangig auf Primärliteratur 

zurückgegriffen. Besonders hilfreich waren mir dafür die Statistiken von Eurostat, STATEC, sowie 

die Arbeit des Observatoire de l’Habitat. 

Nachdem im ersten Schritt beleuchtet wird, worin sich die lokale Wohnungskrise in Luxemburg 

konkret äußert, wird das zweite Kapitel dafür genutzt, zu erläutern wie das System funktioniert, 

aus dem sie entstehen konnte. Die Kommodifizierung von Wohnraum wird dabei auf dem globa-

len und systemischen Maßstab untersucht. Die gesammelten Erkenntnisse werden zwischen-

durch auf den Luxemburger Kontext projiziert. Im zweiten Teil dieses Kapitels wird die Dekom-

modifizierung als erster theoretischer Lösungsansatz und der Dritte Wohnungssektor als ein 

geeigneter Raum für die Realisierung dieses Prozesses vorgestellt. Beides erfolgt – ähnlich wie 

die Erläuterungen zur Kommodifizierung – zu Beginn auf dem globalen und systemischen Maß-

stab und wird anschließend auf den lokalen Maßstab reflektiert. 

Die im letzten Teil des zweiten Kapitels vorgestellte Definition für den Dritten Wohnungssektor 

ist Ergebnis einer Deduktion. Um sie erarbeiten zu können, wurde der nicht klar definierte Begriff 

proaktiv auf potenzielle Schwächen überprüft. Hierfür wurde erneut der nationale und regionale 

Maßstab herangezogen. Da Luxemburg die Prinzipien eines Dritten Wohnungssektors bisher 

noch nicht in der Praxis erprobt hat, musste der Blick für diese Überprüfung in Länder gerich-

tet werden, in denen wohnungspolitische Denkweisen und Prinzipien, die denen des Dritten 

Wohnungssektors ähneln, bereits realisiert worden sind. Die Schweiz bildet dabei das Refe-

renzbeispiel eines Landes in dem der Dritte Wohnungssektor (auch wenn er dort nicht explizit 

so bezeichnet wird) bis heute besteht. Deutschland hat mit der Abschaffung der Wohnungs-

gemeinnützigkeit bewiesen, dass die Wahrung von dekommodifiziertem und gemeinnützigem 

Wohnraum durch Deregulierung schlagartig abgebrochen werden kann und mich somit für 

den temporären Charakter wohnungspolitischer Maßnahmen und ihren (teilweise irreversiblen) 

Auswirkungen auf die Wohnversorgung sensibilisiert. Die Gegenüberstellung der historischen 

Entwicklungen der Wohnungspolitik in den drei Ländern (Schweiz, Deutschland, Luxemburg) be-

leuchtet zum einen, warum alternative Wohnmodelle in Luxemburg nach wie vor kein Bestandteil 

des politischen Diskurses sind, half mir zum anderen jedoch auch (ebenso wie die Analyse des 

Osloer Diskurses) die Definition für den Dritten Wohnungssektor so zu formulieren, dass sie mög-

lichst wenig Verhandlungsspielraum für potentielle Fehlinterpretationen zulässt. 

Das zweite Kapitel dieser Arbeit beleuchtet den bestehenden Diskurs und wechselt dabei kon-

tinuierlich zwischen dem systemischen und dem nationalen Maßstab, mit dem Ziel eine klare 
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Definition für den Dritten Wohnungssektor als geeigneten Raum für die Dekommodifizierung von 

Wohnraum zu erarbeiten. Zur Erarbeitung von Kapitel 2 wurde hauptsächlich Sekundärliteratur 

herangezogen. 

In Kapitel 3 werden auf einer praktischen Ebene alternative Wohnmodelle (in Form von existie-

renden Wohnprojekten) auf die drei zuvor definierten Eckpfeiler des dritten Wohnungssektors 

geprüft (Selbstverwaltung, nachhaltige Dekommodifizierung, Wohngemeinnützigkeit). Für die 

Analyse wurde eine dreidimensionale Matrix entworfen, bei der jede Achse für jeweils einen Eck-

pfeiler steht. Diese Methode ist auf der Grundlage einer Darstellung von Ivo Balmer und Tobias 

Bernet entstanden. Eine Erläuterung zu dem Entwurf, der Methode, sowie eine präzise Auflistung 

der Kriterien für die Einordnung der Projekte wurde im ersten Teil von Kapitel 3 formuliert. 

Um anschließend die Wohnprojekte in die Matrix einordnen zu können, wurden unter anderem 

Statuten und Satzungen der Vereine oder Genossenschaften herangezogen. Um die Mentali-

täten hinter den Projekten und den getroffenen Entscheidungen besser verstehen zu können, 

führte ich für die Analyse mancher Wohnprojekte Gespräche mit ihren Initiatoren oder Bewoh-

nern. Diese Gespräche halfen mir dabei, Zusammenhänge zu erkennen und Motivationen besser 

verstehen zu können. Auszüge davon sind daher in Kapitel 3 abgedruckt. Die methodologische 

Kombination der analytischen Arbeit mit der Matrix und der qualitativen Gespräche brachten 

einige der – für mich – zentralsten Erkenntnisse dieser Arbeit hervor. Sie sind im letzten Teil des 

dritten Kapitels zusammengefasst. 

Das vierte Kapitel dieser Arbeit befasst sich mit den Bürgern, als kleinste Maßeinheit der Woh-

nungsfrage. Es richtet einen prospektiven Blick erneut auf den Luxemburger Kontext und prüft 

mit der Studie „Unser Neues Wohnen“ ob innerhalb der Luxemburger Bevölkerung eine Reso-

nanz für alternative Wohnmodelle und Wohnformen besteht. Wie bereits in dieser Einleitung 

deutlich wird, braucht es für die Realisierung des Dritten Wohnungssektors Privatpersonen, 

sowohl besonders als Initiatoren, aber auch als Bewohner, Eigentümer und je nachdem auch 

Wächter der Wohnprojekte. Die Studie „Unser Neues Wohnen“ widmet sich somit der Frage, 

ob innerhalb der Zielgruppe (also der gesamten Bewohnerschaft Luxemburgs) überhaupt eine 

generelle Bereitschaft für alternative Wohnmodelle vorliegt. Dabei wurden den Teilnehmern zwei 

Wohnmodelle vorgestellt: die Baugruppe (die, wie die Analyse aus Kapitel 3 zeigt, nicht als Teil 

des dritten Wohnungssektors angesehen werden kann) und die Wohngenossenschaft. 

Die anonyme Studie wurde in Form einer Webseite programmiert und besteht aus zwei Teilen. Im 

ersten Teil machten die Teilnehmer Angaben zu ihrer Person an und beantworteten anschließend 

ob sie gerne in einer Baugruppe oder einer Genossenschaft wohnen würden. Im zweiten, inter-

aktiven Teil konnten die Teilnehmer ihre eigene Wohnung konfigurieren (durch die Auswahl von 

gewünschten Räumen). Auf der Grundlage ihrer in Teil 1 erläuterten finanziellen Lage wurde dann 

ausgerechnet, welches Wohnmodell sie sich in welcher Gemeinde des Luxemburger Landes 
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leisten könnten. Die Studie verfolgt ein bilaterales Ziel: Auf der einen Seite soll sie Daten darüber 

sammeln, ob es innerhalb der Luxemburger Bevölkerung eine Resonanz für alternative Wohn-

formen und Wohnmodelle gibt. Auf der anderen Seite soll sie ihre Teilnehmer jedoch auch über 

diese Möglichkeiten aufklären, und sie über die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt, so-

wie die Vor-und Nachtteile von alternativen Wohnmodellen informieren.  In Kapitel 4 werden Ziel, 

Ablauf, Gestaltung und Programmierung der Studie erklärt, sowie die relevantesten Ergebnisse 

erläutert. Die vollständigen Ergebnisse wurden im Anhang dieser Arbeit abgebildet. 

In Kapitel 5 werden die Erkenntnisse dieser Arbeit letztlich zusammengefasst und anschließend 

in einen Katalog aus Handlungsempfehlungen für die Luxemburger Wohnungspolitik übersetzt. 

Die zentralen Erkenntnisse dieser Arbeit lassen sich auf andere Kontexte projizieren. Die Hand-

lungsempfehlungen sind hingegen klar auf den Luxemburger Kontext zugeschnitten, denn sie 

arbeiten beispielsweise mit Fördermitteln, die in Luxemburg bereits existieren. 

Jedem Kapitel wurden sogenannte „Rote Seiten“ angefügt. Dabei handelt es sich um eine präzise 

Zusammenfassung der im vorangegangenen Kapitel gesammelten Erkenntnisse, was ermögli-

chen soll, die wichtigsten Elemente dieser Arbeit verstehen zu können, ohne dafür die vollständi-

gen Kapitel lesen zu müssen.

Exkurs: Entwicklung des Luxemburger Wohnungsmarktes

Anmerkung vom Oktober 2023

Seit dem Beginn dieser Recherche in 2020 hat sich die Situation auf dem Luxemburger  Woh-

nungsmarkt verändert. Die seit Ende 2020 stark ansteigenden Baukosten22 sowie die mit dem 

Ende der Niedrigzinsphase eingetretenen erhöhten Zinssätze haben zu einer deutlichen Ent-

schleunigung des Wohnungsmarktes geführt: Die Kauftransaktionen haben 2023 im Vergleich 

zum Vorjahr bei bestehenden Wohnungen um circa 35 Prozent und bei Neubauwohnungen 

um circa 63 Prozent abgenommen.23 Diese Zahlen materialisieren sich in einer Krise im Bau-

sektor (2023 haben doppelt so viele Bauunternehmen Konkurs angemeldet, wie im Vorjahr24) 

und in einer Senkung der Immobilienpreise. Die Preisentwicklung von Wohnimmobilien beträgt 

im Vergleich zum Vorjahr etwa minus 6 Prozent.25 2023 markiert somit das erste Jahr dieses 

Jahrhunderts, in dem die Kaufpreise für Wohnimmobilien in Luxemburg gesunken und nicht 

gestiegen sind. Neben dem Rückgang von Transaktionen und den sinkenden Preisen hatte der 

Anstieg der Kreditzinsen zur Folge, dass die Vergabe von neuen Krediten um 40 Prozent zurück-

gegangen ist, die Zahlungsausfälle von drei auf sechs Prozent gestiegen sind (für das Jahr 2023 

gehen Experten von einem Anstieg von elf Prozent aus), und ein starker Anstieg an sogenannten 

Überbrückungskrediten verzeichnet wurde. Diese Kredite werden von Menschen in Anspruch 

genommen, die sich zwischen zwei Immobilientransaktionen befinden und belaufen sich in ihrer 

Gesamtsumme auf 1,4 Milliarden Euro.26
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Diese Entwicklungen üben einen erhöhten Druck aus – einerseits auf den freien Mietwohnungs-

markt und andererseits auf die öffentliche Hand. Diese wird auf mehreren Ebenen gleichzeitig 

gefordert: Sie muss (neben Hilfen zur Linderung der wirtschaftlichen Krise im Bausektor) Lösun-

gen für jene Haushalte finden, die sich mit dem Ende der Niedrigzinsphasen nicht länger auf dem 

freien Markt mit Wohnraum versorgen können und die teilweise ihre Häuser oder Wohnungen 

verkaufen mussten oder noch werden müssen. Durch den verstärkten Druck, der mit durch die 

steigende Nachfrage an Mietwohnungen auf den freien Mietwohnungsmarkt ausgeübt wird, ist 

ein Preisanstieg der Mieten vorauszusehen, was zur Folge hätte, dass jener Markt für eine zuneh-

mende Anzahl an Haushalten nicht länger als bezahlbar gesehen werden kann. Die öffentliche 

Hand wird daher auch in ihrer Rolle als Anbieter für bezahlbaren (Miet-)Wohnraum zunehmend 

gefordert werden. Darüber hinaus wird die Politik Regulierungsmaßnahmen erarbeiten müssen, 

mit denen sie in den (bisher auf politischer Ebene eher zweitrangigen behandelten) freien Miet-

markt eingreifen können. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich der Wohnungsmarkt seit dem Beginn 

dieser Recherche grundlegend verändert hat, die Wohnungskrise jedoch keinesfalls gelindert, 

sondern – im Gegenteil – verschärft worden ist. Die Ergebnisse und Erkenntnisse dieser Arbeit 

werden von dieser Verschärfung nicht beeinflusst. Allerdings geht mit ihr eine Steigerung der 

Verantwortung der öffentlichen Hand in der Wohnversorgung einher.  
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Im ersten Kapitel dieser Arbeit wird einleitend der Luxemburger Kontext im Hinblick auf die vor-

herrschende Wohnungskrise beleuchtet. Da die Grundproblematik von Wohnungskrisen (nach 

wie vor) darin besteht, dass „der Wohnungsmarkt eine gute Wohnungsversorgung nur zu Preisen 

bereitstellt, die die Zahlungsfähigkeit eines großen Teils der Haushalte übersteigt“1, werden in 

diesem Kapitel zuerst die Immobilienpreise thematisiert. 

Allgemein gilt „die primäre Definition von Wohnraum als profitable Ware“ als „wesentlicher 

Auslöser der weltweiten Immobilienkrisen“.2 Durch die Kommodifizierung (siehe Kapitel 2 | 

Kommodifizierung) von Wohnraum lassen sich, wie bei den meisten Warenwertsteigerungsent-

wicklungen, Preissteigerungen auch bei der ‚Ware‘ Wohnraum vereinfacht durch die Diskrepanz 

zwischen Angebot und Nachfrage erklären: „Wohnraum, dessen Produktion auf die natürlich 

begrenzte Ressource Boden angewiesen ist, ist ein grundsätzlich immobiles und endliches Gut, 

das zwangsläufig gerade dort besonders knapp ist, wo es am meisten nachgefragt wird. […] Ein 

Ungleichgewicht des Markts zwischen Angebot und Nachfrage führt daher zu einer dysfunktio-

nalen Preissteigerung.“3 Demzufolge werden anschließend Wohnungsnachfrage und -angebot 

im Luxemburger Kontext genauer untersucht. 
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Immobilienpreise 

In der europäischen Union belegt Luxemburg (hinter Irland) den zweiten Platz der Länder mit 

den höchsten Wohnkosten (inklusive Wasser, Strom und Gas). Wer in Luxemburg wohnt, zahlt 87 

Prozent mehr als im europäischen Durchschnitt. In Luxemburg sind die Wohnkosten im Vergleich 

zu den restlichen Unionsländer exponentiell gestiegen; 2010 betrug diese Differenz lediglich 50 

Prozent.4 Seit damals haben sich die Wohnungspreise in Luxemburg mit einer Steigerung von 

140 Prozent mehr als verdoppelt (Stand 2022). 5 Auch bei der Entwicklung der Wohnungspreise 

ist Luxemburg somit oben auf der Liste; stärker sind die Wohnungspreise in diesem Zeitraum 

lediglich in Estland und Ungarn gestiegen.6

Anfang des Jahres 2021 veröffentlichte der STATEC einen Bericht aus dem hervorging, dass die 

Luxemburger Immobilienpreise innerhalb von einem Jahr um 16,7 Prozent gestiegen waren.7 

Dieser Preisanstieg markierte den bisherigen Höhepunkt der Luxemburger Immobilienpreisent-

wicklung im 21. Jahrhundert. Während sich die Immobilienpreise des Landes relativ zügig von 

der 2008er Finanzkrise erholten, pendelte sich die Preisentwicklung anschließend bei einem 

Preisanstieg von jährlich circa 5 Prozent ein.8 Im Laufe des Jahres 2019 stiegen die Preise im 

Vergleich zum Vorjahr auf über plus 10 Prozent.9 Seither stiegen sie fast kontinuierlich an und be-

fanden sich Ende 2020 das erste Mal seit dem späten Achtziger-Jahre-Boom auf einem Plus von 

über 15 Prozent.10

In welchem Ausmaß sich diese Preisentwicklungen äußern, zeigen folgende Vergleiche:  Wäh-

rend der durchschnittliche Angebotspreis pro Quadratmeter für einen Hauskauf 2009 noch bei 

etwa 3.100 Euro lag11, lag er 2020 bei etwa 6.300 Euro12. Bei den Angebotspreisen für Woh-

nungskäufe liegen diese beiden Zahlen noch weiter auseinander; wer sich 2009 eine Wohnung 

von 100 Quadratmeter kaufte, bezahlte durchschnittlich 390.000 Euro13, elf Jahre später kostete 

die gleiche Wohnfläche durchschnittlich ca. 950.000 Euro14 . Hier hat sich der Preis fast verdrei-

facht. 

Wohnungspreise und Haushaltseinkommen 
Wohnungskrisen manifestieren sich nicht alleine in Preissteigerungen. Sie entstehen dort wo 

Wohnungspreise stärker steigen, als die Haushaltseinkommen, was zur Folge hat, dass Wohnen 

für eine Mehrzahl an Bewohnern nicht länger bezahlbar ist. Die Disproportionalität zwischen 

steigenden Wohnungspreisen und verhältnismäßig beständigem Einkommen führt zu einer zu-

nehmenden Überbelastung der Haushalte durch Wohnkosten. Als überbelastet gelten jene Haus-

halte, deren Ausgaben für Wohnzwecke 40 Prozent ihres zur Verfügung stehenden Einkommens 

übersteigen.15

Eine Studie zur Überbelastungsquote Luxemburger Haushalte hat gezeigt, dass besonders Miet-

haushalte betroffen sind. 2016 war ein Viertel der Mietshaushalte von einer Überbelastung durch 
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Wohnkosten betroffen. Vier Jahre später war dieser Anteil auf etwa ein Drittel der Mietshaushalte 

angestiegen. Bei Eigentumshaushalten mit laufendem Kredit stieg diese Quote innerhalb des 

gleichen Zeitraumes um drei Prozent (von 21,3 auf 24,0 Prozent).16 Besonders betroffen von den 

Überlastungen durch Wohnkosten ist das 1. Quintil der Haushalte: 2018 brachten in dem Fünftel 

der Bevölkerung mit dem niedrigsten Einkommen etwa 60 Prozent der Mietshaushalte mehr als 

40 Prozent ihres Einkommens für Wohnungskosten auf.17 In Deutschland waren es für die glei-

che Bevölkerungsgruppe im gleichen Jahr 42 Prozent der gesamten Haushalte.18

Um die Entwicklung von Kaufpreise gegenüber den Haushaltseinkommen zu untersuchen, 

wurden im Rahmen dieser Arbeit durchschnittliche Immobilienpreise der unterschiedlichen Ge-

meinden aus den Jahren 2009 und 2019 mit den Einkommensmedianen des jeweiligen Jahres 

gegengerechnet. Es wurden sowohl Preise für Wohnungs-, als auch für Hauskäufe gegengerech-

net. Die Ergebnisse der unterschiedlichen Gemeinden wurden in Form von Karten dargestellt 

(siehe Abb.1 und Abb.2). In blau werden jene Gemeinden abgebildet, in denen sich ein Haushalt 

mit dem Einkommensmedian des jeweiligen Jahres ein Haus oder eine Wohnung kaufen konn-

te, ohne sich dabei einer Überlastung durch Wohnkosten auszusetzen. Hier würde die monat-

liche Kreditrückzahlung (ohne Zinsen) für den durchschnittlichen Wohnungs- oder Kaufpreis 30 

Prozent des monatlichen Einkommensmedians nicht überschreiten.19 In Rot wurden jene Ge-

meinden gekennzeichnet, bei denen die Kreditrückzahlung 30 Prozent des Medianeinkommens 

überschritt. Die unterschiedlichen Intensitäten des Rottones illustrieren wie viel Prozent des Ein-

kommens für die Kreditrückzahlung aufzubringen wäre.20 

Sowohl Abb.1 (Wohnungspreise), als auch Abb.2 (Hauspreise) zeigen, dass die Immobilienpreise 

disproportional gegenüber dem Einkommensmedian gewachsen sind. Haushalte, die 2009 über 

den Einkommensmedian von 4281 Euro verfügten, hätten sich in den meisten Gemeinden eine 

Wohnung kaufen können, ohne einer Überbelastung ausgesetzt zu werden. 2019 wäre das nur 

noch in einigen Gemeinden im Norden des Landes sowie in Esch-sur-Alzette der Fall gewesen, 

obwohl der Einkommensmedian um circa 500 Euro gestiegen war (siehe Abb.1). Durchschnitt-

lich betrug die monatliche Kreditrückzahlung 2009 für einen Wohnungskauf in Luxemburg 18 

Prozent des monatlichen Einkommensmedians des Jahres. Zehn Jahre später waren es 43 Pro-

zent. 

Ein Hauskauf hätte für Haushalte, die über das Medianeinkommen verfügten in Luxemburg in 

beiden Jahren zu einer Überbelastung geführt. Allerdings hätten jene Haushalte 2009 in einigen 

nördlichen und südlichen Gemeinden weniger als 40 Prozent ihres Einkommens für die Kredit-

rückzahlung der durchschnittlichen Hauspreise aufbringen müssen, während das 2019 lediglich 

in drei Gemeinden (Kiischpelt, Vianden und Wincrange) der Fall gewesen wäre. Im Zentrum des 

Landes (beispielsweise in der Hauptstadt und in der Gemeinde Bertrange) überschreitet die mo-

natliche Kreditrückzahlung für ein Haus das gesamte monatliche Medianeinkommen von 2019. 
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Abb. 1
Kaufpreise für Wohnungen im Vergleich zum Einkommensmedian
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Auswirkungen 
Die zunehmende Diskrepanz zwischen der Entwicklung von Immobilienpreisen und Einkommen 

führt zu einem Anstieg an verschuldeten Haushalten, zu einem erhöhten Armutsrisiko und zu 

einer zunehmenden Segregation. Ein Bericht des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken 

hob „mittelfristige Abfälligkeiten im Wohnimmobiliensektor Luxemburgs als eine Ursache von 

Systemrisiken für die Finanzstabilität“ hervor. Als Hauptanfälligkeiten beschreibt der Ausschuss 

„die Kombination aus hohen Wohnimmobilienpreisen und der ansteigenden privaten Haushalts-

verschuldung.“21 

Die hohen Immobilienpreise machen sich auch im Armutsrisiko bemerkbar: Während das Me-

dianeinkommen pro Haushalt im Land innerhalb von 15 Jahren um 1500 Euro gestiegen ist, stieg 

das Armutsrisiko der Bevölkerung im gleichen Zeitraum von etwa zwölf Prozent auf achtzehn 

Prozent.22 

Steigende Wohnkosten führen dazu, dass einige Haushalte „in ein günstigeres Teilsegment aus-

weichen: in Wohnraum mit geringerer Fläche oder Ausstattung, oder an Standorte mit weniger 

Lage- und Umfeldqualitäten.“23 In Luxemburg führt dieses Ausweichen der Bewohner über die 

nationalen Grenzen hinaus und es „verstärkt sich der Exodus aus dem Land auch beim autoch-

thonen Teil der Bevölkerung“24 , weshalb sich die Folgen der steigenden Immobilienpreise in den 

vergangenen Jahren auf die umliegenden Grenzgebiete ausgedehnt haben. 

Auf der französischen Seite seien die Auswirkung der Luxemburger Wohnungskrise beispielswei-

se bis nach Thionville und Metz spürbar, so die Bürgermeisterin von Audun-le-Tiche.25 Nathalie 

Christmann zufolge entsteht aus dem Druck der Wohnungskosten in Luxemburg eine neue Art 

von Gentrifizierung in den benachbarten Regionen: „Aufgrund von Preissteigerungen, die sich 

größtenteils in Zusammenhang mit der oft angepriesenen Nähe zu Luxemburg ergeben, kommt 

es zu einer neuen Situation in der Bieterkonkurrenz und somit zur Verdrängung der angestamm-

ten Klientel.“ Dies käme einer Gentrifizierung 3.0 gleich, die sich über die nationalstaatlichen 

Grenzen hinausstreckt.26

Aktuell wohnt fast die Hälfte der Erwerbstätigen in Luxemburg nicht innerhalb der Landes-

grenzen des Großherzogtums. Tägliches Pendeln bringt einige Herausforderungen mit sich. Die 

zurückgelegten Strecken führen zu einem hohen Energieaufwand und zu einer Überlastung der 

Infrastruktur, sowohl von öffentlichen Verkehrsmitteln, als auch von Autobahnen und Landstra-

ßen. Für die Arbeitnehmer bedeutet tägliches Pendeln eine Minderung an Lebensqualität (u.a. 

durch den Verlust der Freizeit). Aber auch für die inländische Bevölkerung und Politik bringt die 

hohe Zahl an Grenzgängern Konsequenzen mit sich, denn wie abhängig solche räumlichen Aus-

weichlösungen Luxemburg macht, wurde unter anderem während der Covid-19-Krise klar. Da 

70 Prozent aller Mitarbeiter im Gesundheitswesen Grenzgänger waren27, musste Luxemburg zu 

Beginn der Pandemie mit den Schließungen der umliegenden Nationalgrenzen um dringend be-

nötigtes Pflege- und Krankenpersonal fürchten.
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Doppelte Nachfrage 

Wohnen mussten Menschen immer schon. Für Bewohner agiert eine Wohnung als Unterschlupf 

und Schutz vor der Natur und dem Wetter, sowie als Ort der Reproduktion, der Privatsphäre und 

der Erholung. Hierbei handelt es sich um eine reale Nachfrage, bei der die Abnehmer vorhaben 

den Wohnraum in seiner funktionalen und materiellen Form zu nutzen. Zusätzlich entstand – an-

getrieben durch die fortlaufende Kommodifizierung von Wohnraum (siehe Kapitel 2 | Kommodi-

fizierung)  – in den letzten Jahrzehnten eine spekulative Nachfrage, bei der es durch das primäre 

Wertsteigerungsinteresse an der Ware Wohnraum zu einer Entkopplung von ihrem inhärenten 

Nutzen kam. Der Wert einer Immobilie wird nicht länger ausschließlich durch ihren Gebrauchs-

wert (reale Nachfrage),  sondern zunehmend durch ihren Tauschwert (spekulative Nachfrage) 

bestimmt.

Reale Nachfrage 
Die reale Nachfrage an Wohnraum wird von den aktuellen und den zukünftigen Bewohnern des 

Landes bestimmt. Der starke Bevölkerungszuwachs in Luxemburg, wird durch einen Vergleich 

mit den umliegenden Ländern deutlich. Die Luxemburger28 Bevölkerung ist in den letzten 30 

Jahren vier Mal so stark gewachsen wie die Bevölkerung in Frankreich29 und in Belgien30 und  

fünfzehn Mal so stark wie die Bevölkerung in Deuteschland31. Im europäischen Vergleich weist 

Luxemburg  2019 nach Malta den höchsten Bevölkerungszuwachs aller EU-Mitgliedsstaaten 

auf.32 Die Familienministerin Corinne Cahen kündigte an, Luxemburg würde die 1-Million-Ein-

wohnergrenze bis 2060 überschreiten. Sie meinte dazu „eine Million Einwohner wären kein Ver-

hängnis“ 33. 

Um den bevorstehenden Bevölkerungswachstum und den damit verbundenen Bedarf an neuen 

Wohnungen aufzufangen, wird der umliegend-grenzüberschreitende Raum mitbedacht. In einem 

vom STATEC veröffentlichten Bericht variiert die Zahl der benötigten Wohnungen bis 2030 

zwischen etwa 80.000 und 100.000, je nach Anzahl der im Land beschäftigten Grenzgänger34  

(siehe Abb.3). 

Das rasante Bevölkerungswachstum Luxemburgs ist Folge des enormen Wirtschaftsbooms, der 

europaweiten Bedeutung des Landes als internationaler Finanzplatz,35 sowie der steuerlichen 

Bedingungen im Land, welche internationale Firmen magnetisch anziehen. Innerhalb der letzten 

20 Jahre haben sich die Zahl der Erwerbstätigen im Land fast verdoppelt.36 Hinzu kommt, dass 

mit dem Wirtschaftswachstum neben der steigenden Nachfrage an Wohnimmobilien auch die 

Nachfrage an Büroimmobilien steigt, was zu einer „Raumkonkurrenz“ zwischen beiden Nut-

zungsarten führt und zusätzlichen Druck auf die begrenzten Ressourcen ausübt.37 

Die Korrelation zwischen der Nachfrage an Wohnraum und dem angestrebten Wirtschafts-

wachstum spiegelt sich in einer Prognose vom STATEC wieder. Hier variiert die Anzahl der be-
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nötigten Wohnungen je nach angestrebtem Wirtschaftswachstum: Bei unverändertem Brutto-

inlandsprodukt würde Luxemburg bis 2060 eine viertel Million neue Wohnungen brauchen. Bei 

einer Erhöhung des BIP um 4,5 Prozent wären es 320.000.38

Spekulative Nachfrage
Die Privatisierungen ab den 1990er-Jahren „ermöglichten den Einstieg finanzialisierter, am 

kurzfristigen Profit interessierter Akteure in den Wohnungsmarkt“39. Seit der Finanzkrise 2008 

sind Wohnungsmärkte für diese Akteure (unter anderem wegen Niedrigzinspolitik und fehlenden 

alternativen Investitionsmöglichkeiten) besonders interessant. Auch in Luxemburg werden Woh-

nungs- und Bodenpreise als Folge der allgemeinen Globalisierung und der Internationalisierung 

des Landes vermehrt durch de-lokalisierte Akteure und anonyme Investoren bestimmt. Luxem-

burgs Immobilien werden für Spekulationszwecke zunehmend attraktiver und rücken somit 

„vor dem Hintergrund der wachsenden Entkopplung der Finanz-von der Realwirtschaft“ immer 

mehr in das Feld der Finanzwirtschaft.40 In dem jährlichen Bericht von PWC zu den Trends des 

Immobilienmarktes, wurde Luxemburg Stadt für 2018 auf Platz neun der zu Immobilienspekula-

Abb. 3
Zusätzlich benötigte Wohnungen bis 2030 variierend nach der Anzahl der Grenzpendler
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tionszwecken geeignetsten europäischen Städte eingeordnet. Bezogen auf geschätzten Wert-

zuwachs und Mietsteigerungen für das kommende Jahr belegte die Hauptstadt in dem Jahr Platz 

vier aller europäischen Städte.41

Zwischen 2015 und 2021 wurde für 40 Prozent42 aller Immobilienverkäufe in Luxemburg eine 

erhöhte Mehrwertsteuer gezahlt. Diese fällt dann an, wenn der Käufer die Immobilie nicht als 

Wohnsitz nutzen will. Der Forscher Antoine Paccoud merkt an, dass unklar ist welche Strategie 

diese Akteure befolgen, denn darüber, ob sie die Wohnungen weitervermieten, oder auf Wertstei-

gerungen spekulieren, gäbe es keine Daten.43 

Ein erster Beschluss gegen die Bauspekulation beschloss die Luxemburger Regierung im Som-

mer 1920. Er verbot den Verkauf von Immobilien ohne eine Ermächtigung vom Ministerium für 

Soziale Vorsorge. Wer sein Eigentum ohne die entsprechende Ermächtigung veräußerte, dem 

drohte eine Geldstrafe und eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren. Von dem Beschluss be-

troffen waren ausschließlich Häuser und Wohnungen. Baugrundstücke konnten ohne Ermächti-

gung veräußert werden. Da hier weiterhin Spekulation erlaubt war, stellte das Instrument „ein un-

vollständiges Mittel zur Steuerung des Wohnungswesens dar“.44 Die antispekulative Maßnahme, 

die „einen bedeutenden Eingriff in das Privateigentum und die freie Marktwirtschaft beinhaltete“, 

blieb zwei Jahre in Kraft.45 

Heute setzt die Luxemburger Politik bei den Regulierungsmaßnahmen von Immobilienspeku-

lation vorrangig auf Besteuerung. Neben der erhöhten Mehrwertsteuer existieren noch weitere 

Steuerinstrumente, um die spekulative Nachfrage zu regulieren. Bei Immobilien, die nicht als 

Hauptwohnsitz genutzt werden und innerhalb von weniger als zwei Jahren nach der Anschaffung 

wieder verkauft werden, werden die Einkünfte als „Spekulationsgewinne“ eingestuft und fallen 

unter die Einkommenssteuer (maximaler Steuersatz 42%), während der Erlös aus dem Verkauf 

einer Immobilie, die nach mehr als zwei Jahren weiterkauft wurde, als „Veräußerungsgewinne“ 

mit maximal 21 Prozent besteuert wird.46 Andere Steuerreformen, wie die Anpassung der Grund-

steuer, werden seit einigen Jahre in der Regierung diskutiert. Auch soll eine sogenannte Mobi-

litätssteuer eingeführt werden, die jährlich steigen soll um „brachliegende“ Grundstücke zur 

Errichtung von neuem Wohnraum zu mobilisieren. Die Höhe der neuen Steuersätze, sowie die 

genauen Details der Reform der Grundsteuer und der Neueinführung der Mobilitätssteuer, sind 

zum Zeitpunkt dieser Arbeit noch unklar. Die Gesetzesentwürfe sollen dem Parlament im Okto-

ber 2023 vorgelegt werden.47
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Ressource

Während die Nachfrage nach der ‚Ware‘ Wohnen sowohl von Spekulanten, als auch von Woh-

nungssuchenden bestimmt wird, ist es auf der Angebotsseite die Endlichkeit der Ressource, an 

die die Produktion von Wohnraum unmittelbar gekoppelt ist und welche Preissteigerungen be-

stimmt. Als Angebot wird in dieser Arbeit die Ressource des materiellen Raumes im Allgemeinen 

verstanden. Sie schließt sowohl Boden und Flächen für potenziellen Neubau, als auch bereits ge-

bauten Bestandswohnraum mit ein. Die Knappheit an materiellem Raum wird in Luxemburg unter 

anderem  durch die geografische Größe des Landes bestimmt. Der Umgang mit der vorhandenen 

Ressource beschränkt das Angebot zusätzlich.  

Privatisierung der Ressource 
Debatten über Wohnungsfragen werden von zwei gegensätzlichen Lagern geführt: So wird 

Wohnen auf der einen Seite als nicht substituierbares soziales Gut angesehen, während es auf 

der marktorientierten Seite nicht von anderen handelbaren Waren unterschieden wird.48 Die 

Privatisierung der Ressource schiebt das Wohnen somit in das Feld des marktorientierten Ver-

ständnisses von Wohnraum. Sie verringert die Handlungsmacht der öffentliche Hand auf dem 

Wohnungsmarkt (z.B. in Form von Auswirkungen auf Preisentwicklungen, Auslastung und Orga-

nisation der zur Verfügung stehenden Ressource). So führt Privatisierung „nicht selten dazu, dass 

zentrale Entscheidungen, etwa in Bezug auf Mietpreisgestaltung, Sanierungen oder Aufbau des 

Wohnungsportfolios verstärkt nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und im Unterneh-

mensinteresse getroffen werden, während sozial- und stadtentwicklungspolitische Aspekte in 

den Hintergrund treten und dem öffentlichen Diskurs vorenthalten werden.“49 

Die Privatisierung von Wohnraum und Bauland ist Hauptkatalysator für den Kommodifizierungs-

prozess (siehe Kapitel 2 | Die Geschichte der Kommodifizierung) und somit auch Wegbereiter für 

die spekulative Nachfrage. 

Der Grad der Privatisierung der Ressource in Luxemburg lässt sich anhand von zwei Faktoren 

aufzeigen: die Bodenanteile in privater Hand und die Eigentumsverteilung von Bestand.

Bodenanteile in privater Hand
Die Eigentümerverhältnisse von baureifem Boden für Wohnzwecke verdeutlichen, warum die 

öffentliche Hand in Luxemburg nicht als nennenswerter Akteur auf dem Wohnungsmarkt ge-

nannt werden kann. Aktuell stehen landesweit etwa 3.700 Hektar baureifer Boden für Wohn-

zwecke zur Verfügung. 13,5 Prozent davon sind Eigentum der öffentlichen Hand, während 84 

Prozent der baureifen Grundstücke sich in den Händen nichtöffentlicher Eigentümer befinden. 

Davon gehören mehr als zwei Drittel Privatpersonen50. Die ungleiche Verteilung von Boden lässt 

sich vor allem bei der letzten Gruppe beobachten: 0,5 Prozent der Luxemburger Bevölkerung 
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Abb. 4
Potenzieller Wohnraum nach Baulandeigentümer im Vergleich zu benötigtem Wohnraum 
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gehört die Hälfte des gesamten baureifen Bodens für Wohnzwecke. Bei privaten Unternehmen 

besitzen die eigentumsstärksten zehn Unternehmen gemeinsam den gleichen Anteil an Boden, 

wie die restlichen 617 Unternehmen in Summe. Ein Drittel der geschätzten Neubauwohnungen 

der nächsten fünf Jahre könnte von 1.000 Privatpersonen und 20 Immobilienunternehmen in den 

Bau gebracht werden. 51 Zusätzlich könnten die Privatpersonen-Eigentümer alleine fast die Hälf-

te aller potenziell benötigten Wohnungen bauen. Zeitgleich ist es diese Eigentümergruppe, die 

das geringste Interesse an der Entwicklung ihrer Grundstücke zeigt und sich beim Bebauen am 

meisten zurückhält.52 Unter anderem halten private Haushalte nach wie vor „ihre eigenen Boden-

reserven als Familiensparkasse vor und tragen damit zur Verknappung bei.“53 

Gemeinsam könnten Staat und Privateigentümer innerhalb der nächsten fünf Jahren mit dem 

Bau von über 30.000 Wohnungen beginnen. 54 Das würde die vom STATEC prognostizierten be-

nötigten Wohnungen für das Szenario BIP 1,5% für diesen Zeitraum decken (siehe Abb.4).55 

An der Eigentumsverteilung des Baugrundes in Luxemburg lassen sich die Folgen der Privatisie-

rung erkennen: Wenn der Großteil baureifer Böden bei (sehr wenigen) privaten Eigentümern liegt, 
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hat die öffentliche Hand – abgesehen von den weiter oben beschriebenen Steuerungselemen-

ten – kaum Handlungsfähigkeiten, um diesen Grund zur  Errichtungen von Wohnungen zu mo-

bilisieren. Die Ressource Boden ist vorhanden, kann jedoch nicht für Wohnzwecke erschlossen 

werden, da sie Eigentum privater Personen und Unternehmen ist. Somit wird das Angebot be-

schränkt, was zu einem Preisanstieg bei baureifen Grundstücken, als auch bei bereits errichteten 

Gebäuden führt. 

Eigentumsverteilung von Bestand
In Luxemburg gehören der öffentlichen Hand etwa 1,5 Prozent56 des gesamten Wohnbestandes. 

Den staatlichen Wohnungsunternehmen „Fonds du Logement“ (FDL) und der „Société Nationale 

des Habitations à Bon Marché“ (SNHBM) gehören etwa 2.000 Wohnungen57 und den Gemein-

den im Land schätzungsweise weitere 1.500.58 Da es in Luxemburg kaum gemeinnützige Woh-

nungsunternehmen gibt, kann davon ausgegangen werden, dass die restlichen 98,5 Prozent Be-

standteil des privaten Wohnungssektors sind. Der Großteil davon ist vom Eigentümer bewohnt, 

denn etwa drei von vier Menschen bewohnen in Luxemburg ein Eigenheim.59 In den Nachbarlän-

dern Frankreich60 und Deutschland61 bewohnt etwa jeder Zweite sein Eigentum. In der Schweiz62 

liegt die Eigentümerquote bei 36 Prozent, in Norwegen63 hingegen bei 80 Prozent.

Die Luxemburger Eigentumsquote ist Ergebnis einer langen wohnpolitischen Tradition, bei der 

die Versorgung der Bevölkerung mit Wohneigentum als Lösung von Wohnungskrisen betrachtet 

wurde (siehe Kapitel 2 | Antworten auf die Wohnungsnot im Industrialisierungszeitalter). Auch 

heute noch wird sie von der Politik – unter anderem durch finanzielle Beihilfen beim Erwerb oder 

Bau eines Eigenheimes – unterstützt. Beihilfen können heute in Form von Steuerbefreiungen, 

Klimadarlehen, Kreditbürgschaften, Zinsbeihilfen und Kapitalbeihilfen erfolgen. Hierfür trat Ende 

der 70er Jahre das Gesetz der „aides individuelles au logement“ erstmals in Kraft.64 2011 wurde 

es in manchen Bereichen angepasst. So wurde beispielsweise eine Maximalwohnfläche65 für 

Häuser (140 m2) und Wohnungen (120 m2) festgelegt, die eine Wohnungsbeihilfe bewilligt be-

kommen können. Auch wurde angefügt, dass der gesamtbewilligte Beihilfebetrag um 30 Prozent 

bei Reihenhäusern und um 15 Prozent bei Doppelhäuser aufgestockt werden kann.66 Das 1979 

erlassene Gesetz zeigt das (ehemalige) politische Interesse, Bewohner mit Eigentum auszu-

statten. Dem Forscher Julien Licheron zufolge hat sich das Hauptaugenmerk der Politik in der 

Wohnungsproblematik jedoch mittlerweile verschoben. Während der politische Wille vor einigen 

Jahren noch darin bestanden hätte, den Menschen beim Erwerb von Wohneigentum zu helfen, 

würde der politische Schwerpunkt nun auf dem Angebot von bezahlbarem Wohnraum liegen.67  

Unökonomische Nutzung der Ressource
Die Ressource zur Schaffung von Wohnraum ist durch die geographische Größe des Landes 

begrenzt. Die Wohnungskrise hat sich im Laufe der Zeit so weit entwickelt, dass das grenzüber-
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schreitende Territorium mitkalkuliert wird, um den hohen Bevölkerungszuwachs bewältigen zu 

können (siehe weiter oben Reale Nachfrage). Nicht wiedergespiegelt wird diese Knappheit in 

den Luxemburger Durchschnittsgrößen der individuellen Wohnflächen: Allgemein bewohnte 

ein Bewohner im Landesdurchschnitt 2001 etwa 50 Quadratmeter individuelle Wohnfläche.68 

Zehn Jahre später lag der Durchschnitt bei 64 Quadratmeter.69 Die Luxemburger Bevölkerung 

bewohnte deutlich mehr Fläche, als umliegende Länder. In Deutschland70 und in der Schweiz71 

bewohnten Menschen damals durchschnittlich etwa ein Drittel weniger individuelle Wohnfläche. 

In Frankreich lag die durchschnittliche Wohnfläche damals bei 36 Quadratmetern.72

Die Folge eines hohen Wohnflächenkonsums sind vielseitig. Er trägt „entscheidend zur Ausbrei-

tung der Siedlungsstrukturen und zur Versiegelung der Flächen bei“73 und wirkt sich (durch den 

mit ihm verbundenen höheren Wohnenergiebedarf pro Bewohner) auch „negativ auf den ökolo-

gischen Fußabdruck aus“.74 Zusätzlich verknappt der hohe Flächenkonsum die Ressource für das 

Angebot von Wohnraum und steht im Widerspruch zur vorherrschenden Wohnungsnot. 

Grundsätzlich kann angemerkt werden, dass „die Steigerung der Wohnfläche pro Kopf“ von man-

chen als „eine Verbesserung des Lebensstandards“ gesehen wird und „auf Entscheidungen der 

Verbraucher zurückgeführt werden“ kann.75 Im Folgenden werden weiter mögliche Ursachen für 

den hohen Wohnflächenkonsum untersucht. 

Größere Wohnungen, kleinere Haushalte
Allgemein werden Wohnungen immer größer, ohne dass sie durch die Vergrößerung ihrer Flä-

chen einen mehrwertigen Nutzen erzeugen. Ein möglicher Grund hierfür ist das lukrativdomi-

nierende Interesse von profitorientierten Akteuren auf dem Wohnungsmarkt (siehe Kapitel 2 | 

Kommodifizierung heute). Wohnungsbaugesellschaften entwickeln beispielsweise vorzugsweise 

größere Wohnungen, denn „[n]eben den Vorteilen der effizienteren Erschließung (mehr Netto-

wohnfläche pro Bruttogeschossfläche) gelten die Mieter und Käufer der großen Wohnungen als 

solventer und zuverlässiger“.76

Die steigenden Wohnungsgrößen werden von der Luxemburger Politik teilweise unterstützt. In 

einigen Gemeinden gelten Vorschriften für durchschnittliche Minimalgrößen von Wohnflächen, in 

anderen sind sie in Planung. Die Gemeinde Differdange will eine Mindestdurchschnittsgröße von 

80 Quadratmeter für Wohnungen in Mehrfamilienhäuserneubauten einführen. Wer hier zukünftig 

Einzimmerwohnungen mit 30 Quadratmeter plant, muss diese Fläche im gleichen Projekt bei-

spielsweise mit Wohnungen von 130 Quadratmeter kompensieren. In der Hauptstadt liegt der 

minimale Durchschnittswert bei 52 Quadratmeter.77 

Im europäischen Vergleich sticht Luxemburg durch die Größen seiner Wohneinheiten hervor. Die-

se liegt durchschnittlich bei 144 Quadratmetern, während die europäische Durchschnittswohn-

einheit um vierzig Quadratmeter kleiner ist.78 Betrachtet man die unterschiedlichen Typologien 

gesondert, liegen Wohnungen in Luxemburg im gleichen Bereich wie die europäischen Durch-
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schnittswohnungen. Die Diskrepanz entsteht durch die Größe der Einfamilienhäuser. Zum einen 

sind Luxemburger Einfamilienhäuser mit einer Durchschnittsgröße von etwa 190 Quadratmetern 

etwa 50 Prozent größer als das durchschnittliche Einfamilienhaus in Europa79, zum anderen ist 

es eben diese Typologie, die den Wohnungsbestand dominiert. In Luxemburg besteht die Woh-

nungsgebäudelandschaft zu 14 Prozent aus Mehrfamilienhäusern.80 Etwa vier von fünf Wohn-

gebäuden sind Einfamilienhäuser (siehe Abb.5).81 In Frankreich82 und in der Schweiz83 belegen 

Einfamilienhäuser jeweils etwa die Hälfte der gesamten Wohngebäudelandschaft. 

Der allgemeine Anstieg der Wohnungsgrößen und die in Luxemburg dominierende Einfamilien-

haustypologie stehen „im Widerspruch zu dem allgemeinen Trend der abnehmenden Haushalts-

größen, der mehr kleinere Wohneinheiten erfordern würde“.84 

Die Haushaltsgrößen haben sich innerhalb der letzten Jahre zunehmend verkleinert.85 Aktuell 

bestehen mehr als die Hälfte aller luxemburger Haushalte aus Ein-oder Zweipersonenhaushalten 

und ein Viertel aller Haushalte besteht aus mehr als drei Personen.86 Der aktuelle Wohnungs-

bestand spiegelt den demografischen Wandel der Haushaltskonstellationen nicht wieder, was 

zur Folge hat, dass Luxemburger Singlehaushalte durchschnittlich 95 Quadratmeter individuelle 

Wohnfläche bewohnen, während der Wohnflächenkonsum pro Kopf bei Dreipersonenhaushalten 

die Hälfte beträgt (siehe Abb.6) 87.

Abb. 5
Aktueller Wohnungsbestand nach Gebäudetypologien
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Abb. 6
Haushaltskonstellationen (mit Angaben zur durchschnittlichen Pro-Kopf-Wohnfläche) und Gebäudetypologien 
(mit Angaben zur Durchschnittgrößen des Wohnraums) im Vergleich

86 m2

95 m2
64 m247 m232 m2

87% 13%

4 + Personen 1 Person

24% 16% 27% 33%

2 Personen

172 m2

3 Personen

Die Divergenz zwischen Wohnungsangebot und vorherrschenden Haushaltskonstellationen wur-

de in einer Wohnungsbedarfsprognose von 2007 wie folgt problematisiert: „Halten diese beiden 

generellen Trends der Haushalts- und Wohnungsgrößenentwicklung an, werden 2021 zwei 

Drittel aller Haushalte nur noch aus einer oder zwei Personen bestehen, die Hälfte der Wohnun-

gen wird jedoch mehr als 116 m2 Wohnfläche und darüber aufweisen. Somit werden auf dem 

Wohnungsmarkt Angebot und Nachfrage auseinanderklaffen.“88

Eine Umnutzung des Bestands zu einer anderen Wohntypologie, die für eine Mehrzahl an Haus-

halten geeigneter ist, erwies sich beispielsweise in der Universitätsstadt Esch/Alzette als 

problematisch. Mit einer Änderung, die hier 2019 im allgemeinen Bebauungsplan (PAG) vor-

genommen wurde, wurden Einfamilienhäuser als Wohneinheiten für eine alleinige Hausgemein-

schaft89 definiert. Eine Hausgemeinschaft bildet sich der Stadt Esch zufolge aus einer „Gruppe 

von Menschen, die miteinander verwandt oder verschwägert sind“ oder in Partnerschaft leben.90 

Wohngemeinschaften fallen nicht unter diesen Begriff. Somit ging die Änderung im Bebauungs-

plan damit einher, dass sich einzelne Bewohner einer Wohngemeinschaft nicht länger unter ihrer 

Wohnsitz anmelden konnten, wenn es sich um eines der betroffenen Einfamilienhäuser handel-

te. Argumentiert wurde diese Änderung vom Escher Bürgermeister Georges Mischo dadurch, 

dass er Wohngemeinschaften nicht verbieten, sondern regeln und zeitgleich Einfamilienhäuser 
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schützen wolle. Einige Immobilienträger würden bereits darauf warten, ihre Einfamilienhäuser zu 

Wohngemeinschaften umzustrukturieren, was Mischo zufolge zu „einer Zerstücklung, zu einem 

Anstieg von Preisen“ führen und „das Problem der Cafézimmer91 und der sozialen Verelendung“ 

fördern würde.92

Eigentum und Unterbelegung
Die unökonomische Auslastung der Ressource Raum wird von der verhältnismäßig hohen Eigen-

tumsquote unterstützt. Sie ist eng mit der Unterbelegungsquote des Landes – und dem damit 

verbundenen hohen Wohnflächenkonsum der einzelnen Bewohner – verknüpft . In Luxemburg 

wohnen fast 60 Prozent der Bevölkerung in unterbelegten Wohnungen, während der europäi-

sche Durchschnitt bei 40 Prozent liegt. Bei der älteren Bevölkerungsgruppe (+65 Jahre) bewoh-

nen vier Fünftel eine unterbelegte Wohneinheit.93 Zeitgleich ist es eben diese Altersgruppe, bei 

der die Eigentümerquote mit am höchsten ist. So liegt sie beispielsweise bei Zweipersonenhaus-

halten, in denen mindestens ein Bewohner über fünfundsechzig Jahre alt ist bei über 87 Pro-

zent.94 (Siehe Abb. 7)

Klar ist; Eigentum macht unflexibel. Wer Wohneigentum besitzt zieht in den meisten Fällen nicht 

aus, wenn sich seine Haushaltskonstellation ändert. Eher „werden die zur Familiengründung 

erforderlichen größeren Wohnflächen […] auch nach dem Auszug der Kinder mit geringerer 

Personendichte weitergenutzt“.95 In Luxemburg ziehen die meisten Personen im Alter zwischen 

22 und 25 Jahren aus ihrem Elternhaus aus96 und mehr als zwei Drittel der Eigentümer erwerben 

ihr Wohneigentum vor dem dreißigsten Lebensjahr.97 Die Bewohner erwerben somit bereits kurz 

nach dem Auszug aus ihrem Elternhaus eigenes Wohneigentum. Für diejenigen, die eine Familie 

planen bedeutet das, dass sie in der Prä-Familien-Phase Eigentümer von einer Wohnung oder 

eines Hauses werden, das auf die zukünftige Haushaltskonstellation als Familie zugeschnitten 

ist. Zur Unterbelegung führt das dann, wenn auch die eigenen Kinder nach etwa fünfundzwanzig 

Jahren ausziehen. 

Die bereits im jungen Alter erworbene Immobilie ist somit nur für eine relativ kurze Bewohner-

Phase typologisch geeignet und führt zwangsläufig zu einer temporären Unterbelegung der 

Wohneinheit (und für diesen Zeitraum ebenfalls zu einer Erhöhung der individuellen Wohnfläche). 

Bezogen auf die hohe Unterbelegungsquote bildet die Alterung der Gesellschaft eine weitere 

Herausforderung. Die Lebenserwartung für Männer ist innerhalb der letzten dreißig Jahre um fast 

8 Jahre gestiegen.98 Damit geht eine Verlängerung der Post-Familien-Phase einher und somit 

auch eine Verlängerung des Zeitraums, in dem der Eigentumswohnraum mit geringerer Perso-

nendichte genutzt wird. 

Wohnfläche und Bevölkerungsdichte 
In Städten liegt die Pro-Kopf-Wohnfläche meistens (weit) unter dem nationalen Niveau. In Paris 
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Abb. 7
Eigentumsquote und Unterbelegungsquote in der Bevölkerungsgruppe im Alter von über 65 Jahren 

65+ Jahre

87% 
Eigentumsquote

81% 
Unterbelegungsquote

bewohnt ein Bewohner 30 Quadratmeter99. In Berlin100 und Wien101 liegt die individuelle Wohn-

fläche bei 38 Quadratmeter. Der Zusammenhang zwischen dichter Besiedlung und geringerem 

Pro-Kopf-Wohnflächenkonsum lässt sich auch in Luxemburg erkennen: Die durchschnittliche 

individuelle Wohnfläche liegt in der Hauptstadt, Esch/Alzette und Differdange unter dem natio-

nalen Niveau. In den dünnbesiedelten Gemeinden102 wie Useldange, Kiischpelt und Manternach 

liegt sie bei etwa 78 Quadratmeter (siehe Abb. 8). Die Größenunterschiede der individuellen 

Wohnflächen können auf die hohen Quadratmeterpreise in urbanisierten Räumen zurückgeführt 

werden103, lassen sich aber auch durch das Angebot an Wohngebäude-Typologien in ländlichen 

Räumen erklären, das überwiegend von Einfamilienhäusern und Bauernhöfen dominiert wird. 

Während der niedrigere individuelle Wohnflächenkonsum in urbanen Räumen ein globales 

Phänomen ist, weicht die Verteilung des Bevölkerungszuwachses in Luxemburg von den umlie-

genden Ländern ab. In den letzten dreißig Jahren wuchs die Stadt München104 fünfmal so stark 

wie die Bundesregierung105 im gleichen Zeitraum. Die nationalen Bevölkerungszuwächse des 

gesamten Großherzogtums und die der Hauptstadt Luxemburg liegen im gleichen Bereich.106 Die 
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Abb. 8
Individueller Wohnfläche im Vergleich zur Bevölkerungsdichte
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Zuwanderung der dichtbesiedeltsten107 Gemeinde des Landes Esch/Alzette liegt mit einem Plus 

von 51 Prozent weit unter dem nationalen Durchschnitt. Die Gemeinden Ell und Fischbach, deren 

Bevölkerung in den vergangen dreißig Jahren jeweils um mehr als 150 Prozent108 gewachsen ist, 

gehören trotz starker Zuwanderung nach wie vor zu dem oberen Viertel der dünnbesiedeltsten109 

Gemeinden des Landes. 

In Luxemburg wachsen somit die dünnbesiedelten Gemeinden am stärksten. Dieses Phänomen 

wird anhand der beiden Karten in Abb. 9 deutlich. Hier werde (links) Dichte der unterschiedlichen 

Gemeinden (Einwohner/Quadratkilometer) ihrer prozentuellen Bevölkerungszuwächse gegen-

übergestellt (rechts). Mit der Verschiebung der Bevölkerungszuwanderung von urbanen Zentren 

in dünnbesiedelte und bevölkerungsärmere Regionen und Gemeinden geht eine großräumige 

Außenentwicklung einher. Durch diese Art der Zuwanderungsverteilung steigen sowohl indivi-

duelle Wohnfläche als auch die versiegelte Fläche pro Bewohner an, denn „mit abnehmender 
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Abb. 9
Bevölkerungsdichte (in Einwohner pro Quadratkilometer) im Vergleich zum Bevölkerungswachstum der letzten 30 Jahre

36 - 159
160 - 396
397 - 822
823 - 1683
1684 - 2525

<+30% 
Jan.1991- Jan.2021 

+30% - +45%
+46% - +55%
+56% - +66%
+67% - +80%
+81% - +100%
+101% - +120%
>120%

Bevölkerungsdichte Bevölkerungswachstum

Siedlungsdichte, etwa im ländlichen Raum, erhöht sich der Bedarf an Siedlungs- und Verkehrs-

flächen“.110 Diese führt nicht nur zu zusätzlicher Zersiedlung, sondern auch zu weiteren Pendler-

wegen (zum Arbeitsort, zu Schulen, Kindergärten, Gemeinschaftseinrichtungen sowie zu Orten 

des täglichen Einkaufes) und den damit verbundenen Emissionen. Zusätzlich werden an dünn-

besiedelten Orten mit der Zuwanderung neue Anforderungen an Infrastrukturen gestellt, die in 

Städten bereits (teilweise) vorhanden sind. 

Der Luxemburger Bewohner wohnt für zwei 
Eine rein theoretische Rechnung zeigt auf, wie sich die hohe individuelle Wohnfläche auf das 

Angebot auswirkt. Wenn davon ausgegangen werden kann, dass 30 Quadratmeter Wohnflä-

che pro Kopf ausreichen, um qualitätvollen Wohnraum zu schaffen, bewohnt die Bevölkerung 

Luxemburgs mehr als doppelt so viel Fläche wie nötig. Im Umkehrschluss würde das bedeuten, 
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dass durch die Halbierung dieser Wohnfläche, Wohnraum für weitere Bewohner frei würde. Wenn 

64 Quadratmeter nicht mehr von einer, sondern von zwei Personen bewohnt würden, könnte 

sich die Bevölkerung ohne weitere Neubauwohnraumerschließungsmaßnahmen verdoppeln. 

Der benötigte Wohnraum für eine Bevölkerung von etwa 1.250.000 Menschen ist in Luxemburg 

somit rein rechnerisch bereits gebaut (siehe Abb. 10). Es kann daher in Anbetracht der Immo-

bilienpreisevolution und der hohen Nachfrage durchaus von einer Wohnungskrise und einer 

Wohnungsnot gesprochen werden, jedoch nicht von einer Knappheit an gebautem Wohnraum. 

Zusätzlich führt die ineffiziente Auslastung von bereits gebautem Wohnraum zu einer weiteren 

Verknappung der Ressource (und somit dem Angebot an Wohnraum) und trägt daher indirekt zu 

seiner Wertsteigerung bei. 

Diese Rechnung bleibt theoretisch, da der Großteil des Luxemburger Wohnbestandes in privater 

Hand ist. Der gesamte Wohnungsbestand in Luxemburg umfasst etwa 233.000 Wohnungen. Da-

von sind lediglich 1,5 Prozent Eigentum der öffentlichen Hand (siehe weiter oben Eigentumsver-

teilung von Bestand). Durch den vorherrschenden Schutz des Eigentumsbegriffes lässt sich der 

private Wohnbestand – ähnlich wie der baureife Boden – somit nicht (oder ausschließlich durch 

die Erzeugung von Anreizen) für die Schaffung von weiterem Wohnraum mobilisieren. 

Abb. 10
Durch die Halbierung der Pro-Kopf-Wohnfläche zu einer Verdopplung der Einwohnerzahl

1.250.000 Einwohner625.000 Einwohner

64 m2 32 m2 32 m2
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Grenzgänger und 
Migration

105.200
Grenzpendler 
aus Frankreich

47.500
Grenzpendler 
aus Deutschland

48.100
Grenzpendler 
aus Belgien

15.959 
Menschen haben 
das Land verlassen

25.335
Menschen sind in
Luxemburg angekommen 

 643.941
Einwohner

272.100
Erwerbstätige 
am Wohnort

Fast die Hälfte der Erwerbstätigen in Luxem-
burg sind Grenzpendler. Mehr als 100.000 
Menschen überqueren täglich die französi-
sche Grenze, um in Luxemburg zu arbeiten. 

Im Jahr 2021 wohnten etwa 640.000 Men-
schen in Luxemburg. Zugewandert waren in 
dem Jahr etwa 25.000 Bewohner, während 
15.000 Menschen das Land verlassen haben. 



Bodenverteilung
265 ha

Gemeinden

179 ha

Wohnungsbaufonds

61 
ha

Staat

84,2 %

13,5 %

Privatpersonen

2394 ha

746 ha

Private Unternehmen

In Luxemburg ist die Mehrheit baureifer 
Grundstücke für Wohnzwecke in privaten 
Händen. Den Privatpersonen gehört gemein-
sam etwa fünf mal so viel Boden, wie der öf-
fentlichen Hand und etwa drei mal so viel wie 
den Privatunternehmen in Summe. Diese Bo-
denverteilung führt nicht nur dazu, dass der 
Staat kaum Handlungsmacht bei der Schaf-
fung von neuem Wohnraum hat, sondern auch 
dazu, dass einige wenige Großgrundbesitzer 
die Entwicklungen der Bodenpreise steuern 
können. Boden ist begrenzt und zeitgleich die 
wichtigste Ressource für Wohnraum. Wenn 
er nicht Eigentum der öffentlichen Hand ist, 

kann diese nur über fiskale Anreize oder Ein-
griffe in das Eigentumsrecht dafür sorgen, 
dass er für die Schaffung von (bezahlbarem) 
Wohnraum mobilisiert werden kann. 



Eigentümerquote

Etwa drei Viertel der Bevölkerung bewohnt 
in Luxemburg ihr Eigenheim. Die Eigentums-
quote ist somit doppelt so hoch, wie in der 
Schweiz. Wohneigentum bringt Vorteile und 
Nachteile mit sich. Zu den Nachteilen gehört, 
dass Wohnraum, der Eigentum einer Privat-
person ist, ähnlich wie Bauland in privater 
Hand (–> Bodenverteilung) nicht für die Er-
schließung von bezahlbarem Wohnraum mo-
bilisiert werden kann. Da der Eigentumsbe-
griff in Luxemburg stark geschützt ist, kann 
der Stadt nur bedingt in dieses Recht eingrei-
fen (beispielsweise mit der Festlegung eines 
maximalzulässigem Mietzins). 



Bevölkerungswachstum

+15,1%
FR

+4,2%
DE

+15,5%
BE

+62,7%

+27,9%
CH

NO
+27,0%

LU

Die Luxemburger Bevölkerung ist zwischen 
1991 und 2021 fünfzehnmal so stark ge-
wachsen wie die Bundesrepublik Deutsch-
land, viermal so stark wie Frankreich und 
Belgien und etwa doppelt so stark wie die 
Schweiz und Norwegen. Mit dem starke Be-
völkerungszuwachs geht eine erhöhte Nach-
frage an Wohnraum einher. 



Individuelle Wohnfläche

64 m2
LU

43 m2
DE

46 m2
CH

FR

36 m2

M 1:50

2011 bewohnte eine Person in Luxemburg durchschnittlich 64 Quadratmeter Wohnfläche. Der 
bestehende Wohnraum wird somit unökonomischer genutzt als beispielsweise in Deutschland, 
Frankreich oder der Schweiz. 
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DE
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FR
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LU
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2010

2022

+140 %

Zwischen 2010 und 2022 sind die Wohnungspreise (Kaufpreise und Mieten) in Luxemburg 
um 140 Prozent gestiegen. Die Wohnungspreise in den Ländern der Europäischen Union ver-
zeichnen für den gleichen Zeitraum durchschnittlich einen Anstieg von etwa 50 Prozent. Stei-
gende Wohnungspreise bewirken und intensivieren vor allem dort Wohnungskrisen, wo sich 
Haushaltseinkommen nicht mit der gleichen Geschwindigkeit entwickeln, da Wohnen somit 
für eine zunehmende Anzahl an Haushalten nicht (länger) bezahlbar ist.

Entwicklung der 
Wohnungspreise



Luxemburger 
Wohnungskrise 
im Überblick

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Baureifer Boden 
in privater Hand

84%

Bevölkerungswachstum
von 1991 - 2021

+62%

aller Immobilienkäufe
zwischen 2015 - 2021

wurden nicht für die 
eigene Bewohnung gekauft

40%

43%

&

Exodus 

Grenzgänger

Wohnfläche 
pro Kopf

64m2

Eigentums-
quote

71% +6%

+7%

+10%

+15%

+14%

+3%

-4%
+7%

+10%

+3%

Die Immobilienpreisentwicklungen können vereinfacht 
durch eine steigende Nachfrage und ein begrenztes Ange-
bot erklärt werden (links). Das Angebot von Wohnraum ist 
durch die Endlichkeit der Ressource Boden limitiert. Neben 
der geografischen Größe des Landes, wird das Angebot in 
Luxemburg zusätzlich durch den hohen Anteil an nicht-mo-
bilisierbarem Raum begrenzt: Privateigentum dominiert 
sowohl den bestehenden Wohnungspark, als auch den bau-
reifen Boden. Daneben zeigt der hohe individuelle Wohn-
flächenkonsum auf, dass der bestehende Wohnraum nicht 
ökonomisch genutzt wird. Bei der Nachfrage an Wohnraum 
(links oben) kann in Luxemburg unterschieden werden zwi-
schen der realen Nachfrage, die durch den Bevölkerungs-
zuwachs bestimmt wird und der spekulativer Nachfrage. 
Letztere wird von finanzorientierten Akteuren bestimmt, 
die – anders als Wohnungssuchende – Wohnraum erwer-
ben, um mit ihm finanzielle Profite zu erwirtschaften. Zwi-
schen 2015 und 2021 wurden mehr als ein Drittel der Wohn-
einheiten nicht für den eigenen Wohnbedarf gekauft. Die 
doppelte Nachfrage und das begrenzte Angebot erwirken 
einen – im Vergleich zur Entwicklung der durchschnittli-
chen Haushaltseinkommen – disproportionalen Anstieg der 
Wohnungspreise im Land (Mitte). Die Folgen der Wohnungs-
krise (rechts) sind unter anderem ein verstärkter Exodus 
(auch beim autochthonen Teil der Bevölkerung), sowie eine 
hohe Zahl an Grenzgängern. Innerhalb des Landes manifes-
tiert sich die Wohnungskrise in eine zunehmenden Überbe-
lastung durch Wohnkosten bei bestehenden Haushalten. 
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Wie in Kapitel 1 aufgewiesen, unterliegen die steigenden Immobilienpreise einer Mehrzahl an 

Faktoren. Als fundamentaler Katalysator für stetig steigende Preise und die damit einhergehende 

Wohnungskrise kristallisiert sich die Kommodifizierung von Wohnraum heraus. David Madden 

und Peter Marcuse argumentieren, dass Wohnungskrisen vorhersehbare Folgen einer grund-

sätzlichen Charakteristik von kapitalistischer Raumplanung sind: Durch die Kommodifizierung 

von Wohnraum verlagerte sich der Zweck einer Wohnung von der Behausung der Bewohner auf 

die Gewinnbringung für einige (wenige) Akteure. Wohnungskrisen sind somit nicht Folge eines 

Zusammenbruchs des Systems, sondern Folge eines System das wie beabsichtigt funktioniert.1 

Die Kommodifizierung von Wohnraum ist den Autoren zufolge eine logische Konsequenz der ka-

pitalistischen Gesellschaftsform und somit ebenfalls sämtlicher oben genannten Folgen, die sich 

über die Jahre hinweg verschärft haben und noch weiter verschärfen werden. 

Das Ziel dieser Arbeit soll nicht darin bestehen, das kapitalistische System in Frage zu stellen, 

oder gar einen Systemwechsel vorzuschlagen. Diese Arbeit sucht nach Wohnalternativen, die 

innerhalb des vorherrschenden Systems funktionieren können, in dem sie sich in einem system-

unabhängigeren Sektor organisieren. Folgende Fragen sollen dabei untersucht werden: Gibt 

es innerhalb der Logiken und Regeln des vorherrschenden Systems Möglichkeiten,  dekommo-

difizierten Wohnraum zu schaffen? Welche Möglichkeiten sind das und wie sehen die konkre-

ten Wohnmodelle aus? Worauf muss besonders geachtet werden, damit die Wohnalternativen 

dauerhaft dekommodifiziert bleiben? Welche Herausforderungen entstehen daraus, dass sie 

sich den Grundsätzen eines Systems entgegensetzen, in dem sie funktionieren wollen? Welche 

Rolle spielen Politik, Bewohner, Initiatoren, Bauherren, und die öffentliche Hand bei der Um-

setzung und Realisierung dieser Alternativen? Wie haben wohnpolitische Entscheidungen und 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Wohnungsnot die Kommodifizierung und Dekommodifizierung 

beeinflusst? 

Dieses Kapitel stellt eine theoretische Einführung in das Thema der Kommodifizierung von 

Wohnraum dar und soll zudem in zentrale Konzepte und Werkzeuge mit denen man ihr ent-

gegenwirken kann, einführen. Dabei werden sowohl globale Trends beleuchtet, als auch unter-

schiedliche nationale Geschehnisse und geschichtliche Entwicklungen, vorrangig aus Deutsch-

land sowie der Schweiz untersucht und vor dem Kontext Luxemburgs verglichen. 
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Die Kommodifizierung von Wohnraum 
Delz, Hehl und Ventura äußern, dass der wesentliche Hebel für Immobilienkrisen weltweit „die 

primäre Definition von Wohnraum als profitable Ware“ sei.2  Die Ware als solche ist „etwas, was 

gehandelt, verkauft oder getauscht wird“3. Damit wird impliziert, dass die Ware besessen werden 

kann. Betrachtet man die Etymologie des Wortes commodity (Englisch für Ware), so kann es red-

undant erscheinen, eine Ware als profitabel zu bezeichnen. Abgeleitet wurde das Wort von dem 

altfranzösischen Wort commodité, was „Profit“ oder „Vorteil“ bedeutet.4 Der Ursprung des Wortes 

commodity impliziert somit bereits, dass mit der Ware auch Profit einhergeht und erklärt, warum 

die Kommodifizierung einen Prozess beschreibt bei dem „der wirtschaftliche Wert einer Sache 

gegenüber ihre[n] anderen Nutzen dominiert“.5

Der Begriff der Kommodifizierung beschreibt „den Prozess, in dem eine Sache oder Dienstleis-

tung – die zuvor nicht als Ware galt – zur Ware wird.“6 Er ersetzte im deutschsprachigen Raum 

seit den 1970er Jahren weitestgehend den zuvor von Marx eingeführten Begriff des Zur-Ware-

Werdens. Anders als beim Konzept des Zur-Ware-Werdens, wird beim Begriff Kommodifizierung 

der Prozesscharakter betont und damit auf die Tatsache verwiesen, dass die Warenform des 

Wohnens „nicht aus sich heraus existiert, sondern in einem voraussetzungsvollen gesellschaft-

lichen Prozess erst konstituiert wird“ 7. 

Die Geschichte der Kommodifizierung 
Historisch gesehen fand die Kommodifizierung ihren Ursprung in der Privatisierung der Allmen-

de, so beispielsweise während der Auflösung der Allmenderechte des Enclosure Movement in 

England.8 Im siebzehnten Jahrhundert wurde Wohnen um das Arbeiten herum organisiert. So ver-

gaben aristokratische Eigentümerfamilien Wohnraum an ihre Angestellten im Tausch für Arbeit. 

In Städten wie London entstanden die ersten spekulativen Erbbaurechte. Landeigentümer ver-

gaben ihr Land an einen Pächter, der hierauf entweder selber bauen konnte oder das Land weiter 

verpachten konnte. 

Durch die bürgerliche Revolution wurde in Europa mit dem Sturz der Feudalherrschaft das Recht 

auf Grundeigentum eingeführt. Privateigentum wurde von nun an durch Verfassung und Gesetze 

geschützt.9 Der Grundstein für die Kommodifizierung von Wohnraum war gelegt.

Auch mit fortschreitender Industrialisierung und Kommerzialisierung im neunzehnten Jahrhun-

dert blieb das Wohnen meistens an die Arbeit gekoppelt. Doch vor allem privilegierte Menschen 

begannen auf dem offenen Markt nach Wohnraum zu suchen, den sie mittels Bargeld bezahlten. 

Die Trennung von Wohn-und Arbeitsort wurde symbolisch für eine höhere Gesellschaftsklas-

se. Mit der Industrialisierung entstanden im späten neunzehnten und Anfang des zwanzigsten 

Jahrhunderts in Metropolregionen sogenannte Arbeiterslums. Dort, wo der kommodifizierte 

Wohnungsmarkt nicht ausreichend Angebot erschloss, bauten kommunale oder gemeinnützige 
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Organisationen die ersten Sozialwohnungen.10 

Die Wiederentdeckung der ausgedehnten Erzfelder im Süden von Luxemburg, sorgte dafür, dass 

sich die Eisenindustrie des ehemalig armen Agrarlandes zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter 

den ersten sechs der Weltrangliste befand. Auch hier ging der Industrialisierungsboom mit einer 

weiträumigen Wohnungsnot einher. Das starke Bevölkerungswachstum führte zu einer Verstäd-

terung ehemaliger Dörfer (wie Esch/Alzette, Düdelingen und Differdingen) und zur Entstehung 

von Mietskasernen. Die „größte Gefahr für die öffentliche Gesundheit“ bestand damals in „den 

antihygienischen Verhältnissen der meisten Arbeiterwohnungen“.11 In Mietkasernen, die Wohn-

raum für höchstens 30 Menschen boten, wohnten zur damaligen Zeit teilweise über 100 Be-

wohner, was unter anderem die Verbreitung von ansteckenden Krankheiten beschleunigte. In 

den ersten Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, wurde somit vielerorts deutlich, „dass sich die 

Kommerzialisierung des Wohnraums als soziale Katastrophe erwiesen hatte“. 12

Die öffentliche Hand musste eingreifen. In vielen Ländern setzte sie Regulierungsmaßnahmen 

durch oder baute vermehrt selbst sozialen Wohnraum. In Österreich wurde damals die erste 

Mieterschutzverordnung erlassen. Sie sah einen Kündigungsschutz und eine Beschränkung der 

Mieterhöhungen vor.13

Auch in Luxemburg war die Wohnungsfrage zum Jahrhundertwechsel Teil der politischen De-

batte. Ende 1895 setzte der damalige Staatsminister den Staatsrat über einen neuen Gesetzes-

entwurf in Bezug auf die Wohnungsfrage in Kenntnis. Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur 

Erbauung von billigen Wohnungen dauerte es etwas mehr als zehn Jahre (siehe Kapitel 2 | Das 

erste Wohnungsgesetz in Luxemburg). Ein Grund hierfür könnte darin bestehen, dass die Politik 

die Notwendigkeit für ein Wohnungsbaugesetz unterschätzte. Von der akuten Wohnungsnot 

betroffen waren damals vorrangig Arbeiter, die kaum Vertreter im damaligen Parlament hatten. 

Luxemburg sei vor allem ein landwirtschaftliches Land, kein industrielles, so der Staatsminister 

im Jahre 1897. 14 Das 1906 gestimmte Gesetz zielte auf „den Erwerb eines Eigenheims durch die 

Vergabe von Krediten zum Bau oder Ankauf einer billigen Wohnung für Arbeiter, kleine Landwir-

te oder Beamte […], die noch kein Haus besitzen und deren steuerpflichtiges Einkommen eine 

gewisse Summe nicht übersteigt“ ab. 15 Die von der staatlichen Sparkasse vergebenen Kredite 

hatten im Vergleich zu Krediten von Notaren einen recht niedrigen Zinssatz von bis zu 3,5 Pro-

zent. In Luxemburg wurde somit vergleichsweise früh einer breiten Masse an Haushalten den 

Zugang zu Wohneigentum erleichtert.16 Die öffentliche Hand baute hier erstmal keinen sozialen 

Wohnungsbau.

Nach dem ersten Weltkrieg befand sich Europa in einer neuen Wohnungsnot. Während in Teilen 

Europas diese durch Mieterschutz oder geförderten Wohnungsbau zu lösen (beispielsweise 

wurden in der Stadt Wien zwischen den Weltkriegen 65.000 kommunale Wohnungen gebaut 17), 

verfolgte Luxemburg eine andere Strategie. Hier wurde auch nach dem ersten Weltkrieg die Ver-
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sorgung der Bevölkerung mit Wohneigentum weiterhin als Lösung der Wohnungskrise angese-

hen (siehe Kapitel 2 | Antworten auf die Wohnungsnot im Industrialisierungszeitalter). Auch wenn 

mit dem Regierungswechsel Themen wie die Sanierung von Elendsviertel und Mieterschutz 

diskutiert wurden, blieb das Hauptanliegen der Wohnungspolitik die Förderung des Eigenheims. 

Individueller Grundbesitz hat in Luxemburg – teilweise wegen der vorwiegend ländlichen Struk-

tur des Landes – Tradition.18 Diese Tradition wollte man beibehalten, unabhängig von den sich 

verändernden gesellschaftlichen Gegebenheiten. 

Privates Wohneigentum wurde in den USA nach dem zweiten Weltkrieg durch die Werbung von 

Staubsaugern, Waschmaschinen und anderen Haushaltsgegenständen „das wirtschaftliche und 

ideologische Herzstück einer Welt der Waren“.19 Hier wurde weiträumiges Wohneigentum nach 

der großen Depression durch die Erfindung von Hypotheken und Darlehen ermöglicht. 

Vielerorts wurde Wohnen nach dem zweiten Weltkrieg vermehrt als soziales Recht verstanden 

und fiel somit in die Verantwortung der öffentlichen Hand. Zu dieser Zeit war es in den meisten 

Ländern der öffentliche Sektor, der die Mehrheit der Wohnungen errichtete.20 In Deutschland, 

wo massive Kriegszerstörungen dazu geführt hatten, dass etwa 21 Millionen Menschen auf der 

Suche nach einer Wohnung waren, entstand mit der Gründung der Bundesrepublik das Minis-

terium für Wohnungsbau. Neben der Förderung von Wohneigentum wurde vor allem der soziale 

Wohnungsbau massiv gefördert. Er fand seinen Höhepunkt in den 1950er Jahren, wo in der ge-

samten Bundesrepublik innerhalb von 10 Jahren 3,3 Millionen Wohnungen vom Bund finanziert 

wurden.21 

In den 70er Jahren machte sich die Anfänge eines Paradigmenwechsel der Wohnungspolitik an 

einigen Orten in Europa bemerkbar. In Deutschland verringerte der Staat seine Präsenz auf dem 

Wohnungsmarkt was sich neben Deregulierungsmaßnahmen auch Privatisierungswellen von 

kommunalem oder staatlichen Wohnraum manifestieren sollte. Als Grund für den staatlichen 

Rückzug aus der Wohnversorgung wurde die statistische Sättigung des Wohnungsmarktes ge-

nannt:1974 waren in Deutschland erstmals die Zahl der Haushalte und die Zahl der Wohnungen 

auf dem gleichen Stand.22 Die Wohnungskrise, die seit Beginn des Jahrhunderts andauerte, war 

in ihrer quantitativen Form überstanden. Mit dem Rückzug des Bundes aus der Wohnungsbau-

förderung wurde „das Ende der Ära wohlfahrtsstaatlicher Wohnungspolitik in der Bundesrepub-

lik eingeleitet“.23 In den späten 80er Jahren fielen durch die Privatisierung von staatlichen Wohn-

räumen, die teilweise dekommodifizierten Sozialbauwohnungen, die nach dem zweiten Weltkrieg 

errichtet worden waren, in die Hände von Privatpersonen. In Deutschland wurden zwischen 

1999 und 2006 über 700.000 von Bund, Ländern und Kommunen verkauft, so dass beispiels-

weise in Berlin der Anteil von Sozialwohnungen am Gesamtbestand von dreißig auf fünf Prozent 

sank.24 

Seit Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts, wird Wohnraum vermehrt als Möglichkeit für 
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Profitgenerierung und Investment definiert. Private Banken, Firmen, Versicherungsunternehmen 

und Länder oder Kommunen sind Eigentümer von Immobilien und Wohnräumen auf der ganzen 

Welt und „kolonisieren“ das heutige „Immobilien-Ökosystem“.25

Kommodifizierung heute 
Der Wohnraum von heute ist Madden und Marcuse zufolge als „hyper-kommodifiziert“ 26 anzu-

sehen, da er immer weniger als Infrastruktur und immer mehr als Instrument zur Vermögensbil-

dung gelesen wird. Zu diesem Zustand haben drei Faktoren maßgeblich beigetragen: Die De-

regulierung, Finanzialisierung und Globalisierung von Wohnraum. Mit Deregulierung sind sowohl 

die Abschaffung oder Lockerungen von Regulierungen als auch die Privatisierung von ehemals 

öffentlichem Wohnraum gemeint. Die Finanzialisierung beschreibt das Phänomen, dass verstärkt 

Finanzakteure (also Firmen oder Privatpersonen, die Profit aus finanziellen Dienstleistungen 

ziehen) den Wohnungsmarkt bestimmen. Der Faktor der Globalisierung ist symptomatisch für die 

zunehmende Entkopplung von Wohnen und Bewohnerbedürfnissen.27 

Markus Hesse erklärt, dass „Bodenmärkte […] nicht mehr primär ein Reflex auf das lokale 

Wechselspiel von Angebot an bzw. Nachfrage nach Flächen“ sind, sondern „zunehmend durch 

die abstrakten Imperative der Geldmärkte und die Kapitalanlagestrategien anonymer Akteure 

bestimmt“ werden, die „längst keinen Bezug zum Standort“ mehr haben. 28 Der Autor argumen-

tiert in Luxemburg bestehe eine „Finanzialisierung der Bodenressourcen“, die anhand von vier 

unterschiedlichen Beobachtungen illustriert werden könne: Erstens würden „private Haushalte 

ihre eigenen Bodenreserven als Familiensparkasse“ vorhalten und damit zur Verknappung bei-

tragen. Zweitens würden „Markttransaktionen ganz wesentlich über kommerzielle Vermittler 

und Entwickler“ laufen und drittens würden „Investments in Fläche zur Weiterentwicklung des 

Wirtschaftsstandorts strategisch getätigt“ werden. Als vierte Beobachtung nennt er die Haupt-

rolle der Entwickler in diesem System, die „sich strategisch mit Bauland versorgen, über beste 

Kontakte ins politische Feld verfügen und zudem die weitgehende Kontrolle über die Wertschöp-

fungskette Bau ausüben“ würden.29 

Die Kommodifizierung von Wohnraum erlaubt in neoliberalen Zeiten somit den mitunter wenig 

regulierten Handel (und die damit verbundene Spekulation). Wohnraum wird vermehrt als Profit-

generierungsmaschine wahrgenommen. Auf architektonischer Ebene führen die beschleunigten 

Immobilientransaktionen dazu, dass der warenförmige Aspekt der Wohnungsarchitektur nicht 

nur gegenüber ihrem Gebrauchswert, sondern auch gegenüber der ästhetischen Praxis über-

wiegt.30 

Anne Kockelkorn zufolge hat „die zunehmende Diskrepanz zwischen der körperlichen Erfahrung 

eines Ortes und seinen finanziellen Repräsentationen […] Konsequenzen für die Art und Weise, 

wie eine Architektur des Wohnens unter der Prämisse der Finanzialisierung gedacht werden 

kann“ 31. Sie beschreibt fünf architektonische und städtebauliche Strategien zur Finanzialisierung 
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von Wohngebäuden am Beispiel von Berlin. Die erste Gewinnstrategie bestehe in der Senkung 

des Baustandards. Mit dieser Strategie würden Immobilienentwickler vor allem dann Wohnungen 

zu überteuerten Preisen vermieten, wenn sie zukünftige Mieter nicht dadurch verschrecken, dass 

die Wohnung den Eindruck einer Luxuswohnung erweckt. Als zweite Strategie wird die Beibehal-

tung des schlechten Standards auch im gehobenen Preissegment beschrieben. Auf städtebau-

licher Ebene bezeichnet die dritte Strategie „die maximale baurechtliche Flächenausnutzung mit 

dem Ziel maximaler Vermarktbarkeit“32. Die Abschottung der Erdgeschosse soll als vierte Strate-

gie die Ausgrenzung der Anderen sichern, nämlich solcher sozialer Gruppen, die in jenen Stadt-

teilen oder Nachbarschaften nicht konsumieren oder nicht besitzen. Als letzte Strategie formu-

liert Kockelkorn eine Auswirkung, die sich nicht direkt von den Wohngebäuden ablesen lässt: Die 

Finanzialisierung von Wohngebäuden würde ein „fiktives Kapital“ in den Stadtraum binden, durch 

das Einwohner verdrängt, sozialräumliche Ressource zerstört und der Zugang zu öffentlichen 

Einrichtungen und Infrastrukturen eingeschränkt würde. Sie beschreibt finanzialisierte Wohnge-

bäude gleichzeitig als „Abstraktion globalisierter Kapitalflüsse“ und „Vermittlung und Stabilisie-

rung dominierender Machtverhältnisse und urbaner Segregation“.33 

Die Strategien zur Finanzialisierung von Wohngebäuden lassen sich auch am Luxemburger 

Baubestand ablesen. Neubauprojekte von Immobilienentwickler richten sich in ihrer architek-

tonischen Form eher nach dem maximalzulässigen Bauvolumen als nach ihrer städtebaulichen 

Umgebung oder nach einem für Wohnzwecke geeigneten Grundriss (siehe Abb. 1). Auch das 

Binden von fiktivem Kapital in den Stadtraum ist in Luxemburg spürbar. Deutlich wird diese 

Strategie unter anderem in dem Neubauprojekten an der Cloche d‘Or in der Luxemburger Haupt-

stadt. Hier wurde neben einem großen Einkaufszentrum und einigen Büroimmobilien für Finanz-

unternehmen (unter anderem ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen, das in Luxemburg 2021 

einen Umsatz von mehr als 400 Millionen Euro verzeichnete34) ein neues Wohnquartier realisiert. 

Abb. 1
Neubauprojekt am Siedlungsrand in Esch/Alzette 
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An einigen Wohngebäuden, wie dem Gebäude auf dem Grundstück D Süd, lassen sich die von 

Kockelkorn definierten Strategien direkt ablesen, so beispielsweise die Strategie der Abschot-

tung der Erdgeschosse (siehe Abb.2). 

Das Dominieren des finanziellen Wertes einer Wohnung gegenüber seiner architektonischen 

Qualität und seinem Gebrauchswert für die soziale Praxis des Wohnens, wird bereits durch die 

Definition der Kommodifizierung deutlich: Das Konzept Wohnraum als Ware zu definieren, führt 

zwangsläufig zu einer gewissen Distanz zwischen der Gestalt der Ware und den spezifischen 

Bedürfnissen der Nutzer. Der Großteil entworfener Waren ist zu einem gewissen Grad generisch: 

Sie werden von einer Instanz in begrenzten Variationen entworfen und dann von einer breiten 

Masse gekauft und genutzt. So zum Beispiel PKWs, Kleidung oder elektronische Geräte. Über-

setzt man diese Charakteristika auf Wohnraum, wird klar, warum der Prozess der Kommodifi-

zierung auch zur Folge hat, dass Wohnraum oft nicht länger an den spezifischen Bedürfnissen 

seiner Bewohner ausgerichtet ist. Es erklärt auch, warum das Entwerfen von Wohnraum zuneh-

mend als top-down Praktik bezeichnet werden kann. 

Letzten Endes bildet der Doppelcharakter einer Ware (sowohl Tausch- als auch Gebrauchs-

objekt) Holm zufolge „ein zentrales Konfliktfeld in marktförmig organisierten Wohnungsversor-

gungssystemen“ 35. Anders als bei anderen Waren wird der Wert einer Immobilie jedoch nicht 

über die Produktionskosten bestimmt, sondern über „externe Bewertungsfaktoren wie der Lage, 

dem Wohnungsmarktsegment oder der Knappheit des Angebots“.36 Das vorhandene Angebot 

wird durch den Eingriff finanziell-motivierter Akteure auf dem Wohnungsmarkt zusätzlich ver-

Abb. 2
Neubauprojekt „Îlot D Sud“ im Stadtviertel Cloche d‘Or in Luxemburg Stadt
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knappt.

Diese Verknappung entsteht jedoch in Zeiten eines „hyper-kommodifizierten“ Wohnungsmarktes 

nicht länger ausschließlich durch die doppelte Nachfrage an Wohnraum (siehe Kapitel 1 | Dop-

pelte Nachfrage), sondern stellt für manche Grundeigentümer eine wesentliche Strategie zur 

Wertsteigerung ihres Baulandes dar, wie von Antonie Paccoud und Markus Hesse aufgewiesen 

wurde. In ihrer Arbeit erforschten sie den Einfluss von Grundbesitzer- und Bauträgerstrategien 

auf die Erschwinglichkeit von Wohnraum in Luxemburg und verweisen dabei auf Konzepte der 

Monopolisierung, bei denen Großgrundeigentümer durch eine kollektive Verwaltung einer Res-

source das Angebot beeinflussen und somit Mietpreise steuern können. 37 Die Forscher halten 

fest, dass die Entwicklung des Wohnungsbaus – angesichts ihrer dominanten Kontrolle über die 

Baulandreserven für Wohnzwecke – von den Entscheidungen der privaten Grundstückseigen-

tümer bestimmt wird. Als von privaten Grundeigentümern praktizierte Strategien zur Gewinn-

maximierung zählen die Autoren „das Horten von Grundstücken und die Inanspruchnahme des 

Planungsapparats, um Bauträger zu umgehen“ auf. 38 Sie weisen darauf hin, dass „die Konzen-

tration des Grundbesitzes mit reinen Marktmechanismen umso schwieriger zu bekämpfen ist, 

je länger sie unkontrolliert bleibt“. Dieses Problem würde dadurch intensiviert werden, dass die 

Grundbesitzkonzentration von den Eigentümern strategisch eingesetzt werden würde, „um eine 

künstliche Landknappheit zu erzeugen“. 39  

Zusammenfassend hat die Kommodifizierung heute zur Folge, dass es zu einer zunehmenden 

Distanz zwischen den Interessen der Bewohner und der Eigentümer kommt, während die Inter-

essen der Eigentümer hierbei zunehmend in den Vordergrund rücken. Folgen dieser Logik sind, 

dass beim Bau oder der Instandhaltung von Wohnraum Entscheidungen vermehrt aus rein finan-

ziellen Gründen getroffen werden und somit beispielsweise oftmals Qualität und Langlebigkeit 

der gebauten Wohnungen schwinden, wie weiter oben beschrieben. Die vorrangig profitorien-

tierte Motivation erklärt auch den Widerspruch zwischen Wohnungsangebot und den Trends des 

demographischen Wandels. Kommerzielle Wohnungsbaugesellschaften bauen vorzugsweise 

größere Wohnungen, da sie Mieter und Käufer dieser Wohnungen als solventer einschätzen. Hin-

zu kommt die effizientere Erschließung: Durch größere Wohnungen lässt sich mehr Nettofläche 

für weniger Bruttofläche bauen und somit verkaufen oder vermieten.40 Wenn durch finanzielle 

Anreize größere Wohnungen als lukrativer gelten, in einer Zeit, in der Haushalte immer kleiner 

werden, ist die Entkopplung von Tausch- und Gebrauchswert eine weitere Erklärung für steigen-

de individuelle Wohnflächen. 

Für Bewohner, die nicht Eigentümer ihrer eigenen Wohnung sind, stellt der konventionelle Miet-

wohnungsmarkt einige Einschränkungen dar: Sie haben kein Mitbestimmungsrecht bei der 

Gestaltung oder Instandhaltung ihrer Wohnung und keine hohe Wohnsicherheit. Sie müssen mit 

Mieterhöhungen rechnen41, die vor allem bei einkommensschwachen Haushalten dazu beitra-
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gen können, dass sie sich die Wohnung nicht mehr leisten können. Unter gewissen Bedingungen 

(Eigenbedarf, Pflichtverletzung durch den Mieter, oder notwendige umfangreicher Bauarbeiten, 

die dem Mieter den Aufenthalt in seiner Wohnung unmöglich machen) können die Mietverträge 

auch von Vermietern gekündigt werden.42 Die Mietwohnform des freien Marktes ist somit von we-

niger Sicherheit gekennzeichnet und unterliegt einer gewissen Unvorhersehbarkeit. Mietverträge 

liegen in vielen Fällen nur in begrenzten Zeiträumen vor.

Kommodifizierung und Eigentum im Wechselspiel
Wie weiter oben beschrieben fand der Kommodifizierungsprozess seinen Anfang mit der Privati-

sierung von Wohnraum. Im weiteren Verlauf der Geschichte zeichnet sich vermehrt ab, dass eine 

Korrelation zwischen Kommodifizierung und Eigentum besteht. Mit Maßnahmen, die den Zugang 

zu Eigentum erleichterten (wie beispielsweise der Einführung von günstigen Krediten), schritt 

auch die Kommodifizierung fort. Die großen Privatisierungswellen seit den späten 80er Jahren 

stellen „wahrscheinlich die größte Übertragung von Eigentumsrechten in der Geschichte dar“43 

und mit ihr reduzierten sich die während der Nachkriegszeit errichteten dekommodifizierten 

Wohnungsbestände der öffentlichen Hand drastisch. 

In der Luxemburger Wohnungspolitik hat die strategische Fixierung auf Eigentum eine lange Tra-

dition. Bereits das Gesetz zu den billigen Wohnungen von 1906 war fast ausschließlich auf den 

Erwerb von Eigenheimen ausgerichtet (siehe weiter unten Das erste Wohnungsgesetz in Luxem-

burg). Die Wohnungsnot mit erschwinglichen Mietwohnungen zu lindern, wurde damals wenig 

diskutiert. Weder gemeinnützige Organisationen, noch Gemeinden bauten vor dem ersten Welt-

krieg Wohnungen. Eine direkte Investition von öffentlichen Trägern in den Mietwohnungsbau, 

blieb ebenfalls aus. Dies sei mit „dem Gewinndenken liberal-konservativer Politiker nicht zu ver-

einbaren“ gewesen. 44 Die Luxemburger Politik fokussierte sich somit bereits seit Beginn des 20. 

Jahrhunderts auf den erleichterten Zugang zum Wohneigentum. Auch nach dem ersten Weltkrieg 

(und dem Einführen des allgemeinen Wahlrechts) blieb das „Hauptanliegen der Regierungspolitik 

[…] die Förderung des Eigenheims“ 45. Damals versprach man sich von der Isolierung im Eigen-

heim eine „Heilung von sämtlichen Übeln, die man im Arbeitermilieu feststellte“. Eigentum bot 

Schutz vor Krankheiten, Seuchen und unhygienischen Wohnbedingungen. Anders als für große 

Finanzunternehmen und andere Investoren, stellt Wohneigentum heute für private Eigentümer, 

die ihr Eigentum selbst bewohnen, vorrangig (Wohn-)Sicherheit dar. Es schützt sie nicht länger 

vor Seuchen, sondern vor den Konditionen des freien Marktes. Bewohnt eine Person das eigene 

Eigentum, entgeht sie dem Risiko von Mieterhöhungen oder Vertragskündigungen. Allerdings 

sind diese Unsicherheiten (steigende Immobilienpreise, Verschiebung von Nutzerbedürfnissen 

und Eigentümerbedürfnissen, profitorientierter Primärcharakter der Immobilie, …) eine direkte 

Konsequenz der Kommodifizierung. So entsteht das Eigentumsparadox: Wohneigentum bietet 

Schutz, vor einem Markt, der durch seine eigene Natur erst geschaffen worden ist. 
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Besonders deutlich wird dieses Paradox in der heutigen Wohnungspolitik: Auf der einen Seite 

versucht die Politik Eigentumsrechte zu begrenzen oder Eigentum zu regulieren (beispielsweise 

durch Besteuerung oder Regulierungen zu maximalzulässigen Mietzinsen46), um für eigentums-

lose Haushalte bessere und bezahlbarere Wohnverhältnisse zu schaffen. Auf der anderen Seite 

versucht sie nach wie vor, den eigentumslosen Haushalten den Zugang zum Wohneigentum zu 

erleichtern (mit Subventionierungen, Steuerkrediten, …), damit diese langfristig von den Be-

dingungen des freien Marktes geschützt sind. Durch die Einführung von Erbbaurechtsverträgen 

beim Erwerb einer Immobilie, die Eigentum der öffentlichen Hand ist, hat sich die Luxemburger 

Politik innerhalb der letzten Jahre schrittweise von der direkten Förderung von „absolutem Eigen-

tum“ – also Eigentum, das nicht an eine Vorkaufsrechtsklausel oder sonstige Regulierungen 

geknüpft ist – distanziert. Der Erwerb von Wohneigentum auf dem freien Markt wird jedoch, nach 

wie vor, durch Maßnahmen wie Beihilfen und Steuerkredite unterstützt. Im Februar 2023 befür-

wortete Wohnungsbauminister Henri Kox die Anhebung des „Bëllegen Akt“ für einen Zeitraum 

von einem Jahr. 47 48 Dabei handelt es sich um einen Steuerkredit, der den Erwerb einer Erstim-

mobilie erleichtern soll.
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Dekommodifizierung von Wohnraum 
Die Auswirkungen der Kommodifizierung auf das Wohnen haben weitreichende Folgen. Daher 

fordern vermehrt Akteure in Politik und Wissenschaft eine Dekommodifizierung von Wohnraum. 

Die Forderungen zielen dabei nicht darauf, die Ausgangssituation der Allmende wieder herzu-

stellen, sondern ein zeitgenössisches Prinzip zu entwickeln, bei welchem Wohnen unter den 

vorherrschenden Bedingungen als nicht-warenförmig agieren kann. Die Dekommodifizierung 

von Wohnraum ist als Antithese zu kommodifiziertem Wohnraum zu verstehen, nicht als Rück-

entwicklung des Wohnens. Dekommodifizierung ist Progression, deren Notwendigkeit durch die 

fortlaufenden Misserfolge des kommodifizierten Wohnungsmarktes hervorgerufen wird. 

Eigenschaften von dekommodifiziertem Wohnraum 
Unter Dekommodifizierung von Wohnraum versteht Holm „das Herauslösen der Wohnungsver-

sorgung aus den Marktlogiken“49.  

Metzger beschreibt Dekommodifizierung als eine „Zurückdrängung oder sogar Aufhebung der 

Warenform“. 50 Er untersucht in seiner Dissertation „Genossenschaften und die Wohnungsfrage“ 

den Einfluss großer Genossenschaften im deutschen Raum auf die Dekommodifizierung des 

Wohnens und die Möglichkeiten und Grenzen dieser „emanzipatorischen Alternativen“ zur „kapi-

talistischen Vergesellschaftung“. 51 Dekommodifizierung beinhalte eine „kollektive Absicherung 

kapitalistischer Lebenskrisen durch gegenseitige Hilfe und gemeinsam genutzte Infrastruk-

turen“, da erst dann von einer Entkopplung des Wohnens von den Marktzwängen gesprochen 

werden könne, wenn „Menschen in die Lage versetzt werden, unabhängig von ihrer gesellschaft-

lichen Position auswählen zu können, wo, wie und mit wem sie wohnen“.52 Im direkten Vergleich 

stehen sich „Kapitalverwertung“ und „ökonomischer Erfolg“ (bei kommodifiziertem Wohnraum), 

sowie „Bezahlbarkeit“ und „Bedürfnisorientiertes Wirtschaften“ (bei dekommodifiziertem Wohn-

raum) als Logiken gegenüber.53

Zum besseren Verständnis der Merkmale und Logiken von kommodifiziertem und dekommodifi-

ziertem Wohnraum, wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Übersicht erstellt (siehe Abb. 1). Diese 

Übersicht ist eine reduzierte Zusammenfassung der unterschiedlichen Eigenschaften aus den 

oben beschriebenen Definitionen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll 

lediglich eine Orientierungshilfe geben und vereinfacht aufzeigen, wie Wohnraum funktioniert je 

nachdem, ob er primär als warenförmig, oder primär als nicht-warenförmig gelesen wird. 

Werkzeuge für die Dekommodifizierung 
Dekommodifizierung ist ein komplexer Prozess, der auf der staatlichen Ebene, sowohl unter-

stützt als auch reguliert und – solange es sich nicht ausschließlich um öffentlichen Wohnraum 

handeln sollte – auf privater Ebene initiiert und gewollt werden muss. Damit die Dekommodifizie-
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rung von Wohnraum gelingen kann, werden die richtigen Werkzeuge benötigt. 

Aufbauend auf den drei zuvor beschriebenen Hauptfaktoren der „hyper-Kommodifizierung“ 54 

(Deregulierung, Finanzialisierung und Globalisierung) nach Marcuse und Madden, lassen sich 

drei wichtige Werkzeuge für die Herstellung von dekommodifiziertem Wohnen als Antagonis-

ten erahnen: Regulierung, Personalisierung und Lokalisierung. Oder mit anderen Worten: Damit 

Wohnen dekommodifiziert agieren kann, braucht es Gesetzte, die es regulieren, Bauherren, die 

es nicht als Ware, sondern als ein Zuhause ansehen und Eigentümer, die es selbst bewohnen.

Auf der staatlichen Steuerungsebene heben Balmer und Bernet hervor, dass jede „Regulie-

rungsmaßnahme, die das Recht auf Gewinnerzielung einschränkt, […] als ein Schritt in Richtung 

Dekommodifizierung“ angesehen werden kann.55 Auch Metzger beschreibt die staatliche Regu-

lierung, „die der wohnungswirtschaftlichen Tätigkeit Begrenzungen auferlegt“ als Ansatz sozialer 

wohnungswirtschaftlicher Tätigkeiten, die zu einer Dekommodifizierung des Wohnens beitragen 

können.56 Neben der staatlichen Steuerung nennt er zwei weitere Ansätze: die unternehmerische 

Selbsthilfe, „die aus moralischen Gründen auf die Maximierung der Gewinne verzichtet“ und die 

Selbsthilfe der Wohnungssuchenden, „die auf eine bedürfnisorientierte Wohnungsversorgung“ 

abzielt.57 

Holm bezeichnet Geld, Recht und Eigentum als die drei Hauptsteuerungsinstrumente für einen 

staatlichen Eingriff in die Wohnungsversorgung, die eine Dekommodifizierung unterstützen 

könnten. Geld umfasst dabei ein Steuerungsmedium zur Unterstützung bestimmter Woh-

nungsanbieter, während Recht als Regulierungsinstrument funktionieren kann. Eigentum kann 

beispielsweise in Form von Grundeigentum die „privilegierte Vergabe von öffentlichen Grund-

stücken an ausgewählte Bauträger mit Auflagen zur Erstellung eines preiswerten (Miet-)Woh-

nungsbaus“ erlauben.58 

Abb. 3
Kommodifizierter und dekommodifizierter Wohnraum im Vergleich

Kommodifizierter Wohnraum
Schwerpunkt: Tauschwert

Kann frei verkauft und gekauft werden 

Kann monetären Profit generieren 

Ist top-down und nach generischen 
Wohnbedürfnissen entworfen 

Kann keinen monetären Profit gene-
rieren 

Ist top-down und nach generischen 
Wohnbedürfnissen entworfen

Kann nicht frei verkauft und gekauft 
werden 

Schwerpunkt: Gebrauchswert
Dekommodifizierter Wohnraum
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Bodenpolitik 

Im Buch „Die Bodenfrage–Ökonomie, Klima, Gemeinwohl“, schreiben die Autoren „Immobilien-

preise sind eigentlich Bodenpreise“ 59. Sie erläutern, dass es ohne Bodeneigentum kein freies 

Wirtschaften gäbe, und dass der Boden sich als begrenzte Ressource „als ideale Ware“ eignet.60 

Das Recht auf Bodeneigentum hat den Wohnraum in die freie Marktwirtschaft eingeführt und 

durch den Eintritt internationale Akteure auf dem Immobilienmarkt während den Niedrigzinspha-

sen nach der Finanzkrise von 2008, dafür gesorgt, dass der Boden nicht länger als Produktions-

mittel, sondern vermehrt als Finanzprodukt agiert.61

Somit hat Bodeneigentum maßgeblich zur Kommodifizierung von Wohnraum beigetragen. 

In bodenpolitischen Instrumenten sieht Kockelkorn eine Möglichkeit den Gestaltungsprozess 

des Wohnens an der Dimension des Gebrauchswertes auszurichten: Durch die langen Zeiträume 

bilden beispielsweise Erbbaurechtsverträge einen „dezidierte[n] Gegensatz zum kurzen Zeit-

raum von 15 bis 30 Jahren, wie er der Belegungsbindung des sozialen Wohnungsbaus in West-

deutschland seit den 1950er Jahren entspricht“.62 Zudem ist Bodenpolitik „dazu in der Lage, der 

Verstetigung sozialer Ungleichheit und Segregation innerhalb des territorialen Gefüges urbaner 

Großräume entgegenzuwirken“. 63 

Zur Unterstützung der Dekommodifizierung kann die öffentliche Hand, wie von Holm vorgeschla-

gen, ausgewählte Akteure mit Bauland versorgen. Mit dem Erbbaurecht wurde ein Modell einge-

führt, das zur Verhinderung von Bodenspekulation (und damit einhergehend Immobilienspekula-

tion im allgemeinen) beitragen kann: Durch die Trennung von Boden und Nutzung wird ein duales 

Eigentumsverhältnis geschaffen, bei dem eine Person Eigentümer des Wohngebäudes ist, und 

dieses somit nutzen kann, ohne dafür auch Grundeigentümer sein zu müssen. Erbbaurecht eig-

net sich –falls es sich um einen Bodeneigentümer handelt, der einen gesellschaftlichen und nicht 

spekulativen oder profitorientierten Anspruch verfolgt – als Werkzeug somit zur Dekommodifi-

zierung von Wohnraum besonders gut, da es für den Eigentümer des Wohnraums wenig bis gar 

keinen Spielraum lässt, die Immobilie als Spekulationsobjekt oder profitable Ware anzusehen. Es 

handelt sich für den Eigentümer beim Bauland lediglich um Nutzungseigentum, das er zu Wohn-

zwecken nutzen kann. Verkaufen kann er (wenn der Erbbaurechtsvertrag kein Vorkaufsrecht für 

den Verpächter vorsieht) einzig das Wohngebäude an sich, das ohne das zugehörige Bauland 

über die Jahre an Wert verliert und nicht zunimmt. Der Tauschwert ist durch die Abwesenheit des 

Spekulationspotentials deutlich gemindert und der Gebrauchswert des Wohnraumes tritt auto-

matisch in den Vordergrund. 

Vor dem ersten Wohnungspakt (Pacte Logement) von 2008, wurden seit den späten 70er Jahren 

zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Luxemburg vermehrt Grundstücke der öffentli-

chen Hand ohne Erbbaurechte an Privatpersonen abgetreten. Seit dem ersten Wohnungspakt 

besteht das gesetzlich festgeschriebene Vorkaufsrecht des öffentlichen Grundeigentümers im 
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Falle eines Verkaufes. Immobilien, die vor 2008 an Privatpersonen übergeben worden sind, bei 

dem der Staat auf ein Vorkaufsrecht verzichtet hat, können wieder in den freien Markt eingeführt 

werden und sind somit nur für den ersten Nutzer des Grundstückes als bezahlbar anzusehen, 

da er, im Falle eines Weiterverkaufs, nicht den (Preis-)Bindungen der öffentlichen Hand unter-

liegt. 64 Nach 2008 wurde das Instrument des Erbbaurechtes fester Bestandteil des öffentlichen 

Wohnungssektors: Immobilien der nationalen Wohnungsbaugesellschaften FDL65 und SNHBM66 

werden ausschließlich über Erbbauchrechtsverträge zum Verkauf angeboten. Wichtige Elemente 

dieser Verträge sind ein Vorkaufsrecht für die öffentliche Hand, sowie ein Vermietungsverbot an 

Dritte und die Bedingung, dass der Wohnraum nicht unbewohnt sein darf. Die öffentliche Hand 

übernimmt hier eine „Wächterfunktion“, die die Rückführung der Immobilie in die freie Marktwirt-

schaft verhindern kann und somit die Dauer der dekommodifizierten Charakteristik der Immobilie 

beeinflussen kann (siehe Kapitel 3 X-Achse: Nachhaltige Dekommodifizierung). 

Neben Vergabebedingungen bei Immobilien in ihrem eigenen Besitz, ermöglichen manche bo-

denpolitische Maßnahmen der öffentlichen Hand auch Einfluss auf die Vergabe von Bauland im 

Privateigentum, wie beispielsweise bei der Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) in München 

und dem erneuerten Wohnungspakt in Luxemburg. Beide Instrumente bestimmen, dass auch auf 

privaten Grundstücken (temporär)dekommodifizierter Wohnraum entstehen muss.

In München entstand das Gesetz zur SoBoN bereits 1994. Das Instrument wurde zuletzt 2021 

überarbeitet und flexibilisiert. Die SoBoN zielt vorrangig auf die Schaffung von gefördertem 

Wohnraum ab. Im neuen Modell gibt es verschiedene Bausteine, die auf die vielfältige Arten mit-

einander kombiniert werden können, wodurch die privaten Eigentümer, die ihre Grundstücke 

bebauen wollen, flexibler entscheiden können, welche Strategie für sie am sinnvollsten ist. Als 

Grundsatz gilt: Ein Teil der Neubaufläche muss dem bezahlbaren Mietwohnungsbau zukommen, 

der eine Mietpreisbindung für eine Laufzeit von 40 Jahren hat. Für diese Dauer agiert der Wohn-

raum daher teilweise als dekommodifiziert. Ein weiterer Baustein ist das sogenannte „Auftei-

lungsverbot“, das besagt, dass Mietwohnungen nicht in Eigentumswohnungen umgewandelt 

werden können. Darüber hinaus müssen sich Investoren an den Kosten für die Errichtung sozia-

ler Infrastrukturen, der Freiraumplanung und Grünausstattung, sowie der Verkehrsinfrastruktur 

beteiligen.67 In diesen Infrastrukturkostenbeiträgen würden für die Investoren jedoch nicht die 

Schwierigkeit liegen, sondern bei den Vorgaben zum geförderten Wohnungsbau, erklärt Chris-

tiane Thalgott, ehemalige Stadtbaurätin von München, in einem Gespräch von Florian Hertweck 

und Andreas Garkisch. Für die Investoren würden die Reglungen mit einer Wertminderung auf 

zwei unterschiedlichen Ebenen einhergehen: Zum einen liegt die zulässige Miete für den geför-

derten Wohnungsbau bei 300 bis 900 Euro, während Münchener Marktmieten teilweise 3000 

Euro überschreiten. Hier würden die „Interventionen von Seiten der Stadt […] also wirklich eine 

Wertminderung“ bedeuten. Die soziale Durchmischung innerhalb der Stadtquartiere stellt auf 
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der zweiten Ebene eine weitere Wertminderung für die Investoren dar, da sie Nachbarschaften 

mit Bewohnern von geförderten Wohnungen erschaffen. Christiane Thalgott erklärt: „Wenn ich 

für Millionäre baue, ist diese Nachbarschaft eine Wertminderung“. Auf der anderen Seite hebt die 

aktuelle Münchener Stadtbaurätin, Elisabeth Merk, im Gespräch hervor, dass die Maßnahme der 

SoBoN innerhalb der letzten zwanzig Jahre „tatsächlich dazu geführt hat, dass der Segregations-

faktor in München kleiner ist als in anderen bundesdeutschen Großstädten“. 68 

Für den Eigentümer ergibt sich auch die Möglichkeit, Teile seines Grundstückes an die Landes-

hauptstadt München oder an Genossenschaften zu einem festgelegten Preis abzutreten. Jene 

Eigentümer, die sich für einen solchen Verkauf entscheiden, müssen auf der verbliebenen Grund-

stücksfläche – je nach Zusammenstellung der Bausteine – weniger bis keinen bezahlbaren Miet-

wohnungsbau errichten und eigens betreiben. Das Instrument der SoBoN sorgt somit dafür, dass 

bei Neubauprojekten entweder für den Zeitraum von 40 Jahren ein Anteil der Wohnungen zu 

günstigen Konditionen vermietet werden oder, dass private Eigentümer Teile ihres Grundstückes 

an Stadt oder Wohngenossenschaften abtreten. Das Instrument bestimmt, dass der Boden an-

teilig für dekommodifizierten Wohnraum genutzt werden muss und wirkt als Regulierungsinstru-

ment aktiv größtmöglicher Profitgenerierung entgegen. Elisabeth Merk merkt an, dass die Maß-

nahmen der SoBoN nur wenig Einfluss auf die Bodenpreise hätten. Sie würden sich über einen 

längeren Zeitraum dämpfend auf die Bodenpreise auswirken, aber man käme nicht „an den Kern 

des Problems heran“. Die Stadtbaurätin sagt hierzu: „Ich kann zwar mit der SoBoN Ziele steuern, 

aber nicht die Bodenpreise“. 69 

Im Gegensatz zur SoBoN lässt der Luxemburger Wohnungspakt den Eigentümern von baurei-

fen Grundstücken für Wohnungszwecke seit Beginn des Jahres 2022 weniger Spielraum. Hier 

werden die für bezahlbaren Wohnraum vorgesehenen Flächen direkt an die öffentliche Hand 

abgegeben. Das anteilige Bauland muss der Grundeigentümer ohne Vergütung an die öffent-

liche Hand abtreten und der gebaute Wohnraum wird ihm zum Erstellungspreis abgekauft. Im 

Gegenzug darf das Bauvolumen erhöht werden und dem Eigentümer wird die Möglichkeit ein-

geräumt, das Baupotential um 10 Prozent aufzustocken. Der Wohnungspakt zielt darauf ab, den 

Wohnungspark der öffentlichen Hand auszubauen und vermehrt Haushalten den Zugang zu er-

schwinglichem Wohnraum zu ermöglichen.70 Die Ergebnisse dieser Änderungen im Wohnungs-

paktgesetz bleiben abzuwarten. Eine Schwäche des Instrumentes ist, dass es den Prozentsatz 

an bezahlbarem Wohnraum zum Teil an der Anzahl der Wohnungen und nicht an bewohnbarer 

Fläche bemessen wird. So muss beispielsweise der Bau von 5 bis 9 Wohnungen mindestens 10 

Prozent der Bruttofläche für bezahlbaren Wohnraum reservieren und der Bau von mehr als 25 

Wohnungen mindestens 20 Prozent.71 Dies könnte für Baulandeigentümer einen Anreiz darstel-

len, größere Wohnungen zu planen und somit weniger Fläche an die öffentliche Hand abtreten zu 

müssen, oder gar nicht unter die Richtlinien des Steuerungsinstrumentes zu fallen (beispielswei-
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se beim Bau von weniger als 5 Wohnungen). 

Im direkten Vergleich zwischen dem neuen Luxemburger Wohnungspakt und der SoBoN fällt 

auf, dass in Luxemburg bei der Entwicklung neuer Wohnquartiere auf baureifem Boden in Pri-

vatbesitz, zwangsläufig auch dekommodifizierter Wohnraum entsteht, der geradewegs in den 

Besitz der öffentlichen Hand übergeht. Bei der SoBoN läuft die Preisbindung für Mietwohnun-

gen (je nach Baukastenzusammenstellung) nach 40 Jahren aus. Die Mindestprozentsätze des zu 

schaffenden bezahlbaren Wohnraums sind beim Luxemburger Modell mit einem Prozentsatz von 

maximal 20 Prozent im Vergleich zu 40 bis 65 Prozent bei der SoBoN deutlich geringer. Beides 

sind Steuerungsinstrumente der öffentlichen Hand, die als Werkzeuge der Dekommodifizierung 

angesehen werden können, da sie Teile des Bodens unmittelbar dem Zweck des bezahlbaren 

Wohnraums zuweisen: Beim Luxemburger Wohnungspakt erfolgt die Verwaltung dieses Wohn-

raumes zwangsläufig über die öffentliche Hand, während die SoBoN die Möglichkeit einräumt, 

Grundstücksflächen an private Wohngenossenschaften abzutreten. 

Die heutigen Maßnahmen der Münchener SoBoN sind Ergebnis einer langjährigen differenzier-

ten Verhandlungs- und Abwägungsphase zwischen dem öffentlichen Interesse und den Interes-

sen privater Bodeneigentümer. Bereits nach dem zweiten Weltkrieg wurden in München städte-

bauliche Verträge abgeschlossen, die vorsahen, dass etwa ein Drittel der errichteten Wohnungen 

für Haushalte mit niedrigem Einkommen zur Verfügung gestellt werden mussten. In den 80er 

Jahren hat die neue Bedingung, die an die Vergabe eines Baurechtes auf einem Grundstück ge-

knüpft war, dass mindesten 40 Prozent geförderter Wohnungsbau errichtet werden musste, „fast 

zum Stillstand des Wohnungsmarktes geführt, weil es von der Privatwirtschaft nicht mehr als 

ausgewogen empfunden wurde“.72 Diese Erfahrungsberichte machen deutlich, dass die Fest-

legung öffentlicher Maßnahmen, die in das Eigentumsrecht von Grundeigentümern eingreifen, 

einem Balanceakt zwischen den Partikularinteressen der privaten Eigentümer und dem Gemein-

wohl gleichkommt. Für Investoren und Baulandbesitzer muss es sich trotz aller getroffenen Maß-

nahmen weiterhin finanziell lohnen ihre Grundstücke zur Errichtung von Wohnraum zu mobilisie-

ren. 

Exkurs: Ist bezahlbarer Wohnraum öffentlicher Wohnraum?
Primäres Ziel der Dekommodifizierung ist, Wohnraum für größere Teile der Bevölkerung bezahl-

barer zu machen. Dem Begriff Bezahlbarer Wohnraum wird oftmals der Begriff Marktwohnraum 

gegenübergestellt. Mit Marktwohnung sind solche Wohnungen gemeint, die ohne staatliche 

Regulierung oder Subventionen entwickelt und frei verkauft oder vermietet werden können. Im 

Gegensatz zu diesen beiden dehnbaren Begriffen, werden mit öffentlichen Wohnungen (Eng-

lisch: public housing) speziell die Wohnungen gemeint, die von der öffentlichen Hand entwickelt, 

besessen und betrieben werden.73
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In einem Podcast mit der Fondation IDEA erzählte der CSV-Politiker Marc Lies, er habe sich in der 

Luxemburger Abgeordnetenkammer seit Jahren für einen Oberbegriff für staatlich geförderten 

Wohnungsbau eingesetzt. Der Begriff Sozialer Wohnraum führt Lies zufolge zu einer Distanzie-

rung innerhalb der Gesellschaft. Er sagt Bezahlbarer Wohnraum sei „staatlich geförderter Wohn-

raum, sowohl Mietwohnungen, als auch Eigentumswohnungen“74, der „immer durch staatliche 

Zuschüsse finanziert wird“75.

Zurzeit gibt es in Luxemburg unterschiedliche Modelle zur Förderung von bezahlbarem Wohn-

raum. Die Eingebundenheit und finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand variiert in brei-

tem Maße: In einigen Fällen sind es die Kommunen oder staatliche Wohnungsunternehmen 

(SNHBM, FDL), die als Bauherr fungieren, in anderen werden private Eigentümer steuerlich be-

vorteilt, wenn sie ihre Wohnung zu günstigeren Mieten zur Verfügung stellen, und Erbbaurechts-

verträge zu günstigen Konditionen sollen Wohnungssuchenden einer gewissen Einkommens-

schicht den Zugang zu Wohneigentum erschließen. 

Die eigentliche Definition von Bezahlbarem Wohnraum impliziert keine konkrete Finanzie-

rungsmethode. Begrifflich handelt es sich lediglich um Wohnungskosten, die für eine gewisse 

Zielgruppe als erschwinglich gelten. Zur Bestimmung, ob Wohnraum für einen Haushalt als 

bezahlbar anzusehen ist, dient beim „normativen Ansatz“76 das Verhältnis zwischen Wohnkos-

ten und Nettohaushaltseinkommen. Haushalte, die 30 bis 40 Prozent ihres Einkommens für 

Wohnzwecke aufwenden müssen, gelten als „überbelastet“ und wohnen in „nicht-bezahlbaren“ 

Wohnungen.77 In den USA wohnten dieser Definition nach 2010 zwei Drittel aller Haushalte in 

nicht-bezahlbarem Wohnraum.78  Wie in Kapitel 1 aufgezeigt, wurden 30 Prozent des Median-

haushaltseinkommens in den meisten Luxemburger Gemeinden im Jahr 2019 von den Woh-

nungskosten überschritten (sowohl Kaltmieten, als auch Kredittilgungen ohne Berücksichtigung 

der Zinszahlungen). Nach normativer Definition war die Bezahlbarkeit von Wohnraum somit für 

einen Großteil der Haushalte nicht mehr gewährleistet, unter anderem auch für solche Haushalte, 

die den Vergabekriterien für Wohnraum der öffentlichen Wohnungsanbieter nicht entsprechen. 

Die Bezahlbarkeit von Wohnraum ist zunehmend zum Thema der Mittelschicht geworden und be-

trifft unter anderem junge Berufstätige mit mittlerem Einkommen, als auch Haushalte mit mäßi-

gem Einkommen. 79 

In dieser Arbeit wird bezahlbarer Wohnraum als Überbegriff für jenen Wohnraum verwendet, der 

im direkten Vergleich zu Marktwohnungen günstiger ist und somit für eine größere Anzahl an 

Haushalten als bezahlbar angesehen werden kann. Gemeint werden somit Wohnungen, die die 

Preise des freien Marktes unterschreiten. Als Zielgruppe für diese Wohnungen werden in dieser 

Arbeit – anders als bei öffentlichen Wohnungen – nicht ausschließlich solche Haushalte defi-

niert, die einen gewissen Katalog an Anforderungen erfüllen, sondern die Allgemeinbevölkerung. 

Wie weit die öffentliche Hand in die Schaffung, Verwaltung oder Finanzierung dieser Wohnungen 
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Abb. 4
Selbstorganisation (y-Achse) und Dekommodifizierung (x-Achse) nach Balmer und Bernet (2015)

involviert ist, wird in dieser Definition von Bezahlbarem Wohnraum nicht berücksichtigt. Die Be-

zahlbarkeit einer Wohnung ist begrifflich nicht an eine mittelbare oder unmittelbare finanzielle 

Unterstützung der öffentlichen Hand gebunden. In der Theorie können zu einer besseren Bezahl-

barkeit beispielsweise, ebenso gut staatliche Steuerungselemente wie Gesetze oder Versteue-

rungen beitragen. Auch Stiftungen, gemeinnützige Organisationen (wie Genossenschaften) oder 

philanthropische Privatpersonen können bezahlbaren Wohnraum schaffen, ohne dabei zwangs-

läufig an unmittelbare finanzielle Beihilfen der öffentlichen Hand gebunden sein zu müssen. Die 

Definition von bezahlbarem Wohnraum, wie sie zur Zeit dieser Arbeit in Luxemburg verwendet 

wird, ist kritisch zu betrachten, unter anderem da sie zur Folge haben kann, dass manche Al-

ternativen zur Erschließung von bezahlbaren Wohnungen nicht diskutiert oder berücksichtigt 

werden.  

Dekommodifizierung und Selbstverwaltung
Ivo Balmer und Tobias Bernet untersuchen in ihrer Publikation „Housing as a Common Ressour-

ce? Decommodification and Self-Organization in Housing“ unterschiedliche Eigentumsformen 

anhand der Kriterien der Dekommodifizierung und Selbstorganisation. Sie definieren Dekom-

modifizierung als „dauerhafte Überführung in eine nicht-warenförmige Bewirtschaftung“. 80 Ihre 

Untersuchungen ergaben, dass der Grad der Dekommodifizierung ein entscheidendes Merkmal 

bei der Wirksamkeit gemeinschaftlicher Wohnprojekte, hinsichtlich der langfristigen Bezahlbar-

keit von Wohnraum ist.81 

Kapitel 2 | Dekommodifizierung von Wohnraum



102

Im Rahmen dieser Veröffentlichung erstellten sie eine Darstellung, fnterschiedliche Eigentums-

formen nach dem Grad der Dekommodifizierung (x-Achse) und dem Grad der Selbstorganisation 

(y-Achse) quantifiziert wurden82 (siehe Abb.4). 

Aus dieser Darstellung geht hervor, dass Wohnraum, der im Eigentum der öffentlichen Hand ist, 

stark dekommodifiziert ist, den Autoren zufolge jedoch nur selten Spielraum für Selbstorganisati-

on seitens der Mieter zulässt, sondern vielmehr auf „hierarchischen und zentralistischen Prinzipi-

en“ beruht.83 Auch kann Wohnraum der öffentlichen Hand durch Privatisierung in kommerziellen 

Mietwohnungsbau umgewandelt werden, wie es in den späten 1980er Jahren beispielsweise in 

Berlin vermehrt der Fall war. Bei subventioniertem Privateigentum handelt es sich zum Beispiel 

um Privatwohnungen, deren Mieten von der öffentlichen Hand subventioniert werden, damit sie 

für eine gewisse Bevölkerungsschicht bezahlbar werden. Dieses System, das auch in Luxemburg 

weit verbreitet ist, existiert auch in England: Hier bekommen Bewohner Zuschüsse für eine Miete, 

die sie an private Wohneigentümer bezahlen, für Wohnungen, die teilweise ehemaliges Eigentum 

der öffentlichen Hand waren. Dieses Phänomen wird von Marcuse und Madden als ein „be-

merkenswertes Beispiel für die Absurdität der Wohnungspolitik“ 84 bezeichnet. Zusätzlich kann 

dieser Wohnraum jeder Zeit wieder zu konventionellem Mietwohnraum umgewandelt werden, 

weshalb er Balmer und Bernet zufolge „temporär dekommodifiziert“ ist. 

Die Darstellung illustriert, dass jegliche Wohnformen, die für den Bewohner auf einem konventio-

nellen Mietverhältnis basieren – sei es zur Verfügung gestellt von privaten Eigentümern, von der 

öffentlichen Hand, oder in Zusammenarbeit der beiden Sektoren – kaum Autonomie oder Selbst-

verwaltung zulassen. Eine Wohnform, die diese Merkmale aufweisen kann, ist der von Eigentü-

mern bewohnte Wohnraum. 

Wohneigentum kann neben Wohnsicherheit (Siehe Kommodifizierung und Eigentum im Wech-

selspiel) eine Mehrzahl an Vorteilen mit sich bringen. So beispielsweise Mitspracherecht, Identi-

fikation und Verantwortungsbewusstsein für die eigene Wohnung, das gesamte Haus, und für 

die Nachbarschaft. Oft sind Wohnungen, die von Eigentümern bewohnt werden zusätzlich von 

einer höheren baulichen und räumlichen Qualität und werden mit nachhaltigeren Baumateriali-

en gebaut. Als dekommodifiziert kann diese Belegungsform (ohne Regulierungen) jedoch nicht 

gesehen werden. Individuelles Wohneigentum bleibt – wenn auch für die Zeit der Bewohnung 

durch den Eigentümer inaktiver – Bestandteil der freien Marktsphäre. Ein Wohnmodell, das die 

Elemente und Merkmale der Autonomie und Selbstverwaltung aufweist, ohne dabei die Folgen 

der Kommodifizierung (Profitgenerierung durch hohe Mieten oder Verkauf, Spekulation, Leer-

stand, …) in Kauf nehmen zu müssen, bildet die Wohngenossenschaft. 

Wohngenossenschaften

Allgemein sind Genossenschaften „Zusammenschlüsse von Personen, die gleiche oder ähnliche 
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Ziele (zum Beispiel wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Interessen) verfolgen.“85 Man kann von 

„privatwirtschaftlichen Selbsthilfeorganisationen“86 sprechen. Sie sind im neunzehnten Jahrhun-

dert als Reaktion „auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Umbrüche entstanden“87. Das Buch 

„Die Selbsthilfe der arbeitenden Klassen durch Wirtschaftsvereine und innere Ansiedlung“, das 

1848 von Professor Victor Aimé Huber (zunächst anonym) veröffentlicht wurde, legte den Grund-

stein für wohngenossenschaftliche Ideen von heute. Huber wollte damit unter Arbeitern die Bil-

dung von genossenschaftlichen Assoziationen fördern, welche Wohnungen aber auch Kleidung 

und Lebensmittel in Selbsthilfe (also ohne staatliche Eingriffe oder soziale Almosen) schaffen 

sollten. Er schlug vor, dass (vorrangig in direkter Nähe zu Fabriken) kleine Häuser, die bis zu vier 

Familien bewohnen konnten, errichtet werden würden und anschließend von den „Selbsthilfege-

nossenschaften“ erworben werden können. Da die Bewohner als Arbeiter jedoch kaum liquide fi-

nanzielle Mittel zur Verfügung hatten, sollte das Kapital durch den Verkauf von Aktien (mit jährlich 

maximaler 4 Prozent Verzinsung und 2 Prozent Tilgung) an die Genossen aufgebracht werden. 88

Auch heute noch bauen Genossenschaften auf den Prinzipien der Selbsthilfe, Selbstorganisation 

und Selbstverwaltung auf und haben somit „eine andere Unternehmensphilosophie als Kapital-

gesellschaften“89.  Der „Förderauftrag“ einer Genossenschaft besteht darin, die Wirtschaft und 

die kulturellen und sozialen Belangen ihrer Mitglieder „durch den gemeinschaftlichen Geschäfts-

betrieb zu fördern“ 90. Wohnungsgenossenschaften werden dann gegründet, „wenn sich Men-

schen finden, die bereit sind, in Eigeninitiative und im eigenen Interesse zusammen bezahlbaren 

Wohnraum zu schaffen und die dazu auch in der Lage sind“.91 

Das elementarste Merkmal von Wohnungsgenossenschaften ist die spezifische Eigentumsform. 

Ihre Besonderheit besteht darin, „dass es sich zwar um Privateigentum handelt“, allerdings nicht 

um „Individualeigentum am bewohnten Wohnobjekt“.92 Für die Mitglieder kann das genossen-

schaftliche Eigentum daher als „Nutzungseigentum“ verstanden werden, „denn es begründet 

keine isolierte Eigentümerschaft an einem Wohnobjekt, sondern ein Recht auf die Nutzung von 

Wohnraum“. 93 Den gleichberechtigten Mitglieder einer Genossenschaft kommt somit eine bi-

polare Rolle zu: Sie sind sowohl Nutzer („Mieter“), als auch Eigentümer (also „Vermieter“ oder 

„Investoren“). Anders als bei konventionellen Mietverhältnissen (unabhängig davon, ob es sich um 

privates oder staatliches Eigentum handelt), kommt es bei Genossenschaftswohnungen nicht zu 

einer Trennung von Investoren- und Mietinteressen, sondern sie werden „stets simultan berück-

sichtigt, weil jedes Mitglied diese beiden Funktionen in sich vereint“.94

Das spezifische Eigentumsmodell und die damit einhergehende Doppelrolle der Genossen-

schaftsmitglieder hat unter anderem zur Folge, dass genossenschaftliches Bauen auf „eine 

qualitative Verbesserung der Architektur“ abzielt, „da nicht ‚zulasten der Qualität‘ eine hohe Ren-

dite zu erwirtschaften“ ist, „sondern solide, langlebige Wohnungen geschaffen werden“.95 Somit 

haben Genossenschaften beispielsweise in Zürich „maßgeblich zu einer langfristigen Hebung 
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der Baukultur beigetragen“ .96 Durch die kollektive Eigentumsform haben Genossenschaften 

darüber hinaus mehr Spielraum bei der Planung ihrer Wohnungen. So können beispielsweise die 

privaten Wohnräume kleiner gehalten werden und mit gemeinschaftlich genutzten Flächen kom-

pensiert werden. Auch im Hinblick auf Effekte auf die Nachbarschaft können Genossenschaften 

einen größeren Beitrag als konventionelle Mehrfamilienhäuser leisten, wenn sie „die Nutzung des 

gemeinsamen Raums nicht nur auf die Bewohner, sondern auch auf die Nachbarn und die breite 

Öffentlichkeit“ ausweiten. 97 

Wohngenossenschaften werden oftmals fälschlicherweise als einheitliches Konzept zur Schaf-

fung von bezahlbarem Wohnraum angesehen. Dabei gibt es zahlreiche wesentliche Unterschie-

de zwischen einzelnen Genossenschaften, da sie von „verschiedenen Akteuren für unterschied-

liche Zwecke interpretiert und mobilisiert“ werden.98 Wohnungsgenossenschaften variieren 

daher in ihrem konkreten Regelwerk sowohl je nach nationaler (oder regionaler) gesetzlicher 

Reglementierung, als auch nach ihren eigens aufgestellten Statuten. Sie variieren in ihrer Archi-

tektur je nach den Wohnvorstellungen, Wünschen, den Bedürfnissen und den finanziellen Mitteln 

ihrer (Gründungs-)Mitglieder. Sie variieren in ihrer Mitbestimmungs- und Organisationsstruktur 

unter anderem je nach Größe und interner Struktur. Sie variieren in ihrem Einfluss auf die Woh-

nungskosten je nach Lage und rechtlichen Einschränkungen. Zur Bestimmung des tatsächlichen 

Einflusses von Wohnungsgenossenschaften auf den Wohnungsmarkt, muss somit jede Genos-

senschaft gesondert analysiert werden (siehe Kapitel 3 Matrix).

Die ursprüngliche Idee von Wohngenossenschaften als „eine Form kooperativer Ökonomie“99 

bleibt jedoch unverändert. Sie basiert auf drei zentralen Prinzipien: dem Förderprinzip (das vor-

rangige Ziel der Genossenschaft ist die Förderung der Mitglieder und nicht die Erwirtschaftung 

von Gewinn), dem Identitätsprinzip (es besteht eine Identität von Nutzern und Eigentümer, die 

selbstbestimmt Entscheidungen über ihre Genossenschaft treffen) und dem Prinzip der Selbst-

verwaltung. Genossenschaften stellen in der kapitalistischen Gesellschaft „alternative Unterneh-

men dar, die – zumindest von ihrer Idee her – anders funktionieren als normale gewinnorientierte 

Betriebe“.100 

Die grobe Genossenschaftsdefinition erläutert, warum sie einen hohen Grad sowohl an Selbstver-

waltung und Autonomie, als auch an Dekommodifizierung aufweist. In der Darstellung von Balmer 

und Bernet ist sie daher oben rechts platziert, und somit die einzige (in dieser Darstellung aufge-

führte) Wohnform die beide Aspekte in sich vereint. 

Genossenschaften lassen sich weder dem privaten Sektor, noch dem öffentlichen Sektor klar zu-

weisen. Sie sind privatorganisiert und heben sich somit vom öffentlichen Sektor ab, arbeiten aber 

(in ihrer ursprünglichen Idee) nicht profitorientiert oder marktgetrieben und heben sich somit vom 

privaten Sektor ab. Die Matrix von Balmer und Bernet zeigt auf, dass sich jegliche Wohnformen des 

privaten Sektors entlang der Y-Achse platzieren lassen, während die des öffentlichen Sektors ent-
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lang der X-Achse einzuordnen sind. Privater Wohnraum funktioniert nach den Regeln des offenen 

Marktes und kann daher nicht dekommodifiziert handeln. Öffentlicher Wohnraum ist (zumindest 

temporär) dekommodifiziert, lässt dafür jedoch keinen Spielraum für Autonomie oder Selbstorga-

nisation. Somit verdeutlicht diese Abbildung die Notwendigkeit einer Alternative neben den Logi-

ken des privaten und öffentlichen Sektors. Sie illustriert, dass es für selbstorganisierte, autonome 

und dekommodifizierte Wohnprojekte einen weiteren Sektor braucht: den dritten Wohnungssek-

tor. 
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Der Dritte Wohnungssektor
Auch wenn Staat (erster Wohnungssektor) und freier Markt (zweiter Wohnungssektor) nach wie 

vor als Hauptanbieter von Wohnraum angesehen werden, gibt es in manchen Ländern eine lange 

Tradition für einen sogenannten Dritten Wohnungssektor (heute vor allem in Form von genossen-

schaftlichen Initiativen) im Wohnungswesen.101

Eine einheitliche Definition des Dritten Wohnungssektors gibt es nicht. Ein Ziel dieser Arbeit ist 

es daher, eine solche für den spezifischen Luxemburger Kontext zu erarbeiten und zu bestim-

men, welche Bedingungen und Voraussetzungen Wohnprojekte erfüllen müssen, um als Teil die-

ses Sektors angesehen werden zu können. Es soll geklärt werden, wie der Dritte Wohnungssek-

tor zu definieren ist, damit er als eigenständiger Sektor funktionieren kann und sich dauerhafte in 

der Wohnungslandschaft neben den anderen beiden Sektoren integrieren kann. Um ein besseres 

Verständnis für den Dritten Wohnungssektor zu erlangen, wurden in diesem Kapitel zuerst be-

stehende Definitionen und Überlegungen zum Dritten Sektor untersucht und im Anschluss die 

geschichtliche Entwicklung des Dritten Wohnungssektors in verschiedenen nationalen Kontex-

ten beleuchtet. 

Nicht-marktbestimmt und nicht-staatlich
Allgemein bezeichnet der Dritte Sektor „einen gesellschaftlichen Bereich, der durch ein Neben- 

und Miteinander von Marktmechanismus, staatlicher Steuerung und Leistung und gemeinschaft-

licher […] Arbeit geprägt ist, in dem jedoch keiner dieser Mechanismen eindeutig vorherrscht“102. 

Er umfasst jene Organisationen, „die sich weder der staatlichen Sphäre noch der Marktsphäre 

zurechnen lassen“103 und ist demnach ein Sektor für nicht-gewinnorientierte Aktivitäten jenseits 

von Markt und Staat. Häufig werden diese Organisationen auch Nonprofit-Organisationen ge-

nannt. Diese Bezeichnung führt jedoch oftmals zu Missverständnissen, da der eigentliche Sinn 

not for profit mit no profit verwechselt wird.104 Dabei bedeutet nonprofit „nicht die Absenz einer 

Profitorientierung“, sondern „dass diese Organisationen ihren Profit nicht an ihre Mitglieder aus-

schütten“ und sie „für die Realisierung ihres Organisationszwecks verwenden“105. 

Wong zufolge beschreibt John Emmeus Davis Wohnungen innerhalb des Dritten Wohnungssek-

tors als Sektor für nicht-marktbestimmten und nicht-staatlichen Wohnraum. Diese Wohneinheiten 

sind nach Davis‘ Definition als Teil des zweiten (privaten) Sektors anzusehen, aber unterscheiden 

sich von ihm durch ihren nicht-gewinnorientierten Charakter.106 

Der nicht-staatliche Aspekt in Davis’ Definition erklärt, warum der Dritte Wohnungssektor als eine 

Ergänzung zu den beiden ersten Sektoren zu verstehen ist und nicht als Ersatz für den öffentli-

chen oder als Erweiterung des privaten. So darf vom Dritten Sektor nicht erwartet werden, „dass 

er den Staat bei umfangreichen sozialen Aufgaben angemessen ersetzen kann“ 107, denn der 

öffentliche Sektor wird „weiterhin eine Rolle bei der Bereitstellung von bezahlbarem und siche-
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rem Wohnraum für große Teile der Bevölkerung spielen müssen“ 108 . Allerdings ist die Vergabe 

von Wohnraum innerhalb des öffentlichen Sektors, oft mit unterschiedlichen Auflagen verbunden 

und schließt somit zwangsläufig große Bevölkerungsgruppen von seinem Wohnungsangebot 

aus. Zusätzlich erklären Balmer und Bernet beispielsweise den Erfolg von Wohngenossenschaf-

ten in der Schweiz unter anderem durch die Tatsache, dass sie nicht zu einer Erweiterung von 

staatlicher Kontrolle führen. Allgemein genießen „private gemeinnützige Wohnbauträger […] in 

der politischen Debatte eine weitaus größere Akzeptanz als der direkte staatliche Eingriff durch 

den öffentlichen Wohnungsbau“.109 

Wohnprojekten des Dritten Wohnungssektors soll eine gewisse Autonomie zukommen, denn 

ein wichtiges Charakteristikum der Organisationen ist „die private Rechtsform bzw. die Absenz 

einer unmittelbaren staatlichen Kontrolle.“ 110 Dies bedeutet jedoch nicht die völlige Absenz des 

Staates innerhalb des Sektors. Gewisse direkte Förderungen (beispielsweise in Form von Boden, 

Bürgschaften, oder Krediten) und indirekte Förderungen (beispielsweise in Form von Steuerver-

günstigungen) sind für die Realisierung von Wohnprojekten des Dritten Sektors unentbehrlich. Im 

Gegenzug kann der Staat jene Organisationen zu einem gewissen Grad regulieren. Es entsteht 

eine korrelative Beziehung zwischen der öffentlichen Hand und den Organisationen und Unter-

nehmen des Dritten Wohnungssektors, wie beispielsweise bei den Reglungen der ehemaligen 

Wohnungsgemeinnützigkeit in Deutschland (siehe weiter unten Wohnungsgemeinnützigkeit in 

Deutschland).

Als zweites Merkmal für den Dritten Wohnungssektor nennt Davis den Aspekt des nicht-markt-

bestimmten oder des not for profit. Im deutschsprachigen Raum werden non-profit Organisatio-

nen oftmals gemeinnützige Organisationen genannt. Diese Übersetzung ist jedoch fehlerhaft, da 

das deutsche Wort der Gemeinnützigkeit begrifflich mehr als die Abwesenheit von Profitgenerie-

rung beinhaltet. 

Gemeinnützigkeit und Non-Profit 
Damit eine Organisation gemeinnützig genannt werden kann, ist es nicht ausreichend, dass sie 

„nicht auf Gewinne ausgerichtet ist“, sondern sie muss zusätzlich „sozialen Aufgaben“ und „dem 

allgemeinen Wohl dienend“111 sein.  

Wie von Anne Kockelkorn vorgeschlagen, wird in dieser Arbeit der Begriff der Gemeinnützigkeit 

„philosophisch und nicht juristisch oder ökonomisch“ interpretiert, also „als Praxis, die dem Ge-

meinwohl […] möglichst vieler Mitglieder einer Gesellschaft dient“. 112

Um den gemeinnützigen Aspekt des Dritten Sektors zu sichern, beschreibt Rainer Walz neben 

der Ausgeschlossenheit von Gewinnausschüttungen an die Kapitalinvestoren noch eine zweite 

zentrale Anforderung an den Sektor: Der Zweck der Organisation muss „im Gegensatz zum fami-

liären und sonstigen Nahbereich […] die Verfolgung ideeller Zwecke in einem öffentlichkeitsrele-

vanten Bereich sein“. Diese beiden Voraussetzungen müssen Walz zufolge unabhängig voneinan-
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der erfüllt werden, damit sich Organisationen als Teil des Dritten Sektors qualifizieren. 113 

Übersetzt auf den Wohnungsmarkt würden Walz‘ Definition zufolge somit beispielsweise Bau-

gruppen nicht zum Dritten Wohnungssektor gehören. Zum einen sind die Bewohner einer Bau-

gruppe Eigentümer ihrer Wohneinheit. Sie können bei einem Verkauf durchaus Profit aus ihrem 

Wohnraum generieren, besonders jene Baugruppe, die Eigentümer ihres Baulandes sind. Zum 

anderen besteht der Zweck einer Baugruppe ausschließlich in der Schaffung von Wohnraum für 

einen gewissen „Nahbereich“, nämlich für die Bauherren und ihre Familien. Nach Tilgung aller 

Kreditschulden, bringen die Bauherren für ihren eigenen Wohnraum weniger Wohnkosten auf, da 

sie nun ausschließlich Warmkosten, Steuern, Instandhaltungskosten und ähnliche decken müs-

sen. Diese Wohnmodelle können durchaus bezahlbareren Wohnraum schaffen, jedoch nur für die 

eigenen („ersten“) Bewohner und gegebenenfalls für ihre rechtlichen Erben.  

Aber auch Wohngenossenschaften sind Walz‘ Definition nach nicht zwangsläufig als Teil des Drit-

ten Sektors anzusehen. Jene Genossenschaften, die Renditen an ihre Mitglieder auszahlen, ver-

stoßen – wenn auch in geringerem Ausmaße als Wohnungsanbieter des freien Marktes – gegen 

die Voraussetzung der Abwesenheit von Profitgenerierung für Investoren. Der hier entscheiden-

de Aspekt ist, ob die Genossenschaft auf Wachstum ausgelegt ist. Manche Genossenschaften 

nutzen die durch die eingenommen Kostenmiete erwirtschafteten Gewinne ausschließlich für 

die Verbesserung der Wohnverhältnisse für vorhandene Mitglieder: Es werden kostenintensive 

Sanierungen oder Modernisierungen der bestehenden Wohnungen finanziert, oder nach Til-

gung sämtlicher Kreditschulden erfolgt eine Senkung der Kostenmiete. Eine Genossenschaft, 

die nicht das Ziel hat zu wachsen, sondern lediglich ihre Gründungsmitglieder mit preiswertem 

und qualitätvollen Wohnraum zu versorgen, handelt somit nicht gemeinnützig, sondern „Eigen-

tümer“-orientiert und ihr Zweck dient nicht länger der allgemeinen Gesellschaft. Diese Ge-

nossenschaften unterscheiden sich in der Verwendung ihrer Reinerträge somit kaum von Bau-

gruppen, was zur Folge hat, dass die „Unterschiede zu einer Wohnungseigentümergemeinschaft 

verwischen“114. Jener Genossenschaftswohnraum ist Balmer und Bernet zufolge „eher Klubgut 

von einigen lucky few als Gemeinschaftsgut“ 115.  Die Autoren weisen darauf hin, dass das „So-

lidaritätsprinzip“ neben Dekommodifizierung und Selbstverwaltung ein drittes idealtypisches 

Merkmal von Genossenschaften darstellt. Sie nennen „Expansion“ und „Vernetzung“ als wichtige 

Instrumente für Solidarität. Vernetzung kann unterschiedlichen Genossenschaften dabei helfen, 

sich gegenseitig zu unterstützen (sowohl finanziell, als auch durch Erfahrung). Der Aspekt der Ex-

pansion zielt nicht alleine darauf ab, mit Genossenschaftseinnahmen neuen bezahlbaren Wohn-

raum zu schaffen, sondern spricht auch das Problem der „soziokulturelle[n] Exklusivität“, die 

oftmals mit Selbstverwaltung einhergeht, an.116 Denn gerade bei kleineren Genossenschaften, 

die keine Expansionsstrategie verfolgen, „ bleibt die Homogenität der Mitglieder erfahrungsge-

mäß oft über Jahre bestehen“ 117. 
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Dieses Phänomen zeigte sich bereits in den Anfängen der genossenschaftlichen Bewegungen. 

In Zürich, wo mit den Fördermaßnahmen für gemeinnützige Bauunternehmen nach dem ersten 

Weltkrieg der erste Boom von Baugenossenschaften ausgelöst wurde, bildeten sich Genossen-

schaften für geschlossene Bewohnerprofile: Es formierten sich Wohngenossenschaften für 

Arbeiter, welche für Beamte und Lehrer, welche für Katholiken, … Genossenschaften wurden zu 

einem „Abbild der soziokulturellen Milieus der Stadt“, obwohl sie statutarisch „politisch und kon-

ventionell neutral“ waren. 118 

Mit dem Förderprogramm führte die Stadt Zürich in den 20er Jahren (neben geringer benötigtem 

Eigenkapital für Kredite, sowie der Vergabe von Bauland an Genossenschaften) ein weiteres Inst-

rument ein, das vorrangig zum Ziel hatte auch einkommensschwächeren Haushalten den Zugang 

zu Genossenschaftswohnungen zu ermöglichen. Hierbei sollte ein Teil der Genossenschafts-

wohnungen über Anteilscheine unmittelbar von der öffentlichen Hand subventioniert werden und 

anschließend den Vergabekriterien der Stadt unterliegen. Die meisten Genossenschaften zogen 

diese Möglichkeit nicht in Erwägung, wodurch 2014 lediglich etwas mehr als 10 Prozent aller 

Genossenschaftswohnungen in Zürich auf diese Weise von der Stadt subventioniert waren. 119

Zusammenfassend kann Wohnraum auf drei unterschiedlichen Ebenen eingeordnet werden: 

der profitorientierte Wohnraum, der nicht-profitorientierte Wohnraum, bei dem die Investoren 

bewusst auf (größere) Kapitalausschüttungen verzichten, und der gemeinnützige Wohnraum. 

Letzterer muss, damit er dem Allgemeinwohl dienen kann, eine Expansionsstrategie verfolgen. 

Wohngenossenschaften, die eine solche Strategie verfolgen, gelingt es langfristig bezahlbaren 

Wohnraum nicht nur für ihre bereits bestehenden Mitglieder, sondern darüber hinaus auch für 

zukünftige Bewohner zu schaffen. Sie funktionieren ab ihrer Gründung als Katalysator für den 

Dritten Wohnungssektor. Jene Genossenschaften handeln somit durchaus gemeinnützig, vor 

allem wenn sie ihre Bewohnerstruktur nicht bloß quantitativ, sondern auch im Hinblick auf Be-

wohnerprofile erweitern. 

Bereits zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts wurden in Deutschland die Schwerpunkte von 

Genossenschaften diskutiert. Es standen sich der Aspekt der „Selbsthilfe“, bei der die Genossen 

vorrangig für den eigenen Bedarf bauten und der Aspekt der „Staatshilfe“ gegenüber. Inwieweit 

Genossenschaften von öffentlichen Förderungen Gebrauch machen konnten, wurde davon 

abhängig gemacht, ob sie neben dem Wohnraum für die eigenen Mitglieder auch Wohnraum 

für einkommensschwache Haushalte zur Verfügung stellten, und somit ihren Förderauftrag auf 

neue Mitglieder ausdehnten. Kuhnert und Leps zufolge ist diese Kontroverse auch heute noch 

relevant, da sie „für die Frage von Bedeutung ist, ob heute noch Wohnungsgenossenschaften für 

eine (neue) wohnungsgemeinnützige Tätigkeit gewonnen werden können.“ 120

Ehemaliges Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht in Deutschland 
Im ehemaligen Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht in Deutschland, wurde die Expansionsstrate-
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gie mit der Reglung der Baupflicht gesetzlich verankert. Das Ziel der Baupflicht war es, „insbe-

sondere bei Genossenschaften zu verhindern, dass, das Wohnungsunternehmen nach Befriedi-

gung der Wohnungsbedürfnisse der unmittelbar an dem Wohnungsunternehmen Beteiligten die 

Bautätigkeit aus eigennützigen Gründen etwa einstellt‘“.121 In Verbindung mit der Beschränkung 

der Vermögensbindung, die unter anderem eine Gewinnausschüttungsbegrenzung für gemein-

nützige Wohnungsunternehmen vorsah, sollte die Baupflicht zu einem Instrument werden „durch 

welches aus Bewirtschaftungsüberschüssen und neuen Krediten immer wieder neuer Wohn-

raum errichtet würde, so dass langfristig vielleicht auf eine Förderung des Wohnungsbaus aus 

öffentlichen Mitteln verzichtet werden könnte“.122 Durch die Kombination dieser beiden gesetzli-

chen Reglungen wollte man erreichen, dass gemeinnützige Wohnungsunternehmen stetig wach-

sen und zu gegebener Zeit als Hauptanbieter für bezahlbaren Wohnraum agieren würden. Die 

Rolle des Staates bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum wäre zunehmend vom Dritten 

Wohnungssektor übernommen worden. 

Die ehemalige Wohnungsgemeinnützigkeit in Deutschland kann als rechtsförmiger Tausch zwi-

schen Staat und freien Trägern (beispielsweise Wohnungsbaugesellschaften oder Wohnungsge-

nossenschaften) gesehen werden, bei dem der Staat (Bund, Länder und Kommunen) die gemein-

nützige Wohnträger auf der einen Seite förderte und auf der anderen Seite regulieren konnte. 

Wenn ein Wohnungsunternehmen den Status der Gemeinnützigkeit erlangen wollte, unterlag es 

Wohnungsgemeinnützigkeit als 
rechtsförmiger Tausch zwischen

Direkte Förderungen 
Anteile, Bürgschaften, 

Kredite, Zuschüsse, Boden

Indirekte Förderungen
Steuerbefreiung, ...

Verfügungsbeschränkung
4% Verzinsnung, Vermögensbindung, 

Überschussbindung, Kostenmiete, 
Dauerwohnrecht, Belegungsbindung,

Baupflicht

Öffentliche Leistungen
Soziale und kulturelle Dienste, ...

Freien Trägern 
(z.B. Genossenschaften)

Staat
(Bund, Länder, Kommunen)

Abb. 5
Wohnungsgemeinnützigkeit als rechtsfärmiger Tausch zwischen freien Trägern und Staat nach Kuhnert und Leps (2017)
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gesetzlichen Beschränkungen wie beispielsweise Bindung an die Kostenmiete und das Dauer-

wohnrecht, Vermögensbindung und Baupflicht. Im Gegenzug konnte es auf zahlreiche Hilfen 

seitens der öffentlichen Hand zugreifen. Zu diesen gehörten neben indirekten Förderungen wie 

Steuerbefreiungen auch direkte Förderungen wie Bürgschaften, Kredite und Bauland (siehe 

Abb.5).123 

Das Gesetz zur Wohnungsgemeinnützigkeit (WGG) wurde in Deutschland mit dem Inkrafttreten 

des Steuerreformgesetzes von 1990 abgeschafft. Die Aufhebung erfolgte nach jahrelanger 

Diskussionen über die Wirksamkeit des Gesetzes. Bereits zu Beginn der 1970er Jahre wurde in 

Fachkreisen über eine Reform des WGG oder gar eine Aufhebung des Steuerprivilegs diskutiert. 

Im Vordergrund dieser Diskussion stand die „einseitige Wettbewerbsbegünstigung bestimm-

ter Unternehmensgruppen“ auf dem bedeutsamen Gebiets des Wohnungsbaus, „die mit dem 

Grundsatz der steuerlichen Gleichbehandlung“ nicht zu vereinbaren seien.124 

Etwa zehn Jahre später beauftragte die damals oppositionelle CDU/CSU ein „Wohnungsbauän-

derungsgesetz“. In diesem Gesetzesentwurf sollten unter anderem die gemeinnützigen Kosten-

mieten abgeschafft werden und die Mieten sollte sich „künftig an den sonst üblichen Reglungen 

für die Marktmieten ausrichten“.125 Als Grund gab die CDU an, die Mietpreisbindung habe zu einer 

Mietverzerrung zwischen Altbau und (größtenteils öffentlich geförderten) Neubauwohnungen 

geführt. Mittels des Erlasses aus den Mieterhöhungen sollten die öffentlichen Mittel vorzeitig 

zurückgezahlt werden. Mit diesem Gesetzesentwurf der CDU kam auch zum ersten Mal die so-

genannte „Belegungsbindung“ auf den Tisch. Einige Parteien forderten, dass Wohnungen von 

gemeinnützigen Wohnungsunternehmen an sozialwohnungsberechtigte Haushalte vergeben 

werden sollten (Wohnungssuchende mit einem „Wohnungsberechtigungsschein“).126 

Eine Belegungsbindung hätte die Grenzen zwischen dem öffentlichen und dem Dritten Woh-

nungssektor weiträumig verwischt. Wenn gemeinnützige Wohnungen vorrangig an besonders 

einkommensschwache Schichten vergeben worden wären, deren Wohnraum eigentlich von der 

öffentlichen Hand geschaffen hätte werden sollte, dann wäre somit der „Inhalt des Gemeinnüt-

zigkeitsbegriffes neu definiert“  worden.127

Kritisch wurde die Belegungsbindung unter anderem auch von Prof. Dr. Großmann gesehen, der 

beauftragt wurde den Referenzentwurf aus genossenschaftsrechtlicher Sicht zu untersuchen. 

Ihm zufolge wäre „die Inanspruchnahme des Bestandes an nicht gebundenen Wohnungen in 

einen staatlichen Versorgungsauftrag“ problematisch „für die wirtschaftliche und politische 

Unabhängigkeit“ der Genossenschaften.128 Er erläutert, dass durch eine Belegungsbindung die 

Abhängigkeit von staatlicher Kontrolle und Finanzierung zu groß würde, „zumal diese in Zukunft 

nicht gesichert sei“.129 

Mitte der 80er Jahre wurde das WGG vor allem im Zusammenhang mit dem Skandal durch den 

Wohnungsanbieter Neue Heimat vermehrt diskutiert. Das Unternehmen litt unter großen finan-
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ziellen Schwierigkeiten und hatte zudem gegen etliche Vorgaben der im WGG verankerte Be-

schränkungen verstoßen, unter anderem gegen die Vermögensbindung, die Kostenmiete und die 

Baupflicht.  

Das Unternehmen fand seinen Ursprung in der Gemeinnützigen Kleinbaugesellschaft Gross-

Hamburg, die Ende der 20er Jahre gegründet wurde. Anschließend wurde es von den National-

sozialisten enteignet und in „Neue Heimat“ umbenannt. In den fünfziger Jahren übernahm der 

Deutschen Gewerkschaftsbund die Neue Heimat. Sie bauten in der Nachkriegszeit überall dort 

Wohnungen, wo Kommunen der Nachfrage nicht gerecht wurde. Mit der Wohnungsgemeinnüt-

zigkeit, die „gegen Steuerentlastungen eine geringe Rendite von nur vier Prozent vorschrieb, war 

das nicht mehr vereinbar“,130 weshalb sich 1964 ein erster kommerzieller Zweig des Unterneh-

mens entwickelte, die Neue Heimat Kommunal. Das Unternehmen wuchs von nun an stetig, bis in 

den 80er Jahren erste öffentlichen Zweifel aufkamen. Den Geschäftsführern wurde vorgeworfen, 

zu hohe Mieten einzunehmen und sich über Scheinfirmen und Strohmänner (in Millionenhöhe) 

am Gewinn beteiligt zu haben. Der Deutsche Gewerkschaftsbund trennte sich schließlich von 

dem Unternehmen und der gesamte Wohnungsbestand wurde verkauft.131 

Der Skandal um die Neue Heimat wurde in der Diskussion um eine Novellierung oder Abschaf-

fung des WGG als Referenzbeispiel herangezogen und sorgte für einen „Umbruch in der Wahr-

nehmung der Gemeinnützigkeit“132. Das Wohnungsunternehmen bewies, dass „Gemeinnützig-

keit als Unternehmensprinzip von Großunternehmen […] die Gefahr der Misswirtschaft“ 133 mit 

sich bringen konnte. Der Untergang der Neuen Heimat ist jedoch nicht allein auf „das Fehlverhal-

ten einzelner Manager“ zurückzuführen, sondern auch darauf, dass das Unternehmen „in seiner 

Gesamtkonzeption zwischen Politik und Markt nicht auf den ökonomischen, kultur-und gesell-

schaftspolitischen Wandel des Umbruchsjahrzehnts reagieren konnte“134. 

Im März 1984 berief Bundesfinanzminister Stoltenberg (CDU) eine Kommission „zur Prüfung der 

steuerlichen Regelungen für gemeinnützige Wohnungs-und Siedlungsunternehmen“ ein.135 Etwa 

ein Jahr später veröffentlichte die Kommission ihr Gutachten mit dem Ergebnis das WGG aufzu-

heben. Bestehende gemeinnützige Wohnungsunternehmen sollten „innerhalb einer angemessen 

Übergangsfrist“ steuerpflichtig werden.136 Man sprach nun nicht länger über eine Novellierung, 

sondern über eine ersatzlose Abschaffung des Gesetzes. Als Gründe für die Abschaffungen gab 

die Kommission unter anderem an, man habe die Wohnungsnot der Nachkriegszeit nun über-

wunden und die Aufgabe der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft wäre somit erfüllt. Der nun 

ausgeglichene Wohnungsmarkt „bedürfe keiner Regulierung mehr“.137

1974 hatte die Zahl der Haushalte und der Wohnungen in Deutschland einen Gleichstand er-

reicht, und somit endete die Zeit der Wohnungsnot „die sich primär als eine greifbare Not de-

finierte“. Ab der Mitte der 1970er Jahre machte sich allerdings eine neue Wohnungsnot von 

qualitativer Natur bemerkbar, die „auf dem Wunsch nach Selbstverwirklichung individueller 
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Lebensentwürfe“ basierte.138

Neben der Sättigung des Wohnungsmarktes, wurde für die Abschaffung der WGG die Tatsache 

genannt, dass die Steuerbefreiung gemeinnütziger Wohnungsunternehmen zu „erheblichen 

Einnahmeverlusten bei den öffentlichen Händen“ führen würde „ohne entsprechend messbare 

Wirkung zu zeigen“.139 Eine Ausnahme machte die Kommission für Wohngenossenschaften, die 

an die eigenen Mitglieder vermieten. Diese wären als „bestandsverwaltende Selbstorganisatio-

nen förderwürdig und sollen wie privat genutzter Wohnraum steuerbefreit sein“.140 Ein WGG wäre 

dafür jedoch nicht notwendig, da die Prüfung der Gemeinnützigkeit einer Genossenschaft durch 

die Finanzbehörde erfolgen könnte.141

Kockelkorn zufolge begannen sich in den 70er Jahren zwei Pole auf dem Wohnungsmarkt ab-

zuzeichnen: die „Marginalisierung des sozialen Wohnungsbaus in Richtung der Ärmsten und 

die steuerliche Privilegierung des Eigentums mit Blick auf die Besserverdienenden“. 142 Der 

gemeinnützige Wohnungsbau nahm eine Art „Pufferrolle“ ein, der auch für die Mittelschicht 

preisgebundenen Mietwohnungsbau zur Verfügung stellte. Das „gesamtgesellschaftliche Binde-

glied zwischen Eigentum und Mietwohnungen verlor in den 1970er Jahren seine politische und 

ökonomischen Grundlage“, was Kockelkorn zufolge zur „Diskreditierung der Gemeinnützigkeit“ 

führte.143

Die Abschaffung des WGG erfolgte mit dem Inkrafttreten des Steuerreformgesetzes von 1990 

durch die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und FDP.144 Als Hauptargument für die Aufhebung 

wurden die erwarteten Steuereinnahmen von 100 Millionen DM genannt. Mit diesen Einnahmen 

sollte die Steuersenkungen des Steuerreformgesetzes gegenfinanziert werden.145 

Diese Strategie wurde unter anderem vom früheren Bundesminister Ravens kritisiert. Er brachte 

an, dass der Staat durch das Ausbleiben von bezahlbaren Mieten zu Subventionen gezwungen 

würde, die den Betrag, der die Gemeinnützigkeit an Steuereinnahmen kostete, bei weitem über-

steigen würden. In seinen Augen war die Aufhebung der Wohnungsgemeinnützigkeit somit 

„nicht nur wohnpolitisch falsch“, sondern auch „wirtschaftspolitisch eine schlichte Dummheit“.146 

Konkrete Zahlen hierzu wurden in einer Anhörung des Finanzausschusses im Bundestag ange-

sprochen. Durch das Wegfallen der Bindung an die gemeinnützige Kostenmiete, erwartete man 

sich eine Mieterhöhung von bis zu 1,4 Milliarden DM im Jahr. Der Mehraufwand, der anschließend 

vom Bund für Wohngeld aufzubringen wäre, würde die 100 Millionen DM zusätzliche Steuerein-

nahmen durch die Aufhebung des WGG um das Dreifache übersteigen.147 Auch der Deutsche 

Mieterbund warnte vor massiven Mieterhöhungen bei einer Aufhebung des WGG. Fünf Jahre nach 

der Gesetzesabschaffung würden 2,5 bis 3 Millionen Wohnungen, die ehemalig zur Kostenmiete 

vermietet wurden, aus dieser Preisbindung entfallen und somit „sicherlich von einer Mieterhö-

hungen betroffen“ sein.148 

Das Bündnis 90/Die Grünen merkten zudem an, dass ehemalige gemeinnützige Wohnungs-

Kapitel 2 | Der Dritte Wohnungssektor



114

unternehmen nach der Aufhebung des WGG in Summe über ein Immobilienvermögen von 500 

Milliarden DM verfügen würden, für welches sie keine Steuern nachentrichten müssten. Und 

das „obwohl dieses Vermögen nur durch öffentliche Förderung für Sozialwohnungen, durch den 

günstigen Erwerb von Bauland und durch die Befreiung von Körperschaft-, Vermögen- und Ge-

werbesteuer zu dieser Größe anwachsen konnte“ 149. Schlussfolgernd brachte die Partei an: „Die 

Streichung der Wohnungsgemeinnützigkeit wird ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung der 

Wohnungsnot vernichten“.150 

Allgemein haben die „widersprüchlichen wohnungspolitischen Entwicklungen der 1970er Jahre“ 

der Bundesrepublik Deutschland dazu geführt, dass „sich das Verhältnis zwischen Waren und 

Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen im Laufe der […] Jahre zugunsten der Ware entschied“. 151 

Man habe „in Zeiten sinkender Nachfrage und entspannter Wohnungsmärkte“ aus dem Blick ver-

loren, dass  „sich die Kräftehebel auf dem Wohnungsmarkt in eine grundsätzlich andere Richtung 

bewegen könnten“.152

Bis zur Aufhebung des WGG hat die gemeinnützige Wohnungswirtschaft „einen enormen Beitrag 

zur Schaffung eines sozial gebundenen Bestandes an Mietwohnungen“ geleistet.153 Es ist daher 

nicht verwunderlich, dass das Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht auch bei Diskussionen über 

zeitgenössische Wohnungskrisen erneut beachtet wird. Kuhnert und Leps zufolge greifen viele 

Vorschläge „wie heute in Deutschland ein Wohnungssektor geschaffen werden könnte, der sich 

vorrangig mit der Versorgung von am Wohnungsmarkt benachteiligten Haushalten mit angemes-

senem und preiswertem Wohnraum befasst“,154 auf das ehemalige WGG zurück. 

Die Wohnungsgemeinnützigkeit in Deutschland konnte mit öffentlichen Förderungen Anreize 

schaffen, um bezahlbaren Wohnraum zu bauen und gemeinnützige Wohnungsunternehmen zu 

gründen. Durch die gesetzlichen Reglungen wuchs der Dritte Wohnungssektor in Deutschland 

konstant an und mit ihm die Anzahl an dekommodifiziertem Wohnraum. Der Skandal der Neuen 

Heimat zeigt auf, wie Akteure sich durch die günstigen Konditionen eines Dritten Wohnungssek-

tors privat bereichern können, beleuchtet aber auch, wie durch ein einzelnes Wohnungsunter-

nehmen die Notwendigkeit eines ganzen Wohnungssektors in Frage gestellt werden kann. Die 

Neue Heimat sollte daher als ein wichtiges Exempel und Lehrobjekt für die Regelungen des Drit-

ten Sektors darstellen. Es sollte untersucht werden, wie es den Aktionären gelang, hohe Profite 

aus einem gemeinnützigen Wohnungssektor zu ziehen. Eine erste Erkenntnis könnte beispiels-

weise sein, dass Unternehmen des dritten Wohnungssektors eine gewisse (Kapital-)Größe nicht 

überschreiten sollten. 

Die Abschaffung des WGG war eine – aus heutiger Sicht – kurzsichtige politische Entscheidung, 

mit der auf einen Schlag der Dritte Wohnungssektor in Deutschland dezimiert und der Großteil 

seines Wohnraums in den privaten Wohnungssektor verschoben worden ist. Sie illustriert, dass 

der dekommodifizierte und gemeinnützige Charakter von Wohnräumen im Falle von (wohn-)
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politischen Umbrüchen nachhaltig gedacht wird. Paradoxerweise erhoffte man sich durch die 

Besteuerung von gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, die reduzierte Besteuerung von 

Privatpersonen gegenfinanzieren zu können. Diese politische Entscheidung war wirtschaftlich 

fehlerhaft berechnet und mit ihr wurden Millionen ehemals dekommodifizierte Wohnungen in 

die freie Wirtschaft übertragen. In den vorgegangenen 100 Jahren hatten gemeinnützige Woh-

nungsunternehmen (auch Wohngenossenschaften) einen bedeutenden Beitrag zur Schaffung 

von bezahlbarem und dekommodifizierten Wohnraum geleistet, besonders zu Zeiten, in welcher 

eine große Wohnungsnot vorherrschte.  

Antworten auf die Wohnungsnot im Industrialisierungszeitalter 
Die Anfänge der deutschen Wohnungsgemeinnützigkeit reichen bis in das neunzehnte Jahrhun-

dert zurück und können als eine Reaktion auf das soziale Elend jener Zeit angesehen werden.155 

Die Berliner gemeinnützige Baugesellschaft wurde 1847 gegründet und gilt als das erste ge-

meinnützige Wohnungsunternehmen Deutschlands. Es war zudem das erste Unternehmen dem 

eine Steuerbefreiung (in Form von der sogenannten “Stempel-und Kostenfreiheit“) gewährt 

wurde. 156  Die Dividendenausschüttung für Aktionäre wurde damals auf 4 Prozent beschränkt. 

Es wurde zudem auf ein Kündigungsrecht verzichtet, wodurch den Mietern ein Dauerwohnrecht 

zukam. Auch wurde eingeführt, dass die anfänglich festgelegte Miete nicht erhöht werden durf-

te. Mit diesen Mieten zahlten die Bewohner den Wohnungsbau ab, wodurch nach der Abbezah-

lung der Hypothek (also nach etwa 30 Jahren) der Wohnraum zu ihrem Eigentum wurde. Hierfür 

wurden sämtliche Mieter zu einer Mietergenossenschaft zusammengefasst, die nach Tilgung 

des Kredites, Eigentümer des Bodens wurde. Der Wohnraum teilte sich für die Bewohner dann 

in „ideelles Teileigentum“. Der Berliner gemeinnützige Baugesellschaft gelang somit bereits 20 

Jahre vor der Beschließung des (preußischen) Genossenschaftsgesetzes, die Umsetzung einer 

Hybridform von Kapitalgesellschaft und Mietergenossenschaft.157 

Auch in der Schweiz entstand die erste Gründungswelle von Baugenossenschaften als gemein-

nützige Aktiengesellschaften. Hier kann die Genossenschaftsbewegung als „eine Reaktion auf 

die Wohnungsnot vor und nach dem ersten Weltkrieg“ gesehen werden.158 Genossenschaften 

versuchten der Wohnungsnot in den Städten entgegenzuwirken, denn vor allem dort bereicher-

ten sich Eigentümer an Mietern, die auf den Wohnraum angewiesen waren. Die meisten Genos-

senschaftswohnungen, die in der Schweiz bis zum Ende des ersten Weltkrieges erbaut wurden, 

waren von Eisenbahnern errichtet worden, die bezahlbaren Wohnraum in der Nähe von Bahnhö-

fen und Depots suchten. 

Im Endeffekt kann die Genossenschaftsidee somit als „Produkt der industriellen Revolution“ver-

standen werden.159 Die Wohnungsnot war vor allem in den schweizerischen  Städten seit dem 

Ende des neunzehnten Jahrhunderts groß, und so wurden von Mittelstandskreisen in den 1890er 

Jahren die ersten gemeinnützigen Baugenossenschaften gegründet. Ohne externe Hilfe der öf-
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fentlichen Hand erwiesen sich diese jedoch als finanziell „zu schwach“ und die meisten mussten 

um 1900 Konkurs anmelden, unter anderem, da sie Mühe hatten Hypotheken zu bekommen.160 

Zürich erließ 1907 ein Gesetz, das die Stadt dazu verpflichtete, die Erstellung gesunder und 

billiger Wohnungen zu fördern und stellte mit jenem Gesetz Genossenschaften in den Vorder-

grund.161 Der Stadt wurde schnell bewusst, dass „zusätzlich zu direkten Investitionen in den 

sozialen Wohnungsbau die Förderung der Selbsthilfe durch die Genossenschaften ein effizienter 

und kostengünstiger Weg ist, die nötigen billigen Wohnungen bereitzustellen“.162

Einen realen Impakt auf die Wohnungslandschaft hatte das Gesetz von 1907 zuerst nicht. Erst 

mit den 1910 erarbeiteten Grundsätzen betreffend die Unterstützung gemeinnütziger Baugenos-

senschaften, hatte Zürich eine „solide Grundlage für die eigenständiger Baugenossenschaften“ 

geschaffen.163 Mit dem Gesetz verpflichtete sich die Stadt zuvor erlangtes Bauland günstig an 

Baugenossenschaften zu verkaufen. Darüber hinaus bewilligte sie den Baugenossenschaften 

hypothekarische Darlehen, bei denen die Genossenschaft 9 Prozent Eigenkapital aufbringen 

mussten. Die schweizerischen Banken vergaben zu jener Zeit ausschließlich Kredite an Perso-

nen, die 34 Prozent Eigenkapital aufwiesen. Einen weiteren Prozent an Eigenkapital übernahm 

die Stadt selbst in Form eines Anteilscheines an der Genossenschaft. Auf Grundlage dieses 

Gesetzes, entstand unter anderem 1910 die von Eisenbahnern gegründete Genossenschaft 

Baugenossenschaft des Eidgenössischen Personals, sowie die 1919 gegründete Allgemeine 

Baugenossenschaft. Beide gehören bis heute zu den größten gemeinnützigen Bauträgern der 

Schweiz. Der ideelle Anspruch beider Gesellschaften, sowie der Druck der Wohnungsnot nach 

dem Ersten Weltkrieg führte dazu, dass die Genossenschaften stetig an Mitgliedern zunahmen. 

Allerdings waren „zum Bauen […] die Hürden zu hoch“.164 Somit erließ die Stadt Zürich 1924 ein 

neues Gesetz über Wohnbauförderung, das bis heute besteht: Gemeinnützige Bauunternehmen, 

die sich in ihren Statuten den Regeln der Kostenmiete verpflichten und nicht gewinnorientiert 

arbeiten, benötigen bloß noch 5,6 Prozent Eigenkapital. Die Finanzierungslücke wird von der 

Stadt mit Kapitalbeteiligungen und Darlehen gedeckt und Zürich „macht so auch neu gegrün-

dete Genossenschaften zu kreditwürdigen Bankkunden“.165 Die neue Gesetzgebung der Stadt 

von 1924 löste in Zürich einen Wachstumsschub für Genossenschaften aus: In den ersten zehn 

Jahren nach Inkrafttreten bauten Genossenschaften mehr als 10.000 Wohnungen.166 

Auffallend ist, dass in Zürich erst mit dem Gesetz von 1924 auch gemeinnützige Bauunter-

nehmen, die nicht in Form einer Genossenschaft organisiert waren, von den öffentlichen För-

derungen Gebrauch machen konnten. Das vorherige Gesetz von 1910 betreffend den Verkauf 

von Bauland und den günstigen Zinssätzen zielte einzig auf die Form der Baugenossenschaften 

ab.167 Zürich fokussierte sich somit (anders als beispielsweise Deutschland) bereits früh auf 

Wohngenossenschaften als Kernmodell des Dritten Wohnungssektors. Auf Bundesebene trat 

das Gesetz bezüglich der Befreiung von Stempelsteuer für gemeinnützige Wohnunternehmen 
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dann 1921 in Kraft.168

Wohngenossenschaften spielen auch heute noch in vielen schweizerischen Städten eine große 

Rolle. Boudet hebt zwei Faktoren hervor, die den Aufschwung schweizerischer Genossenschaf-

ten befördert haben: Zum einen der „Geist gegenseitiger Hilfe, der in der Schweizer Gesellschaft 

tief verwurzelt ist“. Die Berglandwirtschaft habe dafür gesorgt, dass das wirtschaftliche Über-

leben der schweizerischen Einwohner von gegenseitigem Austausch und Unterstützung abhing. 

Als zweiten Faktor nennt der Autor die Unterstützung der öffentlichen Hand, insbesondere durch 

kommunale Fördermittel. Die Gemeinde Zürich hätte bereits zu Beginn des zwanzigsten Jahr-

hunderts „die Genossenschaft in den Mittelpunkt ihrer Wohnpolitik“ gestellt.169 

In Luxemburg verfolgte man zur Zeit der Jahrhundertwende eine andere Ideologie; man reagierte 

auf die durch die Industrialisierung hervorgerufene Wohnungsnot, mit einer (aus heutiger Sicht) 

konträren Strategie: Die Politik versuchte Einzelpersonen und Familien den Zugang zum Eigen-

heim zu erleichtern. Während sich zu Beginn des zwanzigsten Jahrhundert in der Schweiz und 

in Deutschland vermehrt Gruppen von unterschiedlichen privaten Akteuren in gemeinnützig 

handelnden Baugesellschaften und Wohnungssuchende in einem emanzipatorischen Akt der 

Selbsthilfe zu Genossenschaften zusammenfanden, fokussierte sich die Luxemburger Politik auf 

individuelles Wohneigentum.  

Das erste Wohnungsgesetz in Luxemburg 

Das erste Gesetz zur Erschließung von bezahlbarem Wohnraum trat in Luxemburg zu Beginn des 

zwanzigsten Jahrhunderts in Kraft. Vom Gesetzesentwurf bis zum Inkrafttreten des Gesetzes 

vom 29. Mai 1906 betreffend der Erbauung von billigen Wohnungen, verging eine zehnjährige 

Bearbeitungszeit. Diese lange Dauer lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass Arbeiter 

kaum Vertreter im Parlament hatten und „die Probleme, die die Industrialisierung mit sich brach-

te“ in der Regierung aus „Unkenntnis oder Desinteresse“ heruntergespielt wurden.170  Das neue 

Gesetz sah vor, den Zugang zum Eigenheim mit der Vergabe von staatlich-finanzierten Krediten 

zu günstigen Zinsen zu erleichtern. Die Zielgruppe waren vorrangig „Arbeiter, Handwerker, kleine 

Landwirte oder Beamte“.171 Die Kreditzinsen für billige Wohnungen waren mit 3,5 Prozent deut-

lich günstiger, als die Zinssätze von Notaren, die damals 8-10 Prozent betrugen. Beim Gesetzes-

entwurf orientierte Luxemburg sich an den Nachbarsländern Belgien und Frankreich. In den bei-

den Ländern konnten die günstigen Kredite ausschließlich über eine Baugesellschaft oder eine 

Genossenschaft an Einzelpersonen vergeben werden. Luxemburg verzichtete auf diese Klausel, 

da dadurch der „Zinssatz durch die Direktleihe etwas günstiger wurde“.172 Die Vergabe von güns-

tigen Krediten zielte auf solche Haushalte ab, die bereits Eigenkapital besaßen. Ein Eigenheim 

blieb für den Großteil der Arbeiter „trotz billiger Kredite unerschwinglich“.173 Einen bedeutenden 

Einfluss auf die Wohnungsnot, besonders für jene Haushalte, die am meisten von ihr betroffen 
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waren, hatte das Gesetz somit nicht. 

Anders als Belgien und Deutschland, verzichtete Luxemburg zudem auf den Bau von sozialen 

Mietbauwohnungen. Es waren auch im Großherzogtum vor allem „sozialistisch gesinnte Sozialre-

former“, die eine Lösung der Wohnungskrise für einkommensschwächere Haushalte suchten und 

diese „war nun einmal nicht durch das Eigenheim zu bewältigen“.174

Das Gesetz über die billigen Wohnungen stellte einen Kompromiss „zwischen staatlicher Inter-

vention und freier Marktwirtschaft“ dar, da die staatliche Intervention in einem solchen Maße 

beschränkt blieb, „dass dem regulären Wohnungsmarkt kein Konkurrent entstand“. Es entsprach 

„der liberal-konservativen Gesinnung der Regierung, die die Hausbesitzer und das Industriepat-

ronat vertrat“.175

Gemeinnütziger Wohnungsbau in Luxemburg 

Auch wenn die in den Nachbarländern Frankreich und Belgien umgesetzte Klausel, dass die 

günstigen Kredite ausschließlich über Baugenossenschaften oder gemeinnützige Baugesell-

schaften an Privatpersonen vergeben werden konnten, nicht beibehalten wurde, gab es auch in 

Luxemburg „gute Ansätze, was das Baugenossenschaftswesen anbetraf“, denn diese Gesell-

schaften konnten mit dem Gesetz von 1906 ebenfalls einen günstigen Kredit erlangen.176

Zu einem späteren Zeitpunkt konnten neben Privatpersonen auch Baugenossenschaften von 

den sogenannten „Bauprämien“ Gebrauch machen. Hierbei wurden von 1921 bis 1924 erst 10, 

später dann 7,5 Prozent des Bauwertes bezuschusst. Um der Spekulation entgegenzuwirken 

gingen die Prämien mit einer Klausel einher, die es dem Eigentümer verbot, die Immobilie inner-

halb einer Zehnjahresfrist zu verkaufen. 1928 wurden die Bestimmungen der Bauprämie erwei-

tert. Von ihr Gebrauch machen konnten nun „alle Personen, die für ihre eigenen Bedürfnisse ein 

Haus bauten“.177 Die Bauprämien wurden 1931 abgeschafft.178 

Trotz der möglichen staatlichen Hilfe war gemeinnütziger und kommunaler Wohnungsbau in Lu-

xemburg vor allem vor dem ersten Weltkrieg kaum verbreitet. Einige Stimmen merkten an, dass 

die Kredite für Genossenschaften oder gemeinnützige Unternehmen nicht niedrig genug wären, 

und dass nur solche Organisationen und Gemeinden das Gesetz von 1906 ausnutzen konnten, 

„die reich genug sind, um die Verwaltungskosten und einen eventuellen Verlust aus eigenen Mit-

teln zu decken“. 179

Zwischen den Kriegen waren die meisten europäischen Länder von einer Wohnungsnot von neu-

em Ausmaß gekennzeichnet. 1919 trat in Luxemburg das allgemeine Wahlrecht ein und die neue 

Regierung setzte Mieterschutz, Förderung des Wohnungsbaus und Sanierung der „Elendsviertel“ 

auf die politische Tagesordnung. Allerdings blieb das „Hauptanliegen der Regierungspolitik […] 

die Förderung des Eigenheims“, denn der Mieterschutz wurde als „Übergangslösung“ gesehen 

und die „Sanierung der Elendsviertel nicht wirklich in Angriff genommen“. 180 
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Der Staat Luxemburg baute in der Zwischenkriegszeit selber keine Wohnungen, war jedoch Ak-

tionär bei der 1919 gegründeten Gemeinnützigen Anonymen Baugesellschaft für Billige Wohnun-

gen (GBBW). Andere Aktionäre waren unter anderem die Sozialversicherungsanstalt, die ARBED, 

das Unternehmen Paul Würth, sowie einige Gemeinden im Süden des Landes und die Gemeinde 

der Stadt Luxemburg. Der Staat war Hauptaktionär und verzichtete völlig auf eine Auszahlung von 

Dividenden. Den zweitgrößten Anteil an den Aktien besaß die ARBED. Um das Unternehmen der 

Baugesellschaft nicht zu gefährden, verzichteten ARBED und die anderen Aktionäre in den ers-

ten Jahren ebenfalls auf eine Auszahlung von Dividenden. In späteren Jahren überschritt die Aus-

schüttung der Dividenden – wie gesetzlich vorgeschrieben – den Prozentsatz von 3,5 nicht.181

Das Hauptanliegen der GBBW war die Vermietung, der Ankauf und der Verkauf von Wohnun-

gen.182 Sie verkauften auch Bauland zu günstigen Konditionen „an Interessenten, die in Eigen-

regie bauen wollten“.183 Allgemein war die GBBW sehr aktiv im Ankauf von Bauland, sowohl jenes 

in Besitz von Kommunen, als auch von Privatpersonen. Mitte der 50er Jahre wurde die GBBW zu 

einer nationalen Gesellschaft.184

Durch den Rückzug privater Unternehmen aus der Gesellschaft verschob sich die GBBW voll-

ständig in den öffentlichen Wohnungssektor. Heute funktioniert sie unter dem Namen „Société 

Nationale des Habitations à Bon Marché“ (SNHBM). 

Neben gemeinnützigen Baugesellschaften (bei den meisten war die Industrie Hauptaktionär) 

entstanden in dieser Zeit in Luxemburg auch zusätzliche Modelle, so beispielsweise Spargenos-

senschaften. Sie entstanden zu Beginn der 1920er Jahre und hatten als Ziel ihren Mitgliedern 

individuelles Wohneigentum zu finanzieren. Anders als „eine Baugenossenschaft, die auf einer 

sozialen Idee beruht und wenig begüterten Personen zu einer preisgünstigen Mietwohnung ver-

helfen wollte, war die Bausparkasse eher ein Mittel für betuchte Leute, die sich so ein Eigenheim 

finanzieren konnten“.185 Das Modell der Spargenossenschaft wurde recht schnell von der Regie-

rung untersagt. Eine weitreichende Wirkung hatte es nicht.186

1915 wurden Genossenschaften in Luxemburg gesetzlich als Gesellschaftsform anerkannt.187 

Im Mai 1920 gründete sich die erste Wohngenossenschaft in Luxemburg unter dem Namen Le 

Progrès. Die Genossenschaft bestand aus 32 Mitgliedern, die beruflich hauptsächlich als Maurer 

und Zimmerer tätig waren. Als Einstiegskapital bezahlten sie 100 Franken, was der Genossen-

schaft ein Gesamtkapital von 3.200 Franken beschaffte.188 Zum Vergleich: Der Bau eines Wohn-

hauses kostete zu dieser Zeit ohne Architektenhonorar und ohne Bauland etwa 34.000 Fran-

ken.189 Zur baulichen Realisierung von Wohnhäusern benötigte die Genossenschaft also externe 

finanzielle Unterstützung. Mit einem Kredit der Stadt Luxemburg, sowie der ARBED und der In-

dustriegesellschaft Terres Rouges baute Le Progrès  im ersten Jahr nach ihrer Gründung 17 von 

den geplanten 100 Häusern.190 Danach wurde „plötzlich die Politik auf die Bühne gebracht“.191 

Die Stadt Luxemburg und die Industriegesellschaften stellten ihre finanzielle Unterstützung ein 
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Abb. 6
Politische Maßnahmen zur Linderung der Wohnungsnot der Industrialisierung
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und Le Progrès musste zwei Jahre nach der Gründung liquidiert werden. Die erbauten Häuser 

wurden zum Kostenpreis an die Stadt verkauft. Léo Pütz, der etwa 10 Jahre nach der Liquidie-

rung der Genossenschaft zum Thema der Bauindustrie in Luxemburg nach dem ersten Weltkrieg 

promovierte, schreibt in seiner Dissertationsschrift die Gründe für den plötzlichen Rückzug von 

Stadt und den beiden Industriegesellschaften seien unklar. Er merkt jedoch an, dass ein Großteil 

der Genossenschaftler Sozialisten waren.192 Eine potentielle Erklärung für diese ausdrückliche 

Anmerkung könnte der Arbeiterstreik am 1. Mai 1920 darstellen: Zur damaligen Zeit war Emi-

le Reuter, der dem christlich-sozialen Flügel der Rechtspartei angehörte, Staatminister. 1920 

stieß der sozial engagierte Antoine Pescatore zur Regierung dazu. Nach dem Generalstreik, gab 

Reuter dem „Druck des Patronats und des Auslandes nach“.193 Jene Arbeiter die am Streik be-

teiligt waren, wurden strafrechtlich verfolgt und Reuter bildete 1921 eine neue Regierung, bei 

der Antoine Pescatore durch den jungen Konservativen Joseph Bech ersetzt wurde, so dass „der 

konservative Flügel der Partei gestärkt wurde“.194 Inwiefern der Regierungswechsel mit dem poli-

tischen Rückzug und der Einstellung der finanziellen Hilfe für Le Progrès zusammenhängt, wurde 

in der Literatur, die für die vorliegende Arbeit genutzt wurde, nicht beleuchtet. Allerdings wird die 

Anmerkung von Pütz (die Mehrzahl der Genossenschaftler seien Sozialisten gewesen) in Gegen-

überstellung mit dem Regierungswechsel und somit der Verschiebung politischer Ideologien im 

Zeitraum von 1920 bis 1921 in einen neuen Kontext gerückt. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Baugenossenschaften zur damaligen Zeit in 

der Politik „nicht integral abgelehnt“195 wurden: Das Gesetz von 1906 zu billigen Wohnungen sah 

vor, dass neben Privatpersonen auch Baugenossenschaften und gemeinnützige Baugesellschaf-

ten einen günstigen Kredit für den Bau von Wohnungen bekommen konnten. Im Haushaltsbud-

get von 1920-1921 waren bis zu 500.000 Franken vorgesehen, um das Genossenschaftswesen 

zu unterstützen. Dieses Geld war Le Progrès vorbehalten196 Antoinette Lorang merkt an, dass 

neben finanzieller Unterstützung auch Beratung fehlte, damit sich das Genossenschaftswesen 

in Luxemburg hätte verbreiten können. Denn, „ohne Hilfe von außen, nur auf Selbsthilfe gestellt, 

konnte dieses schwierige Unterfangen nicht zufriedenstellend ausgeführt werden“. Baugenos-

senschaften seien in Luxemburg wegen „Mangel an Erfahrung und finanziellen Mitteln“ geschei-

tert.197

Politische Maßnahmen im Vergleich (Deutschland, Schweiz und Luxemburg) 

In einer Gegenüberstellung der wichtigsten Daten für die Anfänge des gemeinnützigen Woh-

nungsbaus in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg, lässt sich erkennen, wie unterschied-

liche politische Entscheidungen die Zukunft des Dritten Wohnungssektors in den verschiedenen 

nationalen Kontexten beeinflusst haben. 

Der Zeitstrahl der politischen Maßnahmen zur Linderung der Wohnungsnot des Industrialisie-
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rungszeitalter (siehe Abb. 6) listet die politischen Entscheidungen zur Unterstützung von gemein-

nützigen Wohnalternativen in den unterschiedlichen Kontexten auf. Aus der Darstellung wird 

deutlich, dass Luxemburg im Vergleich zu den anderen beiden Ländern relativ spät wohnpoli-

tisch aktiv wurde. Bezogen auf den Dritten Wohnungssektor lässt sich erkennen, dass vor allem 

Deutschland bereits früh auf gemeinnützigen Wohnungsbau als Antwort auf die Wohnungsnot 

gesetzt hat. Im Hinblick auf Genossenschaften, wurden diese erst 1915 in Luxemburg als Ge-

sellschaftsform gesetzlich anerkannt. Bereits 5 Jahre zuvor hatte die Stadt Zürich ein Gesetz 

beschlossen, das die öffentliche Hand verpflichtet, Wohngenossenschaften mit Bauland und 

günstigen Krediten zu versorgen. 

Genossenschaften und gemeinnützige Wohnungsunternehmen erfuhren in Deutschland und in 

der Schweiz zu dieser Zeit durchgehend politische Unterstützung. Der erste Versuch einer Ge-

nossenschaft in Luxemburg erlosch zwei Jahre nach der Gründung aufgrund einer politischen 

Entscheidung und der Einstellung der finanziellen Unterstützung. Zwei Jahre später beschloss 

die Stadt Zürich das benötigte Eigenkapital für Genossenschaften auf circa 6 Prozent zu redu-

zieren, was Baugenossenschaften zu kreditwürdigen Organisationen machte und ihnen den Weg 

zur Realisierung ebnete. 

Auch in Luxemburg wurde das Gesetz der “billigen Wohnungen” zu Beginn so ausgelegt, dass 

auch gemeinnützige Wohnungsunternehmen und Wohngenossenschaften Anrecht auf Bauprä-

mien hatten. 1928 wurde die Vergabe der Prämien jedoch auf Eigenheime beschränkt. Luxem-

burg verfolgte mit einer zunehmend eigentumsorientierten Wohnungspolitik anschließend eine 

gegensätzliche Strategie, die über 100 Jahre nach den Anfängen des deutschen und schweizeri-

schen Dritten Wohnungssektors im Großherzogtum in folgenden Status Quo mündet: In Luxem-

burg bewohnen heute 71 Prozent198 aller Bewohner ihr Eigenheim und es gibt zum Zeitpunkt 

dieser Arbeit keine baulich realisierte Wohngenossenschaft. Im Vergleich: In der Schweiz, wo der 

Dritte Wohnungssektor – anders als in Deutschland mit der Abschaffung des WGG – nicht de-

reguliert wurde, bewohnen heute ein Drittel199 aller Einwohner ihr Eigentum. 2018 gab es in der 

Schweiz circa 180.000 Genossenschaftswohnungen.200 40 Prozent dieser Wohnungen befinden 

sich in Zürich.201

Zu den Hochzeiten von Baugenossenschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz – wo 

vor und nach dem zweiten Weltkrieg teilweise bis zu 40 Prozent der errichteten Wohnungen 

durch Genossenschaften realisiert wurden202– erfuhr die erste Baugenossenschaft in Luxem-

burg nicht genügend politische Unterstützung. Die Gründe für die geringe Repräsentation von 

Wohngenossenschaften in der Luxemburger Wohnlandschaft nach dem ersten Weltkrieg, sind 

auch heute noch aktuell: Zum einen fehlt es immer noch an Erfahrung, Beratung und finanzieller 

Förderungen,203 und zum anderen nach wie vor an politischem Willen. Ein Grund hierfür könnte 

sein, dass die spezifische genossenschaftliche Wohnform als „Nutzungseigentum“, nicht mit der 
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politischen Idee des individuellen Eigenheims übereinstimmt. Auch die Möglichkeit bezahlbaren 

Mietwohnungsbau von gemeinnützigen Wohnungsunternehmen und -Gesellschaften errichten 

zu lassen, wurde zur damaligen Zeit kaum beachtet. Wie weiter oben beleuchtet, hat sich die 

Luxemburger Politik bereits seit Beginn des neunzehnten Jahrhunderts auf den Zugang zum 

Eigentum für Privatpersonen fixiert. Eigentum wurde das primäre Werkzeug zur Bekämpfung von 

Wohnungsnöten. Die (auch heute noch vorherrschende) Eigentumskultur in Luxemburg ist somit 

ein politisches Projekt, das eine jahrhundertelange Tradition genießt. 

Eigentum und der Dritte Wohnungssektor passen nicht zusammen
Wie weiter oben beschrieben, fanden die Anfänge des Dritten Wohnungssektors (oder von 

Wohnmodelle, die dem Sektor zugeordnet werden könnten) in der Schweiz und in Deutschland 

zu Zeiten der Industrialisierung statt. In der Schweiz florierten zur damaligen Zeit vor allem Ge-

nossenschaften. Auch in Deutschland wurden einige Wohngenossenschaften gegründet. Einen 

weiteren großen Impakt auf die Wohnlandschaft hatte der Mietwohnungsbau von gemeinnützi-

gen Wohnungsunternehmen und Baugesellschaften. Während Genossenschaftswohnungen für 

die Bewohner als Nutzungseigentum beschrieben werden können, basiert der gemeinnützige 

Mietwohnungsbau auf einem konventionellen Mietverhältnis. Diese Wohnungen unterscheiden 

sich für die Bewohner von Marktmietwohnungen lediglich durch ihre bindende Kostenmiete (wie 

durch das WGG vorgeschrieben). Für die Betreiber und Ersteller der Wohnungen, ist der non-pro-

fit Aspekt von Bedeutung: Mit gemeinnützigem Mietwohnungsbau werden (in der Regel) keine 

größeren Gewinne erzielt. Bei den meisten gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, sowie bei 

einigen großen Genossenschaften haben die Bewohner wenig Mitspracherecht weder bei der 

architektonischen Gestaltung ihrer Wohnung und des Gebäudes noch bei der statutarischen 

Gestaltung der Gesellschaft. Einigen Modellen gelingt es jedoch auch in einem klassischen Miet-

verhältnis ein großes Maß an Selbstorganisation und Selbstverwaltung aufrecht zu erhalten, so 

beispielsweise dem Mietshäusersyndikat in Deutschland (siehe Kapitel 3 | Mietshäuser Syndikat). 

Auffallend ist, dass Wohnmodelle, die dem Dritten Wohnungssektor zugeordnet werden können, 

für die Bewohner entweder auf einem Mietverhältnis oder einem Nutzungsrecht basieren. In 

dieser Arbeit wurden für den Dritten Wohnungssektor zwei Definitionen vorgestellt: die von John 

Emmeus Davis und die von Rainer Walz. Da der Dritte Sektor oftmals auch als Sektor für gemein-

nützige Organisationen beschrieben wird,204 ist die „philosophische Interpretation“205 des Begrif-

fes der Gemeinnützigkeit von Anne Kockelkorn ebenfalls von Bedeutung. Sämtliche Definitionen 

zeigen auf, dass individuelles Wohneigentum – sowohl bei Wohnungseigentümergemeinschaf-

ten oder Baugruppen, als auch in Form eines Einfamilienhauses im individuellen Eigentum – mit 

dem Dritten Wohnungssektor nicht kompatibel sind. 

Davis beschreibt die Wohnprojekte des Dritten Wohnungssektors als „nicht-staatlich“ und „nicht-

marktbestimmt“. Individuelles Wohneigentum könnte also bloß dann Teil des Dritten Wohnungs-

Kapitel 2 | Der Dritte Wohnungssektor



124

sektors werden, wenn marktorientierte (oder profitorientierte) Interessen, und somit Wertstei-

gerungen völlig ausgeschlossen sind. Dies kann beispielsweise bei Erbbaurechten der Fall sein, 

bei denen die öffentliche Hand Eigentümer des Baulandes bleibt. Allerdings handelt es sich in 

diesen Fällen begrifflich nicht um „absolutes“ individuelles Wohneigentum, da der Boden nicht 

im Besitz des Bewohners ist. Sollte der Bewohner Eigentümer von Bauland und Gebäude sein, ist 

die Immobilie zwangsläufig (wenn auch für die Zeit der eigenen Bewohnung inaktiver) Bestand-

teil der freien Wohnungswirtschaft und unterliegt somit den Mechanismen des freien Marktes. 

Diese Wohngebäude sind also „marktbestimmt“  und Teil des privaten Sektors. Bei Wohngebäu-

den bei dem das Bauland im Erbbaurecht durch die öffentliche Hand vergeben worden ist und 

die Wohnungen in privatem Besitz der unterschiedlichen Bewohner ist, teilt sich die gesamte 

Immobilie in zwei Sektoren auf: Der Boden ist Teil des öffentlichen Wohnungssektors, das Wohn-

gebäude ist Teil des privaten Wohnungssektors. 

Anne Kockelkorns Interpretation von Gemeinnützigkeit und Rainer Walz‘ Definition des Dritten 

Sektors illustrieren noch klarer, warum individuelles Wohneigentum keinen Platz innerhalb des 

Dritten Wohnungssektors finden kann. Der Zweck von individuellem Wohneigentum besteht – 

auch wenn es sich dabei bloß um das Teileigentum des Wohnraums handelt – darin, die eigene 

Wohnbedürfnisse zu befriedigen. Jegliche Maßnahmen die getroffen werden, um bezahlbaren 

Wohnraum zu errichteten, welcher anschließend in individuelles Wohneigentum übergeht, sind 

lediglich von temporärer und punktueller Wirkung. Dies kann exemplarisch durch zwei unter-

schiedlichen Szenarien demonstriert werden, bei der die öffentliche Hand beide Male Bauland 

Abb. 7
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum durch Erbbaurechtsvergabe an Einzelpersonen oder Familien (rot) oder an ge-
meinnützige Wohngenossenschaften (grün) im Vergleich
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im Erbbaurecht vergibt, im ersten Szenario an eine Familie und im zweiten an eine gemeinnützig 

handelnde Wohngenossenschaft (Siehe Abb.8). Nach Tilgung sämtlicher Kreditschulden würde 

eine Familie lediglich die Laufkosten für ihr Haus bezahlen (Instandhaltung, Versicherung, Heiz-

kosten,…). Je nach Laufzeit und Konditionen des Erbbaurechtsvertrags können weitere Gene-

rationen zu diesem Laufkostenpreis in der Immobilie wohnen. Die monatliche Kostenmiete von 

Wohngenossenschaftsbewohnern würde in diesem Beispiel nach Abbezahlung des Kredites 

jedoch nicht sinken, sondern der erwirtschaftete Plusertrag fließe in die Schaffung neuer Genos-

senschaftswohnungen. Die gemeinnützige Wohngenossenschaften verfolgen per Definition, wie 

zuvor beschrieben,  eine Expansionsstrategie, um den Aspekt der Gemeinnützigkeit zu erfüllen. 

Ihre Wirkung zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist daher langfristig und exponentiell. 

Der Expansionsgedanke ist für Wohnprojekte des Dritten Wohnungssektor von elementarer Be-

deutung: Zum einen sorgt er dafür, dass dieser Sektor zu einem wachsenden Organismus wird, 

dessen bezahlbarer Wohnraum sich intuitiv vermehrt. Zum anderen formt eben diese Verselbst-

ständigung das ausschlaggebende wohnungspolitische Argument den Dritten Wohnungssektor 

zu fördern. Wirtschaftlich gesehen ist die staatliche Unterstützung des Dritten Wohnungssektors 

ein Investment, und nicht eine wohlfahrtsstaatliche Ausgabe ohne „Profite“, wie bei der Vergabe 

von günstigem Bauland für Eigenheime im individuellen Wohneigentum. 

Individuelles Eigentum und Expansion stehen in einem direkten Widerspruch, da Eigentum eine 

introvertierte Strategie verfolgt (die eigenen Wohnbedürfnisse zu befriedigen) und Expansion 

eine extrovertierte Strategie verfolgt. Angesichts der traditionell vorherrschenden Eigentums-

mentalität in Luxemburg lässt sich erahnen, dass die Implementierung eines neuen Wohnungs-

sektors, der eine der wohnungspolitischen Tradition entgegengesetzte Strategie verfolgt, auf 

einige Probleme stoßen könnte. 

Der Diskurs über den Dritten Wohnungssektor in Oslo 

Ein weiteres Land, das eine starke eigentumsorientierte Politik verfolgt ist Norwegen. Diese spie-

gelt sich heute – ähnlich wie in Luxemburg – unter anderem in der hohen Eigentumsquote des 

Landes (siehe Kapitel 1 Eigentumsverteilung von Bestand). Seit der Nachkriegszeit war auch hier 

das primäre wohnungspolitische Ziel, eigentumslosen Bewohnern den Erwerb von Eigenheim zu 

erleichtern. Das Ausgangsargument dieser politischen Linie bildeten die Vorteile, die Wohneigen-

tum mit sich bringt. Aufgeführt werden beispielsweise die hohe Wohnsicherheit, positive Auswir-

kungen auf die Nachbarschaft, und eine erhöhte bauliche Qualität der Wohnungen.206 

Seit den Kommunalwahlen im Jahr 2015 befasst sich die Osloer Politik mit der Implementierung 

eines Dritten Wohnungssektors in ihre Wohnungslandschaft. Seither wird die Definition des 

Dritten Wohnungssektors von unterschiedlichen Akteuren diskutiert. Im Folgenenden wird der 

aktuelle Diskurs aus Oslo kurz beleuchtet, da er – besonders für Kontexte, mit einer Tradition für 
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eigentumsorientierte wohnpolitische Strategien – als Lehrbeispiel dafür gesehen werden kann, 

wie der Dritte Wohnungssektor fehlerhaft definiert werden kann. 

Der Dritte Wohnungssektor beschreibt in Oslo zurzeit einen Überbegriff für jegliche Wohn-und 

Eigentumsformen jenseits von öffentlichen (hier kommunalen) und marktgesteuerten Wohnun-

gen.207 Seitens der Gemeinde Oslo wird der Sektor als eine Art Hilfestellung definiert: Er soll 

Wohnraum (vorrangig in Form von Wohneigentum) für jene Haushalte erschließen, die zu wenig 

Einkommen oder Eigenkapital besitzen, um eine Wohnung auf dem regulären Wohnungsmarkt 

(privater Wohnungssektor) zu erlangen, jedoch ein zu hohes Einkommen, um die Vergabeansprü-

che für eine kommunale Wohnung (öffentlicher Wohnungssektor) zu erfüllen.208 

Als ein mögliches Modell des Dritten Wohnungssektors wurde das „Leie-Til-Eie“- Konzept 

(deutsch: „Miete zu Eigentum“) angebracht. Hier kaufen zukünftige Eigentümer Wohnungen von 

der Stadt Oslo. Zu Beginn bezahlen sie lediglich einen Anteil des Wohnungspreises, beispielswei-

se 60 Prozent. Für die restlichen 40 Prozent zahlen sie eine monatliche Miete, die anschließend 

verwendet wird, um die noch zu tilgenden 40 Prozent des Wohnungskaufpreises abzubezahlen. 

Nach Ablauf einiger Jahre und der Tilgung des kompletten Wohnungspreises durch Mieteinnah-

men, geht die Wohnung somit in individuelles Eigentum für den Bewohner über. Dieses Modell 

kann solchen Haushalten helfen sich Wohneigentum zu erschließen, die keinen Kredit für den 

vollständigen Preis einer Wohnung bekommen würden. Als Zielgruppe definierte die Gemeinde 

daher Personen, die ein „zufriedenstellendes“ Gehalt haben, jedoch zu wenig Eigenkapital be-

sitzen, um die komplette Summe als Kredit von einer Bank genehmigt zu bekommen. 209

Ähnlich wie Baugruppen und Erbbaurechtsverträge für einzelne Haushalte, erfüllt das „Leie-til-

Eie“-Modell ein wichtiges Kriterium für den Dritten Wohnungssektor nicht: Das Modell bietet kein 

Expansionspotenzial. Walz‘ Definition zufolge, sind die Wohn- und Eigentumsmodelle wie sie 

zur Zeit von der Stadt Oslo vorgestellt werden, nicht dem  Dritten Wohnungssektor zuzuordnen. 

Durch die Hilfestellung der Stadt, können sie als bezahlbar angesehen werden und Menschen 

aus Mietverhältnissen des freien Marktes hinaushelfen. Auch wenn jene Immobilien an ein Vor-

kaufsrecht gebunden sind und somit keine Spekulationsanreize bieten können, schaffen sie aus-

schließlich bezahlbaren Wohnraum für die eigenen Bewohner – sie können als dekommodifiziert 

eingestuft werden, jedoch nicht als gemeinnützig.  

Die Definition des Dritten Wohnungssektors, wie sie von der Gemeinde in ihrem Bericht „Kunns-

kapsgrunnlag for en kommunal boligpolitikk“ (Deutsch: „Wissensgrundlage für eine kommunale 

Wohnungspolitik“) aufgeführt wurde, wurde zum Teil stark kritisiert. So beispielweise von Ole Pe-

dersen, dem Vorstandsvorsitzenden der neugegründeten Genossenschaft Tøyen Boligbyggelag 

(TBBL). Seiner Meinung nach wird der Dritte Wohnungssektor, wie ihn die Gemeinde Oslo zurzeit 

definiert, lediglich als „Sprungbrett“ in den privaten Wohnungssektor funktionieren, und nicht als 

autonomer und eigenständiger  Wohnungssektor.210 
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Die TBBL schlägt vor den Dritten Wohnungssektor als „nicht-kommerzielle[n] Sektor für die All-

gemeinbevölkerung“ 211 zu verstehen. Somit würde er sich vom privaten Wohnungssektor durch 

seinen nicht-kommerziellen Charakter und vom öffentlichen Wohnungssektor durch seinen in-

klusiven Charakter unterscheiden, da er anders als der öffentliche Sektor nicht an eine bestimm-

te Zielgruppe gebunden ist. 

Christiansen und Kjærås fassen die aktuelle Meinungslandschaft in Oslo zusammen. Sie argu-

mentieren, dass in Oslo zwei gegensätzliche Diskurse über den Dritten Wohnungssektor geführt 

werden: Der kommerzielle und der nicht-kommerzielle Diskurs.212 Aus der kommerziellen Pers-

pektive wird der Dritte Wohnungssektor als ein Werkzeug angesehen, mit dem Bewohner inner-

halb des existierenden Wohnungsmarktes aus einem Mietverhältnis zu Wohneigentum verholfen 

werden kann. Der nicht-kommerzielle Diskurs versteht den Dritten Wohnungssektor als ein Mit-

tel, zur Schaffung einer „langfristigen und stabilen Wohnsituation außerhalb des kommerziellen 

Wohnungsmarktes“ für die Bewohner.213 

Der heterogene Diskurs in Oslo verdeutlicht, dass der Dritte Wohnungssektor kein feststehender 

Begriff ist und seine Definition Raum für unterschiedlichste Interpretationen lässt. Er wird in Oslo 

zurzeit als eine Art „Wunderwaffe“ angesehen, deren Architektur jeweils danach bestimmt wird, 

was die jeweiligen Akteure mit ihr bekämpfen wollen. Durch die lange Tradition an einer eigen-

tumsorientierten Wohnungspolitik in Norwegen, verdeutlicht er, wie der Dritte Wohnungssektor 

missinterpretiert und -definiert werden kann. Bei Überlegungen zu einer möglichen Implemen-

tierung eines Dritten Wohnungssektors in Luxemburg kann die aktuelle Diskussion in Oslo als 

Fallbeispiel herangezogen werden, unter anderem da sich beide Länder die politische Fixierung 

auf die Erschließung von Wohneigentum teilen. 

Definition für den Dritten Wohnungssektor
Wie am Beispiel von Oslo zu erkennen ist, kann der Dritte Wohnungssektor weiträumig interpre-

tiert werden. In dieser Arbeit wurde daher eine präzise Definition für den Sektor erarbeitet. Diese 

zielt darauf ab, den Dritten Wohnungssektor als eigenständigen und ergänzenden Sektor zu ver-

stehen, da seine Notwendigkeit sich aus den Grenzen der beiden anderen Sektoren ergibt. Der 

Dritte Wohnungssektor sollte daher versuchen die Terra nullius zwischen dem öffentlichen und 

des privaten Sektors zu füllen. Für seine Definition wurden die Grenzen der beiden ersten Sekto-

ren hier zusammenfassend aufgelistet. 

Die Grenzen des privaten Wohnungssektors sind :

1. Sein Wohnraum kann nicht dekommodifiziert agieren, da er aktiver oder inaktiver Bestandteil 

des freien Marktes ist, und somit dessen Logiken und Mechanismen unterliegt. 

2. Seine Wohnungen sind ausschließlich für Eigentümer, die ihr eigenes Eigentum bewohnen 

Kapitel 2 | Der Dritte Wohnungssektor



128

selbstorganisiert und bedürfnisorientiert. Allerdings werden diese Wohnungen auch von Nicht-

Eigentümer, also Mietern bewohnt.

3. Die Exklusivität des Sektors ergibt sich durch hohe Immobilienpreise. Er bietet ausschließlich 

für jene Haushalte (bezahlbaren) Wohnraum, deren Einkommen mit den stetig steigenden Woh-

nungspreisen mithalten können. 

Die Grenzen des öffentlichen Wohnungssektors sind: 

1. Der dekommodifizierte Charakter von öffentlichen Wohnungen ist fragil und temporär: Er 

hängt stark von politischen Entscheidungen ab und kann durch Deregulierung und Privatisierung 

irreversibel von der Immobilie abgetrennt werden. Es gibt keine zusätzliche, politisch-unabhängi-

ge Instanz, die über eine (Re-)Kommodifizierung der Wohnungen wacht, und gegebenenfalls ein 

Veto gegen Privatisierungsvorhaben einlegt. 

2. Seine Wohnungen sind für die Nutzer weder selbstorganisiert noch bedürfnisorientiert. Die 

öffentliche Hand weist die Wohnungssuchenden in einem top-down Prozess einer ihrer Wohnun-

gen zu. 

3. Die Exklusivität des Sektors ergibt sich aus den Vergabekriterien der öffentlichen Hand. Sein 

Wohnraum steht ausschließlich jenen Haushalten zur Verfügungen, die diesen Kriterien entspre-

chen. 

Um die Lücken zwischen den Grenzen der beiden in Luxemburg vorherrschenden Sektoren zu 

füllen, werden im Folgenden kurz die Möglichkeiten des Dritten Wohnungssektors aufgelistet. 

Sie bestehen darin:  

1. Einen unabhängigen Sektor für nachhaltig dekommodifizierte Immobilien zu schaffen, deren 

Rückführung in die freie Marktwirtschaft von mehreren Instanzen bewacht und verhindert wer-

den kann. 

2. Wohnungen zu errichten, die für sämtliche Nutzer als selbstorganisiert und bedürfnisorientiert 

angesehen werden können. 

3. Einen offenen, inklusiven Sektor zu schaffen. Seine Zielgruppe sollte nicht über Vergabekri-

terien bestimmt werden und seine Wohnungen sollten im Vergleich zu Wohnungen des privaten 

Wohnungssektors für eine Mehrzahl an Haushalten bezahlbar sein. 

Damit der Dritte Wohnungssektor diesen Möglichkeiten nachkommen kann, wird im Rahmen 

dieser Arbeit folgende Definition vorgeschlagen: 

Der Dritte Wohnungssektor umfasst gemeinnützigen, selbstorganisierten und nachhaltig 

dekommodifizierten Wohnraum. 
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Die drei Elemente dieser Definition (gemeinnützig, selbstorganisiert, nachhaltig dekommodifi-

ziert) müssen parallel erfüllt werden, damit ein Wohnprojekt dem Dritten Wohnungssektor zuge-

schrieben werden kann. 

Damit Wohnraum als gemeinnützig angesehen werden kann, ist neben der Absenz von aktiver 

Profitgenerierung für die Investoren (oder Mitglieder), der Aspekt der Expansion von elementarer 

Bedeutung. Zusätzlich kann der Sektor nur dann zu einem wachsenden Organismus werden und 

somit größtmögliche Auswirkungen auf die Wohnungslandschaft haben, wenn die Wohnmodelle 

eine Expansionsstrategie verfolgen. Der Aspekt der Gemeinnützigkeit beleuchtet, warum Wohn-

raum des Dritten Wohnungssektors nicht als individuelles Eigentum funktionieren kann (siehe 

Eigentum und der Dritte Wohnungssektor passen nicht zusammen). Bei Wohnungen des Dritten 

Wohnungssektors handelt es sich um Nutzungseigentum. Sie können von den Bewohnern ledig-

lich genutzt werden. 

Die Eigentumsmentalität des Landes, sowie die politische Tradition Wohnungskrisen mit dem 

erleichterten Zugang zu Eigenheim zu lösen stehen der Umsetzung der Wohn- und Eigentums-

modellen des Dritten Wohnungssektors auf dem ersten Blick im Wege. Auch der Diskurs in Oslo 

zeigt, wie eigentumsorientierte Wohnungspolitik den Dritten Wohnungssektor als Hilfestellung 

zur Erlangung von Eigenheimen missinterpretieren kann. Mit der Einführung von Erbbauch-

rechtsverträgen durch die öffentliche Hand, nähert sich die Luxemburger Politik nun seit einigen 

Jahren dem Konzept des Nutzungseigentums vorsichtig an. Beim Dritten Wohnungssektor dehnt 

sich diese Eigentumsform vom Bauland auf den Wohnraum aus. Um Luxemburg das Konzept 

Nutzungseigentum näher zu bringen, wird zukünftige Aufklärung sowohl in der Politik, als auch 

bei den potenziell zukünftigen Nutzern benötigt (siehe Kapitel 4 Studie „Eist Neit Wunnen“). 

Der Aspekt der Selbstorganisation erläutert, warum Wohnraum des Dritten Wohnungssektors 

nicht dem öffentlichen Sektor zugeschrieben werden kann. Bedürfnisorientiertes Wohnen, das 

einen hohen Grad an Mitbestimmung zulässt, kann sein emanzipatorisches Potenzial nur dann 

entfalten, wenn es sich um privatorganisiertes Wohnen handelt, das nicht durch einen top-down 

Prozess der öffentlichen Hand zugewiesen, organisiert, verwaltet oder entworfen wird. Der 

Dritte Wohnungssektor ist nicht Teil der staatlichen Sphäre, benötigt jedoch Unterstützung der 

öffentlichen Hand.  Ohne staatliche Hilfe (beispielsweise in Form von Bauland, finanzieller Bei-

hilfe, Kreditbürgschaften, Steuerbefreiungen…), wird es Wohnprojekten des Dritten Wohnungs-

sektors nicht gelingen sich auf dem aktuellen Markt zu etablieren. Die Förderung des Dritten 

Wohnungssektors ist darüber hinaus für die öffentliche Hand wirtschaftlich sinnvoll und nach-

haltig wirksamer als politische Maßnahmen, die den Zugang zu individuellem Wohneigentum 

erleichtern. Im Gegenzug kann der Staat den Dritten Wohnungssektor angemessen regulieren. 

Er kann einen gesetzlichen Rahmen für die Wohnungsalternativen schaffen und als wachende 

Instanz die Rückführung der Immobilien in die freie Marktwirtschaft verhindern (siehe Kapitel 5 
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Handlungsempfehlungen). Wichtig bleibt hier anzumerken, dass die Implementierung des Dritten 

Wohnungssektors die Verantwortung des Staates bei der Schaffung von öffentlichem Wohnraum 

nicht mindern wird. 

Im Gegenteil zu dem Aspekt der Selbstorganisation, ist es neben dem Kriterium der Gemein-

nützigkeit, die Eigenschaft von nachhaltig dekommodifiziertem Wohnraum, die den Dritten 

Wohnungssektor vom privaten Sektor abgegrenzt. Die oben genannten Definitionen von Holm, 

Metzger, sowie Balmer und Bernet erklären, warum für die nachhaltige Dekommodifizierung von 

Wohnraum die Schaffung eines zusätzlichen Wohnungssektors jenseits des Marktes erforder-

lich ist. Die Kommodifizierung von Wohnraum hat sich innerhalb des privaten Sektors abgespielt 

und wurde durch die Regeln des freien Marktes stetig vorangetrieben. Dekommodifizierung kann 

– als Antagonist zum Kommodifizierungsprozess – nur in einer Sphäre stattfinden, die von den 

Logiken und Mechanismen eines Marktes abgeschottet ist, durch welche der Prozess, den er zu 

bekämpfen versucht, entstanden ist. 

Gemeinnützigkeit, nachhaltige Dekommodifizierung und Selbstorganisation haben sich als Eck-

pfeiler für einen dritten Wohnungssektor herauskristallisiert. Damit die Implementierung eines 

Dritten Wohnungssektors die Luxemburger Wohnungskrise nachhaltig entschärfen kann, und 

sein Wohnraum sich erfolgreich und nachhaltig von den staatlichen und den marktlichen Logiken 

in der Wohnversorgung emanzipieren kann, sollte nur jener Wohnraum dem Sektor zugewiesen 

werden, der die drei Charakteristika simultan erfüllt. Im folgenden Kapitel werden bestehende 

Wohnprojekte aus unterschiedlichen nationalen Kontexten auf die drei Aspekte untersucht, um 

festzustellen, welche als Referenzbeispiele für Pilotprojekte für einen Dritten Wohnungssektor in 

Luxemburg herangezogen werden können.
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Literaturübersicht der wichtigsten Beiträge

Der Reader Wohnungsforschung ist eine Zusammenstellung von klassischen und systemati-

sierenden Beiträgen zum deutschen Wohnungssystem. Gegliedert in polit-ökonomische, his-

torische, soziologische, (sozial-)räumliche und akteurszentrierte Zugriff,  versammelt der Band 

Texte und Grundlagenliteratur der kritischen Wohnungsforschung. Teil davon sind unter anderem 

Andrej Holms Beitrag Wohnraum als Ware: Zur Ökonomie und Politik der Wohnversorgung, der 

Artikel Wohnungen als Finanzanlage – Auswirkungen von Responsiblisierung und Finanzialisie-

rung im Bereich des Wohnens von Susanne Heeg, sowie der bereits 1982 veröffentlichte Artikel 

Wohnungswirtschaftliche Selbstverwaltung und Selbstfinanzierung - eine ideengeschichtliche 

Montage von Klaus Novy. 

In ihrem 2016 erschienenen Buch In Defence of Housing: The Politics of Crisis untersuchen David 

Madden und Peter Marcuse die Ursprünge globaler Wohnungskrisen. Aus einer primär histo-

risch-politischen Perspektive beleuchten sie dabei unter anderem die Prozesse der Deregulie-

rung und Finanzialisierung der Wohnungsmärkte und zeigen auf, wie die Kommodifizierung die 

heutige Wohnungskrise geschaffen hat. Darauf aufbauend argumentieren sie, dass die Woh-

nungskrise in ihrer systemischen Form (einschließlich ihrer politischen und ökonomischen Wur-

zeln) verstanden werden muss, um konkrete Alternativen zu ihrer Lösung entwickeln zu können. 

In dem 2020 von Barbara Schönig und Lisa Vollmer herausgegebenen Sammelband Wohnungs-

fragen ohne Ende?! – Ressourcen für eine soziale Wohnraumversorgung werden die Ressourcen 

für das Recht auf Wohnen in einer  interdisziplinären Wohnungsforschung diskutiert. Gegliedert 

in vier Themenbereiche beleuchtet der Band die Wohnungsfrage vor dem Hintergrund der Bo-

denpolitik, der Rolle der Wohnungswirtschaft, der Rekommunalisierung von Wohnraum sowie 

jenseits des (groß-)städtischen Wachstums. Im zweiten Teil des Bandes werden unter anderem 

die Wechselwirkungen zwischen Wohnungspolitik, Privatisierung und Finanzialisierung der Woh-

nungswirtschaft untersucht.

Die von Jesko Fezer, Nikolaus Hirsch, Wilfried Kuehn und Hila Peleg herausgegebene Publikation 

Wohnungsfrage beschäftigt sich mit der Rückkehr der Wohnungsfrage als gesellschaftliches 

Thema. In ihrem Beitrag Wohnungsfrage Deutschland: Zurück in die Gegenwart, beschreibt Anne 

Kockelkorn das bestehende, paradoxe Wechselspiel zwischen Regulierung und Deregulierung. 

Sie illustriert ihr Argument mit der Untersuchung drei wohnungspolitischer Episoden (die Pri-

vatisierung und Finanzialisierung der 00er Jahre, die Diskreditierung der Gemeinnützigkeit der 

1970er Jahre und der deutsche Ordoliberalismus der 1950er Jahre) und fordert schlussfolgernd 
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eine  Hinterfragung und Neudefinierung der Eigenschaft von “Gemeinnützigkeit” im Wohnungs-

wesen.  

Die Publikation Wohnen für alle?! – Wissenschaftliche Perspektiven auf Architektur, Planung und 

Politik fasst die Beiträge der gleichnamigen Konferenz von 2016 zusammen. Im Mittelpunkt 

des von Barbara Schönig, Justin Kadi und Sebastian Schleich herausgegebenen Buches stehen 

mögliche Ursachen für die Rückkehr der Wohnungsfrage, sowie mögliche Strategien für nicht-

profitorientierte Wohnmodelle. Im Buchteil “Alternativen jenseits von Markt und Staat” erschien 

der von Ivo Balmer und Tobias Bernet verfasste Beitrag Selbstverwaltet bezahlbar wohnen? 

Potentiale und Herausforderungen genossenschaftlicher Wohnmodelle, der die Mechanismen des 

Wohngenossenschaftsmodell analytisch und kritisch untersucht. 

Das von Dominique Boudet herausgegebene Buch Wohngenossenschaften in Zürich – Garten-

städte und neue Nachbarschaften richtet einen detaillierten Blick auf die Funktionsweise, Ge-

schichte und Politik hinter der schweizerischen Wohngenossenschaftstradition. Der Mittelteil 

der Publikation, der sich realisierten Wohngenossenschaften aus Zürich widmet, wird von theo-

retischen Beiträgen diverser Autoren begleitet, die sich sowohl mit der Entstehung historischer 

Genossenschaften, als auch der Potenziale zukünftiger Genossenschaften auseinandersetzen. 

Im Schlussteil werden die praktischen Eigenschaften Zürcher Wohnbaugenossenschaften be-

leuchtet und um eine konkrete Modellrechnung für genossenschaftliche Projekte ergänzt. 

In Housing the Co-op: A Micro-political Manifesto, herausgegeben von Sascha Delz, Rainer Hehl 

und Patricia Ventura, beschreiben die Autoren Genossenschaften als mikro-politisches Werk-

zeug, das marco-politischen Einfluss auf eine gerechtere Wohnungsproduktion nehmen kann. 

Eingeteilt in die drei Kategorien “Mobilisierung von Akteuren und Netzwerken”, “Wohnen als Res-

source” und “Neugestaltung von gemeinsamen Boden” fassen sie im ersten Teil der Publikation 

klare Maßnahmen zur Umsetzung ihres Manifestes zusammen. Der Hauptteil des Buches besteht 

aus Essays, die Fallstudien genossenschaftlicher Praxen in einem breiten Spektrum unterschied-

licher geopolitischer Kontexte untersuchen. 

Der Verlagsdruck Genossenschaften und die Wohnungsfrage – Konflikte im Feld der Sozialen 

Wohnungswirtschaft von Joshua Metzgers Dissertation beschäftigt sich mit der Ambivalenz zwi-

schen dem traditionellen Genossenschaftsmodell und dem kapitalistischen System der Woh-

nungsversorgung. Im nationalen und lokalen Kontext (Deutschland und Hamburg) untersucht er 

die Rolle von Wohngenossenschaften bei der Dekommodifizierung des Wohnens und diskutiert, 

ob die Entfaltung des emanzipatorischen Potenzials von Wohngenossenschaften durch zeitgeis-

tige Überzeugungen der Sozialen Wohnungswirtschaft behindert werden kann. 
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Bezahlbarer Wohnraum
Der normative Ansatz besagt, dass eine 
Wohnung dann für ein Haushalt als bezahlbar 
anzusehen ist, wenn für die aufzubringenden 
Kosten (Kreditrückzahlung oder Miete plus 
Warmkosten) weniger als 30 Prozent des 
Haushalteinkommen aufgebracht werden 
müssen. In Luxemburg wird der Begriff zurzeit 
synonymisch für öffentlichen Wohnraum 
verwendet, also jene Wohnungen, die Eigentum 
des Staates oder der Gemeinden sind, oder 
von ihr subventioniert und verwaltet werden 
(-> Der öffentliche Wohnungssektor). Die 
Schaffung von „bezahlbarem Wohnraum“ 
liegt hier dementsprechend im alleinigen 
Verantwortungsbereich der öffentlichen 
Hand. Somit wird der eigentliche Begriff 
missverstanden. Bezahlbarer Wohnraum 
beschreibt die Erschwinglichkeit von Wohnraum, 
und bestimmt nicht wer ihn bereitstellt. Er 
ist im Vergleich zu den vorherrschenden 

Marktpreisen günstiger und somit erschwinglich 
für größere Teile der Gesellschaft. Wer sich die 
Schaffung dieses Wohnraums ausschließlich 
im öffentlichen Wohnungssektor vorstellen 
kann, dem entgehen die Möglichkeiten von 
Wohnmodellen, wie ->Wohngenossenschaften 
oder ->Baugruppen. Wenn Anbieter von 
bezahlbarem Wohnraum gemeinnützig 
handeln, kann sich der Bestand dieser 
Wohnungen zunehmend erweitern, ohne 
dabei auf kontinuierliche direkte finanzielle 
Hilfe der öffentlichen Hand angewiesen 
zu sein. (->Gemeinnützigkeit, -> Der Dritte 
Wohnungssektor)



Finanzialisierung
dieser Unternehmen waren nach der Finanzkrise 
von 2008 gezwungen ihre Anlagestrategie 
zu ändern und haben ihr Geld vermehrt in 
Immobilien (darunter auch Wohngebäude oder 
Bauland für Wohnzwecke) angelegt. 
Die zunehmende Entkopplung der Wohnung 
von der sozialen Praxis des Wohnens wird 
durch die dominierende Präsenz von finanziell-
orientierter Akteure auf dem Wohnungsmarkt 
gefördert. Für den Großteil dieser Akteure hat 
die Wohnimmobilie primär einen finanziellen 
Wert. Das Interesse an der wohnlichen 
Qualität und der Fähigkeit der Wohnung 
ihrem eigentlichen Nutzen nachzukommen, 
schiebt sich dabei in den Hintergrund. Folgen 
dieser Zweckentfremdung der Wohnung als 
Investitions-und Spekulationsobjekt sind neben 
steigenden Immobilienpreisen unter anderem 
beschleunigte Immobilientransaktionen, 
Leerstände aus Spekulationsgründen, 
verminderte architektonische Qualität, 
die zunehmende Trennung der Nutzer-und 
Eigentümerinteressen und ein Wohnungsmarkt, 
der primär auf Rentabilität ausgerichtet ist 
und nicht länger versucht ein (typologisch-) 
angepasstes Angebot für die eigentliche 
Nachfrage der Nutzer zu schaffen. 

Die Finanzialisierung von Wohnraum beschreibt 
die Überführung von Wohnimmobilien aus der 
Real- in die Finanzwirtschaft. Sie verdeutlicht 
sich durch die zunehmende Präsenz finanzieller 
Akteure auf dem Immobilienmarkt. Diese haben 
oft primär ein Interesse an dem finanziellen 
Tauschwert der Immobilie und verstärken 
somit die hyper-Kommodifizierung unserer 
Zeit. Beispiele hierfür sind neben Firmen auch 
Banken, Rentenfonds oder Versicherung. Viele 



Deregulierung

den Einfluss auf jene Wohneinheiten verloren. Sie 
sind nun Teil des ->privaten Wohnungssektors 
und können nicht mehr als dekommodifiziert 
angesehen werden (->Dekommodifizierung). 
Als Grund für die Abschaffung erklärte man 
damals, die Wohnungsnot, aus welcher diese 
Reglungen entstanden waren, sei gelöst und der 
Wohnungsmarkt nun gesättigt. Wohnpolitisch 
kann auch dann von Deregulierung 
gesprochen werden, wenn Wohnungen, die 
Teil des ->öffentlichen Wohnungssektors sind, 
privatisiert werden und somit nicht länger den 
Bestimmungen, Reglungen und Bindungen des 
Staates unterliegen. 
Deregulierungen haben sich als kurzsichtig 
erwiesen, denn Wohnungsnöte kehren immer 
– wenn auch unter einer anderen Form – 
wieder. Rückgängig machen lassen sich 
Deregulierungen ausschließlich durch Eingriffe 
in das Eigentumsrecht oder durch Enteignung. 
Wenn nach einer überstandenen Wohnungskrise, 
dekommodifizierter Wohnraum in die freie 
Marktwirtschaft übertragen wird, kann dieser 
nicht ohne weiteres bei einer neuaufkommenden 
Wohnungskrise zur Lösung der Krise mobilisiert 
werden. Auf der anderen Seite kann nicht 
bei jeder neuen Wohnungskrise neuer 
dekommodifizierten Wohnraum gebaut werden, 
da es an der wichtigsten Ressource für den 
Neubau mangelt; dem Boden. Die Kurzsichtigkeit 
von wohnpolitischer Deregulierung wird somit 
vor dem Hintergrund der Endlichkeit von Bauland 
noch deutlicher.  

Die Deregulierung des Wohnungsmarktes hat 
neben der ->Finanzialisierung maßgeblich dazu 
beigetragen, dass Wohnimmobilien heutzutage 
als hyper-kommodifiziert angesehen werden 
können. Mit Deregulierung wird allgemein 
der Rückgang von staatlicher Kontrolle 
oder Intervention in den Markt gemeint, 
beispielsweise mit der Vereinfachung oder 
Abschaffung von marktregulierenden Gesetzen. 
Wie Regulierung entsteht auch Deregulierung 
aus einer politischen Entscheidung heraus und 
gibt somit (teilweise kurzsichtige) Antworten 
auf eine vorherrschende Situation. In der 
Wohnungswirtschaft kann das weitreichende 
Folgen haben. In Deutschland erfolgte Ende 
der 80er Jahre mit der Abschaffung der 
Wohnungsgemeinnützigkeit die Deregulierung 
eines ganzen Wohnungssektors. Mit dem 
Inkrafttreten der Gesetzesänderung wurden 
große Teile des Wohnungsbestandes, die bis 
zum damaligen Zeitpunkt Bindungen, wie einer 
vorgegebenen Kostenmiete unterlagen und 
als dekommodifizierter Wohnraum angesehen 
werden konnten, von diesen Bindungen befreit 
in die freie Marktwirtschaft übertragen. Die 
öffentliche Hand hat mit dieser Deregulierung 



direkte Konsequenzen der Kommodifizierung. 
So entsteht das Paradoxon der 
Eigentumsmentalität: Eigentum bietet Schutz 
vor einem Markt, der durch sein eigenes Dasein 
erst entstanden ist. Theoretisch lässt sich 
spekulieren, dass es ohne die Privatisierung 
von Boden und Wohnraum nicht notwendig 
wäre ein Eigenheim zu besitzen, um eine 
hohe Wohnsicherheit und -qualität zu haben, 
da das Konzept von Immobilieneigentum 
dazu beigetragen hat, dass überhaupt ein 
Wohnungsmarkt entstanden ist, auf dem 
finanziell-motivierte Akteure, den Fokus von 
wohnlicher Qualität auf finanzielle Rentabilität 
verschoben haben. (->Dekommodifizierung, 
-> Finanzialisierung). Eine Möglichkeit das 
Eigentumsparadox zu umgehen, bildet die 
Eigentumsform von ->Nutzungseigentum.

Die Privatisierung von Wohnraum hat den 
Grundstein für die Kommodifizierung gelegt: 
Sie begann ab dem Moment, als Privatpersonen 
Bauland oder Wohnraum besitzen konnten. 
Die Geschichte hat gezeigt, dass individuelles 
Wohneigentum und Kommodifizierung in einem 
solchen Maße miteinander verstrickt sind, dass 
sie sich gegenseitig bedienen. Jedes Mal, wenn 
der Zugang zu Eigentum erleichtert wurde, oder 
Eigentumsgesetze gelockert wurden, schritt 
die Kommodifizierung weiter fort. Für Akteure 
die mit Wohnimmobilien keine (unmittelbaren) 
finanzielle Profite erwirtschaften wollen, so 
beispielsweise bei Eigentümern, die ihren 
Wohnraum selbst bewohnen, ist – und war immer 
schon – sicher sein die fundamentale Motivation 
für Wohneigentum. Früher suchte man im 
Eigenheim Schutz vor Krankheiten, Seuchen und 
unhygienischen Wohnverhältnissen; heute vor 
Wohnungsnöten, schwindender Wohnqualität, 
Mieterhöhungen und Vertragskündigungen. 
Eigentum steht heute für Privatpersonen 
neben Wohlstand und Wertsteigerung somit 
vorrangig für Sicherheit, denn wer seinen 
eigenen Wohnraum besitzt, ist geschützt 
vor den Unvorhersehbarkeiten des offenen 
Marktes. Dabei sind hohe Immobilienpreise, die 
Entkopplung von Bewohnerbedürfnissen und 
bewohnter Wohnung, sowie die dominierende 
Rolle von Wohnraum als Tauschgegenstand 

Das Eigentums-
paradox



Wohngenossenschaft

eine juristische Gesellschaftsform und nicht um 
eine Wohntypologie. Die Finanzierungsmethode 
gibt keine spezifische Architektur vor. Das 
bedeutet, dass je nach Mitglieder-oder 
Bewohnerwünschen, Genossenschaften 
funktionieren können wie konventionelle 
Mehrfamilienhäuser oder wie Siedlungen 
aus Einfamilienhäusern. Allerdings lassen 
Genossenschaften deutlich mehr Spielraum für 
gemeinschaftliches Wohnen als individuelles 
Wohneigentum oder Mietwohnungsbau; Durch 
die besondere Eigentumsform lassen sich 
gemeinschaftlich-genutzte Räume leichter 
umsetzten, da Fragen wie Wem gehört dieser 
Raum? oder Wer bezahlt ihn? gar nicht erst 
aufkommen. Das gesamte Wohngebäude ist 
Eigentum der Genossenschaft als Einheit, die 
Mitglieder werden ihren Wohneinheiten lediglich 
zugewiesen. Somit sind Wohngenossenschaften 
in den meisten Fällen auch raumeffizienter, da 
sie die Möglichkeit bergen, auf Veränderungen 
in Haushaltskonstellationen mit passenden 
Wohnungen zu reagieren. Manche 
Genossenschaften geben eine maximale Pro-

Kopf-Wohnfläche vor. Haushalte, die sich nach 
einigen Jahren und dem Auszug der Kinder 
in einer zu großen Wohnung befinden, ziehen 
dann in der Post-Familien-Phase innerhalb der 
Genossenschaft in eine kleinere Wohnung um, 
die auf ihren aktuellen Flächenbedarf angepasst 
ist. 
Genossenschaftswohnraum ist grundsätzlich 
als dekommodifiziert anzusehen: Zum einen 
erwirtschaften die individuellen Mitglieder 
in den meisten Fällen keinen finanziellen 
Profit mit dem Wohnraum, zum anderen 
vereinigen sich durch die bipolare Rolle der 
Genossenschaftler die Interessen der Bewohner 
mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
zur Errichtung und Erhaltung des Wohnraums. 
Einige Genossenschaften sind unter 
Dachorganisationen zusammengefasst. In 
diesen Fällen ist der Genossenschaftswohnraum 
als nachhaltig dekommodifiziert anzusehen, 
da seine Rückimplementierung in die freie 
Marktwirtschaften von mehreren Instanzen 
verhindert werden kann (->Dekommodifizierung).

Genossenschaften sind kooperative Ökonomien 
mit einer horizontalen Hierarchie. Der Wohnraum 
einer Wohngenossenschaft ist Eigentum 
der gesamten Genossenschaft, bei der die 
Bewohner Mitglied sind. Sie erhalten durch 
den Erwerb von Genossenschaftsanteilen ein 
Nutzungsrecht und ein Mitbestimmungsrecht. 
Für die Nutzung der Wohnungen zahlen 
die Bewohner eine Kostenmiete, die durch 
den Verzicht auf Profite niedriger ist als 
konventionelle Marktmieten. Die von den 
Mitgliedern bewohnte Wohnungen können für sie 
als ->Nutzungseigentum beschrieben werden.  
Durch die bipolare Rolle der Genossenschaftler 
– sowohl als „Mieter“, als auch als „Vermieter“– 
arbeiten Genossenschaften meistens nicht 
profitorientiert, sondern bewohnerorientiert. 
Jede Wohngenossenschaft funktioniert anders 

und variiert beispielweise je nach Größe, 
nationalem Kontext, Fördermittel, geltender 
Gesetzgebung und hauseigener Statuten. Der 
Grundgedanke bleibt jedoch der gleiche: Das 
Ziel besteht darin gemeinsam bezahlbaren 
und bedürfnisorientierten Wohnraum für 
die Mitglieder bereitzustellen. Besonders 
in Zeiten von hohen Immobilienpreisen und 
einseitigem Wohnangebot, kann die Vereinigung 
mehrerer Privatpersonen in Form einer 
Wohngenossenschaft als emanzipatorischer 
Selbsthilfeakt gesehen werden. Wenn 
Genossenschaften gemeinnützig handeln, 
eignet sich das Wohnmodell darüber hinaus 
als Katalysator für die Expansion des Dritten 
Wohnungssektor (->Gemeinnützigkeit, ->Der 
Dritte Wohnungssektor).  
Bei Wohngenossenschaften handelt es sich um 



Baugruppe

die bei einem klassischen Wohnungsbau 
von einem Immobilienentwickler oder 
einem sonstigen Bauträger übernommen 
wird. Die Vereinigung unterschiedlicher 
Partikularinteressen in einem Wohngebäude 
ist zudem ein langwieriger Prozess und 
führt nicht selten zum Streit innerhalb 
der Baugruppe. Über die Architektur ihrer 
zukünftigen Wohnung können die Bauherren 
in den meisten Fälle selber entscheiden, denn 
– anders als bei Genossenschaften – sind 
die Wohnungen (und gegebenenfalls Anteile 
der Gemeinschaftsflächen) individuelles 
Eigentum der unterschiedlichen Mitglieder 
der Baugruppe. In ihrer Eigentumsform 
grenzt sie sich von Genossenschaften 
somit erheblich ab und ähneln eher 
klassischem Individualwohneigentum. 
Die Wohnform unterscheidet sich im 
Hinblick auf ->Dekommodifizierung und 
->Gemeinnützigkeit kaum von konventionellem 
Eigentum. Gemeinsam haben Baugruppen 
und Wohngenossenschaften, dass die 
Selbstorganisation und die gemeinsame Planung 
Raum für gemeinschaftliches Wohnen eröffnen. 
Oftmals werden bei Baugruppen jedoch die 
anfänglich angedachten gemeinschaftlich-
genutzten Wohnflächen zugunsten individuell-
genutzter Wohnflächen reduziert.  

Ähnlich wie ->Wohngenossenschaften 
können auch Baugruppen in Zeiten von hohen 
Immobilienpreisen und monopolisierten 
Bausektoren als emanzipatorischer Akt der 
Selbsthilfe gedeutet werden: Mehrere Bauherren 
finden sich zu einer Baugruppe zusammen und 
planen anschließend gemeinsam das zukünftige 
Wohngebäude. Durch die gemeinsame 
Planung, bestimmt die Baugruppe über die 
Architektur ihres Gebäudes. Anders als bei 
klassischen Bauträgern, die sowohl für die 
Planungs- und Entwicklungskosten, als auch 
für die Vorfinanzierungskosten aufkommen 
und auf den Kaufpreis zusätzlich einen 
Bauträgergewinn schlagen, agieren Baugruppen 
in der Regel selbst als Bauträger. Der Profit, 
den der konventionelle Wohnungskäufer an 
den Immobilienentwickler zahlt, bleibt bei 
der Baugruppe aus. Die Bauherren zahlen 
daher in der Regel deutlich weniger für ihren 
zukünftigen Wohnraum, auch wenn sich die 
Gebäudeerstellungskosten kaum von denen 
eines konventionellen Immobilienentwicklers 
unterscheiden. Im Gegenzug muss die 
Baugruppe als eigenständiger Bauträger für 
die gesamten Kosten aufkommen und trägt 
sämtliche Risiken. Zusätzlich müssen die 
Bauherren Zeit in die Planung investieren, 



Der öffentliche 
Wohnungssektor

Immobilie in die freie Marktwirtschaft wacht. 
Die dekommodifizierte Charaktereigenschaft 
ist hier nicht dauerhaft in der Immobilie 
verwurzelt, sondern vom politischen Klima 
abhängig. Sie kann der Immobilie jederzeit durch 
Entscheidungen der herrschenden Regierung 
entzogen werden. 
In Luxemburg gehören diesem Sektor etwa 2 
Prozent des gesamten Wohnungsbestandes. 

Der öffentliche Wohnungssektor umfasst 
sämtliche Immobilien, die Eigentum der 
öffentlichen Hand sind. Hierzu gehören 
Kommunen, der Staat, und staatlichen 
Wohnungsunternehmen. Wohnraum des 
öffentlichen Sektors hat als primäres Ziel 
bezahlbar für Bevölkerungsgruppen mit 
niedrigem Einkommen zu sein. Er wird durch die 
öffentliche Hand an solche Haushalte vergeben, 
die den Vergabekriterien entsprechen. Diese 
geben oft maximale Einkommensgrenzen und 
Haushaltskonstellationen vor. Um ein Anrecht 
auf eine Wohnung des öffentlichen Sektors zu 
haben, müssen diese Bedingungen erfüllt sein. 
Der Sektor ist top-down organisiert und somit 
kann sein Wohnraum nicht selbstorganisiert 
funktionieren oder auf die individuellen 
Bedürfnisse der Bewohner eingehen. 
Wohnraum des öffentlichen Sektors 
ist grundsätzlich als dekommodifiziert 
und gemeinnützig anzusehen (-> 
Dekommodifizierung, -> Gemeinnützigkeit). 
Allerdings kann er durch -> Deregulierung aus 
wichtigen Bindungen entfallen und ist somit 
nur als temporär dekommodifiziert anzusehen. 
Bei Immobilien, die sich ausschließlich im 
öffentlichen Sektor befinden und von ihm 
organisiert, verwaltet und betrieben werden, 
gibt es keine politischunabhängige Instanz, 
die über die (Re-)Implementierung der 



Der private 
  Wohnungssektor

dass das Primärinteresse an Wohnraum sein 
Tauschwert ist. Die Folge sind hohe und stetig 
steigende Immobilienpreise, die für den Großteil 
der Bevölkerung nicht mehr als bezahlbar 
definiert werden können, unter anderem auch 
für solche Haushalte, die die Vergabekriterien 
der öffentlichen Hand nicht erfüllen. (-> Der 
öffentliche Wohnungssektor). 
In Luxemburg umfasst der private 
Wohnungssektor etwa 98 Prozent des gesamten 
Wohnungsbestandes.

Der private Wohnungssektor umfasst jegliche 
Immobilien in privaten Händen (sowohl 
juristische als auch natürliche Privatpersonen). 
Sie sind immer – wenn auch inaktiver – Teil 
des freien Wohnungsmarktes und unterliegen 
somit seinen Logiken. Wohnraum des privaten 
Wohnungssektors kann daher nicht nachhaltig 
dekommodifiziert handeln. Eigenheime, können 
für die Eigentümer lediglich für die Zeit der 
eigenen Bewohnung als selbstorganisiert 
angesehen werden und dekommodifiziert 
handeln. Bis auf die Eigentümer selbst, gibt 
es keine Instanz, die über einen Verkauf oder 
eine Vermietung nach Regeln des freien 
Marktes wacht (-> Dekommodifizierung). Bei 
einem Verkauf gelten die Regeln der freien 
Marktwirtschaft und der Staat reguliert 
Konditionen von Mietverhältnissen nur bedingt. 
Für Mieter bietet der private Wohnungssektor 
weder eine hohe Wohnsicherheit noch 
Selbstorganisation. Darüber hinaus hat 
unter anderem die ->Finanzialisierung von 
Wohnraum maßgebelich dazu beigetragen, 



Der Dritte 
Wohnungssektor

Der dritte Wohnungssektor schafft neben 
dem rein öffentlichen und dem rein 
privaten Sektor neuen Raum für alternative 
Wohnmodelle, die sich nicht eindeutig 
einem der beiden ersten Sektoren zuordnen 
lassen. Die Grenzen dieser Sektoren (-> Der 
öffentlicher Wohnungssektor, -> Der privater 
Wohnungssektor) formen die Notwendigkeit 
nach einem dritten Wohnungssektor. Im 
Gegensatz zum öffentlichen Sektor sind 
Projekte des Dritten Wohnungssektors 
selbstverwaltend und autonom. Sie unterliegen 
nicht unmittelbarer staatlicher Kontrolle oder 
den Belegungskriterien der öffentlichen Hand 
und werden von privaten Akteuren initiiert. 
Im Gegensatz zum privaten Wohnungssektor 
haben sie sich von den Regeln des freien 
Wohnungsmarktes gelöst und folgen den 

Logiken des eigenen Sektors. Der dritten 
Wohnungssektor schafft bezahlbaren Wohnraum 
und bietet somit auch einkommensschwächeren 
Haushalten die Möglichkeit sich auf dem 
aktuellen Wohnungsmarkt zu emanzipieren. Er 
umfasst gemeinnützigen, selbstorganisierten 
und nachhaltig dekommodifizierten Wohnraum.
Um den Aspekt der nachhaltigen 
Dekommodifizierung zu sichern, werden 
unterschiedliche Instanzen benötigt, die 
den freien Verkauf der Immobilien auf dem 
Wohnungsmarkt verhindern. Wohnraum 
des Dritten Wohnungssektors kann 
daher für die Bewohner ausschließlich als 
->Nutzungseigentum beschrieben werden 
(->Dekommodifizierung). Er bietet seinen 
Bewohnern eine hohe Wohnsicherheit und 
weist einen hohen Grad an Selbstorganisation 
auf, ohne dabei die durch absolutes Eigentum 
hervorgerufenen Folgen der Kommodifizierung 
mit sich zu bringen. Passende Wohnmodelle 
können beispielsweise gemeinnützig handelnde 
-> Wohngenossenschaften darstellen.  
Auch wenn es sich beim Dritten Wohnungssektor 
um einen privatorganisierten Sektor handelt, 
benötigt er sowohl Regulierung als auch 
(finanzielle) Unterstützung seitens der 
öffentlichen Hand. Der Gemeinnützigkeitsaspekt 
des dritten Wohnungssektors bildet das 
wirtschaftliche Argument für öffentliche 
Förderungen: Seine Wohnmodelle benötigen 
zu Beginn Starthilfe, verselbstständigen sich 
jedoch anschließend zu stetig wachsenden 
Organismen, die immer weiteren bezahlbaren 
Wohnraum schaffen (->Gemeinnützigkeit). 



Die Dekommodifizierung von Wohnraum ist als 
Antithese zur Kommodifizierung zu verstehen. 
Dieses Wort leitet sich von dem englischen 
Wort commodity (eine Ware) ab und beschreibt 
den Prozess, bei dem eine Sache, die in ihrer 
ursprünglichen Form nicht die Charakteristika 
einer Ware aufweist, zunehmend als solche 
definiert wird. Die Kommodifizierung von 
Wohnen bringt eine Verschiebung von Tausch-
und Gebrauchswert der Ware Wohnraum mit 
sich: Der finanzielle Wert der Wohnimmobilie 
tritt als Hauptzweck vor ihrem Zweck als 
gut funktionierender Wohnraum in den 
Vordergrund. Durch die Integrierung von 
Wohnraum in eine wirtschaftliche Sphäre, 
schaffte die Kommodifizierung einen Markt 
für Wohnen. Mit fortlaufender Geschichte 
schritt auch die Kommodifizierung weiter fort 
und baute schließlich das Fundament für die 
Transferierung von Wohnraum aus der Real- in 
die Finanzwirtschaft (-> Finanzialisierung). Im 
Gegensatz zu kommodifiziertem Wohnraum 
ist dekommodifizierter Wohnraum von den 
Regeln des freien Wohnungsmarktes gelöst. 
Bei dekommodifiziertem Wohnraum tritt 
der Gebrauchswert in den Vordergrund, 
wie es seine ursprüngliche Form vorgibt. 
Dekommodifiziertem Wohnraum muss nicht 
gewinnorientiert funktionieren, sondern kann 
nutzungsorientiert agieren. Die Entkopplung 
des Warencharakters führt zusätzlich zu 
einer Rückkehr von Tauschtransaktionen, 
wodurch der Wohnraum nachhaltiger an die 
Bedürfnisse seiner Bewohner angepasst 
werden kann. Ein dekommodifiziertes 
Wohngebäude funktioniert an erster Stelle als 
Heim für die soziale Praxis des Wohnens. Sein 
ökonomischer Wert wird dabei zweitrangig 
(oder gar unbedeutend).  Die drei wichtigsten 
Elemente von dekommodifiziertem Wohnraum 
sind, dass er nicht frei verkauft oder gekauft 
werden kann, dass er keinen monetären Profit 
generieren kann und dass er bewohnerorientiert D
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g agiert. Damit Wohnraum 
nachhaltig dekommodifiziert 
funktionieren kann und er vor den 
Mechanismen und Logiken des 
freien Marktes geschützt bleibt, 
muss seine Rückführung in die 
freie Wohnungsmarktwirtschaft 
von mehreren Instanzen oder 
durch mehrere Akteure blockiert 
werden. (-> Nutzungsrecht, -> 
Der Dritte Wohnungssektor, -> 
Wohngenossenschaft) 



Gemeinnützigkeit
Genossenschaft auch im philosophischen Sinne 
gemeinnützig genannt werden kann, muss 
sie nach gesättigter Wohnraumversorgung 
der eigenen Mitglieder, weiteren Wohnraum 
schaffen, um auch zukünftigen Mitgliedern 
den Zugang zu bezahlbarem, und sicherem 
Wohnraum zu ermöglichen. Nur wenn nicht im 
Eigeninteresse einer geschlossenen Gruppe 
Genossenschaftswohnraum gebaut wird, um 
ausschließlich die eigenen Wohnbedürfnisse 
zu stillen, kann von Wohnen als Gemeingut 
gesprochen werden. Hierfür müssen die 
Genossenschaften eine Expansionsstrategie 
verfolgen. Wenn die Kostenmiete nach Tilgung 
der Kreditschulden nicht gesenkt wird, können 
die Reinerträge genutzt werden, um zu 
expandieren und neuen bezahlbaren Wohnraum 
zu bauen oder zu erwerben. Dann funktioniert 
eine Genossenschaft gemeinnützig: Sie baut 
oder erschließt bezahlbaren Wohnraum für die 
Allgemeinheit. 
Neben Genossenschaften können auch andere 
Wohnungsunternehmen gemeinnützig genannt 
werden. Diese sind jedoch oftmals nicht 
selbstorganisiert und weisen somit ähnliche 
Grenzen auf wie Wohnungen des ->öffentlichen 
Wohnungssektors auf. Damit selbstorganisierter 
Wohnraum gemeinnützig handeln kann, muss 
es sich um ->Nutzungseigentum handeln, da 
sich bei individuellem Wohneigentum, wie 
beispielsweise bei ->Baugruppen nach Tilgung 
der Schulden lediglich die eigenen Wohnkosten 
senken. 

Auf juristischer Ebene können 
Organisationen, die den 
Gemeinnützigkeitsstatus erlangt haben in 
einigen Ländern auf unmittelbare oder mittelbare 
Förderungen der öffentlichen Hand hoffen, 
beispielsweise in Form von Steuererlass oder 
direkten Subventionen. Oftmals müssen die 
Organisationen dafür nachweisen, dass sie 
keine (größeren) finanziellen Profite an die 
Aktionäre ausschütten und dass erwirtschaftete 
Pluserträge innerhalb der Organisation 
verbleiben und verwendet werden, um ihren 
statutarisch festgelegten Zweck zu erfüllen. Das 
Adjektiv „gemeinnützig“ wird daher teilweise 
synonymisch für „non-profit“ genutzt. In dem 
eigentlichen Begriff der Gemeinnützigkeit 
steck jedoch mehr als die reine Abwesenheit 
von Profitgenerierung. Das Wort leitet sich von 
„Gemeinnutz“ ab, also etwas das dem Wohle der 
Allgemeinheit dient. Damit eine Organisation 
auch auf der philosophischen Ebene 
gemeinnützig genannt werden kann, reicht es 
somit nicht, dass sie keine Gewinne auszahlt. Ihr 
Nutzen muss der Allgemeinheit zugutekommen. 
Auf den Wohnungsmarkt übersetzt stößt dieser 
Aspekt der Definition von Gemeinnützigkeit 
besonders bei selbstorganisierten 
Wohnmodellen, wie Genossenschaften oft 
auf Widerstand. ->Wohngenossenschaften, 
die für ihre Mitglieder bezahlbaren Wohnraum 
erschließen, mit dem die Bewohner keine 
Profite erwirtschaften können, wirken auf 
den ersten Blick gemeinnützig. Damit eine 



Nutzungseigentum

zur Schaffung von Wohnraum gesehen und 
nicht zur Schaffung von Profit. Der Verkauf 
der Immobilie wird von mindestens einer 
Instanz blockiert: von seinem tatsächlichen 
Eigentümer. Bei Genossenschaftswohnungen 
ist das die Genossenschaft selbst und bei 
Erbbaurechtsverträgen der Erbverpächter. Sollte 
der Eigentümer sich dagegen entscheiden die 
Immobilie wieder in die freie Marktwirtschaft 
einzuführen, bleibt sie nachhaltig vor 
dessen Logiken geschützt. Im Gegensatz zu 
individuellem Wohneigentum, das immer – 
wenn auch inaktiver – Bestandteil des freien 
Marktes ist und somit dessen Mechanismen 
unterliegt, lässt sich Nutzungseigentum mit 
den Grundsätzen des Dritten Wohnungssektors 
vereinbaren, besonders dann, wenn es mit der 
Eigenschaft der ->Gemeinnützigkeit verbunden 
wird. (->Der Dritte Wohnungssektor)

Nutzungseigentum vereint sämtliche Rechte 
eines konventionellen Eigentümers – bis auf 
das Recht des freien Verkaufes. Es stellt somit 
eine Antwort bereit, wie Wohnraum genutzt 
werden kann, ohne dass die Möglichkeit zur 
Profitgenerierung besteht. Anders als bei einem 
Mietverhältnis, muss ein Nutzungseigentümer 
nicht mit Vertragskündigungen oder 
Mieterhöhungen rechnen. Er ist vor den 
Unsicherheiten des freien Wohnungsmarktes 
geschützt, ohne dafür Wohnraum besitzen zu 
müssen. Das Nutzungseigentum bietet somit 
eine Lösung für das ->Eigentumsparadox. 
Da ein Verkauf der Immobilie durch den 
Nutzungseigentümer ausgeschlossen ist, ist 
die monetäre Wertsteigerung der Wohnung 
für ihn nicht von Bedeutung. So tritt beim 
Nutzungseigentum der Gebrauchswert von 
Wohnraum in den Vordergrund und sein 
Tauschwert wird unwesentlich. Er wird nicht 
länger als profitable Ware definiert und ist somit 
dekommodifiziert (-> Dekommodifizierung). 
Ein Beispiel für Nutzungseigentum sind 
Wohnungen einer ->Wohngenossenschaft, 
bei denen die Mitglieder eine lebenslanges 
Wohnrecht haben. Daneben können auch 
Erbbaurechte als Nutzungseigentum 
beschrieben werden. Hier wird der 
Boden lediglich für die Errichtung eines 
Wohngebäudes genutzt. Mit ihm spekulieren 
kann der Erbpächter nicht. Bauland wird 
beim Nutzungseigentum als Ressource 
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Oftmals werden gemeinschaftliche Wohnmodelle fälschlicherweise als einheitliche Konzepte 

zur Linderung von Wohnungskrisen gesehen. Dabei leisten sie unterschiedliche Beiträge zur 

Lösung der Wohnungsfrage. Selbst spezifische Wohnmodelle, wie Wohngenossenschaften, kön-

nen sowohl in ihrer Auslegung und ihrem Zweck, als auch in ihrer Größe und ihrem Einfluss stark 

variieren:  Sie reichen von profit- und marktorientierten New Yorker Genossenschaften, denen 74 

Prozent des gesamten Wohnungsbestands in Manhattan gehört1, bis hin zu gemeinnützig han-

delnden Initiativgruppen, die Wohnraum zu günstigen Mieten bereitstellen wollen und von Unter-

nehmen, denen 17.000 Wohnungen gehören2 bis hin zu Ein-Haus-Genossenschaften, bei dem 

sich die Mitglieder als Akt der Selbsthilfe zusammengetan haben, um für sich selbst bezahlbaren 

Wohnraum zu schaffen. Auch innerhalb eines nationalen Kontextes kann die Unternehmens-

form einer Wohngenossenschaft unterschiedlich ausgelegt sein.3 Peter Schmid untersuchte in 

seiner Diplomarbeit die Unterschiede Schweizer Wohnbaugenossenschaften. In einer späteren 

Publikation gruppiert er die schweizerischen Genossenschaften in „echte“ und „unechte“ Wohn-

baugenossenschaften. Erstere können aus reinen Mietergenossenschaften, gemischten Mieter-

genossenschaften, Unternehmergenossenschaften, Genossenschaftsverbänden oder sozialen 

Drittleistungsgenossenschaften bestehen. Baugenossenschaften für selbstgenutztes Eigentum, 

Genossenschaften für Gemeinschaftsanlagen und Unternehmensgenossenschaften zum Bau 

und Verkauf sind Schmid zufolge als „unechte“ Genossenschaften zu bezeichnen.4

Um die Variationen und unterschiedlichen Auslegungen zu verbildlichen, wurde im Rahmen die-

ser Arbeit ein Matrix-System erarbeitet, anhand dessen eine präzise Analyse unterschiedlicher 

gemeinschaftlicher Wohnprojekte und Wohnmodelle durchgeführt werden kann. Die Arbeit von 

Ivo Balmer und Tobias Bernet diente dabei als Grundlage. Für die Erarbeitung des Matrix-Sys-

tems wurde ihre Darstellung (siehe Kapitel 2 | Dekommodifizierung und Selbstverwaltung) wei-

terentwickelt. Wie in Kapitel 2 aufgezeigt, versteht diese Arbeit den Dritten Wohnungssektor 

als einen Sektor für nachhaltig dekommodifizierten, selbstverwalteten Wohnraum, der Wohnen 

als Gemeinschaftsgut betrachtet und der sich weder dem öffentlichen noch dem privaten Woh-

nungssektor eindeutig zuordnen lässt. Die in dieser Arbeit untersuchten Wohnprojekte werden 

daher auf diese drei Eckpfeiler untersucht (Dekommodifizierung, Selbstverwaltung, Wohn-

gemeinnützigkeit). Es handelt sich bei den Projekten um privatorganisierte, gemeinschaftliche 

Wohnmodelle, die unterschiedlich stark seitens der öffentlichen Hand gefördert werden. 

Die Matrix soll die Vielfalt gemeinschaftlicher Wohnprojekte im Hinblick auf Selbstorganisation, 

nachhaltige Dekommodifizierung und Wohngemeinnützigkeit visualisieren. Darüber hinaus sol-

len nach der Analyse solche Wohnprojekte als Bestandteil des Dritten Wohnungssektors ausge-

schlossen werden können, die einem der drei Eckpfeiler des Sektors nicht nachkommen. Diese 

Projekte können für andere Diskurse als interessante Beispiele gelten, eignen sich jedoch nicht 

als Referenzprojekte für den Aufbau eines nachhaltig autonom funktionierenden Wohnungssek-
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tors jenseits von Staat und Markt.

Hinweis: Die Einordnung der Projekte in der Matrix ist keine Wertung. Projekte sind nicht als gut 

oder schlecht in Abhängigkeit zu ihrer Positionierung in der Matrix zu bewerten. Die Einordnung 

der Projekte verdeutlicht lediglich, ob und wie stark sie den drei unterschiedlichen Eckpfeilern 

des dritten Wohnungssektors nachkommen. 

Eine dreidimensionale Matrix 
Um die einzelnen Projekte differenziert untersuchen und miteinander vergleichen zu können, 

wurde als Methode eine dreidimensionale Matrix erarbeitet, die sich als Weiterentwicklung der 

Forschung von Ivo Balmer und Tobias Bernet versteht (siehe Kapitel 2 | Dekommodifizierung und 

Selbstverwaltung). Hierbei sind der Aspekt der Dekommodifizierung (x-Achse) und der Aspekt 

der Selbstverwaltung (y-Achse) die Indikatoren für die Platzierung innerhalb der Matrix. In einer 

späteren Publikation erweiterten Balmer und Bernet ihre Darstellung um eine dritte Dimension 

und den Aspekt der Solidarität (z-Achse). Unter Solidarität verstehen die Autoren „Expansion“ 

und „Vernetzung“. 5 Für Balmer ist dabei vor allem eine Finanzierungsmethode, die auf Wachstum 

im weitesten Sinne abzielt von Bedeutung.6

In der adaptierten Matrix dieser Arbeit werden in einem ersten Schritt der Grad der nachhalti-

gen Dekommodifizierung und der Grad der Selbstverwaltung der Nutzer und der Autonomie der 

Eigentümer quantifiziert. Die Expansionsfähigkeit der Projekte wird in einem weiteren Schritt 

unter dem Überbegriff der Wohngemeinnützigkeit untersucht. Wie in Kapitel 2 aufgezeigt, ver-

steht diese Arbeit Wohnprojekte nur dann als gemeinnützig, wenn ihr Wohnraum dem Wohle der 

Allgemeinheit dient. Eine Expansionsstrategie, bei der die Wohnprojekte sich sowohl qualitativ 

als auch quantitativ (in Bezug auf Bewohnerprofile aus unterschiedlichen sozialen und kulturel-

len Milieus) öffnen, ist somit absolute Voraussetzung um ein Wohnprojekt als wohngemeinnützig 

klassifizieren zu können. Zur Einordnung der Projekte in der Matrix dieser Arbeit wurde ein prä-

zises Punktesystem erarbeitet, das die drei Aspekte quantifiziert. Eine vereinfachte Darstellung 

des entworfenen Punktesystems wurde in den roten Seiten dieses Kapitels als Manual angehan-

gen. 

Die Y-Achse: Selbstverwaltung und Autonomie 
Ein Wohnprojekt kann nur dann sein emanzipatorisches Potenzial entfalten, wenn es auf Selbst-

verwaltung und Mitbestimmung baut. Selbstverwaltende Wohnprojekte bringen eine Vielzahl 

an Vorteilen mit sich. Unter anderem stellen sie für die Zeit der eigenen Bewohnung, den Ge-

brauchswert klar in den Vordergrund. Wenn Bewohner über ihren eigenen Wohnraum mitbestim-

men können, passen sie ihn oftmals an ihre Bedürfnisse an, fühlen sich für ihn verantwortlich und 

können sich besser mit ihrer Wohnung und ihrer Nachbarschaft identifizieren. Hierdurch entste-
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hen oftmals Projekte, die nachhaltiger geplant werden, sowohl auf einer architektonischen und 

städtebaulichen als auch einer ökologischen Ebene. Die Einstufung der Projekte erfolgt nach 

zwei Aspekten: Der Selbstverwaltung der Nutzer und der Autonomie der Eigentümer. 

Selbstverwaltung der Bewohner (SB) (6 Punkte) 

SB1: Die Nutzer haben das Recht auf Mitbestimmung (+3 Punkte)

Dieser Punkt wird erfüllt, wenn die Bewohner ein Mitbestimmungsrecht bei Gestaltungs- und/

oder Organisationsfragen haben. Das ist beispielsweise bei Genossenschaften und Hausverei-

nen der Fall. SB1 wird jedoch auch bei selbstgenutztem Wohneigentum erfüllt. 

Punkt SB1 muss erfüllt sein damit ein Wohnprojekt Punkte zu Selbstverwaltung und Autonomie 

erlangen kann. Bei konventionellen Mietverhältnissen des privaten Wohnungssektors oder Miet-

wohnungsbau der öffentlichen Hand, ist diese Voraussetzung nicht gegeben. Diese Wohnprojek-

te erlange somit 0 Punkte in der Kategorie Selbstorganisation und Autonomie. 

SB2: Die Nutzer werden unmittelbar in Entscheidungsprozesse miteinbezogen (bis zu + 3 

Punkte) 

Die Punktvergabe von Punkt SB2 erfolgt durch die Aufschlüsselung der Wege, die die Bewoh-

nerstimmen durchlaufen. Bei größeren Genossenschaften wählen die Mitglieder beispielsweise 

in den meisten Fällen einen Genossenschaftsvorstand. Dieser Vorstand kann in gemeinsamer 

Absprache mit dem Aufsichtsrat Entscheidungen über Modernisierungen, Ankauf oder Eintritts-

gelder bestimmen. Bei Baugruppen, kleineren Genossenschaften oder auch einzelnen Eigentü-

mern können die Nutzer direkt am Entscheidungsprozess teilnehmen. Werden die Bewohner un-

mittelbar in sämtliche Entscheidungen miteinbezogen, bekäme ein entsprechendes Wohnprojekt 

für SB2 drei Punkte. Sie sind unmittelbar am Großteil der Entscheidungen beteiligt, bekäme es 

zwei Punkte. Werden sie kaum in den Großteil der Entscheidungsprozesse miteingebunden er-

langen sie keinen Punkt. Bei Unternehmen, bei denen die Bewohnerstimmen mehr als ein Organ 

durchlaufen müssen entfällt Punkt SB2. 

Autonomie der Eigentümer (AE) (4 Punkte) 

Die Autonomie der Eigentümer versteht Selbstverwaltung und -organisation aus einer anderen 

Perspektive. Dieser Aspekt beleuchtet, inwiefern die Eigentümer (bei selbstgenutztem, individu-

ellem Eigentum) oder die Eigentümerorganisation (beispielsweise bei Eigentümergemeinschaf-

ten, Genossenschaften oder Hausvereinen) der Immobilie unabhängig und autonom in ihren Ent-

scheidungen agieren können. 

AE1: Die Autonomie der Eigentümer wird nicht durch eine Wächterfunktion eingeschränkt 

(bis zu +2 Punkte) 
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Unter AE1 werden Projekte danach untersucht, wie viel (zusätzliche) Wächterfunktionen über 

Entscheidungen wie einen Verkauf oder eine Vermietung der Immobilie bestimmen können. Ei-

gentümer, deren Immobilie keiner externen Wächterfunktion unterliegen, erlangen zwei Punkte. 

Bei einer weiteren Wächterfunktion (beispielsweise, wenn das Wohngebäude auf Bauland steht, 

das durch ein Erbbaurecht vergeben wurde) erlangen die Wohnprojekte einen Punkt. Sollten 

über die Eigentümer zwei oder mehr Instanzen wachen erlangt das Projekt keinen Punkt. 

AE2: Das Wohnprojekt ist finanziell unabhängig (+ 1 Punkt) 

Die finanzielle Unabhängigkeit beschreibt vorrangig die Absenz unmittelbarer finanzieller Unter-

stützung seitens der öffentlichen Hand. Bei Projekten, die eine direkte Förderung der öffentli-

chen Hand erfahren, schwindet die Autonomie der Eigentümer. Zum einen finanzieren sie sich 

somit nicht länger (vollständig) eigenständig, zum anderen kommen die finanziellen Beihilfen oft-

mals mit einem Anforderungskatalog und sind an Bedingungen der öffentlichen Hand geknüpft, 

beispielsweise in Form von Baustandards, Mietpreisgestaltung, oder Vergabekriterien für einen 

Teil der Wohnungen (siehe AE3). 

AE3: Im Wohnprojekt unterliegen keine Wohnungen einer Belegungsbindung seitens der öf-

fentlichen Hand (+ 1 Punkt)

Sollte AE3 nicht erfüllt sein, können die Eigentümer nicht länger selbstständig über die Bele-

gung ihrer Wohnungen entscheiden. Hier kann unterschieden werden zwischen Wohnungen, bei 

denen die öffentliche Hand die Zuweisung der Wohnungen vollständig übernimmt (0 Punkte) und 

solchen Wohnungen, bei denen zukünftige Bewohner lediglich die Vergabekriterien der öffent-

lichen Hand erfüllen müssen, die Eigentümer darüber hinaus jedoch eigenständig über die Zu-

weisung ihrer Wohnungen bestimmen können (+ 0.5 Punkte). Letzteres kann unter anderem zu 

Herausforderungen bei der Inklusion der neuen Bewohner in die bestehende Bewohnergemein-

schaft führen. In beiden Fällen wird die Autonomie der Eigentümer eingeschränkt. 

Die X-Achse: Nachhaltige Dekommodifizierung
Zur Bestimmung zu welchem Grad die Projekte als nachhaltig dekommodifiziert eingestuft wer-

den können, wird untersucht, inwieweit sie gegen aktive und passive Profitgenerierung gesichert 

sind. 

Aktive Profitgenerierung (AP)

Wohnraum kann – vor allem wenn er als Ware definiert wird – aktiven Profit generieren, sowohl in 

Form von Miete bei Unternehmen als auch durch die Ausschüttung von Renditen.  Dekommodifi-

zierter Wohnraum erwirtschaftet keine Profite für die Eigentümer. Er wird von den Bewohnern zu 
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einem Kostenpreis genutzt.

AP1 (+ 2 Punkte): Die Immobilie generiert keine profitorientierten Mieteinnahmen 

Dieser Punkt ist beispielsweise bei Mietverhältnissen von öffentlichen oder gemeinnützigen 

Wohnungsanbietern erfüllt, denn sie generieren (in den meisten Fällen) keine profitorientierten 

Mieteinnahmen. Wohnraum des freien Marktes wird zu marktüblichen Preisen vermietet. Diese 

Immobilien generieren somit aktiven Profit. Ausnahmen können entstehen, wenn der Eigen-

tümer sich aus einer moralischen oder philanthropischen Motivation heraus dafür entscheidet, 

den Wohnraum günstiger zu vermieten. Bei Objekten, die komplett entschuldet sind, wird jedoch 

auch in diesem Fall Profit generiert. 

Vom Wohneigentümer bewohnter Wohnraum generiert für die Zeit der eigenen Bewohnung 

keine Mieteinnahmen. Da absolutes Privateigentum jedoch jederzeit (auch) als Mietobjekt auf 

dem freien Markt angeboten werden könnte, würden jene Projekte bloß die Hälfte der Punkte 

erlangen. Werden Teile der Immobilie (beispielsweise das Bauland) dem Eigentümer im Erbbau-

recht zur Verfügung gestellt, kann der Erbbaurechtsgeber (beispielsweise die öffentliche Hand, 

Stiftungen oder philanthropische Privatpersonen) einen Vermietungsverbot im Vertrag vorsehen. 

In diesen Fällen würde das Wohneigentum zwei Punkte für AP1 erlangen, da Profitgenerierung 

über eine Vermietung für den Eigentümer nicht möglich ist. Auch Wohngenossenschaften kön-

nen sich dem Prinzip der Kostenmiete verschreiben und somit Punkt AP1 vollständig erfüllen. 

AP2 (+ 1 Punkt): Die Eigentümer zahlen sich keine Profite aus (beispielsweise in Form von 

Dividenden)

Damit einem Projekt Punkt AP2 zugeschrieben werden kann, muss AP1 vollständig erfüllt sein. 

Ein Beispiel hierfür können Genossenschaften oder gemeinnützige Vereine sein, die ihre Woh-

nungen zur Kostenmiete vermietet und keine Dividenden an ihre Mitglieder auszahlen. Woh-

nungsunternehmen, die ihren Wohnraum zur „Kostenmiete“ zu Verfügung stellen bei denen 

Rücklagen miteinkalkuliert werden, mit denen für Eigentümer eine Rendite erwirtschaftet wird, 

erlangen diesen Punkt nicht. 

Passive Profitgenerierung (PP)

Neben aktiver Profitgenerierung (direkte Mieteinnahmen oder Dividenden) kann Wohnraum auch 

passiven Profit in Form von Wertsteigerung erwirtschaften. Als nachhaltig dekommodifiziert 

gelten Immobilien, die nicht länger Teil der freien Marktsphäre sind und somit dauerhaft den Lo-

giken und Mechanismen des Marktes (beispielsweise in Form von Spekulation) entzogen sind. 

Über die Rückführung auf den freien Markt können unterschiedliche Instanzen „wachen“. Beson-

ders geschützt und somit nachhaltiger dekommodifiziert gelten Immobilien, bei denen mehrere 
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Wächterfunktionen den freien Verkauf verhindern könnten. Dass eine Immobilie Eigentum der 

öffentlichen Hand, einer Genossenschaft oder eines gemeinnützigen Wohnungsunternehmens 

ist, bedeutet nicht, dass sie dem Markt nachhaltig entzogen ist. Passende Beispiele hierfür bilden 

die Massenprivatisierungen von kommunalen Wohnbeständen in Berlin7, die freien Verkäufe von 

genossenschaftlichen Wohnungen in Norwegen8 und die durch die Abschaffung des Wohnungs-

gemeinnützigkeitsgesetzes aus den Bindungen entfallenen Wohnungen, die Eigentum deutscher 

ehemals gemeinnütziger Wohnungsunternehmer waren9. Oft reicht eine politische Entscheidung 

oder eine Gesetzesänderung aus, um Immobilien, die ausschließlich durch eine Wächterfunktion 

vor dem freien Verkauf gesichert sind, in die freie Marktsphäre einzuführen und somit zu (re)-

kommodifizieren. Wenn unterschiedliche Wächterfunktionen miteinander kombiniert werden, 

steigert das die Wahrscheinlichkeit, dass die Immobilie Bestandteil des Dritten Wohnungssek-

tors und dauerhaft dekommodifiziert bleibt. Wenn eine Wächterfunktion durch die Entscheidung 

von Genossenschaftsmitgliedern, politischen Entscheidungsträgern, oder Unternehmensführern 

entfällt, wird der Wohnraum von weiteren Wächtern gesichert, bevor er zurück auf den freien 

Markt fällt.  

Wächterfunktionen können von der öffentlichen Hand oder von nicht-gewinnorientierten Organi-

sationen und Unternehmen, die sich statutarisch der Erschließung von bezahlbarem Wohnraum 

verschrieben haben, übernommen werden. Beispiele hierfür sind Stiftungen, Wohnungsgenos-

senschaften oder Hausvereine. Einzelne Privatpersonen können als individuelle Eigentümer kei-

ne Wächterfunktion übernehmen, da sie ihre Immobilie nach aktueller Gesetzeslage jederzeit auf 

dem freien Markt verkaufen können. 

Zur Quantifizierung des Grades an nachhaltiger Dekommodifizierung durch die dauerhafte Ab-

spaltung des freien Marktes und dem damit einhergehenden Ausbleiben passiver Profitgenerie-

rung wird in dieser Arbeit ein Staffelsystem genutzt, bei dem die Projekte bis zu sieben Punkte 

erreichen können. Die Punktevergabe wird wie folgt vorgenommen: Der Verkauf der Immobilie 

kann durch einen Wächter (+4 Punkte), zwei unterschiedliche Wächter (+6 Punkte) oder drei 

(oder mehr) Wächter (+7 Punkte) blockiert werden. Wenn die kombinierten Wächterfunktionen 

von unterschiedlichen Interessen geprägt werden, erhöht das zunehmend die Wahrscheinlich-

keit, dass die Immobilie dem Markt entzogen bleibt. Stiftungen und Vereine verfolgen eine eigene 

Agenda, Entscheidungen der öffentlichen Hand unterliegen der Regierung und sind stark abhän-

gig vom vorherrschenden politischen Klima und Entscheidungen einer Genossenschaft stellen 

sich aus den Partikularinteressen sämtlicher Mitglieder zusammen. Eine Privatisierung oder ein 

Verkauf würde eine simultane Interessenüberschneidung voraussetzen. Diese Wahrscheinlich-

keit minimiert sich je unterschiedlicher die Motivationen und Agenden der Wächter sind. 

Ein nachhaltig dekommodifiziertes Wohnprojekt kann sich aus beispielsweise folgenden Wäch-

terfunktionen zusammenstellen: 
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Wächterfunktion 1

Die Immobilie ist kollektives Eigentum einer nicht-gewinnorientierten Gruppe, wie beispielsweise 

einer Wohngenossenschaft. Die Genossenschaft wirkt als wachende Instanz zwischen den Parti-

kularinteressen der Bewohner und einem möglichen Verkauf der Wohnungen oder der gesamten 

Immobilie. 

+ 4 Punkte 

Wächterfunktion 2 

Der Boden wurde der Wohnungsgenossenschaft durch ein Erbbaurecht seitens des Staates oder 

einer nichtgewinnorientierten Organisation (beispielsweise einer Stiftung) zur Verfügung gestellt. 

Sollte sich die Genossenschaft als Einheit für einen Verkauf entscheiden, fällt das Wohngebäude 

zum Kostenpreis zurück in die Hände des Verpächters. Die Wächterfunktion besteht nur, wenn 

ein Vorkaufsrecht seitens des Verpächters besteht. 

+ 2 Punkte 

Wächterfunktion 3

Der Verkauf des Wohngebäudes ist durch die Wächterfunktion einer Dachorganisation ge-

schützt. Diese kann in Form eines Vetorechtes bestehen, wie beispielsweise beim deutschen 

Mietshäuser Syndikat. 

+ 1 Punkte 

3 unterschiedliche Wächterfunktionen = 7 Punkte 

In diesem Beispielfall müssten sich für einen Verkauf die Dachorganisation, die Genossenschaft 

oder der Verein sowie der Erbbaupächter einstimmig für einen Verkauf stimmen, um die Immobi-

lie privatisieren zu können. Eine Rückführung der Immobilie auf den freien Markt wäre kaum rea-

lisierbar. Sie bietet keine Spekulationsanreize oder Spielraum zur passiven Profitgenerierung und 

ist somit unter diesem Aspekt als nachhaltig dekommodifiziert anzusehen. 

Sollte über den Verkauf des Wohngebäudes keine Dachorganisation wachen, könnte die Wohn-

genossenschaft bei Übereinstimmung aller Partikularinteressen der Mitglieder ihr Gebäude an 

den Verpächter abtreten. Sollte dieser sich dazu entscheiden, das Bauland zu verkaufen, ist der 

Weg zu einer erneuten Kommodifizierung der Immobilie geebnet. 

Die dritte Dimension: Wohngemeinnützigkeit
In der dritten Dimension der Matrix wird in dieser Arbeit die Wohngemeinnützigkeit der Projek-

te untersucht. Wie in Kapitel 2 aufgezeigt, wird der Begriff für Wohnprojekte genutzt, die einen 

Nutzen für die Allgemeinheit haben. Dabei wird sich auf den Gemeinnutz von bezahlbarem 

Wohnraum beschränkt. Ob Projekte gemeinnützige Quartiersarbeit leisten und damit zum Allge-

meinwohl beitragen, scheint für diese wohnungsbezogene Untersuchung weniger relevant, auch 

wenn anzumerken ist, dass gerade Genossenschaften einen großen Einfluss auf ihre Nachbar-
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schaft ausüben können, indem sie gemeinnützige Angebote (beispielsweise Ateliers, Werkstät-

ten, Bildungseinrichtungen, Gärten) für die breite Öffentlichkeit bereitstellen.  

Der entscheidende Hebel für den hier gemeinten Aspekt der Gemeinnützigkeit ist das Verfolgen 

einer Expansionsstrategie. Damit die Einnahmen, die ein Wohnungsbau generiert, dauerhaft für 

die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum genutzt werden können, müssen zwei Punkte erfüllt 

sein. Sie zielen beide auf die Verwendung von Gewinnen ab und können daher ähnlich wie bei der 

Profitgenerierung in aktive und passive Gemeinnützigkeit unterteilt werden. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die dritte Dimension durch eine gestrichelte Linie in 

Richtung der Z-Achse und mit maximal 5 Punkten dargestellt (siehe Abb.1).

Aktive Wohngemeinnützigkeit 

AW: Das Projekt ist nicht auf die Wohnungen im bestehenden Haus beschränkt, sondern 

verfolgt eine Expansionsstrategie zur Errichtung von weiterem bezahlbaren Wohnraum (+3 

Punkte) 

Werkzeuge für eine Expansionsstrategie können beispielsweise Solidarfonds darstellen, in die 

die Bewohner einzahlen. AW erfüllen auch solche Wohnprojekte, die nach Tilgung der Kredit-

schulden von einer Mietsenkung für die aktuellen Mieter absehen und die Überschüsse aus den 

Mieteinnahmen zur Expansion nutzen. In beiden Fällen tragen die Bewohner aktiv zur Schaffung 

von bezahlbarem Wohnraum bei und erfüllen somit eine aktiv-gemeinnützige Rolle. 

Passive Wohngemeinnützigkeit 

PW: Nach Auflösung der Eigentümerorganisation oder dem Verkauf von Wohngebäuden, wird 

überschüssiges Vermögen dem Zweck der Errichtung von bezahlbarem Wohnraum zugewie-

sen (+2 Punkte) 

Die passive Gemeinnützigkeit beschreibt die Verwendung des durch einen Verkauf der Immo-

bilie(n) erwirtschaftetem Vermögen. Wird das Restvermögen zur Errichtung von bezahlbarem 

Wohnraum genutzt, tragen die Eigentümer passiv dazu bei, dass der Bestand an bezahlbarem 

Wohnraum wachsen kann, auch wenn der eigene Wohnraum verkauft wurde und somit nicht län-

ger ihrer Kontrolle unterliegt. Um PW zu erfüllen, können Organisationen beispielsweise in der 

Satzung festhalten, dass das Restvermögen nach der Liquidation der Organisation an eine Stif-

tung, einen Verein oder eine Genossenschaft gespendet wird, die sich zweckmäßig der Schaf-

fung von bezahlbarem Wohnraum verpflichtet haben. Wird das Restvermögen unter den Eigen-

tümern aufgeteilt oder kommt es einem anderen Zweck zugute, wird es dem übergeordneten 

Topf zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum entzogen Topf zur Schaffung von bezahlbarem 

Wohnraum entzogen und erfüllt somit nicht das Kriterium der Wohngemeinnützigkeit.
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Abb. 1
Die dreidimensionale Matrix zur Einordnung von Wohnprojekten nach ihrem Grad der Selbstverwaltung und Autonomie 
(maximal 10 Punkte), nachhaltigen Dekommodifizierung (maximal 10 Punkte) und Wohngemeinnützigkeit (maximal 5 
Punkte)
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Erstellung des Punktesystems 
Zur Erstellung des Punktesystems und der Gewichtung der unterschiedlichen Unterpunkte wur-

de versucht die Darstellung (siehe Abb.3) von Balmer und Bernet unter Berücksichtigung detail-

lierter Bewertungskriterien nachzustellen. Dabei wurde unter anderem drauf geachtet, dass die 

in Luxemburg dominierenden Modelle (vom Eigentümer bewohnter Wohnraum, kommerzieller 

Mietwohnungsbau und Wohnraum der öffentlichen Hand) nach der Analyse etwa die gleiche 

Position einnehmen wie in der Darstellung von Balmer und Bernet. 

Zusätzlich wurden die in Kapitel 2 erarbeiteten Erkenntnisse zu den Aspekten der Dekommodi-

fizierung, der Selbstverwaltung und der Gemeinnützigkeit als Grundlage genutzt. Anders als bei 

der Matrix von Balmer und Bernet beschreibt diese Arbeit in der X-Achse den Aspekt der nach-

haltigen Dekommodifizierung. Um diesen Aspekt zu bewerten, wurde sich unter anderem an 

den Kenntnissen aus den Unterkapiteln Werkzeuge der Dekommodifizierung und Ehemaliges 

Wohngemeinnützigkeitsrecht in Deutschland orientiert. Die Abschaffung der WGG in Deutsch-

land hat verdeutlicht, dass der dekommodifizierte Charakter einer Immobilie fragil ist, wenn er 

ausschließlich an eine Wächterfunktion gebunden ist. In diesem Fall fungierte das Gesetz als 

einzige Wächterfunktion über die gemeinnützigen Unternehmen. Die Privatisierungen kommu-

naler Wohnbestände zu Ende des 20. Jahrhunderts haben gezeigt, dass die öffentliche Hand als 

alleiniger Wächter nicht ausreicht, um die Immobilie dauerhaft dem Markt zu entziehen. Die Idee 

einer „Wächterfunktion“, die über eine (Re)-Implementierung des Wohnraums in die freie Markt-

wirtschaft wacht, wurde von Ivo Balmer übernommen, der die Bezeichnung in einem Gespräch 

nutzte, das im Rahmen dieser Arbeit geführt worden ist (siehe Gespräch mit Ivo Balmer). 

Die vier verbreiteten Wohnmodelle in Luxemburg 

Um das Punktesystem zu testen, wurden zwei Wohnmodelle („vom Eigentümer bewohnter Wohn-

raum“ und „kommerzieller Mietwohnungsbau“) aus Balmer und Bernets Darstellung unter dem 

System analysiert und ihre Position in der Matrix, mit der in Balmer und Bernets Darstellung ver-

glichen (siehe Abb.2 und Abb.3). Beim „Wohnraum der öffentlichen Hand“ wurde unterschieden 

zwischen Mietwohnraum der öffentlichen Hand und Wohnungskauf von einem öffentlichen Anbie-

ter (Grundstück im Erbbaurecht vergeben). 
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SB1: 3 Punkte

Die Eigentümer haben als Bewohner ein Mitbestimmungsrecht in ihrem Wohn-

eigentum. 

SB2: 3 Punkte

Die Bewohner werden als Eigentümer unmittelbar in sämtliche Entscheidungspro-

zesse mit eingebunden. Bei Stockwerkseigentümergemeinschaften entscheidet 

die Gemeinschaft über das Gemeinschaftseigentum (vertikale Erschließung, Fas-

saden, …). Bei Einfamilienhäusern werden sämtliche Entscheidungen eigenstän-

dig vom Eigentümer getroffen. 

AE1: 2 Punkt

Die Eigentümer unterliegen keiner externen Wächterfunktion. Eigentum ist in Lu-

xemburg ein geschützter Begriff. Es steht ihnen zu, ihren Wohnraum frei zu verkau-

fen oder zu vermieten. 

AE2: 1 Punkt

Wohneigentum wird grundsätzlich unabhängig von öffentlichen Geldern finanziert. 

In manchen Fällen (Erstkauf, junge Käufer, Einhalten der Energiestandards) leistet 

der Staat finanzielle Beihilfe in Form von Steuervergünstigungen oder Prämien. 

Eine direkte Förderung erfahren die Eigentümer in den meisten Fällen nicht. 

AE3: 1 Punkt

Die Wohnungen des freien Marktes sind nicht an die Vergabekriterien der öffentli-

chen Hand gebunden. Sollten die Eigentümer ausziehen können sie über zukünfti-

ge Mieter ihrer Immobilie frei entscheiden. 

Vom Eigentümer bewohnter Wohnraum
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AP1: 1 Punkt 

Vom Eigentümer bewohnter Wohnraum ist für die Zeit der eigenen Bewohnung unter Punkt AP1 

als temporär dekommodifiziert anzusehen, da für diese Zeit keine profitorientierten Mieteinnah-

men generiert werden. Es steht dem Eigentümer jedoch jederzeit zu, die gesamte Immobilie oder 

Teile der Immobilie auf dem freien Markt zu vermieten und somit aktiven Profit zu generieren. 

AP2: 0 Punkte 

Entfällt, da Punkt AP1 nicht vollständig erfüllt ist. 

PP: 0 Punkte

Es gibt keine externe Instanz oder Organisation, die über eine Rückführung der Immobilie in die 

freie Marktsphäre wacht. Wohneigentum kann zu jedem Zeitpunkt frei verkauft werden. Es gene-

riert somit passiv Profit in Form von Wertsteigerung und ist auch für die Zeit der eigenen Bewoh-

nung – wenn auch inaktiver – Teil des freien Marktes. 
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SB1: 0 Punkte

Die Bewohner haben als Mieter kein Mitbestimmungsrecht. 

SB2: 0 Punkte

Entfällt, da SB1 nicht erfüllt ist. 

AE1: 0 Punkt

Entfällt, da SB1 nicht erfüllt ist. 

AE2: 0 Punkt

Entfällt, da SB1 nicht erfüllt ist. 

AE3: 0 Punkt

Entfällt, da SB1 nicht erfüllt ist. 

Kommerzieller Mietwohnraum

AP1: 0 Punkte

Die Immobilie erwirtschaftet profitorientierte Mieteinnahmen und generiert somit aktiv Profit. 

AP2: 0 Punkte 

Entfällt, da Punkt AP1 nicht erfüllt ist. 

PP: 0 Punkte

Neben aktivem Profit durch die Mieteinnahmen erfahren Mietobjekte des freien Marktes parallel 

auch eine Wertsteigerung, die passiv Profit generiert. Kommerzieller Mietwohnraum ist aktiver 

Teil des freien Marktes. Es gibt keine Wächterfunktion, die einen freien Verkauf der Immobilie ver-

hindern könnte. 
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Mietwohnraum der öffentlichen Hand 

SB1: 0 Punkte

Die Bewohner haben als Mieter kein Mitbestimmungsrecht. 

SB2: 0 Punkte

Entfällt, da SB1 nicht erfüllt ist. 

AE1: 0 Punkt

Entfällt, da SB1 nicht erfüllt ist. 

AE2: 0 Punkt

Entfällt, da SB1 nicht erfüllt ist. 

AE3: 0 Punkt

Entfällt, da SB1 nicht erfüllt ist. 

AP1: 2 Punkte

Mietwohnungsbau der öffentlichen Hand erwirtschaftet keinen Profit durch Mieteinnahmen. Die 

Mieten werden teilweise an das Gehalt der Bewohner angepasst. 

AP2: 1 Punkt 

Die öffentliche Hand schüttet keinen Profit an Privatpersonen aus. 

PP: 4 Punkte

Die öffentliche Hand übernimmt als Eigentümer eine Wächterfunktion, die eine Rückführung der 

Immobilie in die freie Marktwirtschaft erschwert. Hierfür müsste es seitens der Politik (auf kom-

munaler oder nationaler Ebene) einen Erlass geben. 
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Wohnungskauf von einem öffentlichen Anbieter 
(Grundstück im Erbbaurecht vergeben)
Beispiel: Subventionierter Wohnungskauf des Fonds du Logement (FDL)

SB1: 3 Punkte

Die Bewohner haben als Eigentümer ein Mitbestimmungsrecht. 

SB2: 3 Punkte

Die Bewohner werden als Eigentümer auf direktem Wege in sämtliche Entschei-

dungen einbezogen. Die Haushalte verwalten sich selbst. 

AE1: 1 Punkt

Die Eigentümer werden durch den Erbbaurechtsgeber (hier FDL) in ihrer Autono-

mie eingeschränkt. Sie dürfen ihre Wohnung nicht vermieten oder verkaufen. Auch 

über gestalterische Änderungen im Außenbereich müssen sie eine Genehmigung 

beim FDL einholen, bevor sie diese umsetzen dürfen. 10

AE2: 0 Punkte

Die Immobilien werden von der öffentlichen Hand finanziert und anschließend zu 

einem ermäßigten Preis an die Eigentümer vergeben. 

AE3: 0 Punkte

Die öffentliche Hand übernimmt die Vergabe der Häuser und Wohnungen. Die Zu-

weisung des Wohnraums unterliegt ihren Vergabekriterien. . Eine Weitervermie-

tung oder ein Verkauf seitens der Bewohner ist nicht möglich. 

AP1: 2 Punkte

Die Immobilie generiert keine profitorientierten Mieteinnahmen, da sie vom Eigentümer bewohnt 

wird. An den Erbbaurechtsvertrag ist ein Vermietungsverbot gebunden. Eine zukünftige Vermie-

tung ist somit – anders als bei Eigentümern der vollständigen Immobilie (Grundstück und Ge-

bäude) – ausgeschlossen. 

AP2: 1 Punkt 

Der Eigentümer erwirtschaftet keine Einnahmen, die er sich als Profit auszahlen könnte. Durch 

das Vermietungsverbot ist eine aktive Profitgenerierung ausgeschlossen.  

PP: 4 Punkte

Die öffentliche Hand übernimmt als Erbbaurechtsgeber und Eigentümer des Bodens eine Wäch-

terfunktion, die eine Rückführung der Immobilie in die freie Marktwirtschaft erschwert. Sollte 

sich der Eigentümer entscheiden seinen Wohnraum zu verkaufen, behält sich der FDL ein Vor-

kaufsrecht vor. Eine weitere Wächterfunktion gibt es jedoch nicht. 
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Für die dritte Dimension der Wohngemeinnützigkeit gab es keine Vorgängermatrix. Balmer und 

Bernet nutzten für die Z-Achse den Begriff „Solidarität“, die sich den Autoren zufolge aus „Ver-

netzung“ und „Expansion“ zusammenstellt.11 Konkrete Wohnmodelle ordnen sie in dieser drei-

dimensionale Matrix nicht ein. Zur Erstellung und Gewichtung der Bewertungskriterien von der 

dritten Dimension „wohngemeinnützig handelnd“ in der Matrix dieser Arbeit wurde daher auf 

Grundlage der Erkenntnisse zur Wohngemeinnützigkeit aus Kapitel 2 erarbeitet. 
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Die vier verbreiteten Wohnmodelle aus Luxemburg, eingeordnet in der zweidimensionalen Matrix
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Abb. 3
„Vom Eigentümer bewohnter Wohnraum“, „Kommerzieller Mietwohnungsbau“ und „Wohnraum der öffentlichen 
Hand“ nach Ivo Balmer und Tobias Bernet (2015)
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Projekte

Untersucht wurden elf Wohnprojekte aus drei verschiedenen nationalen Kontexten, die auf einer 

wohnpolitischen Ebene in Kapitel 2 beleuchtet wurden. Für die Beschränkung auf diese drei na-

tionalen Kontexte gibt es sowohl inhaltliche als auch praktische Beweggründe. Zu letzteren ge-

hören vor allem Sprachbarrieren. Einen wohnpolitischen Kontext, mitsamt seinen Gesetzen und 

Regelungen zu verstehen und Statuten lesen zu können, erfordert Sprachkenntnisse auf einem 

hohen Niveau. Der deutschsprachige Raum bot sich daher für diese Arbeit an. 

Zwischen der Schweiz und dem Großherzogtum lassen sich einige (kulturelle sowie historische) 

Parallelen aufweisen. Beide Länder waren in ihrer wirtschaftlichen Ausrichtung ehemals land-

wirtschaftlich geprägt, gelten heute jedoch – angespornt durch politische Entscheidungen, wie 

beispielsweise die Schaffung von steuerlichen Anreizen – als Finanzdienstleistungshochburgen.  

Ebenso weisen beide Länder einen erhöhten Anteil an Grenzgängern auf. Allerdings hat Luxem-

burg im Vergleich zur Schweiz eine doppelt so hohe Eigentümerquote (siehe Kapitel 1 | Eigentü-

merquote). Auch im Hinblick auf wohnungspolitische Maßnahmen im Industrialisierungszeitalter 

unterscheiden sich die Länder grundlegend (siehe Wohnpolitische Ideologien der Länder im Ver-

gleich). In der Schweiz fand die Tradition für Genossenschaften zu dieser Zeit ihren Anfang und 

hält bis heute an. Das Land eignet sich somit im Hinblick auf das genossenschaftliche Wohnmo-

dell als best practice Lernobjekt für den Luxemburger Kontext. 

Einige Projekte aus Deutschland zeigen, wie trotz der politischen Entscheidung zur Abschaffung 

des WGG und somit der Absenz eines klaren juristischen Rahmens für Wohnalternativen, nach 

wie vor wohngemeinnützige, selbstorganisierte und dekommodifizierte Wohnprojekte entstehen 

können. Deutschland stellt somit ein weiteres interessantes Lernbeispiel dar, wie solche Wohn-

projekte auch ohne klaren rechtlichen Rahmen entstehen können und worauf dabei besonders 

geachtet werden muss. 

Projekte aus Österreich wurden in dieser Arbeit nicht analysiert. Zum einen gilt hier nach wie 

vor ein Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, zum anderen lassen sich kultureller Kontext und 

politische Ausrichtung des Landes schwer mit dem Großherzogtum vergleichen. In Wien war 

wohnungspolitisch vor allem die Zeit des Roten Wiens bestimmend. Die Tradition der sozialen 

Wohnungspolitik hat die Privatisierungstrends der 90er Jahre überdauert, was zur Folge hat, 

dass in der Hauptstadt etwa 62 Prozent aller Menschen in einem sozialen Wohnungsbau leben.12 

Wohnprojekte, die in einem solchen Kontext entstehen oder entstanden sind, lassen sich somit 

nur schwer auf andere Städte oder Länder übertragen. 

Im deutschen Kontext wurden eine Ein-Haus-Genossenschaft, eine größere Genossenschaft, 

eine Baugruppe, sowie zwei Wohnprojekte – das Pilotprojekt und ein rezenteres – des Miets-

häuser Syndikats untersucht. Im schweizerischen Kontext wurden zwei Wohnprojekte einer 
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Dachgenossenschaft in Basel untersucht. In Luxemburg wurden ein Wohnprojekt der Initiative de 

WG-Projet, eine Baugruppe, sowie ein gescheitertes und ein geplantes Projekt der Wohngenos-

senschaft AdHoc untersucht. Sämtliche Projekte sind weder dem öffentlichen noch dem privaten 

Wohnungssektor eindeutig zuzuweisen. Es handelt sich um Alternativen jenseits von Staat und 

Markt. 

Zum besseren Verständnis der Einzelheiten der Projekte, wurden im Rahmen dieser Arbeit meh-

rere Gespräche mit den Initiatoren oder den Beteiligten der Wohnprojekte geführt. Sämtliche Ge-

spräche sind im Anhang (siehe Anhang – Interviews) aufgelistet und einige davon sind in diesem 

Kapitel vollständig abgebildet. 
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Die Kooperative Grossstadt eG wurde 2015 gegründet. Unter den Gründungsmitgliedern befan-

den sich hauptsächlich Architekten, die in der Stadt München bezahlbaren Wohnraum von hoher 

architektonischer Qualität realisieren wollten. Die Mehrzahl der Gründungsmitglieder wohnt 

nicht selbst in dem errichteten Wohnraum. Für die Planung der Gebäude werden Wettbewerbe 

ausgeschrieben, die von Architekten, die Mitglieder der Genossenschaft sind, lediglich begleitet 

werden. Die Kooperative Grossstadt ist daher keine Selbsthilfeinitiative, die aus Eigeninteresse 

oder einer Wohnungsnot seitens der Gründungsmitglieder entstanden ist, sondern eine Interes-

sengemeinschaft, die zum Ziel hat, im Wohle der Allgemeinheit die Errichtung von bezahlbarem 

Wohnraum und die Aufwertung städtischer Quartiere zu fördern. 

In ihrem Leitbild formuliert die Genossenschaft: „Mit unseren Aktivitäten stellen wir uns unserer 

gesellschaftlichen Verantwortung. Die Wohnungsfrage verstehen wir entschieden sozial, poli-

tisch und architektonisch“.1

Die Genossenschaft 
„Kooperative Grossstadt eG“

Kapitel 3 | Projekte



184

Markus Sowa ist Architekt und Mitgründer 

der Kooperative Grossstadt eG. Zurzeit ist 

er einer von zwei Vorstandsmitgliedern 

der Genossenschaft. In diesem Gespräch 

geht es um die Organisationsform von Ge-

nossenschaften im Allgemeinen – auch in 

Bezug auf den aktuellen wohnpolitischen 

Kontext in München – und um die Beson-

derheiten der Kooperative Grossstadt.  

07.06.2023

Gespräch mit Markus Sowa 
CZ: Kannst du einleitend erklären, wie die Ko-
operative Grossstadt funktioniert, was sie von 
einer herkömmlichen Genossenschaft unter-
scheidet und wie und weshalb sie entstanden 
ist?
MS: Entstanden sind wir als Initiative von jun-
gen Architekt*innen in München. Die Runde 
hieß Gruppe 40. Die Idee war es vierzig Archi-
tekt*innen unter vierzig zu versammeln. Wir 
wollten damals gemeinsam mit der Stadt Mün-
chen ein Musterprojekt für den Wohnungsbau 
erarbeiten. Kurz vor der Gründung der Gruppe 
40 war hier in München eine Werkbundsied-
lung gescheitert, deshalb dachten wir, dass 
wir mit der Stadt als Vermittlerin oder Auftrag-
geberin auf Architekturseite ein Bauprojekt als 
kollektive Planungsgruppe realisieren könnten. 
Am Ende ist es daran gescheitert, dass die 
Stadt kein Interesse hatte oder vielleicht auch 
daran, dass es kein Format gab, in dem sie ein 
solches Projekt hätten umsetzen können. 
Danach hat sich unsere Gruppe konstant ver-
kleinert. Wir haben uns regelmäßig getroffen, 
aber kurz vor der Auflösung bestand die Initia-
tivgruppe nur noch aus einem kleinen Haufen. 
Es war zu der Zeit, als jemand aufschnappte, 
dass die Stadt München gerade eine Bera-

tungsstellung zur Gründung von Wohnungs-
baugenossenschaften errichtet hatte.2 Diese 
Mitbauzentrale hat für uns eine sehr wichtige 
Rolle gespielt. Es gab längere 
Diskussionen, aber letzten Endes war klar, dass 
wir das, was wir uns ursprünglich als Archi-
tekturinitiative vorgenommen hatten, in Form 
einer Wohnungsbaugenossenschaft realisieren 
wollten. Wir haben also die Seiten gewechselt 
und wurden als Auftraggeber tätig. 
Damals gab es bereits eine kleine Szene an 
Münchener Genossenschaften. Sie bestand 
aus drei Genossenschaften, die in München 
bereits vor zwanzig Jahren einiges unternom-
men haben und immer noch sehr aktiv waren. 
Nach der Gründung der Mitbauzentrale vor 
sieben Jahren erlebte die Stadt einen richtigen 
Boom an Neugründungen. Ich glaube seither 
sind etwa 25 neue Genossenschaften gegrün-
det worden. Wir waren damals eine der ersten 
und eine von den wenigen die seither Projekte 
realisiert haben. 

Denkst du es gibt einen Zusammenhang zwi-
schen den Neugründungen und den Änderun-
gen in der SoBoN3? 
Die Versorgung mit Grundstücken ist natürlich 
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der zentrale Hebel, damit sich im genossen-
schaftlichen Bereich eine größere Wirkung 
entfalten kann. Dass durch die SoBoN die Zu-
sammenarbeit mit Genossenschaften gewähr-
leistet werden kann, ist sicherlich ein relevanter 
Punkt. Aber viel wichtiger ist der Grundsatzbe-
schluss der Stadt München, der vorsieht, dass 
sie 40 % ihrer eigenen Grundstücke in Neu-
baugebieten an Genossenschaften abgeben. 
Dieser Anteil ist gewachsen. Als wir damals 
gestartet sind lag er etwa bei einem Drittel der 
Grundstücksfläche. Der Beschluss der Stadt 
hat eigentlich den Anfang des Booms markiert. 
Danach musste die Stadt sich überlegen: „Wer 
schafft das denn überhaupt? Wer kann das 
umsetzen?“. Die drei damals aktiven Genos-
senschaften hätten den genossenschaftlichen 
Neubau sicherlich nicht bewältigen können. 
Daraufhin wurde die Mitbauzentrale gegrün-
det. Wir hatten uns damals bereits darauf vor-
bereitet, was wir inhaltlich umsetzen wollten. 
Es war daher ein Glücksfall für uns, dass wir 
genau an dem Punkt auf die Mitbauzentrale 
gestoßen sind. 

Wie hat die Mitbauzentrale euch geholfen? 
Welche Aufgaben hat sie übernommen? 
Die Mitbauzentrale berät zu Themen wie Pro-
jektfinanzierung, organisatorischen Fragen ei-
ner Genossenschaft und Satzungsverfassung. 
Also zu sämtlichen wirtschaftlichen, tech-
nisch-organisatorischen Angelegenheiten bei 
der Gründung einer Genossenschaft. Das war 
sehr wichtig. Hinter einer Genossenschafts-
gründung steckt jede Menge Verwaltungs- und 
Prüfungsaufwand. 
Die Unterstützung, die wir von der Mitbauzen-
trale erfahren haben, war für uns extrem wich-
tig. Was wir in unserem Bauprojekt umsetzen 
wollten, darüber hatten wir uns im Vorhinein 
bereits viele Gedanken gemacht. Aber die Hil-
fe, die wir für die Genossenschaftsgründung 
seitens der Mitbauzentrale bekamen, war sehr 
wichtig. 

Was gibt eigentlich das deutsche Genossen-
schaftsgesetz vor? Welchen Spielraum gibt es 
für Genossenschaften bei der Satzungsverfas-
sung? 
Nach meiner Erfahrung sind es deutlich we-
niger gesetzliche Vorschriften, die dafür ver-
antwortlich sind, wie Genossenschaften funk-
tionieren und welche Kultur entsteht, sondern 
vielmehr das Prüfungsverfahren. Jede Genos-
senschaft muss sich bei der Gründung einen 
Prüfungsverband suchen und sich entspre-
chend eintragen lassen. Diese Verbände funk-
tionieren sehr unterschiedlich in Deutschland 
und sind länderabhängig. Diese Unterschiede 
sind nicht durch eine gesetzliche Grundlage 
entstanden, sondern eher kulturell. Man kann 
sich beispielsweise in Hamburg nicht als Ge-
nossenschaft eintragen, wenn man den Bau-
antrag noch nicht eingereicht hat. Bis zum 
Bauantrag müssen diese Genossenschaften 
als eine Vorgenossenschaft agieren. In Bayern 
hingegen arbeitet man in der Gründungsphase 
immer mit fiktiven Beispielprojekten. Die Vor-
gaben der Prüfungsverbände sind sehr unter-
schiedlich. 

Überprüfen diese Prüfungsverbände auch ob 
Genossenschaften nach ihren satzungsfestge-
legten Grundsätzen wie beispielsweise, dass 
sie nur eine Kostenmiete verlangen, handeln? 
Ja, das tun sie. Ich habe mich tatsächlich auch 
schon oft gefragt, wo das mit der Kostenmiete 
herkommt. Ich vermute, dass es keine Vor-
gaben oder gesetzliche Bestimmungen zur 
Kostenmiete bei Genossenschaften gibt. Das 
ist eher eine kulturelle Angelegenheit; das ma-
chen manche Genossenschaften einfach so. 
Die ganze hochpreisige Hochbaulandschaft in 
New York ist genossenschaftlich organisiert. 
Das sind alles Genossenschaften, die mit be-
zahlbaren Mieten nichts am Hut haben. Die 
Genossenschaftsform an sich ist – auch in 
Deutschland – noch keine Gewähr dafür, dass 
sozialverträglicher Wohnraum geschaffen wird. 
Die Kostenmiete hat sich irgendwann etabliert, 
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und die meisten Genossenschaften halten sich 
dran. Aber eine gesetzliche Einschränkung gibt 
es meines Erachtens nicht. 

Bei euch senkt sich die Kostenmiete nach 
Tilgung aller Kreditschulden nicht. Der Über-
schuss geht bei euch in sogenannte Rücklagen 
und wird zur Errichtung neuer Projekte ge-
nutzt. Aus welcher Motivation heraus habt ihr 
das entschlossen?
Es gibt einen grundsätzlichen Unterschied 
zwischen diesen Ein-Projekt-Genossenschaf-
ten und Genossenschaften mit einer größeren 
Mitgliedschaft. Auch das ist kulturell bedingt: 
In Berlin gibt es beispielsweise recht viele Ge-
nossenschaften mit nur einem Hausprojekt 
und in München gibt es die eigentlich kaum. 
Hier sind Genossenschaften meistens sehr viel 
größer strukturiert. Das hatte sicherlich auch 
einen Einfluss darauf, wie wir uns zu Beginn 
aufgestellt haben, denn diese Fragen haben 
wir uns eigentlich gar nicht gestellt. Wir wurden 
so beraten und das haben wir dann auch ein-
fach übernommen. In der Zwischenzeit finden 
wir das auch besser so. 
So oder so war für uns von Anfang an klar, 
dass es nicht nur um ein Projekt gehen sollte, 
oder etwa darum, für uns selbst Wohnraum zu 
schaffen. Die Debatte eine Ein-Projekt-Genos-
senschaft zu werden kam daher auch gar nicht 
auf. 
Bei Genossenschaften, die auf Wachstum aus-
gelegt sind, entstehen die unterschiedlichen 
Projekte sukzessiv. Für spätere Projekte gelten 
andere Konditionen als für die ersten. Die Ko-
operative Grossstadt gibt es nun seit sechs 
Jahren. Bei unserem vierten Projekt haben sich 
die Konditionen im Vergleich zu San Riemo 
deutlich verändert. Die Steigerung der Baukos-
ten und der allgemeinen Finanzierungskosten 
haben beispielsweise dafür gesorgt, dass wir 
unsere Anteile heben mussten. Innerhalb einer 
Genossenschaft will man diesen Gap zwischen 
den Projekten möglichst gering halten. Mieten 
sollten daher zumindest nicht günstiger wer-

den, sondern mit dem Überschuss sollen neue 
Projekte entstehen. 

Wofür werden die Rücklagen benutzt, die ihr in 
eurer schematischen Darstellung aufgeführt 
habt?
Das ist tatsächlich eine sehr schematische 
Darstellung. Die kann man als Grundidee ver-
wenden, aber man darf nicht versuchen kon-
krete Zahlen daraus ablesen zu wollen. 
In der Genossenschaft gibt es unterschiedliche 
Rücklagen. Am wichtigsten sind die Rücklagen 
zur Schaffung von Eigenkapital, denn es ist 
schon gut als Gesellschaft mit einer gewissen 
Summe an Eigenkapital abgesichert zu sein. 
Wir haben in der Satzung vorgeschrieben, dass 
wir so lange allgemeine Rücklagen bilden müs-
sen bis wir eine 50-prozentige Eigenkapital-
quote erreichen. Daneben werden auch Rück-
lagen für den Unterhalt der Gebäude gebildet. 
Dann gibt es einen Punkt, den wir gestern erst 
wieder diskutiert haben: Wir möchten eine 
Rücklage etablieren, die als Solidarfonds 
für die Genossenschaft funktioniert. In der 
Schweiz sind diese Solidaritätsbeiträge 
sehr weit verbreitet. Das funktioniert nach 
deutschem Genossenschaftsrecht deutlich 
schwieriger. Wir haben lange hin und her 
überlegt, ob wir dafür beispielsweise einen 
eigenen Verein gründen, oder ob es doch 
irgendwie möglich ist, das in der Genossen-
schaft zu behalten. In der Schweiz können 
die Genossenschaften diese Beiträge direkt 
von ihren Mitgliedern verlangen. In Deutsch-
land dürfen wir als Einnahmen nur Mietein-
nahmen generieren. Was den Solidaritäts-
fond angeht sind wir auf freiwillige Spenden 
angewiesen. Und das möchten wir nun in 
Form einer Rücklage umsetzten, um solida-
risch gegenüber Mitgliedern sein zu können, 
die Schicksalsschläge erlitten haben oder 
für andere Härtefälle. Auch wenn es sicher-
lich ein viel kleinerer Topf wird als die allge-
meinen Rücklagen oder die Rücklagen zum 
Unterhalt der Gebäude. 
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In eurer Satzung steht auch, dass die Mit-
glieder das Recht haben sich am Bilanzge-
winn zu beteiligen. Allerdings habe ich das 
so verstanden, dass ihr die „wohnbezogene 
Pflichtanteile“ nicht verzinst, sondern nur die 
„freiwilligen Anteile“, also jene Anteile, bei 
denen Mitglieder ihr Geld in der Genossen-
schaft platzieren, ohne, dass sie in der Ge-
nossenschaft wohnen. Ist das richtig? 
Das ist richtig. Es sind nur die freiwilligen 
Anteile, die eine Dividende bekommen. Die 
Pflichtanteile werden nicht verzinst. 
Die freiwilligen Anteile machen bei uns circa 
20 Prozent des Eigenkapitals in den Projek-
ten aus. Und da wir schon bestrebt sind, die 
nutzungsbezogenen Anteile relativ gering 
zu halten, hilft das natürlich sehr. Hohe nut-
zungsbezogene Anteile stellen tatsächlich für 
viele Menschen eine Hürde dar. Das sind teil-
weise sechsstellige Beträge und damit wir die 
Höhe von diesen Anteilen abdämpfen können, 
gibt es diese freiwilligen Anteile überhaupt. Die 
sind tatsächlich bei der Projektfinanzierung 
nicht unwesentlich. Das funktioniert allerdings 
nur dann, wenn wir eine Dividende als Anreiz 

anbieten. 

Habt ihr in letzter Zeit einen Rückgang an frei-
willigen Anteilen bemerkt, jetzt, wo die Zinsen 
so angestiegen sind?
Ich weiß tatsächlich nicht, ob man das eins zu 
eins zurückführen kann, aber ich habe den Ein-
druck, dass in letzter Zeit weniger reingekom-
men ist als 2021 oder 2022. 

Eine letzte Frage noch zur Finanzierung: Ihr 
habt angegeben, dass ihr eure Projekte teilwei-
se mit Förderdarlehen finanziert. Was sind das 
für Förderungen und an welche Bedingungen 
sind die geknüpft? 
Das sind in der Regel städtische Darlehen, die 
hier in München immer schon mit der Grund-
stücksvergabe verknüpft sind. Bisher bauen wir 
ausschließlich auf städtischen Grundstücken. 
Bei der Vergabe wird dann automatisch festge-
legt, welche Fördermodelle umgesetzt werden 
müssen. Es gibt hier in Bayern die EOF-Förde-
rungen, das sind klassische Sozialwohnungen 
für untere Einkommensstufen. Dann gibt es 
seitens der Stadt noch das München-Modell 
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Miete

Instandhaltung, 
Neuinvestitionen

Darlehen

Rücklagen

Verwaltung

Abb. 4
Zusammenstellung der Miete für Wohnraum der Kooperative Grossstadt (schematische Darstellung)  
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für mittlere Einkommen. Beide gelten als ge-
förderter Wohnungsbau. Bei uns machen diese 
beiden Förderungen etwa zwischen Zweidrittel 
oder Dreiviertel der Wohnungen aus. Dafür be-
kommen wir vergünstigte Darlehen, die in der 
Regel mit nur 0,5 % verzinst werden. Dafür 
dürfen wir in diesem Zeitraum die Wohnungen 
nur für eine bestimmte Miete vergeben. 

Ist das auch an eine Belegungsbindung gekop-
pelt, sodass diese Wohnungen nur an gewisse 
Haushalte vergeben werden können? 
Ja, die Haushalte brauchen einen Berechti-
gungsschein des Wohnungsamtes. Dieser 
hängt vom Haushaltseinkommen ab. Da gibt 
es unterschiedliche Einkommensstufen: Ein-
kommensstufe 1 und 2 sind EOF-Wohnungen, 
Einkommensstufe 3 und 4 sind München-Mo-
dell-Wohnungen. 

Ist diese Vergabe seitens der Stadt problema-
tisch? Diversität innerhalb der Bewohnerschaft 
ist wichtig und bringt auch eine gewisse Quali-
tät mit sich. Aber wenn man sich vorstellt, dass 
man eine Gruppe an Menschen hat, die sich 
zu einer Genossenschaft zusammenfinden 
und dann werden in einem top-down Prozess 
durch die öffentliche Hand Bewohner in diese 
Gruppe „reinplatziert“, dann ist die Integration 
dieser Bewohner innerhalb der Gemeinschaft 
doch bestimmt nicht ganz ohne, oder? 
Diese Fördermodelle bedeuten nicht, dass 
die Bewohner vom Wohnungsamt in der Ge-
nossenschaft platziert werden. Bei den Mün-
chen-Modell-Wohnungen sind wir beispiels-
weise komplett frei in der Vergabe. Da mischt 
sich das Wohnungsamt eigentlich gar nicht 
ein. Diese Leute kommen zu uns und müssen 
gleichzeitig den Schein beim Amt beantragen. 
Bei den EOF-Wohnungen werden ein Teil der 
Wohnungen über die städtische SoBoN-Platt-
form vergeben. Dann bekommen wir fünf Vor-
schläge mit den Haushalten mit der höchsten 
Dringlichkeit und unter diesen fünf können wir 
aussuchen. Wir führen dann Gespräche mit 

den Bewerbern und fällen dann eine Entschei-
dung.  
Aber zurück zu deiner Frage: Ja, es ist schon so 
– und das merkt man auch – dass diejenigen, 
die sich nicht aktiv nach einer Genossenschaft 
umgeschaut haben, sondern die überhaupt 
Wohnraum in München suchen, Zeit brauchen, 
bis sie das ganze System verstanden haben. 
Das sind bei uns vor allem diejenigen die über 
diese Plattform kommen (also nicht alle EOF-
Wohnungen oder Menschen mit Wohnschein). 
Da stecken dann auch natürlich die sprach-
lichen Barrieren mit dahinter. Es sind in der Re-
gel Menschen mit Migrationshintergrund, oder 
die als Geflüchtete nach München gekommen 
sind und dann zu sechst auf 20 Quadratme-
tern wohnen. Wir finden es sehr wichtig, auch 
solche Menschen bei uns zu haben. Aber unter 
anderem sprachliche Barrieren machen es 
nicht leichter. Normalerweise legen viele unse-
rer Mitglieder Wert auf Selbstverwaltung und 
engagieren sich in Arbeitsgruppen. Und dann 
kommen – oft kurz vor Bezug des Projektes – 
diese Menschen hinzu, die diesen Hintergrund 
einfach nicht mitbringen. Unserer Erfahrung 
nach ist es für sie schwerer in der Gruppe Fuß 
zu fassen – zumindest wenn es um die Mit-
arbeit in Arbeitsgruppen und in der Selbstver-
waltung geht. 
Wir führen die Diskussionen aber eher anders-
rum. Demnächst wird es hoffentlich ein Projekt 
in Haar geben (angrenzend an München). Dort 
verläuft die Grundstücksvergabe komplett 
anders und wir unterliegen keinen Bindungen 
an geförderten Wohnungsbau. Wir führen die 
Diskussion gerade in die Richtung, wie wir es 
trotzdem schaffen, die Diversität an unter-
schiedlichen sozialen Hintergründen in diesen 
Projekten zu etablieren. Vom Finanzierungs-
modell baut das Projekt in Haar auf den frei-
finanzierten Wohnungsbau auf. Wir fänden es 
aber eigentlich nicht vorstellbar, dass wir ein 
Projekt starten, das rein aus genossenschaft-
lich-interessierten Mitgliedern besteht. Die 
Idee von Genossenschaften zu verstehen und 
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zu wollen, geht oft mit einem gewissen Bil-
dungshintergrund einher. Für eine homogene 
Bewohnergruppe zu bauen, wollen wir eigent-
lich nicht. Zumindest machen wir uns Gedan-
ken darüber, wie wir das aufbrechen können. 

Bezüglich der Grundstücksvergabe: Wurde 
San Riemo euch von der Stadt München in 
einem Erbbaurecht gegeben, oder habt ihr es 
gekauft?
San Riemo haben wir gekauft. Das Grundstück 
wurde damals auch nur zum Verkauf ange-
boten. In Freiham hatten wir die Möglichkeit 
zwischen Kauf oder Erbpacht. Und im Mo-
ment vergibt die Stadt München nur noch im 
Erbbaurecht. Im Endeffekt haben wir uns bei 
Freihampton jedoch auch dazu entschieden es 
zu kaufen. Wir waren die einzigen, die das Bau-
land eigentlich in Erbpacht übernehmen woll-
ten. Aber es waren damals tatsächlich unver-
schämte Bedingungen, die an diese Verträge 
gekoppelt waren. Die Stadt hat sich beispiels-
weise offengehalten, dass sie die Grundstücke 
innerhalb der Laufzeit weiterverkaufen kann, 
ohne dass es ein Vorkaufsrecht von unserer 
Seite aus gegeben hätte. 
Die Idee der Erbpacht – dass die Stadt sich 
den Zugriff und den Gestaltungsspielraum 
über den Boden in den eigenen Händen erhält 
– finden wir nachvollziehbar und unterstüt-
zenswert. Aber wenn die Stadt sich die Mög-
lichkeit offen hält, den Boden zu privatisieren, 
ohne dass wir als Genossenschaft ein Vor-
kaufsrecht hätten, finden wir das nicht fair. Das 
ist im Moment immer noch so in den Erbpacht-
verträgen. Mittlerweile stehen wir Erbpacht 
daher kritisch gegenüber. 
Wenn man sich, rein historisch gesehen, an-
schaut wer in den letzten Jahren Wohnraum 
und Grund und Boden privatisiert hat, dann ha-
ben Genossenschaft eine deutlich bessere Bi-
lanz als die öffentliche Hand und die Kommu-
nen. Von daher denke ich, dass der Boden bei 
Genossenschaften nicht unbedingt schlechter 
aufgehoben ist als bei der Stadt. 

Auch wenn wir die Idee der Erbpacht sehr 
nachvollziehbar finden, hängt es immer von der 
politischen Gesamtlage ab, ob eine Erbpacht 
gerade opportun ist. Im Moment müsste man 
glaube ich weniger Angst vor Privatisierung ha-
ben. Vor zwanzig Jahren hat das aber beispiels-
weise noch ganz anders ausgesehen. Und ich 
denke, keiner kann mit Sicherheit sagen, wie 
die Kommunen und die Länder in zwanzig Jah-
ren wieder agieren werden. 

Das stimmt. Ihr habt zu Beginn euerer Satzung 
festgelegt, dass die Liegenschaften der Ge-
nossenschaft der Spekulation zu entziehen 
sind. Wenn ihr euch in der Generalversamm-
lung über einen Mehrheitsbeschluss für eine 
Privatisierung entscheiden würdet, dann gäbe 
es jedoch keine weitere Instanz, die den Ver-
kauf unterbinden könnte oder euch vorschrei-
ben könnte, dass ihr euch nur zum Kostenpreis 
verkaufen könntet. 
Das ist richtig. Da ist rein satzungstechnisch 
keine Hürde aufgebaut. Das Einzige, was wir 
festgehalten haben, ist, dass bei einer Kom-
plettliquidierung der Genossenschaft die 
Gelder nicht an die Mitglieder fließen würden, 
sondern nur an eine andere Genossenschaft 
übergeben werden können. 
Dass die Bewohner gemeinsam ihre Wohnun-
gen verkaufen und liquidieren und zu Cash 
machen, ist bei Ein-Projekt-Genossenschaften 
durchaus ein ernst zu nehmendes Szenario.
Bei uns sehe ich dieses Szenario durch die 
Größe der Genossenschaft und die Anzahl der 
Projekte nicht als besonders realistisch. In ers-
ter Linie sind unsere Mitglieder Menschen, die 
interessiert sind an ihrem eigenen Wohnraum. 
In der Größe, in der wir im Moment agieren, lie-
ße sich das schwer organisieren, dass die ge-
samte Mitgliederschaft einen Versuch startet 
sich zu privatisieren. 
Wir wollten uns allerdings die Möglichkeit eines 
Verkaufes offenhalten. Einzelne Projekte ver-
kaufen zu können ist für die Genossenschaft 
ein wichtiger Hebel, um das Schlimmste ab-
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zuwenden, wenn sie in wirtschaftliche Schief-
lage gerät. Das ist als Worst-case-Szenario 
gedacht. 

Die Bewohner der einzelnen Häuser sollen sich 
bei euch in Hausgemeinschaften zusammen-
finden. Was haben diese Hausgemeinschaften 
für Funktionen, Rechte und Pflichten? Und in 
welchem Bezug stehen sie zu der Genossen-
schaft? 
Vom Prinzip her ist es so, dass diese Hausge-
meinschaften alles entscheiden, woran keine 
wirtschaftlichen oder finanziellen Auswirkun-
gen für die Gesamtgenossenschaft hängen. 
Das sind zum Beispiel Hausordnungen. In San 
Riemo haben sich die Bewohner dagegen 
entschieden eine Hausordnung zu formulie-
ren. Die Freihamptons haben sich als Gruppe 
selbst eine Hausordnung gegeben. Da geht es 
um Dinge, wie die Belegung und Organisation 
der Gästewohnung, aber auch um praktische 
Dinge des Zusammenlebens, ob man auf den 
Balkonen rauchen darf oder nicht, wie der 
Dachgarten organisiert wird, ob hier die Beete 
gemeinsam unterhalten werden oder die Par-
zellen auf einzelne Haushalte aufgeteilt wer-
den. 
Als Genossenschaft begleiten wir diesen Pro-
zess der Selbstverwaltung, aber wir haben sie 
nie richtig geplant. Es kam einfach auf uns zu 
und dann mussten wir uns Gedanken darüber 
machen, welche Themen die Bewohner für sich 
entscheiden können und welche nicht. Es gibt 
keine organisierte oder in der Satzung festge-
schriebene Stellung dieser Hausgemeinschaf-
ten. Das findet rein auf informeller Ebene statt. 
Die San Riemos haben sich beispielsweise im-
mer gewehrt, Selbstverwaltung überhaupt zu 
formalisieren, in dem sie beispielsweise eine*n 
Haussprecher*in wählen. In Freihampton gibt 
es auch keine*n Haussprecher*in, aber hier 
spielt diese formale Organisation in einzelnen 
Arbeitsgruppen eine deutlich wichtigere Rol-
le. Es wäre auch theoretisch vorstellbar, dass 
ein Haus sich dafür entscheidet, dass es mit 

Selbstverwaltung nichts zu tun haben will und 
die Bewohner leben wollen, wie in einem kon-
ventionellen Mietshaus und von der Genossen-
schaft eine Hausordnung bekommen wollen. 
Das ist ein absurdes Beispiel, aber es wäre 
theoretisch möglich. 

Ich habe gelesen, dass es bei San Riemo eine 
Vernetzung und Zusammenarbeit mit den an-
grenzenden Genossenschaften gibt, sodass 
man beispielsweise Gästewohnungen der an-
deren Genossenschaften mitnutzen kann. Wie 
funktioniert das in der Praxis? Wer bezahlt die 
Errichtung dieser Wohnungen und müssen die 
anderen Genossenschaften dann zur Nutzung 
Miete zahlen? 
Die beiden angrenzenden Genossenschaften 
sind die WOGENO und die wagnis. Das sind 
zwei von den drei Genossenschaften, von 
denen ich vorher gesprochen hatte, die bereits 
die letzten zwanzig Jahre in München aktiv wa-
ren. Das war für uns eine echte Unterstützung 
und Hilfe, dass wir die am Anfang an unserer 
Seite hatten. 
Die gemeinsame Nutzung von bestimmten 
Einrichtungen in den unterschiedlichen Häu-
sern funktioniert rein über eine gegenseitige 
Öffnung auf Nutzungsebene. Jeder kümmert 
sich um seine eigenen Räume und wir stellen 
diese Infrastruktur dann den Bewohnern der 
anderen Häuser zur Verfügung. Die Nutzung ist 
unentgeltlich und gegenseitig, daher kommen 
da keine Fragen der übergreifenden Finanzie-
rung auf.
Es hat sich das jedoch nie wirklich entwickelt, 
dass Bewohner*innen von der WOGENO oder 
der wagnis die Räume bei uns wirklich mit-
nutzen oder umgekehrt. Am Ende bleibt dann 
doch jeder lieber bei sich. 
Es gab jetzt eine neue Entwicklung von der 
Energiegenossenschaft Isarwatt, die eine Sha-
ring-Plattform namens Klink entwickelt ha-
ben.4 Über diese unabhängige Sharing-Platt-
form können unterschiedlichste Ressourcen im 
Haus, von Räumen wie Gästewohnungen über 
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Mobilitätsangebote, wie Leihräder gebucht, 
genutzt und abgerechnet werden. Da sind die 
Bewohner aller drei Genossenschaften [San 
Riemo, WOGENO und wagnis] Mitglied und 
haben Benutzeraccounts. Seither werden ge-
meinsame Nutzungen über Klink geregelt. Das 
Mobilitätsangebot unseres Hauses, also z.B. 
Lastenräder oder die Münchner Verkehrs- und 
Tarifverbund-Karten, die für unsere Bewoh-
ner*innen umsonst sind, weil das über eine 
Umlage abgedeckt ist, kann beispielsweise 
über Klink gebucht werden. Klink steckt gera-
de noch in den Kinderschuhen, aber wir hoffen 
und glauben, dass diese Plattform das Teilen 
von Dingen im Haus revolutionieren kann. Sie 
eröffnet noch einmal andere Möglichkeiten. 
Hier können Angebote im Haus dann nicht nur 
hausintern oder mit den Nachbarn geteilt wer-
den, sondern auch mit der Öffentlichkeit. 

Für beide Projekte habt ihr einen Architektur-
wettbewerb ausgeschrieben. Ich habe mir das 
immer so vorgestellt, dass die Mitglieder einer 
Genossenschaft Mitspracherecht bei der Pla-
nung ihres zukünftigen Wohnraums haben. Da 
bleibt dann am Ende die Frage: Was ist dann 
eigentlich die Frage des Architekten? 
Diese Diskussionen gibt es auch bei uns. Aber 
bei uns werden Häuser nicht gemeinsam ge-
plant. Damit versuchen wir auch transparent 
umzugehen, wenn jemand bei uns eintreten 
will. Die Rolle der Architekt*innen ist bei uns 
sehr wichtig. Wir tauschen uns mit unseren Be-
wohner*innen aus und lassen uns von ihnen 
beraten. Wir sammeln Feedback ein und geben 
das an die Planer*innen zurück. Aber wir pla-
nen nicht gemeinsam. 
Wir haben wenig Bewohner*innen, die selbst 
Architekt*innen sind. Da bin ich aber auch 
sehr froh drüber, dass wir nicht in erster Linie 
für Architekt*innen interessant sind. Ich glau-
be auch, dass diese Anstrengungen und die 
architektonischen Ambitionen bei uns nicht 
ausschließlich im Design landen, sondern sie 
haben viel mit dem Alltag der Menschen zu 

tun. Aus meiner Erfahrung ist genau das auch 
vermittelbar an die Bewohner*innen und wird 
daher auch geschätzt. Sie merken, dass sich 
jemand intensiv mit den architektonischen 
Anforderungen auseinandergesetzt hat. Dass 
am Ende dann vielleicht nicht jede*r glücklich 
ist mit der Auswahl irgendwelcher Farben und 
Oberflächen, das ist dann so. Es spielt aber 
keine wirklich große Rolle, sondern wird ein-
fach akzeptiert. Wir haben an einigen Stellen 
versucht, die Planung ein Stück aufzuweiten 
und die Bewohner*innen mehr mit ins Boot zu 
holen, vor allem wenn es um Ausstattungen 
ging. Aber da merkt man dann ganz schnell, 
dass nur weil Dinge von Bewohner*innen mit-
bestimmt oder ausgesucht wurde, das nicht 
heißt, dass die Bewohnerschaft insgesamt 
zufriedener damit ist. Das bleibt am Ende dann 
doch immer eine Frage des individuellen Ge-
schmacks. 
Allgemein haben wir den Eindruck, dass die 
Akzeptanz größer ist, wenn das Ganze von 
Architekt*innen geplant wird. Diese Idee, dass 
man durch Partizipation und eigene Planung 
alle glücklicher macht, hat sich bei uns nicht 
bewahrheitet. Im Gegenteil – wir merken, dass 
bei uns auch Leute landen, die ganz bewusst 
nicht in einem Haus wohnen wollen, wo 50 
individuelle Briefkästen hängen, wie es in der 
wagnis der Fall ist. 
Jede Genossenschaft zieht im Endeffekt die 
Leute an, die jeweils eine bestimmte Idee vom 
Wohnen haben. In München kennt man unsere 
Projekte und die Menschen, die zu uns kom-
men schätzen das mehr, als dass es problema-
tisiert wird. Aber ein Spannungsfeld bleibt es 
sicherlich. 

Du wohnst selbst nicht in der Genossenschaft. 
Seid ihr mehrere, die die Genossenschaft initi-
iert und gegründet haben, aber selbst nicht in 
den Wohnungen wohnen? 
Wir waren sechzehn Gründungsmitglieder und 
von den sechzehn wohnen drei in San Riemo. 
Es war bei uns nicht die Idee für uns selbst 

Kapitel 3 | Projekte



192

Wohnraum zu schaffen. Ich war beispielsweise 
immer gut versorgt mit Wohnraum und es gab 
keinen Bedarf für mich umzuziehen. 

Werdet ihr für euere Arbeit in der Genossen-
schaft entlohnt?
Ja. Das war von Anfang an eine Zielsetzung, 
dass wir kein rein selbstverwaltetes Projekt 
auf die Beine stellen. Diese Projekte gibt es in 
München auch. Parallel mit uns ist beispiels-
weise eine Genossenschaft entstanden, die 
sehr viel in Eigenarbeit unter den Mitgliedern 
erarbeitet haben. Bei uns war klar, dass wir von 
Anfang an so viel wie möglich professionell 
aufstellen möchten. Im Büro sind wir zurzeit zu 
sechst. Da ist in der Zwischenzeit ein richtiges 
Unternehmen entstanden.

Aber was bleibt ist, dass alle Mitglieder der Ge-
nossenschaft das gleiche Stimmrecht haben?
Ja, das bleibt immer so. Davon sind wir als Vor-
stand auch abhängig. Wir könnten unseren Job 
auch schnell loswerden. Aber da habe ich jetzt 
nicht allzu große Sorgen. (lacht) 

Die Motivation hinter der Gründung der Koope-
rative Grossstadt war also das Projekt zu reali-
sieren und nicht aus eigenem Bedarf den Zu-
gang zu bezahlbarem Wohnraum zu schaffen? 
Genau. Und wir wollten auch nicht nur dieses 
eine Projekt machen, sondern eine Organisa-
tion auf die Beine stellen, die wächst und die 
sich dauerhaft als Player auf dem Wohnungs-
markt in München etablieren kann. 

Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit, Markus! 
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Der Neubau San Riemo ist das erste Projekt der Genossenschaft Kooperative Grossstad. Im Haus 

werden unterschiedliche Grade an Privatsphäre und Flexibilität thematisiert. Es bietet neben ei-

ner Wohngemeinschaft drei unterschiedliche Arten von Wohnungen, die jeweils unterschiedliche 

Grade an Gemeinschaft und Flexibilität zulassen. Neben dem „Nukleuswohnen“, die den Bewoh-

nern Spielraum zu Eigenorganisation der Wohnräume lassen, und dem „Fillialwohnen“, bei dem 

private Wohnräume verkleinert werden, um Raum für Subgemeinschschaftsräume zu bilden, 

gibt es auch sogenanntes „Basiswohnen“ für „Personen, die einen selbst bestimmten Grad an 

gemeinschaftlichen Aktivitäten im Haus leben möchten“ und „die eigene Wohnung aber als klar 

abgegrenzten eigenen Bereich sehen“. 5 Mit der Errichtung dieser Wohnform will die Genossen-

schaft ihre „proklamierte gesellschaftliche Offenheit“ ausdrücken. Es soll von keinem Bewohner 

„das Experiment oder der Wille dazu als notwendige Eintrittskarte ins Haus verlangt“ werden.6

Das Erdgeschoss besteht neben einer Bildungseinrichtung für benachteiligte Jugendliche und 

einer Cafeteria aus gemeinschaftlich genutzten Räumen, wie einer Bibliothek, einem Waschsalon 

und einer Werkstatt. 

München, Deutschland 
Neubau
Fertigstellung: 2020
Eigentümer: Kooperative Grossstadt eG

San Riemo 
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In der Genossenschaftsstruktur erhalten die Bewohner als Mitglieder ein Mit-

bestimmungsrecht.7

Vorstand und Aufsichtsrat entscheiden unter anderem über Neubau-und Mo-

dernisierungsarbeiten und Grundsätze betreffend die Belegungen der Woh-

nungen.8 Hier nehmen Bewohner nicht unmittelbar am Entscheidungsprozess 

teil. In der Mitgliederversammlung bestimmen die Genossenschaftsmitglieder 

gemeinsam über Entscheidungen wie den Verkauf einzelner Häuser oder die 

Verwendung der Bilanzgewinne und werden somit unmittelbar eingebunden.

Die Genossenschaft Kooperative Grossstadt unterliegt als Eigentümerorgani-

sation keiner weiteren Wächterfunktion und kann somit autonom handeln (siehe 

PP). 

Das Projekt wurde mithilfe von öffentlichen Fördermitteln finanziert. Diese wa-

ren direkt an die Grundstücksvergabe gebunden.9

Zwei Drittel der Wohnungen in San Riemo unterliegen Vergabekriterien der 

öffentlichen Hand. Es handelt sich um EOF-Wohnungen und München-Mo-

dell-Wohnungen. Für beide brauchen die Bewohner einen Wohnungsberechti-

gungsschein des Wohnungsamtes. Ein Teil der EOF-Wohnungen wird über eine 

Plattform zugewiesen. Der Genossenschaft werden anschließend fünf Haushal-

te vorgeschlagen, unter denen sie ihre zukünftigen Bewohner wählen können.  

Über die Belegung der München-Modell-Wohnungen kann die Genossenschaft 

unter den Eigentümer eines Wohnungsberechtigungsscheins frei wählen. Ein 

Drittel der Wohnungen unterliegen keinen Vergabekriterien der öffentlichen 

Hand. Hier ist die Genossenschaft in der Zuweisung völlig autonom.10  
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Die Förderung der Mitglieder „durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsver-

sorgung in der Metropolregion München“ ist als Zweck der Genossenschaft Kooperative Grosss-

tadt in den Statuten festgeschrieben. 11 Die Wohnungen in San Riemo generieren keine profit-

orientierten Mieteinnahmen.

Dividenden werden lediglich an Aktionäre mit „freiwilligen Anteilen“ ausgeschüttet, also von Ge-

nossenschaftsmitgliedern, die nicht in den Wohnprojekten wohnen wollen, sondern lediglich ihr 

Geld in der Genossenschaft angelegt haben. Hiermit wollte die Genossenschaft Anreize für ex-

terne Privatpersonen schaffen, in die Genossenschaft zu investieren. 12 Die Dividenden dürfen 

gemäß Satzung 4% Verzinsung der Anteile nicht überschreiten. 13 Die „Pflichtanteile“ werden 

nicht verzinst. Für die Bewohner kann der Wohnraum daher als dekommodifiziert angesehen 

werden, für die freiwilligen Aktionäre kann er teilweise als Investition, und somit als kommodifi-

ziert angesehen werden. Daher erlangt das Wohnprojekt unter AP2 einen halben Punkt. 

Das Wohngebäude ist Eigentum der Genossenschaft Kooperative Grossstadt. Diese erfüllt eine 

Wächterfunktion. Weitere Wächterfunktionen gibt es nicht. Sollten sich sämtliche  Mitglieder per 

Mehrheitsbeschluss für einen Verkauf der Immobilie einigen, kann dieser stattfinden. 

Das Bauland für San Riemo wurde durch die Stadt München an die Genossenschaft verkauft. 

Die Möglichkeit zu einem Erbbaurecht kam erst bei einem weiteren Projekt der Genossenschaft 

in Freiham auf. Auch hier hat sich die Genossenschaft gegen ein Erbbaurecht entschieden. Ein 

Grund hierfür war, dass die Stadt sich das Recht vorbehielt, das Grundstück innerhalb der Erb-

baurechtsvertragslaufzeit verkaufen zu können, ohne dafür ein Vorkaufsrecht für die Genossen-

schaft vorzusehen.14
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Bereits zur Gründungszeit ist beschlossen worden, dass die 

Genossenschaft sich nicht auf ein Hausprojekt beschränken 

wollte. Markus Sowa zufolge hat das auch kulturelle Gründe 

und hängt damit zusammen, dass Münchner Genossen-

schaften meist eine eher große Anzahl an Mitgliedern an-

streben. 15 Mit den Einnahmen einer beständigen Kosten-

miete können neue Projekte und somit weiterer bezahlbarer 

Wohnraum finanziert werden (siehe Abbildung 3.1).

Bei einer Auflösung der Genossenschaft würde das Rest-

vermögen an eine andere Genossenschaft übertragen wer-

den, die sich dem Zweck der Sicherung von bezahlbarem 

Wohnraum verschrieben hat. 16
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Abb. 5
Das Projekt San Riemo in der Matrix
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Die Genossenschaft 
„KunstWohnWerke eG“
Die Genossenschaft KunstWohnWerke eG gründete sich 2007 mit dem Ziel in München Raum 

für Kunstschaffende zu erschließen. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten Künstler, Archi-

tekten und Musiker. Der Zweck der Genossenschaft besteht in der „Schaffung von Wohn- und 

Arbeitsräumen für eine gemeinschaftliche, nachhaltige und selbstverwaltete Nutzung durch die 

Mitglieder“1. Neben den Aspekten der Selbstverwaltung und den „persönliche[n] Gestaltungs-

möglichkeiten“ soll die Organisationsform der Genossenschaft auch Sicherheit in Form von 

einem lebenslangen Nutzungsrecht, dauerhaft günstiger Mieten und einer „dauerhafte[n] Siche-

rung vor Spekulation und Umwandlung“ bieten.2

Es handelt sich um eine Bottom-Up-Initiative: die Künstler wollten nicht länger auf temporäre 

Zwischennutzungen zurückgreifen müssen und haben sich in Selbsthilfe dauerhafte Ateliers und 

Wohnräume erschlossen. 
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München, Deutschland 
Sanierung 
Erstbezug: 2012
Eigentümer Gebäude: KunstWohnWerke München eG
Eigentümer Grundstück: Stiftung Trias 

Streitfeld

Das Streitfeld-Projekt ist das erste und zurzeit einzige Bauprojekt der Genossenschaft. Auf der 

Suche nach Räumen in der Stadt München, die sie sich dauerhaft als Arbeitsräume aneignen 

konnten ist die Gründungsgruppe auf den Bestandsbau gestoßen. Die Stiftung Trias, an die 

sich die Genossenschaft gewandt hat, um das Projekt zu realisieren, hat das Grundstück an-

schließend gekauft, um es der Genossenschaft im Erbbaurecht zur Verfügung zu stellen. Unter 

anderem aus finanziellen Gründen, wurde der Umbau der ehemaligen Textilfabrik zu Wohn-und 

Arbeitsräumen zu großen Teilen in Eigenleistung erbracht.

Mehrheitlich werden in Streitfeld Ateliers angeboten. Bereits bei der Gründung der Genossen-

schaft stand die Schaffung von Arbeitsräumen für Künstler im Vordergrund. Primärer Gegen-

stand der Genossenschaft ist die Erschließung von bezahlbaren Arbeitsräumen und auch der 

Erbbaurechtsvertrag mit der Stiftung sieht vor, dass maximal 15 Prozent der Fläche für Wohn-

zwecke genutzt werden darf. 3
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In der Generalversammlung haben die Nutzer als Genossenschaftsmitglieder 

jeweils eine Stimme.4 

An manchen Entscheidungsprozessen sind die Nutzer nicht unmittelbar be-

teiligt. Vorstand und Aufsichtsrat entscheiden beispielsweise über die Verwen-

dungen von Rücklagen.5 Der Großteil der Entscheidungen, unter anderem über 

mögliche Änderungen der Satzung oder die Auflösung der Genossenschaft 

werden in der Generalversammlung getroffen, an der die Nutzer als Genossen-

schaftsmitglieder teilnehmen können und somit unmittelbar in den Entschei-

dungsprozess eingebunden sind.6

Die Stiftung Trias schränkt die Genossenschaft als Wächterfunktion in ihrer 

Autonomie als Eigentümer ein. An den Erbbaurechtsvertrag sind unter anderem 

Bedingungen wie ein maximal zulässiger Prozentsatz an Wohnfläche gebunden. 

Er schreibt zudem vor, dass Wohnungen ausschließlich an Menschen vergeben 

werden können, die ebenfalls einen Arbeitsraum im Projekt nutzen.7

Streitfeld wurde unabhängig von öffentlichen Fördermitteln finanziert.8  

Die Belegung der Wohnungen und der Atelierräume wird intern bestimmt und 

unterliegt keiner Bindung der öffentlichen Hand.9
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Atelierräume und Wohnungen werden zu einer Kostenmiete zur Verfügung gestellt.10 

Die Satzung sieht vor, dass Rückvergütungen an die Mitglieder ausgeschüttet werden können.11 

Diese würden nach Anteilen des Mitglieds berechnet werden. Zwischen freiwilligen Anteilen und 

nutzungsbezogenen Anteilen würde die Genossenschaft im Falle einer Auszahlung nicht unter-

scheiden.12 

Eine Rückvergütung an die Mitglieder wurde von der Generalversammlung bisher jedoch noch 

nicht beschlossen. Da Teile des Gebäudes noch nicht fertiggestellt sind, fließen generierte Über-

schüsse zurzeit noch in die Bauarbeiten an dem Gebäude oder werden zur Bildung von Rückla-

gen für zukünftig anfallende Reparaturen rückgestellt.13

Die erste Wächterfunktion übernimmt die Genossenschaft KunstWohnWerke. Als zweite Wäch-

terfunktion fungiert die Stiftung Trias, die der Genossenschaft, das Bauland im Erbbaurecht zur 

Verfügung gestellt hat.
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Die Genossenschaft besteht zurzeit aus circa 160 Mit-

gliedern, von denen etwa ein Viertel Nutzungsrecht für 

Räume im Streitfeld-Projekt haben. Die Genossenschaft 

will daher expandieren. Sie hat sich auf ein von der Stadt 

München ausgeschriebenes Grundstück beworben, das sie 

jedoch nicht bekommen haben. Für dieses Projekt war ein 

50/50-Verhältnis zwischen Wohn-und Arbeitsräumen an-

gedacht und es gab Überlegungen beispielsweise Wohnge-

meinschaften für höhere Altersklassen zu realisieren, da vor 

allem bei älteren Künstlern Bedarf nach günstigem Wohn-

raum bestehen würde, so Stefan Schneider.14

Eine konkrete Expansionsstrategie gibt es zurzeit noch 

nicht. Auch ob nach Tilgung der Schulden eine Mietsenkung 

für die bestehenden Räume erfolgen würde oder der Über-

schuss Rücklagen für zukünftige Projekte bilden würde, ist 

zurzeit noch nicht bestimmt.15

Bei einer Auflösung der Genossenschaft würde potenzielles 

Restvermögen an den Genuis Loci eV übergeben werden.16 

Der Verein ist der Vorläufer der KunstWohnWerke eG. Das 

Restvermögen würde somit wieder in die „Keimzelle“ zu-

rückgebracht werden.17 Zweck des gemeinnützigen Vereins 

ist die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Vernet-

zung zwischen Künstlern und der Öffentlichkeit (Organisa-

tion von Kunstausstellungen und Kulturveranstaltungen). 

Die Genossenschaft zielt auf eine Förderung der Mitglieder 

vorrangig durch die Erschließung von Atelierräumen ab. Der 

Liquidierungsüberschuss würde somit dem eigentlichen 

Zweck der Genossenschaft zugutekommen, der als ge-

meinnützig definiert werden kann, jedoch nicht als wohnge-

meinnützig; er besteht vorrangig nicht aus der Erschließung 

von bezahlbarem Wohnraum, sondern aus der Förderung 

von künstlerischem Arbeiten. 
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Abb. 6
Das Projekt Streitfeld in der Matrix
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Das Mietshäuser Syndikat 
in Deutschland

Das Mietshäuser Syndikat (MHS) wurde Ende der 80er Jahre in Freiburg gegründet. Heute be-

steht der Verein aus einem Verbund von circa 160 Hausprojekten.1

Die Idee entstand während der Sanierungsphase des Projektes Grether West. Die Baukoope-

rative benötigte finanzielle Unterstützung und überlegte sich ein überzeugendes Argument für 

Privatpersonen, die Kooperative mit Direktkrediten zu unterstützen. Dabei kam die Idee eines 

Solidarfonds auf, bei dem der Entschuldungsspielraum nicht für eine Senkung der eigenen Miete 

genutzt wird, sondern zum Aufbauen eines Fonds für die Mitfinanzierung späterer Projekte.2

Die Projekte des MHS gehören jeweils einer Haus-GmbH mit zwei Gesellschaftern, die beide je-

weils eine Stimme haben: Der erste Gesellschafter wird durch den Hausverein gebildet, der aus 

den Mietern des Gebäudes besteht. Der zweite wird vom MHS übernommen. Die MHS-GmbH 
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Hausverein

Gesellschafter Gesellschafterin

Haus GmbH
Mietshäuser
Syndikat 
GmbH

Selbstverwaltung
Geschäftsführung
Vetorecht bei Hausverkauf, 
Satzungsänderung und 
Ergebnisverwendung

Vetorecht bei Hausverkauf, 
Satzungsänderung und 
Ergebnisverwendung

Abb. 7
Organigramm von Mietshäuser Syndikat Projekten 

behält sich somit ein Vetorecht bei möglichen Entscheidungen über einen Verkauf des Hauses, 

Satzungsänderungen oder Ergebnisverwendungen vor. Sonstige Entscheidung werden eigen-

ständig vom Hausverein getroffen (siehe Abb.7). Die Selbstverwaltung und -organisation der Be-

wohner wird somit gewahrt, ohne dass die Möglichkeit auf Privatisierung ihrerseits besteht. Dass 

der Eigentumstitel der Gebäude anders als beispielsweise bei Wohngenossenschaften nicht bei 

den Vereinen liegt, sondern bei der Haus-GmbH, in der das MHS ein fünfzigprozentiges Stimm-

recht in Form eines Vetorechtes hat, wird wie folgt argumentiert: „Besonders fatal wäre, wenn 

kollektives Eigentum nach Jahren oder Jahrzehnten entgegen den besten Absichten und Fest-

legungen der Gründer*innengeneration gewinnbringend verkauft und/oder privatisiert würde. 

Beispiele dafür gibt es in der Geschichte selbstorganisierter Projekte genügend. Wie idealistisch 

und sozial die Satzungsbestimmungen eines Hausvereins oder einer Hausgenossenschaft auch 

formuliert sein mögen – mit einer entsprechenden Mehrheit der Mitglieder könn(t)en Beschlüsse 

zur Privatisierung bzw. zum Hausverkauf gefasst und, falls erforderlich, die Satzung geändert 

werden“.3

MHS-Projekte entstehen durch Initiativgruppen, die sich bei dem Verein melden und ihre Pro-

jekte vorstellen. Die Beweggründe der Initiatoren sind vielfältig. Manche wollen den Abriss eines 

Gebäudes verhindern, oder gegen Leerstand vorgehen. Andere sind Mieter in einem Objekt, das 

den Eigentümer wechseln soll und befürchten Mieterhöhungen und Vertragskündigungen. Das 

MHS bietet jenen Mietern eine Möglichkeit „ihr Haus“ in Selbstorganisation zu übernehmen.4

In der Mitgliederversammlung des MHS-Vereins wird über eine Aufnahme des Projektes ent-

schieden. Geprüft wird dabei, ob sich die Vereine an Voraussetzungen, wie den Ausschluss von 
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Miete

100%

60%

25%

15%
Jahre

40302010

Finanzierungskosten

Überschuss 
= Solidarfonds

Eigenkapitalverzinsung, bzw. Abzahlung Direktkredite 

Bewirtschaftskosten, Instandhaltung, Verwaltung

Abb. 8
Stark vereinfachte, schematische Darstellung von der Entstehung des Solibeitrages

Kündigung des Mietvertrages der aktuellen Bewohner oder einer Weitervermarktung des Wohn-

gebäudes halten und auf Grundsätzen, wie Selbstorganisation und Solidarität (in Form von Be-

teiligung am Solidaritätsfonds und der Weitergabe von Wissen) bauen. Die Unterstützung und 

Beteiligung des MHS an einem Projekt erfolgt in finanzieller und beratender Form. Das Syndikat 

stellt den neuen Projekten in Beratung Wissen zu Themenbereichen wie Finanzierung, GmbH-

Gründung, Verwaltung, dem Organisationsmodell, sowie Projektkonzepten und Bauentwürfen 

zur Verfügung.5 Daneben beteiligt es sich auch an der Finanzierung der Projekte. Der Solidari-

tätsfonds (siehe Abb.8) der GmbH erlaubt nicht nur die Finanzierung des Stammkapitals für die 

Haus-GmbHs (25.000 Euro/GmbH6), der Infrastrukturkosten und der Öffentlichkeitsarbeit, son-

dern ermöglicht darüber hinaus eine Mitfinanzierung an den neuen Projekten mittels der Vergabe 

von Direktkrediten. 7
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Freiburg, Deutschland 
Sanierung eines alten Fabrikgebäudes 
Unterzeichnung des Erbbauvertrags: 1987
Eigentümer Gebäude: Grether West GmbH
Eigentümer Grundstück: Stadt Freiburg

Grether West

Das Grether West gilt als Gründungsprojekt des MHS. Auf einem Firmengelände in Freiburg hat 

sich eine Baukooperative zusammengefunden, die mithilfe von privaten Direktkrediten mit den 

Sanierungsarbeiten begonnen hat. Die Bauarbeiten wurden vorrangig in Form von Eigenleistung 

erbracht. Eine Erlaubnis für die Sanierungsarbeiten oder einen Vertrag mit den Eigentümern 

(Stadt Freiburg) hatte die Baukooperative zu Beginn der Bauarbeiten nicht. 1987 unterschrieben 

beide Parteien einen Erbbaurechtsvertrag mit einer Laufzeit von 99 Jahren.8
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Die Bewohner haben als Mitglieder des Vereins ein Stimmrecht im Hausverein. 

Der Hausverein trifft eigenständig und autonom Entscheidungen. Das MHS hält 

sich lediglich ein Vetorecht bei Satzungsänderungen, Verkaufsabsichten und 

Ergebnisverwendungen vor (siehe Abb. 7)

Das Grether West Gebäude ist Eigentum der Haus-GmbH. Für einen Verkauf der 

Immobilie müssten sich nicht nur beide Gesellschafter der Haus-GmbH (Haus-

verein und MHS) einigen, sondern ebenfalls die Stadt Freiburg, die als Erbpäch-

ter die völlige Autonomie der Eigentümer einschränkt. 

Die Projekte des MHS sind finanziell unabhängig von Fördergeldern der öffent-

lichen Hand. Sie finanzieren sich über Bankkredite, Direktkredite und Stamm-

kapital. Das Hausprojekt Gretchen West wurde über private Direktkredite 

finanziert. Um Anreize für zinslose Kredite zu schaffen, verpflichteten sich die 

Bewohner die finanzielle Unterstützung auf weitere zukünftige Projekte zu ver-

teilen. So entstand die Expansionsstrategie des MHS.9

Die Wohnungen des MHS werden nicht von der öffentlichen Hand belegt. Gret-

her West ist – wie jedes andere Projekt des MHS – in einem Hausverein organi-

siert, der sich selbst verwaltet. 
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Projekte des MHS haben als vorrangiges Ziel, Wohnraum zu bezahlbaren Mieten zur Verfügung 

zu stellen. Über die Mieten bestimmen die Hausvereine, bei denen sämtliche Mieter Mitglied sind. 

Profitgenerierung für ein Individuum durch Mieteinnahmen wird somit ausgeschlossen. 

Bei Überschüssen verbleibt das Vermögen in der Haus-GmbH, bei der das MHS als zweiter Ge-

sellschafter ein fünfzigprozentiges Stimmrecht hat. Über die Ergebnisverwendung bestimmt das 

MHS mit (siehe Abb. 7). Eine Ausbezahlung von Dividenden an die Mitglieder ist nicht vorgese-

hen. 

Die erste Wächterfunktion wird bei Projekten des MHS vom Hausverein gebildet, die als einer 

von zwei Gesellschaftern in der Haus GmbH agieren. Der zweite Gesellschafter ist das MHS und 

übernimmt somit eine zweite Wächterrolle. Der Hausverein kann aus der Gesellschaft ausstei-

gen, in dem er seine Gesellschaftsbeteiligung kündigt. Im Gesellschaftsvertrag wird allerdings 

vereinbart, dass „bei Ausstieg kein Anspruch der Gesellschafter auf Anteile an der Wertsteige-

rung besteht, die die Immobilie durch den Markt erfährt“. Auch die „Rückzahlung des einbezahl-

ten Anteils am Stammkapital der Haus- GmbH kann ausgeschlossen werden“10 (siehe Abb. 7).

Durch den Erbbaurechtsvertrag agiert die Stadt Freiburg bei Grether West als Eigentümer als 

zusätzlicher dritter Wächter. 
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5

Wohngemeinnützigkeit

AW: 3 Punkte

PW: 2 Punkte

Der Solidaritätsfonds des MHS bildet das Werkzeug zur Ex-

pansionsstrategie. Zu Beginn zahlen die Hausprojekte 10 

Cent/m2 Wohnfläche in den Solidaritätsfonds ein. Dieser 

Anteil steigt, wenn sich die Finanzierungskosten des be-

wohnten Objektes senken (siehe Abb. 8).11 

Sollten sich die Bewohner eines Hausprojektes gemeinsam 

für einen Ausstieg entscheiden und die Gesellschaftsbetei-

ligung kündigen, bleibt die Immobilie Eigentum der Haus-

GmbH, bei dem der MHS-Verein Gesellschafter ist. Sollte 

sich der MHS-Verein auflösen, wird das Vermögen einem 

Treuhänder zur Verwaltung übergeben und muss weiterhin 

zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum verwendet wer-

den.12
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Berlin, Deutschland 
Sanierung eines Altbaus von 1875
Kauf: 2019
Eigentümer: GLIK - Gemeinsam leben im Kiez GmbH

Kumi*13

Das denkmalgeschützte Haus in der Kurmärkischen Straße 13 wurde 2019 von der GLIK GmbH 

mit der Hilfe vom MHS gekauft. Zuvor hatten bestehende Mieter gehört, dass das Haus den 

Eigentümer wechseln sollte. Sie befürchteten, das Haus könnte luxussaniert und teilweise in Ei-

gentumswohnungen umgewandelt werden. So entstand die Idee sich das Haus mithilfe des MHS 

selbst anzueignen. Der aktuelle Hausverein besteht sowohl aus ehemaligen Mietern als auch aus 

zukünftigen Bewohnern und umfasst 17 Erwachsene und 10 Kinder. 
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Siehe SB1 Grether West. 

Siehe SB2 Grether West. 

Kumi*13 ist Eigentum der GLIK GmbH, die aus zwei Gesellschaftern besteht 

(Kumi*13 e.V. und dem MHS). Eine Wächterfunktion über die Gesellschaft exis-

tiert nicht. Sie können – so weit sich beide Gesellschafter einig sind – eigen-

ständig Entscheidungen treffen, ohne dass eine externe Wächterfunktion sie in 

ihrer Autonomie einschränken könnte. 

Genau wie Grether West wurde auch Kumi*13 ohne öffentliche Fördergelder 

realisiert. 

Siehe AE3 Grether West. 
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Bei sämtlichen Projekten des MHS besteht das vorrangige Ziel darin Wohnraum für bezahlbare 

Mieten zur Verfügung zu stellen. Dass der Verein keine Profite anstrebt, hat der Kumi*13 e.V. 

auch in ihrer Satzung festgehalten.13

Siehe AP2 Grether West. 

Für Wächterfunktion 1 und 2 siehe PP Grether West. Anders als bei Grether West hat die GLIK 

GmbH, die gesamte Immobilie gekauft und weist somit keine dritte Wächterfunktion auf.14

Zur Finanzierung des Hauses wurde zu Beginn eine Zusammenarbeit mit der Schweizer Stiftung 

Edith-Maryon in Betracht gezogen. Die Stiftung vergibt ihre erworbenen Liegenschaften aus-

schließlich über Erbbaurechte. Die Gruppe befürchtete durch den Erbbaurechtsvertrag eine 

Erhöhung der Mieten nach einigen Jahren und entschied sich gegen ein Erbbaurecht. Zwei Mit-

glieder schreiben dazu eine der primären Motivationen, um „Häuser in den Verbund des MHS zu 

überführen und sich in die zeitintensiven Mühen der Selbstverwaltung bzw. auch eines Projekt-

aufbaus zu begeben“ wären, „dass die Mieten weitestgehend eigenbestimmt und möglichst 

niedrig gehalten werden können“.15 Die Stiftung hat das Hausprojekt anschließend mit einem 

Zwischenkredit für die Erbringung des für den Bankkredit benötigtem Eigenkapital unterstützt. 

Mit der Hilfe des MHS, der Stiftung Edith-Maryon, sowie einigen Privatkreditgebern konnte die 

GmbH das nötige Eigenkapital aufbringen, um die gesamte Liegenschaft zu erwerben und „die 

Kumi*13 [konnte] ein »selbständiges Haus« im MHS-Verbund werden“.16
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Siehe AW Grether West.

Siehe PW Grether West.
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Abb. 9
Das Projekt Grether West und Kumi*13 in der Matrix
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Berlin, Deutschland 
Neubau
Fertigstellung: 2013
Eigentümer Wohnungen: Individuelles Privateigentum 
Eigentümer Gemeinschaftsflächen: Eigentümergemeinschaft

Die Baugruppe R50 

Das Gebäude in der Ritterstraße 50 entstand auf Grundlage einer Ausschreibung vom Berliner 

Senat. Die Bewohner wollten gemeinsam in einer guten Lage in Berlin wohnen und bewarben 

sich als Gruppe auf das Grundstück. Die gemeinschaftliche Wohnform erlaubte eine vergleichs-

weise effiziente Raumnutzung. Mit 2.130 Quadratmeter Wohnfläche auf 62 Bewohner, lag die 

Baugruppe damals 20% unter der durchschnittliche Pro-Kopf-Wohnfläche in Berlin.1 Kleinerer 

Individualwohnraum wirkte sich bei diesem Projekt nicht nur ressourcenschonend aus, sondern 

trug ebenfalls dazu bei, dass die Wohnungen erschwinglicher wurden. Daneben ist auch die 

Bauweise auf ökologische und zeitgleich ökonomische Effizienz ausgerichtet: Der Rohbau wur-

de weder bei der Fassadenfläche noch in den Innenräumen aufwendig ausgebaut. Der Wunsch 

nach gemeinschaftlichem Wohnen lässt sich in der Architektur des Gebäudes ablesen, nicht je-

doch in der Eigentumsform. Nach Fertigstellung  gingen die Wohnungen – wie bei Baugruppen 

üblich – in privates Individualeigentum über. 
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11.07.2023

Gespräch mit Jesko Fezer

Jesko Fezer ist Professor an der HFBK 

Hamburg und einer der Architekten und 

Bewohner des Wohnprojektes R50 in 

Berlin. Er beantwortet in diesem Ge-

spräch Fragen zum Eigentumsmodell 

einer Baugruppe und erzählt, warum 

sich die Gruppe gegen die genossen-

schaftliche Eigentumsform entschieden 

hat. Er erklärt, warum R50 kein Beispiel-

projekt für kooperative Ökonomien oder 

kollektive Eigentumsmodelle im Woh-

nungsbau darstellt. 

CZ: Willst du einleitend erzählen, wie die Bau-
gruppe entstanden ist und warum ihr euch für 
dieses Modell entschieden habt? 
JF: Da gibt es eine etwas längere Vorgeschich-
te. Die eigentliche Motivation hatte private 
Hintergründe. Wir wohnten in einem zentralen, 
ehemaligen sozialen Wohnungsbau, der inzwi-
schen privatisiert worden war. Wir befürchteten 
daher, dass wir uns die Wohnungen irgend-
wann nicht mehr leisten könnten. Hinzu kam, 
dass wir auf mehr gemeinschaftliches Wohnen 
Lust hatten. Wir hatten alle schon Kinder, und 
es wurde zunehmend schwerer sich zu organi-
sieren und zum Spielen zu verabreden. Für das 
Projekt gab es also eine große Eigenmotiva-
tion. 
Das andere war, dass ifau und ich uns in den 
Jahren davor viel mit Mitbestimmung und mit 
prozessbasierter Planung befasst haben. Wir 
haben zu diesen Themen im Kunst-und Kul-
turkontext kleinere und größere Projekte ge-
macht. Wir fragten uns, welche Aspekte davon 
sich im Wohnungsbau umsetzen ließen und wie 
man mit partizipativer und prozesshafter Pla-

nung ein gutes Wohnprojekt realisieren kann. 
Der Senat schrieb zu dieser Zeit drei Grundstü-
cke in Berlin aus, auf die sich Baugruppen mit 
einem Finanzierungskonzept und einem Ent-
wurf bewerben konnten. Wir hatten uns im Vor-
feld bereits nach anderen Grundstücken um-
gesehen und standen in intensivem Austausch 
mit einigen Genossenschaften. Anfangs hatten 
wir vor, das Projekt unter der genossenschaftli-
chen Form zu realisieren und hatten bereits ein 
eigenes Genossenschaftsmodell dafür entwi-
ckelt. Eine Genossenschaft war für die Senats-
ausschreibung nicht zugelassen, aber wir ent-
schieden dennoch uns zu bewerben, denn das 
hätten wir sicherlich noch verhandeln können. 
Die bestehenden Genossenschaften, an die wir 
uns gewandt haben, haben alle abgelehnt. Ei-
ner der Gründe war, dass sie damals (auch aus 
ökonomischen Beweggründen) keinen Neubau 
realisieren wollten. Nach all diesen Gesprä-
chen wurde klar, dass wir eine Ein-Haus-Ge-
nossenschaft geworden wären. Die Gruppe 
hat sich dann dagegen entschieden, die Idee 
einer Genossenschaft weiter zu verfolgen. Für 
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diese Entscheidung gab es drei primäre Grün-
de: Erstens, wären wir damals ökonomisch 
gesehen schlechter weggekommen, wenn wir 
eine Genossenschaft gegründet hätten (unter 
anderem aus steuerlichen Gründen). Das Ge-
nossenschaftsmodell wurde damals von der 
Stadt überhaupt nicht gefördert. 
Der zweite Grund war, dass wir dem sozialen 
Anspruch einer Genossenschaft nicht hätten 
gerecht werden können. Eine Muttergenossen-
schaft kann solche Projekte übernehmen und 
eigenständig tragen. Später kann das Projekt 
über die Einnahmen refinanziert werden.
Das hätten wir nicht leisten können, denn wir 
hatten alle nur wenig Geld zur Verfügung und 
hätten niemanden mit reinnehmen können, der 
weniger Eigenkapital oder Kredit hätte mit-
bringen können. Keiner von uns hatte die Ka-
pazitäten, jemand anderen zu subventionieren. 
Die Kalkulation blieb also genau die gleiche, 
unabhängig davon, für welches Modell wir uns 
entschieden hätten. Haushalte mit weniger 
Geld konnten bei uns nicht reinkommen, selbst 
wenn wir eine Genossenschaft geworden wä-
ren. Der soziale Vorteil des Modells verlor durch 
diese Erkenntnis an Gewicht.  
Der dritte Beweggrund für die Entscheidung 
gegen die Genossenschaftsform war eher per-
sönlicher Natur. Viele Einzelpersonen haben 
das Geld für die Finanzierung zusammenkrat-
zen müssen, oder sich von Eltern frühzeitig ihr 
Erbe auszahlen lassen, um sich dieses Projekt 
leisten zu können. Irgendwann hat man ge-
merkt, dass der Druck auf dieses Kapital schon 
präsent war. Also haben wir uns im Endeffekt 
gegen eine Genossenschaft entschieden und 
versucht die Aspekte der Gemeinschaftlichkeit 
und der Solidarität in anderer Form in unserem 
Projekt zu realisieren. Von dem Anspruch uns 
genossenschaftlich zu organisieren, sind wir 
also aus praktischen, individuellen und ande-
ren Überlegungen abgekommen, auch wenn 
wir das eigentlich nicht wollten und es auch 
sicherlich nicht ideal ist.

Das kann ich gut nachvollziehen. Habt ihr euer 
Grundstück gekauft, oder im Erbbaurecht zur 
Verfügung gestellt bekommen? 
Wir mussten das Grundstück kaufen. Der ein-
zige Vorteil des Verfahrens war, dass wir nicht 
gegen Investoren oder den freien Markt bie-
ten mussten. Das Grundstück war dennoch 
nicht besonders billig und der Preis ist in der 
Planungsphase noch einmal erhöht worden, 
weil sich die Bodenpreise in Berlin insgesamt 
rasant entwickelt haben. Wir mussten das 
Grundstück allerdings erst bezahlen, als wir die 
Baugruppe und sämtliche Kredite zusammen 
hatten und die Planung durch war. 
Dass wir auf ein Grundstück zu einem planba-
ren Preis zurückgreifen konnten – der im Ver-
gleich zu heute extrem günstig war – und dass 
wir den Preis erst zahlen mussten, als wir die 
Planungs- und Finanzierungssicherheit hatten, 
war für das Projekt fundamental wichtig. An-
ders hätten wir so ein Projekt nicht realisieren 
können. 

Wie wurde das Projekt finanziert? Gab es öf-
fentliche Fördergelder? 
Nein, da gab es nichts. 
Durch die Einhaltung der Energiestandards 
konnten wir lediglich auf ein staatlich garan-
tiertes Darlehen zurückgreifen. Damals gab 
es auch nur zwei alternative Banken, die sich 
überhaupt darauf eingelassen haben, Kredite 
zur Baugruppenfinanzierung zu vergeben. Wir 
haben uns bei der Umweltbank um Konditio-
nen bemüht und gemeinsam mit der Bank die 
Finanzierung erarbeitet. Dass wir die Kredite 
alle gemeinsam organisiert haben und die 
komplette Finanzierung über das gleiche fi-
nanzielle System gelaufen ist, war sicher ein 
Vorteil. 

Das Modell der Baugruppe funktioniert in Lu-
xemburg so, dass jeder seine Eigentumswoh-
nung und seine Anteile an den Gemeinschafts-
flächen finanziert und anschließend auch 
besitzt. Wie ist das bei euch? 
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Das funktioniert hier genauso. Im Nachhinein 
lässt sich das auch gar nicht mehr verän-
dern, weil der Eigentumsbegriff so zentral in 
der deutschen Verfassung verankert ist. Das 
heißt, wenn du deine Wohnung und Gemein-
schaftsanteile besitzt, dann besitzt du darüber 
zeitgleich auch die totale Verfügungsgewalt. 
Einzeleigentum sind bei uns ausschließlich die 
Wohnungen. Die Umläufe, die Außenflächen 
und die Balkons und die Fassaden, aber auch 
der große Anteil an der Gemeinschaftsflächen 
sind Gemeinschaftseigentum. Denn als Bau-
gruppe war das unser einziges Werkzeug, um 
das Individualeigentum möglichst gering zu 
halten. Wir konnten die individuelle Wohnfläche 
relativ klein halten und das Geld somit eher 
in Gemeinschaftsflächeb, also in den Umlauf, 
Treppenhaus, Gemeinschaftsraum, Wasch-
keller, den Garten und die Dachterrasse in-
vestieren. Diese Flächen sind Gemeinschafts-
eigentum und lassen sich daher auch nicht in 
irgendeiner Form aufteilen oder ökonomisie-
ren. 

Wem gehört denn eigentlich das Gemein-
schaftseigentum? Gehört das der Baugruppe 
als GbR? 
Es gibt eine Veränderung in der Rechtsform. Zu 
Beginn ist man eine Planungsgesellschaft. Die 
Rechtsform der GbR ist für die Bauphase vor-
gesehen. Jetzt sind wir eine Eigentümer*innen-
gemeinschaft, und diese Eigentümer*innenge-
meinschaft fällt die Entscheidungen darüber, 
wie der Anteil am Gemeinschaftseigentum ver-
waltet und bespielt wird. Die Gemeinschafts-
flächen sind paritätisch aufgeteilt, so dass je-
der den gleichen Anspruch hat, sie zu nutzen. 

Können die Eigentumswohnungen auf dem 
freien Markt verkauft werden, oder kann die 
Eigentümergemeinschaft den Verkauf beein-
flussen? 
Innerhalb der Eigentümer*innengemeinschaft 
gab es den Versuch ein Vorkaufsrecht oder 
eine Preisbindung umzusetzen. Wir haben 

auch darüber diskutiert, ob Wertsteigerungen 
anders abgeschöpft werden können als über 
die Einzeleigentümer*innen. Allerdings sind 
das alles Ideen, die sich in Deutschland recht-
lich nicht abbilden lassen. Man kann noch so 
viele Dinge schriftlich festhalten, aber wenn du 
dein Eigentum zum höchsten Preis an irgend-
jemanden verkaufen willst, dann machst du 
das halt. Der Staat schützt dich da vor anderen 
Ansprüchen, das wird dir jede*r Anwalt*in sa-
gen. 
Darin liegt auch der Hauptunterschied zur 
Genossenschaft oder anderen rechtlichen 
Formen. Da der Eigentumsbegriff in Deutsch-
land rechtlich so massiv geschützt ist, liegt in 
der Tatsache, dass unsere Wohnungen Privat-
eigentum sind, eine große Bedrohung für das 
Projekt – in Bezug auf den gemeinschaftlichen 
Anspruch. 
Wir diskutieren daher bei unseren Haus-Tref-
fen regelmäßig über eine Art Präambel. Hier 
werden Dinge festgehalten, wie, dass das Haus 
zum Wohnen da ist und nicht zum Verkaufen, 
oder dass das Haus eine Wertsteigerung er-
fährt, die nicht die Bewohner*innen zu ver-
antworten haben, sondern der blöde Immobi-
lienmarkt. Wir arbeiten auch darauf hin, dass 
Verkaufsvorhaben im Haus kommuniziert wer-
den sollen. Wünschenswert wäre auch, dass 
mit dem Verkaufsgewinn anders umgegangen 
werden würde. Diese Dinge diskutieren wir 
jedes Jahr auf ein Neues und schreiben sie auf, 
damit wir sie diskursiv parat haben. Aber juris-
tisch gebunden ist daran niemand. 
Bei uns haben alle ihre Wohnungen zum Woh-
nen gekauft und die Gemeinschaft ist sehr 
stark. Daher kam es bisher noch nicht zu einem 
Verkauf. Aber das wird sicherlich irgendwann 
passieren und dann werden alle verwundert 
sein, wie viel Geld dann ins Haus fließt.
Ein anderer, nicht unwesentlicher Punkt ist na-
türlich, dass sich diese Wohnungen durch den 
großen Anteil der Gemeinschaftsflächen nicht 
sonderlich gut als Spekulationsobjekte eignen. 
Nur ein Teil der Wohnfläche wird privat genutzt, 
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über die restlichen Wohnräumen kann man 
nur bedingt verfügen und muss sich auf die 
Gemeinschaft einlassen. Auf der planerischen 
Ebene unterscheidet das Projekt sich somit 
klar von spekulativen Wohnungen, die als Geld-
anlage gekauft werden, um sie anschließend zu 
vermieten oder wieder zu verkaufen. Da gibt es 
sicherlich andere Möglichkeiten in Berlin, die 
sich dafür besser eignen. Unser Haus ist zum 
gemeinschaftlichen Wohnen da und nicht zum 
Geldverdienen. Als Architekt*innen haben wir 
in der Planung versucht dem Haus diese Funk-
tion auch zuzuschreiben. Hier spielt neben der 
intensiven Mitbestimmung und Orientierung 
des Hauses hin zum Kollektiven auch die Grob-
heit der Planung, das Unfertige und der mög-
licherweise leicht rotzige und vergitterte Aus-
druck der Architektur eine gewisse Rolle. Wer 
will denn sowas teuer kaufen?

Die Architektur der gemeinschaftlichen Wohn-
typologie als Schutz vor Immobilienspekulation 
also. Das ist ein super interessanter Punkt. Das 
habe ich so noch nie betrachtet. Eine andere 
Frage: Ihr habt es in dem Projekt geschafft 
auf etwa 34 Quadratmeter pro Kopf eine hohe 
Wohnqualität zu schaffen. Hängt das mit dem 
partizipativen Planungsprozess zusammen? 
Total, aber die raumeffiziente Planung war auf 
der ersten Ebene eine Notwendigkeit. Eine 
ökologische und städtebauliche, aber auch 
eine ökonomische Notwendigkeit. Denn ob-
wohl es sich eigentlich um klassisches Indivi-
dualeigentum handelt, waren wir finanziell sehr 
begrenzt. Kleinere Wohnungen sind einfach 
günstiger. Sie sind aber nur dann ein verträg-
liches Modell ist, wenn die fehlende Fläche mit 
Räumen für Fahrradreparatur, Klavierunter-
richt, Geburtsfeiern, Gäste und Freizeitvergnü-
gen kompensiert wird. Wenn man versucht, all 
diese Dinge in der eigenen Wohnung unterzu-
kriegen dann sind die Wohnungen in unserem 
Projekt definitiv zu klein. Daher sind bei uns 
die Gemeinschaftsfläche auch so groß. Ge-
meinschaftsflächen und Ökonomie sind beides 

wichtige Gründe dafür, dass wir mit so wenig 
Quadratmetern auskommen. 
Aber natürlich erreicht man mit einem parti-
zipativen Planungsprozess ein besseres Ver-
ständnis und eine höhere Akzeptanz für diese 
Themen. Hinzu kommt, dass man sich mehr 
damit auseinandersetzt, was man beim Woh-
nen wirklich will, anstatt zu planen, was Men-
schen sonst so wollen, oder was normal wäre 
beim Wohnen. Die tatsächlichen Bedürfnisse 
der Nutzer*innen können dann besser in das 
Projekt eingearbeitet werden.  
Wir haben uns schon daran gestört, dass wir 
ökonomisch nicht anders strukturiert sind als 
herkömmliche Eigentumsmodelle. Auf dieser 
Ebene können wir kein Beispielprojekt sein. 
Daher war uns wichtig auf anderen Ebenen 
was vorzulegen. Darunter fallen vor allem As-
pekte der Ökonomie: Wir wollten billig bauen, 
Substandard bauen, Gemeinschaftsflächen 
maximieren und individuelle Wohnflächen mi-
nimieren. Gemeinschaftsflächen können den 
Wohnungen dann als nicht-ökonomisierbarer 
Raum zugeordnet werden. Ein Beispielprojekt 
kann R50 vielleicht eher auf der Ebene des 
Planungsprozesses und der Ökonomie sein. 
Auf der Ebene, dass wir ein anderes Eigen-
tumsmodell entwickelt hätten, jedoch nicht. 
Auch wenn das zu Beginn ein Anliegen von 
uns war, bleiben wir ein privatwirtschaftliches 
Eigentumsmodell. Das haben wir in Kauf ge-
nommen. 

Ein-Haus-Genossenschaften, die keine Ex-
pansionsstrategien verfolgen und keine Gelder 
für die Finanzierung der Erweiterung des Woh-
nungsbestands in die Miete miteinberechnen, 
schlafen irgendwann ein. Wenn sich die Mieten 
nach Tilgung der Kreditschulden senken, dann 
verschwimmen eigentlich die Grenzen zu Ei-
gentümergemeinschaften. Da gibt es dann auf 
der Ebene keinen bedeutenden Unterschied 
mehr. 
Das war tatsächlich auch unser Learning. Bei 
Genossenschaften mit der Option auf Privati-
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sierung verschwimmt die Grenze dann völlig. 
Das wäre dann vielleicht auch die Kritik an der 
aktuellen Förderstruktur und den Rahmenbe-
dingungen in Berlin. 
Seit unserer Gründung hat sich das etwas ver-
ändert, aber damals waren Genossenschaften 
in Berlin nicht wirklich aktiv. Auch das Miets-
häuser Syndikat hat sich in dieser Phase erst 
entwickelt und ist dann über ein kleineres 
Projekt im Wedding auch in Berlin aktiver ge-
worden. 
Aber im Endeffekt – und das ist sicherlich auch 
eine wichtige Erkenntnis – braucht es für sol-
che Auswirkungen eine größere Struktur, die 
auch politisch auf einem größeren Maßstab 
wirksam werden kann. Über ein Haus lassen 
sich diese Auswirkungen meiner Meinung nach 
nur schwer herstellen, oder es ist zumindest 
nicht immer sinnvoll. Eine Möglichkeit besteht 
darin das eher symbolisch umzusetzen, zum 
Beispiel in dem man auf der rechtlichen Ebene 
einen Beispielprototypen realisiert. Das finde 
ich auch gar nicht schlecht, war aber bei uns 
damals kapazitär nicht möglich. 

Im Moment kann man sich das natürlich nicht 
vorstellen, aber wenn man jetzt einige Gene-
rationen in die Zukunft schaut, dann könnten 
die Eigentümer simultan entscheiden, das 
komplette Gebäude auf dem freien Markt zu 
verkaufen, oder? 
Ja. Das würde man aber nicht machen (lacht). 
Aber klar, man hat natürlich als Eigentümer-
gemeinschaft viele Optionen in alle möglichen 
Richtungen. Daher ist es von Vorteil, dass eine 
Gemeinschaft doch ziemlich träge und renitent 
ist und dass die Ideale des Zusammenlebens 
und wie man diese definiert, über Diskussio-
nen, die Praxis aber auch über die Architektur 
im Haus verwurzelt sind. Wir haben versucht 
das relativ stark umzusetzen. 

Eine etwas persönliche Frage noch: Gibt die 
Wertsteigerung deiner Wohnung dir ein Ge-
fühl von Sicherheit? Wenn du in einigen Jahren 

umziehen wollen würdest, könntest du deine 
Wohnung zu einem marktüblichen Preis ver-
kaufen und mit dem Gewinn den Wertzuwachs 
auf dem dann aktuellen Wohnungsmarkt fi-
nanzieren. Bei Genossenschaften stellt das ja 
beispielsweise ein großes Problem dar. Das 
funktioniert so lange gut, wie man in der Ge-
nossenschaft wohnt. Wenn man auszieht, ist 
das anfänglich investierte Eigenkapital, das 
einem beim Auszug ausgezahlt wird im Ver-
gleich zum vorherrschenden Markt nichts mehr 
wert. 
Das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich persön-
lich habe darüber noch nie nachgedacht. Mit 
Kindern, Job und Büro in Berlin ist Umziehen 
für mich gar nicht am Horizont. Was mich eher 
entspannt, ist die Gewissheit, dass ich in dieser 
innerstädtischen Lage wohnen bleiben kann, 
solange ich will, weil ich die Kosten kalkulieren 
kann und die nicht unerwartet höher werden. 
Diese Sicherheit können eigentlich nur Eigen-
tum oder natürlich eine Genossenschaft leis-
ten.  
Über die Frage des Verkaufs habe ich noch nie 
nachgedacht. Der Punkt, den du ansprichst, ist 
auf jeden Fall wichtig. Das war sicherlich auch 
für viele Mitglieder der Baugruppe ein Argu-
ment, um sich gegen eine Genossenschaft zu 
entscheiden. Bei uns im Haus leben viele Men-
schen, die im Kreativbereich tätig sind und von 
Ausstellung, Kulturprojekt und Lehre leben. 
Bei diesen Berufen besteht eine große Wahr-
scheinlichkeit, dass man irgendwann umziehen 
müsste. Mit Ende dreißig oder Anfang vierzig 
ist die Zukunft meistens zudem noch relativ of-
fen und eine gewisse Flexibilität ist da sicher-
lich von Vorteil. Wenn ich dann mein ganzes 
Geld in ein Wohnprojekt in Berlin stecke, dann 
will ich das vielleicht wieder ökonomisieren 
können, um mir bei einem Umzug nach Zürich, 
Hamburg oder Warschau, in der neuen Stadt 
eine Wohnung leisten zu können. Die Genos-
senschaftsform kam für viele – insbesondere 
für Menschen ohne verlässliche Arbeitsbio-
grafie, die zudem noch nie sonderlich viel in 
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die Rentenkasse eingezahlt haben – gar nicht 
in Frage. Diese Parteien meinten: „Das klingt 
alles schön, aber ich kann das bisschen Geld, 
das ich und meine Eltern zusammengespart 
haben, nicht in ein Sozialmodell investieren, 
und am Ende muss ich mir im schlimmsten Fall 
ohne Rente auf dem sogenannten freien Woh-
nungsmarkt etwas neues suchen“. 
Daher spielt die unverdiente Wertsteigerung 
und die damit verbundene ökonomische Si-
cherheit, die du angesprochen hast, sicherlich 
für viele eine entscheidende Rolle. Für mich tat 
sie das damals emotional nicht und da ich vor 
einigen Jahren ins Beamtenverhältnis getreten 
bin, kriege ich zumindest eine Pension.  Aber 
die Sorge um sich selbst kann ich gut nachvoll-
ziehen.

Vielen Dank für dieses ehrliche Gespräch, 
Jesko!  
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Die Bewohner haben als Eigentümer ein Mitspracherecht bei sämtlichen Ent-

scheidungen. Durch den partizipativen Planungsprozess wurden sie zusätzlich 

unmittelbar in die Planung miteinbezogen. 

Die Bewohner sind Eigentümer ihrer Wohnung, und können hier sämtliche Ent-

scheidungen eigenständig treffen. Entscheidungen bezüglich Gemeinschafts-

eigentum werden in den Sitzungen der Eigentümergesellschaft getroffen, an 

der die Bewohner teilnehmen, oder vertreten werden. 

Es existiert keine Wächterfunktion, die die Eigentümer in ihrer Autonomie ein-

schränkt. 

Das Projekt wurde ohne Fördergelder der öffentlichen Hand realisiert. Das 

Grundstück wurde vom Berliner Senat als Wettbewerb ausgeschrieben und an-

schließend an die Baugruppe verkauft.2

Das Projekt unterliegt keinen Vergabekriterien der öffentlichen Hand. 
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Zurzeit generiert das Projekt keine profitorientierten Mieten. Sämtliche Eigentümer bewohnen 

ihr Eigentum selbst. Da das Wohneigentum im Projekt sich rechtlich nicht von herkömmlichem 

Wohneigentum unterscheiden lässt, könnten die Wohnungen jederzeit frei vermietet werden. 

Entfällt da Punkt AP1 nicht vollständig erfüllt ist. 

Es existieren keine Wächterfunktionen bei der Baugruppe. Sie hat vermehrt versucht den Eigen-

tumsbegriff in der eigenen Gruppe einzuschränken. Diese Einschränkungen sind jedoch nicht 

rechtlich bindend und daher eher symbolischer Natur. Der Eigentumsbegriff ist in der Deutschen 

Verfassung tief verankert. Vor eventuellen Einmischungen oder Beschränkungen würde der Staat 

den Eigentümer stets schützen. Die Mitglieder der Baugruppe können ihr Eigentum (Wohnung 

und Anteile an den Gemeinschaftsflächen) jederzeit frei verkaufen oder vermieten. Eine Wohnung 

des Wohngebäudes R50 kann somit durchaus passiven Profit generieren, der sich durch einen 

Verkauf auf dem freien Immobilienmarkt materialisieren würde. Die Immobilie kann daher nicht 

als dekommodifiziert eingestuft werden. 
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0
Wohngemeinnützigkeit

Die Baugruppe wollte sich zu Beginn als Genossenschaft 

organisieren. Aus unterschiedlichen Gründen haben sie sich 

letztlich dagegen entschieden. Einer der Gründe war, dass 

die Baugruppe den Handlungsspielraum, den eine Genos-

senschaft auf der solidarischen Ebene bieten kann, nicht 

hätte ausnutzen können, so Jesko Fezer.3 Die finanziellen 

Mittel der unterschiedlichen Baugruppenmitglieder reichten 

nicht aus, um andere Mitglieder zu subventionieren oder hö-

here Anteile zu übernehmen um somit zusätzliche Bewoh-

ner teil-mitfinanzieren zu können. 

Durch die Eigentumsform lässt sich ebenfalls kein Soli-

darbeitrag erzwingen. Nach Tilgung der Schulden für die 

Einzelkredite, werden sich die individuellen Wohnkosten 

automatisch auf Nebenkosten, Steuern und möglich an-

fallende Instandhaltungskosten reduzieren. Die Baugruppe 

trägt somit nicht aktiv dazu bei, dass Wohnen als Gemeingut 

behandelt werden kann. Sie verfolgt keine Expansionsstra-

tegie, sondern beschränkt sich bei der Versorgung mit be-

zahlbarem Wohnraum auf die Eigentümer der Wohnungen 

innerhalb des bestehenden Projekts.   

Bei einem Verkauf der Wohnung steht der komplette Erlös 

dem Einzeleigentümer zu. 
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Der Name der Genossenschaft geht auf die deutsche Organisation des Mietshäuser Syndikates 

zurück (siehe weiter oben Mietshäuser Syndikat). Ähnlich wie im Nachbarland wollte die Genos-

senschaft Immobilien übernehmen, denen ein Verkauf auf dem freien Markt und eventuell damit 

verbundenen Mieterhöhungen oder Mietkündigungen bevorsteht. Dass sich anders als beim 

deutschen Modell doch für die Organisationsform einer Genossenschaft entschieden worden ist, 

liegt unter anderem daran, dass das Genossenschaftsmodell in der Schweiz eine lange Tradition 

genießt und es hier nach wie vor ein Gemeinnützigkeitsprinzip gibt, dem sich Genossenschaften 

freiwillig verschreiben können.1

Die baslerische Genossenschaft Mietshäuser Syndikat hat zum Ziel Liegenschaften durch kollek-

tives Eigentum und Selbstorganisation der Spekulation zu entziehen. Die Förderung von Wohnen 

und Betreiben von Gewerbe in gemeinsamer Selbsthilfe, sind neben dem Spekulationsentzug 

der Immobilien statutarisch festgeschriebener Zweck der Genossenschaft. 2

Die Genossenschaft 
„Mietshäuser Syndikat“
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Ivo Balmer ist Soziologe und Stadtgeo-

graf. Seit 2021 ist er Mitglied im Grossen 

Rat des Kantons Basel-Stadt. In diesem 

Gespräch beantwortet er in einem ers-

ten Teil Fragen zur Dachgenossenschaft 

Mietshäuser Syndikat in Basel. Der zweite 

Teil befasst sich mit der Matrix, die er ge-

meinsam mit Tobias Bernet entworfen 

hat und die als Ausgangspunkt für den 

analytischen Teil dieser Arbeit dient.  

08.03.2023

Gespräch mit Ivo Balmer
CZ:  Der Name eurer Dachgenossenschaft 
stammt von dem deutschen Mietshäuser Syn-
dikat. Beim deutschen Modell handelt es sich 
jedoch nicht um eine Genossenschaft. Warum 
habt ihr euch dennoch für die Form einer Ge-
nossenschaft entschieden? Und was sind die 
wichtigsten Unterschiede zum deutschen Mo-
dell? 
IB: Wir befinden uns in der Schweiz und nicht 
in Deutschland. Gemeinsam mit der Initiativ-
gruppe haben wir uns dafür entschieden, das 
deutsche Modell nicht weiterzuführen, sondern  
die klassische und erprobte Genossenschafts-
struktur zu wählen. 
Hierfür gab es mehrere Gründe. Zum einen 
ist das Genossenschaftsrecht im Vergleich zu 
Deutschland hier relativ einfach (es gibt bei-
spielsweise keine Zwangsmitgliedschaften 
und auch die Buchführungen sind weniger 
komplex). Ein zweiter Punkt ist, dass es in der 
Schweiz immer noch ein Gemeinnützigkeits-
prinzip Wohnungswesen gibt. Eine Genossen-
schaft kann sich freiwillig für diese Prinzipien 
entscheiden. Dann übernimmt das Bundesamt 
für Wohnungswesen eine Wächterfunktion 
und die explizite Sicherung der Grundwerte 
sind (zumindest) statuarisch gegeben. Mit der 

Struktur der Dachgenossenschaft wollten wir 
dann noch einen Schritt weiter gehen. Da die 
verschiedenen Einzelhausprojekte Eigentum 
der Dachgenossenschaft sind, erfolgt eine 
Trennung der unmittelbaren Nutzung und der 
unterschiedlichen Immobilie. Der Spekula-
tionsentzug ist somit bereits intern in der Ge-
nossenschaft gegeben. Wir haben das statua-
risch so festgehalten. Theoretisch könnte man 
das natürlich durch einen Beschluss ändern. 
Wir haben daher in den letzten zehn Jahren 
darauf geachtet, dass die Grundmitglieder-
struktur mehrheitlich aus Menschen besteht, 
die nicht selbst in den Projekten wohnen, damit 
das oberste Organ – die Generalversammlung 
– aus Menschen besteht, die gar nicht selbst 
Bewohner der Genossenschaftsprojekte sind. 
Sie können somit in der Genossenschaft eine 
Wächterfunktion gegenüber den einzelnen 
Hausprojekten übernehmen. 

Wie wirkt sich dieses Prinzip der Mitglieder-
struktur auf die Autonomie der Projekte aus? 
Schwindet der Aspekt der Selbstorganisation 
nicht darunter, wenn in der Generalversamm-
lung hauptsächlich Menschen sitzen, die nicht 
ebenfalls Nutzer des Wohnraums sind? 
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Ja, das ist natürlich dann die andere Seite. The-
oretisch könnte in der Generalversammlung 
schon sehr viel entschlossen werden. Sie fin-
det einmal im Jahr statt und besteht aus einem 
relativ großen Vorstand. Dort sind die einzel-
nen Wohnprojekte mit Delegierten vertreten, 
die von den Bewohnern für dieses operativ 
tätige Amt für ein Jahr gewählt werden. Darü-
ber hinaus schließt die Dachgenossenschaft 
mit den einzelnen Wohnprojekten sogenannte 
Hausverwaltungsverträge ab, in denen den 
jeweiligen Projektgruppen die Eckpunkte der 
Selbstverwaltung seitens der Genossenschaft 
zugesichert werden. Das heißt die Hausge-
meinschaften haben zusätzlich zu den Mietver-
trägen einen privatrechtlichen Vertrag, auf den 
sie sich berufen können. Dort sind ihre eigenen 
Rechte und Pflichten festgeschrieben, die sie 
im Sinn der Gesamtgenossenschaft ausüben 
können. 
Im direkten Vergleich zum deutschen Modell, 
ist es aber sicherlich so, dass die über die 
Dachgenossenschaft zusammengefassten 
Projekte im Worst Case stärker an der Dach-
struktur hängen, als es die einzelnen Miets-
haus-Syndikat-Projekte in Deutschland sind. 
Aber auch dort kann die gesamte Struktur des 
Mietshaussyndikates die Projekte theoretisch 
übersteuern. Dort besteht dann auch nur ein 
Vertrag, weil das Syndikat sich für gewisse Be-
lange nicht zuständig fühlt. Das ist dann eher 
eine Negativformulierung und das andere ist 
eine Positivformulierung. Bei uns wird geregelt, 
was die Häuser alles machen. Und im deut-
schen Syndikat ist eher festgehalten, welche 
Kompetenzen das Netzwerk an sich hat. 
Diese Unterschiede waren ebenfalls Teil der 
Namensdiskussion. Dass wir die Dachgenos-
senschaft im Endeffekt doch „Mietshäuser 
Syndikat“ genannt haben hat eher einen sym-
bolischen Charakter und sorgt auch zehn Jahre 
nach unserer Gründung in der Schweiz teilwei-
se immer noch für Verwirrung. Einem Teil der 
Gründungsmitglieder war es wichtig, dass wir 
uns nicht „Genossenschaft“ nennen, sondern 

eben auf das Mietshäuser Syndikat abstützen. 
Ein anderer Teil meinte, dass wir mit dem deut-
schen System eigentlich nichts zu tun haben. 

Im Vergleich zu anderen Statuten schweizeri-
scher Genossenschaften habt ihr vieles sehr 
klar festgehalten. Darunter z.B. die Verwen-
dung von Reinerträgen, und die Hierarchie der 
Organe. Welche Motivation steckte dahinter, 
das so klar festzuhalten? 
De facto sind das Musterstatuten, die viele Ge-
nossenschaften in der Schweiz exakt so nut-
zen. Die Kompetenzstruktur ist in der Schweiz 
gesetzlich geregelt, aber es war uns wichtig, 
diese noch einmal präzise zu erläutern und 
Organe klar zu benennen. Wir wollten dennoch 
nicht zu lange Statuten schreiben und haben 
deshalb eigentlich sogar wenig darin reguliert. 
Die Verwendung der Reinerträge ist ein wich-
tiger Punkt und dass wir das so klar in unseren 
Statuten festhalten konnten, ist sicherlich einer 
der Vorteile bei uns. Durch diese Klausel kön-
nen einzelne Hausgemeinschaften beispiels-
weise auch nach ihrer vollständigen Entschul-
dung, nicht ihre eigenen Mieten senken. Das 
ist aus einer Solidaritätsidee heraus geboren. 
Wir verfolgen eine starke Expansionsstrategie 
und wollten nicht, dass einzelne Hausprojekte 
diese blockieren könnten. Daher kam auch der 
Gedanke, dass immer mehr Menschen in der 
Dachgenossenschaft dabei sein sollten, die gar 
nicht in den Projekten wohnen. Dieser Organi-
sationsaufbau ist wichtig, um dem Solidaritäts-
prinzip treu bleiben zu können. 
Das deutsche Mietshäuser Syndikat ist immer 
darauf angewiesen, dass neue Projekte an sie 
herantreten. Wir kehren dieses Prinzip um. Wir 
wollten, dass die Dachgenossenschaft ge-
nügend Kompetenzen hat, um selbst Projekte 
akquirieren und entwickeln zu können. Deshalb 
wollten wir dieses Expansionselement auch in 
unseren Statuten so stark betonen. 
Allerdings gibt es dort auch Grenzen. Teilweise 
treten Projekte aus anderen Regionen an uns 
heran und wollen bei uns mitmachen. Wie in 
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der Genossenschaftstradition so üblich, wollen 
wir uns jedoch eher regional beschränken. Hier 
haben wir unser Netzwerk und hier verstehen 
wir den Immobilienmarkt. Ich habe beispiels-
weise keine Ahnung wie das alles im Tessin 
abläuft. Diesen Projekten raten wir dann, sich 
an eine andere Dachgenossenschaft zu wen-
den. Ich denke, es ist dem Namen geschuldet, 
dass diese Projekte zu uns kommen wollen. Wir 
wollen allerdings lokal aktiv und proaktiv sein. 
Hinzukommt, dass die Wächterfunktion über 
die Projekte, die wir als Dachgenossenschaft 
ausüben, in der Schweiz teilweise durch die 
gesetzliche Gemeinnützigkeit theoretisch auch 
bei Einhaus-Projekten gegeben ist, wenn sich 
das Projekt zu diesen Prinzipien bekennt. 

In euren Statuten steht unter Artikel 3: „Die 
Grundstücke und Liegenschaften der Genos-
senschaft sind grundsätzlich unverkäuflich. 
Beim Vorliegen wichtiger Gründe sind Aus-
nahmen möglich.“ Welche Gründe könnte es 
geben, um eine Liegenschaft wieder zu verkau-
fen? Gibt es einen Praxisfall? 
Es gibt Fälle von vor allem kleinen Wohnpro-
jekten innerhalb der Dachgenossenschaft, die 
sich an einem gewissen Punkt so verselbst-
ständigt haben, dass diese größere Struktur für 
sie nicht mehr sinnvoll ist. Da sind zum Beispiel 
Genossenschaften, die an ihre Wachstums-
grenzen stoßen oder sich strukturell zu stark 
gesetzt haben. Tobi und ich haben dafür mal 
den Begriff der Inseln der Glückseligen einge-
führt. Das sind Genossenschaften, die einfach 
nicht mehr wachsen können oder wollen, bei 
denen die Generalversammlung ausschließlich 
aus Bewohnern besteht, die beispielsweise 
seit 30 Jahren in ihren supergünstigen Woh-
nungen wohnen und gemeinsam mit ihrem Ge-
bäude altern. In solchen Fällen gehen wichtige 
Prinzipien der Dachgenossenschaft verloren. 
Bei uns gab es mal einen Fall, bei dem sich eine 
Genossenschaft gemeinsam ein Einfamilien-
haus gekauft hatte, um es als WG zu nutzen. 
Das hat für die Bewohner auch gut funktioniert, 

nur für uns als Dachgenossenschaft ist es 
schwierig, diese sehr kleinen Einheiten dabei 
zu haben. Die Selbstverwaltung wird hier oft 
mit den eigenen Wohnträumen konfrontiert. 
Die Bewohner haben dann eigene Ansprüche 
und wollen beispielsweise andere Standards in 
ihren Badezimmern, die für Einfamilienhäuser 
üblich sind. Die Dachgenossenschaft muss 
aber dann fragen „Warum braucht ihr Doppel-
waschbecken im eigenen Badezimmer?“. Bei 
diesen kleinen Hausprojekten kommt dann 
die Frage auf, ob es nicht besser wäre, wenn 
das Einfamilienhaus wieder zurück an die Ge-
nossenschaft gehen würde, denn mit solchen 
kleinen Einheiten wollen wir uns nicht mehr 
auseinandersetzen. Aber dieses konkrete Haus 
konnten wir ziemlich lange nicht an diese Ge-
nossenschaft verkaufen, weil unsere dama-
ligen Statuten das nicht zugelassen hätten. 
Deshalb haben wir das nachkorrigiert, damit 
es bei einem solchen Fall keine juristischen 
Probleme oder Auseinandersetzungen mit dem 
Bundesamt für Wohnungswesen gibt und wir 
der Genossenschaft ihr Einfamilienhaus ein-
fach wieder verkaufen können. 

Nehmen wir mal an ich wohne als Mieter in 
einem Haus in Basel und erfahre, dass es ver-
kauft werden sollte und wende mich dann an 
euch. Wie funktioniert das konkret? Bei einer 
herkömmlichen Genossenschaft bezahle ich 
zu Beginn mein Eigenkapital und anschließend 
meine Kostenmiete zur Nutzung der Wohnung. 
Wenn ich ausziehe, bekomme ich mein An-
fangskapital wieder ausgezahlt. Wie funktio-
niert das bei euch? Was müssen Bewohner 
eurer Häuser machen und investieren und was 
bekommen sie zurück, wenn sie aus der Ge-
nossenschaft austreten?
Das funktioniert tatsächlich so wie du es eben 
beschrieben hast. Normalerweise reicht das 
Eigenkapital, was die Bewohner eigenständig 
aufbringen können, nur eben nicht, um die 
Häuser zu kaufen. Der entscheidende Punkt 
der Dachgenossenschaft liegt darin, dass wir 
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für das fehlende Eigenkapital aufkommen 
können, denn die komplette Finanzierung läuft 
über die Dachstruktur. Das ist der wesentliche 
Unterschied zum deutschen Modell im Hinblick 
auf die Expansionsfähigkeit. Beim deutschen 
Mietshäuser Syndikat finanziert sich die Haus-
GmbH selbst, wir als Dachgenossenschaft 
finanzieren hingegen sämtliche Häuser. 
Zugänglichkeit und Diversität sind bei diesen 
sehr szeneorientierten Selbstverwaltungs-
projekten oftmals schwer zu erreichen. Bei 
uns entsteht ein Projekt, wenn eine Initiativ-
gruppe – also mindestens zwei Mietparteien 
aus einem Haus – an uns tritt und bei uns mit-
machen will. Das bedeutet, dass auch wenn die 
anderen Mietparteien gar nicht genau wissen, 
was eine Genossenschaft ist, oder sagen „Ich 
wusste gar nicht, dass wir das kaufen können 
und ich habe eigentlich auch kein Geld und ich 
möchte eigentlich, dass sich gar nichts ändert“ 
(so wie das nun mal ist, wenn man im Alltags-
stress ist und arbeitet, um die Miete bezahlt zu 
bekommen), können wir die Projekte dennoch 
übernehmen. Wir können solche Projekte mit 
Eigenkapitalen, die wir entweder über Direkt-
kredite oder flüssige Mittel, die durch laufende 
Mieterträge zusammen kommen, finanzieren. 
Die großen Rückstellungen der Kostenmieten 
erfolgt bei der Dachgenossenschaft. Nur ein 
kleiner Bruchteil geht an die Hausgemein-
schaften für Unterhalts- und Verwaltungszah-
lungen zurück. Wenn wir gerade ein Haus ge-
kauft und fertig saniert haben, dann wissen wir, 
dass dort für die nächsten zehn Jahre erstmal 
Ruhe ist. Dann können wir das Geld, das dieses 
Haus für sich zurücklegt, aktivieren und für ein 
neues Projekt zur Verfügung stellen. Sobald im 
neuen Projekt wieder Mieteinnahmen reinkom-
men, können wir das wieder an das Anfangs-
haus zurückgeben, wenn die beispielsweise 
nach zehn Jahren ihr Dach ausbauen wollen. 
Dass wir das Kapital zwischen den einzelnen 
Projekten beweglich halten können, ist einer 
der Vorteile der Dachgenossenschaft. Ein 
anderer Vorteil besteht darin, dass wir eine 

bessere Verhandlungsposition für die Fremd-
finanzierungen bei den Banken haben als 
Ein-Haus-Genossenschaften. Als wir das erste 
Projekt gestartet haben, waren die Banken 
sehr skeptisch. Jetzt sind wir ein Verbund von 
zehn aktiven Projekten und zweien, die am Ent-
stehen sind. Das stellt für Kreditgeber*innen 
eine große Sicherheit dar. Durch die Anzahl der 
Projekte steigt auch unsere Bonität. Unsere 
Risikobeurteilungen laufen ganz anders ab und 
wir können mit mehr Fremdkapital als Einzel-
projekte operieren. Somit können wir auch die 
Anteile an Eigenkapital senken. Es gibt auch 
Härtefälle, bei denen zukünftige Bewohner 
nicht für die Anteile aufkommen können. Dort 
fallen dann bloß minimale Anteilsscheine an, 
aber das Stimmrecht ist gegeben. Durch diese 
finanzielle Flexibilität können wir uns solida-
risch organisieren. 

Das Erbbaurecht – oder wie ihr es in der 
Schweiz nennt – das Baurecht ist durch die 
Trennung von Nutzung und Eigentum ein 
gutes Werkzeug, um Spekulationsanreizen 
entgegenzuwirken, und somit auch ein ge-
eignetes Werkzeug für Dekommodifizierung. 
Der Großteil eurer Projekte steht auf Bauland, 
das der Dachgenossenschaft gehört, und ist 
somit nicht durch ein Erbbaurecht zusätzlich 
vor einem freien Verkauf geschützt. Wie hoch 
schätzt du das Risiko ein, dass diese Immobi-
lien doch irgendwann wieder auf dem freien 
Markt landen? 
Ich denke mit jedem weiteren Hausprojekt ver-
kleinert sich dieses Risiko. Als Einhaus-Projekt 
kannst – oder könntest – du dein Haus relativ 
leicht wieder in den freien Markt einführen, 
wenn nur noch Bewohner*innen in der Ge-
nossenschaft sind, die sich selber privatisieren 
wollen. Das würde sogar theoretisch mit unse-
ren Statuten gehen. Bei zwei Projekten wird 
das schon schwieriger, und je mehr Projekte 
eine Genossenschaft besitzt, desto unrealisti-
scher wird es, dass sich sämtliche Genossen-
schaftsmitglieder zeitgleich dazu entscheiden, 
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ihre Häuser verkaufen zu wollen. Das war ein 
weiterer Grund für die Entscheidung, dass wir 
in der Mitgliedschaft eine Mehrheit von jenen 
Mitgliedern angestrebt haben, die nicht selbst 
in dem Objekt wohnen. Denn es sind diese 
Menschen, die ein Veto einlegen würden, soll-
ten sich die Bewohner dazu entscheiden zu 
verkaufen. Deshalb ist auch der Anteilsschein 
mit 100 Franken so niedrig angesetzt. Das 
Prinzip ähnelt somit eher einem Community 
Land Trust.
Theoretisch wäre es allerdings möglich. Einen 
Praxisfall gab es da bei uns zum Glück noch 
nicht und beim Mietshäuser Syndikat Deutsch-
land ebenso nicht. Deswegen weiß man auch 
gar nicht, wie das genau ablaufen könnte. 
Wenn man auf die Genossenschaftslandschaft 
schaut, dann zeigt die Erfahrung folgendes: Bei 
Genossenschaften mit mehr als drei Projekten, 
gibt es seit der ersten Genossenschaftswelle 
nach dem ersten Weltkrieg keine Genossen-
schaft, die sich privatisiert hat. Was allerdings 
sehr gut sein kann und oft vorkommt, ist, dass 
die Genossenschaften einfach einschlafen 
und nichts mehr tun, aber selbst dann bleibt 
der Wohnraum Eigentum der Genossenschaft. 
Dass die Wohnungen wirklich verkauft werden 
und in Stockwerkeigentum umgewandelt wer-
den – was ja die Konsequenz wäre, wenn sich 
die Mieter*innen nicht alle in die Bahamas ab-
setzen – ist sehr unwahrscheinlich. Aber eine 
absolute Sicherheit gibt es nicht und auch wir 
können eine Privatisierung nicht hundertpro-
zentig ausschließen. Das ist dann wiederum 
der große Vorteil beim deutschen Mietshäuser 
Syndikat. Wenn man es juristisch beurteilt, ist 
das Modell wahrscheinlich sicherer, als das, 
was eine Dachgenossenschaft leisten kann, 
auch wenn es noch nie die Probe auf das Ex-
empel machen musste. Das ist bei uns eine 
Einschränkung, aber so lange wie wir das im 
Bewusstsein haben, ist eine Privatisierung 
nicht realistisch. 
Das Gute ist auch – und da kommt das Inst-
rument des Baurechts zum Zuge – wir haben 

ja beides; eigenen Boden und Boden im Bau-
recht. Das ist ein großer Vorteil. Ausschließlich 
Baurechte sehe ich persönlich aus einer Ge-
nossenschaftsperspektive durchaus proble-
matisch. Das Wertvollste, was wir besitzen, 
ist der Boden. Und auch wenn wir die Boden-
preise nicht in unseren Kostenmieten spiegeln, 
ist er gegenüber den Banken unsere größte 
Sicherheit. Finanzierungen für Gebäude und 
Boden sind völlig unproblematisch. Der Boden, 
der Eigentum der Dachgenossenschaft ist, 
steigert unsere Bonität ungemein. Wenn der 
Boden im Baurecht an uns vergeben worden 
ist, ist das nicht der Fall, weil die Banken dann 
wissen, dass der Boden irgendwann wieder an 
den Verpächter zurückgeht. Ich bin dennoch 
froh darüber, dass wir gewissen Boden bei 
einer Stiftung haben. Bei diesen Liegenschaf-
ten ist Spekulation dann völlig ausgeschlossen 
und die Stiftung übernimmt hier eine klare 
Wächterfunktion. Gäbe es beispielsweise 
einen Antrag in der Generalversammlung einer 
Genossenschaft, würde die Stiftung das mit-
bekommen, weil sie zu diesen Versammlungen 
eingeladen wird, darüber informiert wird, oder 
selbst Mitglied in der Genossenschaft ist. 

In Luxemburg gibt es zum Zeitpunkt unseres 
Gespräches keine gebaute Wohngenossen-
schaft. Es gibt eine Genossenschaft, die sich 
2016 gegründet hat, aber die hat es bisher 
nicht hinbekommen, sich baulich zu realisieren. 
Ein Grund dafür war, dass sie keinen Boden zu 
tragbaren Konditionen bekommen hat. Was 
waren die größten Hürden, die ihr zu bewälti-
gen hattet oder noch habt? 
Da muss ich etwas zurückgehen und noch vor 
unserer Gründungsgeschichte anfangen. Es 
gab hier in Basel kommunalen Wohnungsbau, 
der abgerissen werden sollte. Die Mieter*innen 
wollten dann ein Mietshäuser Syndikat grün-
den. Die Stadt Basel hat sich dagegengestellt, 
weil sie meinte: „Dieses Modell kennen wird 
nicht“. Das Einzige, was sich die Stadt vor-
stellen konnte, war, dass sich die Mieter einer 
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bestehenden Genossenschaft anschließen 
würden. Genossenschaften gibt es in der 
Schweiz seit über 100 Jahren. Sie sind ein er-
probtes Modell. Hier in der Schweiz muss man 
das „Was ist das eigentlich?“ gar nicht mehr 
erklären. Ich denke ein neues Modell einführen 
zu wollen, war eigentlich die Haupthürde. 
Auf dem Wohnungsmarkt hat die Stadt gar 
nichts mehr mit uns zu tun. Dort leiten wir auch 
unsere politische Legitimation ab.  Wir testen 
die Förderinstrumente der Stadt aus, aber ir-
gendwie funktionieren die für uns nicht, denn 
die Realität, die uns auf dem Immobilienmarkt 
entgegentritt, ist eine andere. Wenn die Stadt 
uns gerne fördern würde, müssten sie ihre 
Reglungen ändern. Das Mietshäusersyndikat 
Basel hat keinen einzigen Boden vom Kanton, 
und wir werden auch sonst nicht von der Stadt 
gefördert. Deshalb können wir uns auch sehr 
frei äußern. Das ist bei unserer Zusammenar-
beit mit der Stiftung Habitat zum Beispiel an-
ders. Das ist eine Partnerschaft zwischen zwei 
privaten Organisationen, mit denen wir andere 
Wege gehen können. 
Aber eine weitere große Hürde ist sicherlich, 
dass wir überhaupt an diese Projekte kom-
men und der Markt, der so verrückt spielt. Ur-
sprünglich gab es eine große Skepsis innerhalb 
der Genossenschaft, Wohnraum im Neubau zu 
errichten, weil man eher im Altbaubestand ak-
tiven Wohnschutz durch Eigentumsrechte be-
treiben wollte. Genossenschaften, die Neubau-
ten realisieren gibt es ja schon – das machen 
ja bereits andere – deshalb wollen wir uns ei-
gentlich eher um den Bestand kümmern. Aber 
dort hat uns die Bodenpreissteigerung dann 
irgendwann aus dem Rennen genommen. Wir 
konnten seit 2019 eigentlich keine freien Käu-
fe mehr tätigen. Ab diesem Zeitpunkt war dann 
klar, dass wir ein anderes Wachstumsfeld fin-
den müssen. Und dann macht man etwas, was 
man ursprünglich nicht vorhatte, und beginnt 
dann doch neu zu bauen. 
Auf einer anderen Ebene gibt es Hürden inner-
halb der einzelnen Projekte. Es ist immer ein 

Kampf, wenn man Hausgemeinschaften hat, 
die nicht stabil genug sind, und es ist eine gro-
ße Herausforderung, die so zu befähigen, dass 
die das können. Wir spüren auch stark, dass die 
Pionierphase von aktiven Hausgemeinschaften 
eine sehr kurze Halbwertszeit hat. Die Haus-
gemeinschaften sind zu Beginn sehr aktiv, aber 
wenn sie dann umgebaut haben und sich mit 
unserer Hilfe selbst gekauft haben, haben die 
plötzlich ganz interessante Ideen, wie zum Bei-
spiel Mietsenkungswünsche. 
Selbstverwaltung bringt auch große Defizite 
mit sich. Unser ursprüngliches Modell funktio-
nierte so, dass die verschiedenen Hausvereine 
alle Wohnungen anmieteten und dann wieder 
an die Bewohner*innen weitervermieteten. Das 
war deshalb problematisch, weil wir als Dach-
genossenschaft gar keinen Einfluss mehr auf 
Probleme wie beispielsweise Mobbing hatten. 
Teilweise konnten dann Menschen aus dem 
Wohnprojekt rausgeekelt werden und andere 
reingeholt werden, ohne dass wir etwas dage-
gen unternehmen konnten. Deshalb vermieten 
wir die Wohnungen jetzt immer direkt an die 
Bewohner. Wir möchten damit das Individuum 
vor der Gemeinschaft schützen. Ein Konflikt, 
der in einer Gemeinschaft ausbricht, zwischen 
der Mehrheit und beispielsweise einer oder 
zwei Mietparteien, wird dann nicht länger da-
durch gelöst, wer mehr Rückhalt in der Grup-
pe hat. Und durch die direkten Mietverträge 
bekommen wir diese Konflikte in erster Linie 
überhaupt mit, da das Mitglied zu uns kommen 
muss, um uns zu sagen, dass es sein Vertrag 
kündigen will. Diese Konflikte kommen nicht 
selten an den Tag und es gibt sicherlich mehr 
davon, als wir anfangs gedacht haben. Das ist 
definitiv eine Challenge von Selbstverwaltung. 
Wie geht man mit Konflikten um? Und wie geht 
man mit Einzelmeinungen um? 
Wir haben deshalb in der Dachgenossenschaft 
extra eine Konfliktlösungsgruppe für interne 
Mediationen. In Einzelhausprojekten – ich ken-
ne das selbst – werden solche Konflikte meis-
tens nicht nach außen getragen. Mitglieder, die 
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vielleicht am Anfang dabei waren, sind dann 
einfach irgendwann nicht mehr dabei. Bei uns 
eskalieren diese Konflikte dann auch oftmals, 
aber wir sind der Meinung, dass man sie aus-
halten muss. Denn wir reden immerhin noch 
über ein Grundbedürfnis. 

Die Matrix, die du gemeinsam mit Tobias Ber-
net entworfen hast, dient als Grundlage für 
einen Großteil meiner Arbeit. Als ich versucht 
habe die Aspekte der Dekommodifizierung und 
Selbstverwaltung zu quantifizieren, ist mir die 
Korrelation zwischen den beiden Aspekten in 
Bezug auf Wächterfunktionen aufgefallen: Auf 
der einen Seite können Wächterfunktionen 
dafür sorgen, dass Projekte nachhaltig dekom-
modifiziert handeln, aber auf der anderen Seite 
schwindet durch mehrere Wächterfunktionen 
auch die Autonomie der Projekte. 
In dem zweidimensionalen System ist das 
genauso, wie du es beschreibst. Eine hundert-
prozentige Autonomie plus Dekommodifizie-
rung gibt es eigentlich nicht. Das Modell, das 

dem am nächsten kommt, ist das Mietshäuser 
Syndikat in Deutschland. Dort ist die Auto-
nomie der einzelnen Hausvereine sehr stark, 
ohne dass darunter die Dekommodifizierung 
leidet. Eine Dachgenossenschaft hingegen 
macht klare Einschränkungen bei der Selbst-
verwaltung. Das muss sie auch machen, damit 
sie in der dreidimensionalen Matrix den An-
spruch an die Expansion erfüllen kann. Mit 
dieser dritten Dimension haben Tobi und ich 
das Prinzip irgendwann erweitert. Die Motiva-
tion dahinter war, dass wir uns gefragt haben: 
„Was ist eigentlich Solidarität?“. Und dann sind 
wir auf den Aspekt der Expansion gestoßen. 
Ein Hausprojekt zu gründen, setzt unglaublich 
viele Ressourcen voraus. Und dabei handelt 
es sich nicht nur um ökonomisches Kapital, 
sondern auch sehr stark um kulturelles und 
symbolisches Kapital. Das bezieht sich auf die 
Frage wie und wen die Städte unterstützen. 
In welcher Community muss eine Genossen-
schaft entstehen, damit sie förderfähig wird 
oder damit die Stadt in eine Verhandlung über 

hochgradig autonom/
selbstorganisiert
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selbstorganisiert

stark 
kommodifiziert

hochgradig 
dekommodifiziert

(temporär
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Anderer non-profit
Wohnraum 

Abb. 11
Selbstorganisation (y-Achse) und Dekommodifizierung (x-Achse) nach Balmer und Bernet (2015)
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ein Grundstück überhaupt einsteigt? Wer das 
in den Griff bekommen will, der muss auf So-
lidarität setzen und eine Expansionsstrategie 
verfolgen. Und dann wird Selbstverwaltung 
kleiner, das ist klar. Es gibt ganz spezifische 
Aspekte, bei denen man sich eigenstehen 
muss, dass Selbstverwaltung problematisch 
ist. 

Warum habt ihr in euerer ersten Matrix Eigen-
tumswohnungen als weniger selbstverwaltend 
als Genossenschaftswohnungen eingestuft? 
Bei Stockwerkseigentümerinnengemeinschaf-
ten bestimmen die Eigentümerinnen über ihren 
eigenen Wohnraum. Über die gemeinschaft-
lichen Flächen, wie Erschließungsflächen be-
stimmt die Eigentümerinnengemeinschaft. Bei 
Genossenschaften ist das gesamte Gebäude 
diesem kollektiven Eigentumsbegriff unter-
geordnet. Deshalb haben wir das damals so 
angesetzt. 

Und wie wäre das bei einem Eigenheim in Form 
eines Einfamilienhauses? Ist das nicht die 
höchste Form der Selbstverwaltung? 
Ja, das ist sicher richtig. Dort ist einfach die 
Frage: Kannst du dich selbst selbstverwalten? 
Aber bei Einfamilienhäusern, bei denen das 
Kollektiv aus einem Haushalt besteht, verwal-
tet dieser sich natürlich selbst. 

Bezogen auf die Dekommodifizierung habt ihr 
selbstgenutztes Wohneigentum als weniger 
kommodifiziert eingeschätzt als konventionel-
len Mietwohnungsbau. Liegt das daran, dass 
Mietwohnungen immer auch Einnahmen gene-
rieren?
Ja, aber da hat noch ein anderer Faktor mit-
gespielt. Selbstgenutztes Wohneigentum kann 
unter den richtigen Bedingungen theoretisch 
dekommodifiziert werden. So zum Beispiel 
Wohneigentum, das mit Baurecht oder Vor-
kaufsrechten zu Selbstkostenpreisen (also 
Erstinvestitionen, minus Abschreibungen, plus 
wertvermehrende Investitionen) kombiniert 

wird.  Wenn man diese Bedingungen ernst 
nimmt, dann wäre das meiner Meinung nach – 
und das ist durchaus eine politische Debatte 
– sogar gemeinnütziger Wohnungsbau. Wenn 
auch auf einem sehr eigentumsorientierten 
Level. Diese Modelle finden vor allem in länd-
lichen Regionen Anklang und eignen sich be-
sonders für Menschen, die sich dem Wunsch 
des Eigentums verschrieben haben. Man 
könnte durchaus behaupten, dass diese Pro-
jekte hochgradig dekommodifiziert sein kön-
nen. Das ist auch der Punkt, wo ich persönlich 
sage, dass ich nichts gegen selbstgenutztes 
Wohneigentum habe, das nicht vermietet wird. 
Solche Modelle kommen – was den Aspekt 
der Dekommodifizierung angeht – nah an die 
genossenschaftliche Wohnform heran und sie 
könnten durchaus politisch gefördert werden.  

Vielen Dank für das Gespräch, Ivo!
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Basel, Schweiz
Erhaltung und Sanierung eines Wohngebäudes von 1902
Kauf: 2015
Eigentümer: Genossenschaft Mietshäuser Syndikat 

Klybeckstrasse 101

Das Projekt in der Klybeckerstrasse ist das Pilotprojekt der Dachgenossenschaft. Auf einen ge-

planten Verkauf der Immobilie wurde die Genossenschaft von dem Betreiber des Copyshop im 

Haus aufmerksam gemacht. Die Eigentümerin des Gebäudes war „für die Ideen und Ziele des 

Mietshäuser Syndikats offen und hat der Genossenschaft das Haus zu einem akzeptablen Preis 

angeboten“.3 Dieser betrug 2,53 Millionen Schweizer Franken.4 Da die Organisationsform einer 

Genossenschaft dem Großteil der bestehenden Bewohner im Haus fremd war, wurden Mieter-

versammlungen und Hausfeste organisiert, um ihnen das Modell näher zu bringen. Seit dem 

Hauskauf im April 2015 wurden immer wieder kleinere Sanierungsarbeiten vorgenommen. 
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Die Bewohner der Klybeckstrasse 101 sind als Genossenschaftsmitglieder ge-

mäß Obligationenrecht jeweils mit einer Stimme in der Generalversammlung 

vertreten.5 

Die Genossenschaft wird von einem Vorstand geleitet, bei dem die unterschied-

lichen Hausgruppen jeweils mit einer Person vertreten sind. Der Vorstand be-

schließt unter anderem über mögliche Ankäufe und über die Aufnahme neuer 

Mitglieder. Er konstituiert sich selbst. 6 Der Präsident des Vorstands wird von der 

Generalversammlung gestimmt. Die Generalversammlung kann ebenfalls über 

die Abwahl eines Vorstandsmitgliedes oder eines Mitglieds der Revisionsstelle 

entscheiden. Darüber hinaus trifft die Generalversammlung unter anderem Ent-

scheidungen über mögliche Änderungen der Satzung und die Verwendung der 

Reinerträge.7

Zur Änderung der Statuten benötigt die Genossenschaft eine Genehmigung 

des Bundesamtes für Wohnungswesen.8 Die Dachgenossenschaft ist somit in 

ihrer Autonomie teilweise eingeschränkt. Über sämtliche Entscheidungen, die 

keine Statutenänderung erfordern, kann die Genossenschaft eigenständig ent-

scheiden. Darunter fällt auch der eventuelle Verkauf von Liegenschaften (siehe 

PP). 

Die Projekte der Genossenschaft Mietshäuser Syndikat werden nicht von der 

öffentlichen Hand gefördert. Die Förderinstrumente der Stadt würden bisher 

nicht passen, so Ivo Balmer.9

Die Zuweisung der Wohnungen unterliegt keinen öffentlichen Vergabekriterien. 

In ihrem Vermietungsreglement hat die Genossenschaft festgelegt, dass bei 

erstmaliger Vermietung durch die Genossenschaft „in erster Linie bereits Be-

wohnende, in zweiter Linie Personen aus der Initiativgruppe berücksichtigt“ 

werden sollen.10 Bei der Vergabe freiwerdender Wohnungen berücksichtigt die 

Genossenschaft vorrangig Kriterien, wie ob Bewerber zur Hausgemeinschaft 

passen, in der Lage sind für die Anteilsscheine aufzukommen und auf den güns-

tigen Wohnraum angewiesen sind. Auch die Dringlichkeit des Wohnungswech-
sels spielt eine Rolle.11
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Die Mietkostenberechnung erfolgt auf Grundlage des Kostenmietmodell der Stadt Zürich und 

setzt sich aus Fremd- und Eigenkapitalzinsen, Baurechtszinsen, Betriebskosten (Unterhalt und 

Verwaltung), Abschreibungen, Erneuerungsfonds (Sanierungsrückstellungen), sowie einem Soli-

daritätsbeitrag zusammen.12

Die Ausrichtung von Tantiemen oder Dividenden wird in den Statuten ausgeschlossen.13 Darüber 

hinaus werden Genossenschaftskapital und Anteilsscheine nicht verzinst.14 

Die Rückführung in die freie Marktwirtschaft der Immobilie an der Klybeckstrasse kann von zwei 

unterschiedlichen Wächterfunktionen blockiert werden. Die Genossenschaft übernimmt die ers-

te Wächterfunktion. In den Statuten wurde festgelegt, dass die Liegenschaften der Spekulation 

zu entziehen sind.15 Weiter heißt es: „Die Grundstücke und Liegenschaften der Genossenschaft 

sind grundsätzlich unverkäuflich“. 16 In manchen Fällen sei eine Ausnahme zulässig. Als Beispiel-

fall beschreibt Ivo Balmer ein Einfamilienhaus, das zu einer Wohngemeinschaft umgestaltet 

worden ist. Hier haben sich die Eigeninteressen der Bewohner mit den Bestimmungen der Dach-

genossenschaft nicht länger vereinbaren lassen. Das Haus wurde anschließend wieder an die 

Bewohner verkauft.17 

Eine weitere Wächterfunktion wird vom schweizerischen Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) 

übernommen. Mögliche Änderungen der Statuen müssen vom BWO genehmigt werden.18 Da der 

Verkauf der Immobilien mit den bestehenden Statuten nicht vollständig ausgeschlossen wird, 

nimmt die BWO als Wächter über mögliche Änderung dieser Statuten eine Teilwächterfunktion 

ein. 
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Die Genossenschaft verfolgt eine klare Expansionsstra-

tegie. Durch die einheitliche Finanzierung über die Dach-

organisation, lässt sich das Kapital zwischen den Projekten 

flexibel halten.19 Darüber hinaus wird in der Kostenmiete ein 

Solidaritätsbeitrag verrechnet, durch welchen neue Projekte 

entstehen können.20 Ein weiterer Vorteil der Dachgenos-

senschaft besteht darin, dass sich für eine Mietsenkung in 

einem Objekt sämtliche Genossenschaftsmitglieder einig 

sein müssten, nicht etwa nur die Bewohner des einzelnen 

Objektes. 
5

Wohngemeinnützigkeit

AW: 3 Punkte

PW: 2 Punkte
Eventuelles Restvermögen, das nach der Auflösung der 

Genossenschaft verbleiben würde, müsste „vollumfänglich 

einer Organisation mit gleicher oder ähnlicher Zielsetzung 

übereignet“ werden.21 
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Basel, Schweiz
Etappenweise Sanierung eines Wohngebäudes von 1898
Erste Phase Sanierung: 2018-2019
Eigentümer Gebäude: Genossenschaft Mietshäuser Syndikat 
Eigentümer Bauland: Stiftung Habitat

Elsässerstrasse 137

Die Stiftung Habitat schrieb 2018 fünfzehn Parzellen auf einem ehemaligen Gewerbeareal 

in Basel aus. Das Bestandsgebäude in der Elsässerstrasse 137 sollte dabei erhalten bleiben. 

Ein „loses Netzwerk junger Menschen, die zum Teil in vom Verkauf bedrohten Häusern lebten 

und den gemeinsamen Wunsch teilten, in einem selbstverwalteten Haus zu leben“,22 stieß auf 

die Ausschreibung. Die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch im Bestandshaus wohnenden 

Mieter wollten die Gruppe miteinbeziehen. Sie verstanden gemeinschaftliches Wohnen „eben 

nicht als ein Konzept, sondern als einen fortgehenden Prozess“.23 Sämtliche Entscheidungen 

mussten zwischen den bestehenden Bewohnern und den zusätzlichen zukünftigen Bewohnern 

abgestimmt werden. Die Gruppe wandte sich anschließend an die Genossenschaft Mietshäuser 

Syndikat. Diese sollte als Beraterin und Garantin fungieren. Nachdem die Stiftung Habitat das 

Projekt guthieß, wurden die zukünftigen Mieter nach einem kollektiven Beitritt Mitglieder der Ge-

nossenschaft. Teile der Sanierungsarbeiten wurden unter Anleitung von Fachkräften im Selbst-

bau erledigt.  
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Die Genossenschaft wird als Eigentümer des Gebäudes der Elsässerstrasse 

von zwei unterschiedlichen Wächtern in seiner Autonomie eingeschränkt. Zum 

einen wacht das Bundesamt für Wohnungswesen über mögliche Statutenän-

derungen der gesamten Genossenschaft (siehe AE1 Klybeckstrasse). Da das 

Grundstück der Elsässerstrasse 137 der Genossenschaft von der Stiftung Ha-

bitat im Baurecht zur Verfügung gestellt wurde24, übernimmt die Stiftung eine 

weitere vollumfängliche Wächterfunktion über das Wohnprojekt. Die Stiftung 

würde über mögliche Vorhaben der Genossenschaft erfahren, da sie zu den Ge-

neralversammlungen eingeladen wird und über Bestimmungen informiert wird. 

Als Eigentümerin des Bodens, könnte die Stiftung gewisse Entscheidungen 

unterbinden und schränkt die Genossenschaft für das Projekt an der Elsässer-

strasse in ihrer Autonomie ein. 

Siehe SB1 Klybeckstrasse.

Siehe SB2 Klybeckstrasse.

Siehe AE2 Klybeckstrasse.

Siehe AE3 Klybeckstrasse.
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Siehe AP1 Klybeckstrasse.

Siehe AP2 Klybeckstrasse.

Die Genossenschaft übernimmt die erste Wächterfunktion über die Immobilie. In ihren Statuten 

wurde festgehalten, dass sämtliche Liegenschaften in ihrem Eigentum, der Spekulation zu ent-

ziehen sind. Da mögliche Statutenänderungen vom Bundesamt für Wohnungswesen genehmigt 

werden müssen, übernimmt das BWO hier eine weitere Teilwächterrolle (siehe PP Klybeckstras-

se). 

Eine Rückführung der Immobilie in die freie Marktwirtschaft kann auch durch die anwachsende 

Größe der Genossenschaft zunehmend als unrealistisch eingestuft werden, so Ivo Balmer.25  Der 

freie Verkauf des Gebäudes in der Elsässerstrasse würde zusätzlich von der Stiftung Habitat blo-

ckiert werden können. Sie übernimmt als Baurechtverpächter eine weitere Wächterrolle. Sollte 

die Genossenschaft es trotz Genehmigungsklausel seitens des BWOs hinbekommen sich zu pri-

vatisieren oder das Haus auf dem freien Markt zu veräußern, würde das Bauland nach Ablauf des 

Baurechtsvertrages wieder in die Hände der Stiftung fallen. Eine passive Profitgenerierung mit 

der Elsässerstrasse 137 ist somit seitens der Genossenschaft ausgeschlossen und die Immobi-

lie (Gebäude und Boden) kann als nachhaltig dekommodifiziert eingestuft werden. 
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5

Wohngemeinnützigkeit

AW: 3 Punkte

PW: 2 Punkte

Siehe AW Klybeckstrasse.

Siehe PW Klybeckstrasse.

Kapitel 3 | Projekte



245

1

1

0
0

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

1

2

3

4

5

10

Kommerziell

Wenig autonom/
selbstorganisiert

Stark autonom/
selbstorganisiert

Nachhaltig
dekommodifiziert

Wohngemeinnützig
handelnd

Basel (CH)
Elsässerstrasse

Basel (CH)
Klybeckstrasse

Abb. 12
Das Projekt Klybeckstrasse und Elsässerstrasse in der Matrix
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Baugruppen in der Stadt Luxemburg 
2016 schrieb die Stadt Luxemburg zwei Grundstücke für Baugruppen – oder Baugemeinschaf-

ten, wie es in der Ausschreibung heißt – aus. Das erste Grundstück befindet sich im Stadtteil 

Bonnevoie, das zweite im Stadtteil Belair. Mit dieser Ausschreibung wollte die Stadt den Bewer-

bern die Möglichkeit bieten Wohntypologien zu realisieren, die auf dem freien Wohnungsmarkt 

nicht existieren.1 Die Vorteile von gemeinschaftlichem Wohnen wurden in der Ausschreibung um-

fänglich skizziert. Die Grundstücke konnten entweder im Erbpachtrecht oder durch einen Kauf 

erworben werden. In beiden Fällen behielt sich die Stadt ein Vorkaufsrecht von 12 Jahren vor.2 

Das Grundstück in Bonnevoie wurde an die Baugruppe  „Cohousing Bouneweg“ vergeben und 

das in Belair an die „Groupement d’Habitat Participatif COHEEM“. 3
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Luxemburg, Luxemburg 
Voraussichtlicher Einzug: Ende 2023 
Eigentümer Wohnungen und Gebäude: Privateigentum 
Eigentümer Bauland: Stadt Luxemburg 

Cohousing Bouneweg

Drei Parteien haben sich für die Baugruppe in Bonnevoie zusammengetan. Hany, Victor und 

Claude kannten sich bereits aus ihrer Zeit als Mitbegründer der Wohngenossenschaft AdHoc. 

Mit den Herausforderungen von gemeinschaftlichen Planungsprozessen waren sie durch ihre 

Erfahrungen bei der Genossenschaft bereits bekannt.4 Jedem Baugruppenmitglied wurde ein 

Stockwerk als individuelle Wohnung zugewiesen. Das Erdgeschoss besteht aus drei Gewerbe-

flächen, die wie die Wohnungen Privateigentum der Haushalte sind. Fassaden, Garten und Er-

schließungsflächen außerhalb der Wohnungen sind Eigentum der Eigentümergemeinschaft. 5 Die 

Baugruppe hat sich dazu entschieden das Grundstück im Erbpachtrecht zu übernehmen. Hinter 

dieser Entscheidung steckten damals vorrangig finanzielle und ideologische Motivationen.6 Das 

Konzept, mit dem die Baugruppe sich auf die Ausschreibung der Stadt beworben hatte, sah mehr 

gemeinschaftliche Flexibilität vor als letzten Endes gebaut wurde. Unter anderem konnte ein 

„Känguru“-Raum, der den Wohnungen bei Veränderung der Haushaltskonstellationen flexibel 

zugeordnet oder vermietet werden könnte, wenn für die Haushalte kein Bedarf bestehen würde, 

wegen des an den Erbbaurechtsvertrag gekoppelten Vermietungsverbotes, nicht realisiert wer-

den.7
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Als Eigentümer haben die Bewohner ein Mitspracherecht bei sämtlichen Ent-

scheidungen. 

Sie werden unmittelbar in sämtliche Entscheidungsprozesse miteinbezogen. 

Als Eigentümer ihrer Wohnungen, treffen sie Entscheidungen, die auf diesen 

Raum bezogen sind, eigenständig. Entscheidungen bezüglich Gemeinschafts-

eigentum (vertikale Erschließung, Fassaden und Garten) werden gemeinsam 

mit den anderen Eigentümern beschlossen. 

Durch die Entscheidung für eine Vergabe des Grundstückes im Erbbaurecht 

wirkt die Stadt Luxemburg als externer Wächter über die Eigentümer. An den 

Vertrag gekoppelt sind unter anderem die Bedingung, dass die Wohnungen als 

persönlicher Hauptwohnsitz genutzt werden müssen, ein Vermietungsverbot 

und ein Vorkaufsrecht seitens der Stadt. Der Vertrag sieht ebenfalls vor, dass 

die Baugruppe nach dreizehn Jahren ein „Angebot zum marktüblichen Preis“8 

für den Kauf des Grundstückes vorlegen kann. Im Falle eines Verkaufes an die 

Baugruppe wären die Wächterfunktion der Stadt Luxemburg und die damit ein-

hergehenden Einschränkungen der Eigentümer lediglich von temporärer Natur. 

Das Projekt wurde ohne öffentliche Fördermittel finanziert. Für den Bau nah-

men die Baugruppenmitglieder teilweise gemeinsame, teilweise individuelle 

Kredite auf. 9 

Die Vergabe der Grundstücke erfolgte durch einen Wettbewerb der öffentlichen 

Hand. Die übliche Vergabekriterien für geförderten Wohnungsbau der Stadt Lu-

xemburg musste die Bewerber hierfür nicht einhalten. 
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Die Wohnungen können, soweit der Erbpachtrechtsvertrag besteht, nicht vermietet werden und 

somit auch keine profitorientierten Mieten erwirtschaften. Sollten sich die Baugruppenmitglieder 

dazu entscheiden auf die Möglichkeit eines Grundstückkaufes nach 13 Jahren zurückzugreifen, 

würde das Vermietungsverbot entfallen und die Wohnungen könnten als Mietobjekte auf dem 

freien Markt angeboten werden. 

Entfällt, da Punkt AP1 nicht vollständig erfüllt ist. 

Die Wächterfunktion der Stadt Luxemburg ist potenziell von temporärer Natur. Im Erbpachtver-

trag sind ein Vermietungsverbot und ein Vorkaufsrecht für die Stadt vorgesehen. Dieses sieht 

vor, dass das Gebäude zum Kostenpreis an die Stadt verkauft werden müsste („Baukosten + Ver-

besserungen – Wertminderung durch Abnutzung“).10 Sollte der Erbpachtrechtsvertrag bestehen 

bleiben, bietet sich für die Baugruppenmitglieder keine Möglichkeit zur passiven Profitgenerie-

rung. Die Wächterfunktion der öffentlichen Hand würde sich bei einem Grundstückkaufes durch 

die Baugruppe auflösen. Da unklar ist, ob die Baugruppe diese Möglichkeit ergreift, ist die Wäch-

terfunktion daher potenziell temporär und wird mit drei Punkten bewertet. 
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0
Wohngemeinnützigkeit

Die Eigentumsform der Eigentümergemeinschaft lässt 

keinen Handlungsspielraum für eine Expansionsstrategie 

zu. Die Mitglieder haben für sich und gegebenenfalls ihre 

Erben bezahlbaren Wohnraum erschlossen. Sie beteiligen 

sich mit diesem Projekt nicht aktiv an der Schaffung von zu-

sätzlichem bezahlbarem Wohnraum, sondern beschränken 

sich bei der Versorgung auf die Eigentümer der Wohnungen 

innerhalb des bestehenden Projekts.   

Sollte der Erbpachtvertrag bestehen bleiben, würde das 

Gebäude bei Verkaufsabsichten oder nach Ablauf der Ver-

tragszeit zum Kostenpreis an die Stadt Luxemburg verkauft 

werden. Der Erlös würde an die Baugruppenmitglieder (ge-

gebenenfalls ihre Erben) zurückgehen. Ob das Grundstück 

dauerhaft zur Erschließung von bezahlbarem Wohnraum 

genutzt wird, unterliegt (bei Nichtauflösung des Erbpacht-

vertrags) der Stadt Luxemburg und nicht den Mitgliedern 

der Baugruppe. Sie selbst können somit – innerhalb dieses 

Projektes und unter den bestehenden Konditionen ihres 

Eigentümermodells – weder aktiv noch passiv wohnge-

meinnützig handeln. 
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Abb. 13
Das Projekt Cohousing Bouneweg in der Matrix

Kapitel 3 | Projekte



252

De WG Projet
Das Projekt de WG-Projet (deutsch: Das Wohngemeinschaftsprojekt) ist eine Initiative des Ver-

eins LIFE mit dem Ziel, den Zugang zu bezahlbarem Mietwohnungsbau (vorrangig in Form 

von Wohngemeinschaften) zu erleichtern. Entstanden ist das Projekt aus der Erkenntnis, dass 

Wohngemeinschaften sich leichter umsetzen lassen, wenn es zwischen den Bewohnern und 

den Vermietern eine verwaltende Instanz gibt: Der Verein mietet die Wohnungen beim Vermieter 

und vermietet sie anschließend an die Wohngemeinschaftsbewohner weiter. Diese Art von Ver-

waltung bietet einige Sicherheiten für den Eigentümer (z.B. in Form von pünktlichen Mietzahlun-

gen). Neben der Weitervermietung hat der Verein seine Tätigkeit mit der Zeit auf den Ankauf von 

Wohngebäuden ausgedehnt. Bei Wohngebäuden, die Eigentum des Vereins sind, können andere 

Wohntypologien realisiert werden als in Häusern, bei denen sie lediglich als Verwalter tätig sind. 

Ein diverseres Angebot an Wohntypologien sei wichtig, so Gary Diderich, denn auch wenn das 

Projekt sich zu Beginn vorrangig auf Wohngemeinschaften fokussieren wollte, haben die Woh-

nungskrise und der Mangel an Alternativen dazu geführt, dass vermehrt Menschen auf der Suche 

nach bezahlbarem Wohnraum waren, die sich nicht vorstellen konnten in einer Wohngemein-

schaft zu wohnen.1 
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Gary Diderich ist Co-Sprecher der Partei déi 

Lenk. Als Mitglieder der LIFE ASBL war er 

Mitinitiator für „de WG-Projet“. In diesem Ge-

spräch geht es um die Vor- und Nachteile der 

unterschiedlichen Modelle des Projektes, um 

Finanzierungen und Konflikte der Wohngemein-

schaften und darum, wie das Projekt versucht, 

auch für solche Menschen Lösungen zu finden, 

die eigentlich gar nicht in Wohngemeinschaften 

wohnen wollen.  

21.06.2023

Gespräch mit Gary Diderich
CZ: Wie ist das Projekt „De WG-Projet“ ent-
standen?
GD: Ein konkreter Anlass für das Projekt war, 
dass wir eine Unterkunft für einen Freiwilligen 
brauchten, der bei einer Organisation ge-
arbeitet hat, bei der ich auch gearbeitet habe. 
Wir sind dann auf ein Haus gestoßen, das eine 
relativ günstige Miete hatte. Also haben wir 
angedacht, dort eine Wohngemeinschaft für 
Freiwillige, die bei uns und auch in anderen Or-
ganisationen arbeiten, zu organisieren. Damit 
die nicht wie auf einer Insel wohnen, wollten 
wir die Bewohner mit einigen Ansässigen mi-
schen. Und über diese Erfahrung haben wir 
gelernt, dass das Modell einiges erleichtert. Ich 
weiß aus eigener Erfahrung, was es heißt in Lu-
xemburg eine Wohngemeinschaft zu gründen. 
Es ist meistens nicht besonders leicht einen 
Eigentümer zu finden, der überhaupt bereit ist 
sein Haus einer Wohngemeinschaft zur Ver-
fügung zu stellen. Mittlerweile sind weniger die 
Eigentümer das Problem, sondern mehr die 
Gemeinden. 
Dass der Mietvertrag über den Verein läuft und 
nicht direkt zwischen Eigentümer und Mietern 
abgeschlossen wird, hat viele Vorteile. Einer 
davon, ist, dass auch Menschen die REVIS2 
beziehen, in Luxemburg bei einem Verein ein 

Zimmer in einer Wohngemeinschaft anmieten 
können. Bei Wohngemeinschaften, die einen 
direkten Mietvertrag mit dem Eigentümer ab-
schließen funktioniert das nicht. 
Wir haben auch bei unserem ersten Projekt 
gemerkt, dass wir die Miete für das komplette 
Haus relativ leicht über die Mieteinnahmen der 
Zimmer in der Wohngemeinschaft aufbringen 
können, sogar inklusive eines kleinen Plus-
ertrages, mit dem wir für unsere Verwaltungs-
kosten aufkommen können. Seit diesem ersten 
Projekt, hatte ich ständig diese Idee im Kopf, 
das vielleicht öfter zu machen. Ein Mitglied der 
LIFE ASBL3 hat dann noch ein anderes Haus 
gefunden, und wir dachten uns: „Warum sol-
len wir uns darauf nicht einfach auch bewer-
ben?“ Der Eigentümer dieses Hauses hat auf 
die privaten Anfragen gar nicht erst reagiert, 
sondern ausschließlich auf unsere. Und so hat 
der Verein seine erste Wohngemeinschaft auf 
die Beine gestellt, ohne dass ein wirkliches 
Projekt dahinterstand. Die ASBL kann einige 
Dinge vereinen, die es für beide Parteien leich-
ter macht, sowohl für die Eigentümer als auch 
für die Bewohner. Also haben wir das Projekt 
in die Wege geleitet, mit der Idee, dass wir so 
wenig wie möglich und so viel wie nötig in das 
Mietverhältnis eingreifen. Uns ist wichtig, dass 
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die Wohngemeinschaften an sich so autonom, 
solidarisch und verantwortungsbewusst wie 
möglich funktionieren und dass wir über den 
Verein mehr Wohngemeinschaften ermögli-
chen, weil mehr Eigentümer bereit sind an uns 
zu vermieten. Bei uns haben sie die Sicherheit, 
dass die Miete pünktlich bezahlt wird und dass 
sie ihr Haus in einem guten Zustand zurückbe-
kommen. 
Das Modell hat auch praktische Vorteile. Im 
Normalfall muss in einer Wohngemeinschaft 
beispielsweise immer ein einzelner Bewohner 
den Internetanschlussvertrag unterzeichnen.  
Wenn diese Person auszieht, dann müssen die 
ganzen Verträge umgeändert werden. Bei uns 
läuft das alles über den Verein.

Das heißt im Endeffekt gibt es einen Mietver-
trag zwischen dem Verein und dem Eigen-
tümer und dann Mietverträge zwischen den 
jeweiligen Bewohnern und dem Verein? 
Ja, genau. 

Neben diesem Mietmodell kauft ihr als Verein 
auch selber Häuser, um sie anschließend zu 
vermieten.  
Ja. Das hat sich entwickelt, als wir mitbekom-
men haben, dass wir als ABSL, die gleiche 
Subventionierung vom Staat bekommen kön-
nen, wie eine Gemeinde. Das sind 75 % der 
gesamten Kosten. 2019 haben wir in Zolwer 
das erste Haus gekauft. Dort gibt es zwei Kü-
chen und sieben Schlafzimmer. Wir haben uns 
dazu entschieden, diese Wohngemeinschaft 
ausschließlich für junge Menschen zu öffnen, 
bei denen oft unklar ist, ob sie wirklich gemein-
schaftlich wohnen wollen, oder ob sie sich aus 
einer finanziellen Not heraus für eine Wohnge-
meinschaft entscheiden. Wir haben das Haus 
so konfiguriert, dass jedes Schlafzimmer ein 
eigenes Badezimmer zugeschlossen bekom-
men hat. Damit wollten wir einen potenziellen 
Konfliktraum des gemeinschaftlichen Woh-
nens umgehen. 

Gibt es neben dem Projekt in Zolwer noch an-
dere Projekte? 
Zolwer ist das erste Projekt, das nun offen und 
auch bewohnt ist. Wir haben noch ein anderes 
Haus gekauft, für das wir noch keine Zuschüs-
se bewilligt bekommen haben. Da hatten wir 
das Glück einen großen Privatkredit zu be-
kommen und konnten das Haus somit kaufen. 
Hätten wir für die Finanzierung mehr Zeit ge-
braucht, wären die Vorbesitzer wahrscheinlich 
irgendwann abgesprungen. Wir werden jetzt 
innerhalb der nächsten Wochen eine Antwort 
für die Subventionierung erhalten und werden 
dann spätestens nach dem Sommer mit den 
Renovierungsarbeiten beginnen. Bei diesem 
Haus werden wir ein anderes Konzept verfol-
gen und es wird nicht ausschließlich für junge 
Menschen angeboten werden. 
Vor zwei Monaten haben wir ein weiteres Haus 
von einem Immobilienentwickler gekauft. Das 
ist für uns natürlich viel weniger Aufwand, denn 
die Renovierungsarbeiten kosten uns immer 
viel Zeit und Geld. Ein Haus von einem Immobi-
lienentwickler ist vom Budget her vorausseh-
barer. Daneben haben wir noch andere Projek-
te in der Planung. Eins davon ist in Niederkorn. 
Wir versuchen aber auch bestehende Häuser 
oder Bauland zu kaufen. 

Eines der Projekte, von denen du gerade ge-
sprochen hast, wurde erstmal mit einem Pri-
vatkredit finanziert. Wie funktioniert die Finan-
zierung bei euch allgemein? Wo kommt das 
Geld her, um diese Projekte zu kaufen und wie 
werden die Kredite abbezahlt? 
Da die Projekte der ASBL mit 75% seitens des 
Staates bezuschusst werden, bekommen wir 
die restlichen 25% ohne Probleme von der 
Bank geliehen. Bei Etika fragen wir uns dann 
meistens noch eine zusätzliche Bonifikation 
auf den Zinsen an. Den Kredit über die 25% 
zahlen wir über 20 Jahre mit den Mietein-
nahmen ab. Danach gehört das Gebäude uns. 
Wenn nach einiger Zeit wieder Renovierungs-
maßnahmen anstehen, können wir erneut eine 
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Subventionierung des Staates anfragen. Um 
solche Arbeiten durchzuführen, brauchen wir 
dann wahrscheinlich keine zusätzlichen Kredi-
te mehr. 

Berechnet ihr die Miete so, dass sie aus-
schließlich das eigene Haus abbezahlt, oder 
rechnet ihr einen Plusbetrag hinzu, mit dem 
weitere Projekte finanziert werden können? 
Zurzeit wird die Miete so berechnet, dass sie 
etwas mehr als den Kredit abdeckt, weil wir 
noch gar nicht wissen, mit welchen unvorher-
sehbaren Ausgaben wir rechnen müssen. In 
Zolwer hatten wir erst kurz geöffnet, als der 
Kanal nach außen bereits verstopft war. Wenn 
wir wüssten, dass die Miete noch bezahlbar 
wäre, dann würden wir sicherlich noch mehr 
Spielraum miteinkalkulieren. Wegen der finan-
ziellen Unterstützung der öffentlichen Hand ist 
dieser Spielraum jedoch auch begrenzt. 

Welche Bedingungen sind an diese 75%ige 
Subventionierung gekoppelt? 
Das Abkommen, das wir unterschreiben, ver-
pflichtet uns dazu, dass wird die Immobilie 40 
Jahre lang nicht verkaufen dürfen. Wir müssen 
auch nachweisen, dass wir die Energiestan-
dards einhalten, also dass sich das Haus in den 
ersten vier Energieklassen befindet. Darüber 
hinaus dürfen wir bei der Überschussgenerie-
rung maximale 3% nicht übersteigen. Diesen 
Überschuss dürfen wir erwirtschaften, damit 
wir beispielsweise für unvorhersehbare Repa-
raturen aufkommen können.  
Es liegt gerade ein Gesetzesentwurf vor, um 
diese Subventionierung anders zu regeln. Zur-
zeit ist es so, dass Gemeinden, SNHBM und 
FDL diese Förderungen bekommen und dafür 
ihre Miete an das Einkommen der Bewohner 
anpassen müssen. Der Schlüssel ist etwas 
komplizierter, aber die Miete beträgt circa 33% 
des Haushaltseinkommens. An diese Mietkal-
kulation muss man sich zurzeit als ASBL nicht 
halten, weil argumentiert wurde, dass es nicht 
sicher ist, ob Vereine mit dieser Kalkulation ih-

ren Kredit abbezahlen können. Als ASBL kann 
man also relativ frei über die Miete entschei-
den. Die einzige Einschränkung ist eben die, 
dass wir nicht zu viel Überschuss generieren 
dürfen. Der vorliegende Gesetzesentwurf sieht 
nun vor, dass auch Vereine ihre Mieten an das 
Einkommen anpassen müssen. Wenn die Miet-
einnahmen nicht reichen, um das investierte 
Kapital (+3% Überschüsse) zu decken, wird 
die Differenz vom Wohnungsbauministerium 
kompensiert.  
Auch eine Belegungsbindung für unsere Woh-
nungen gibt es mit der aktuellen Gesetzeslage 
nicht. Das wird sich mit dem neuen Gesetzes-
entwurf auch ändern. Allerdings muss man 
sagen, dass diese Vergabekriterien nicht son-
derlich restriktiv sind, da etwa die Hälfte der 
Bevölkerung von diesen Kriterien abgedeckt 
ist. 

Wenn die 40-jährige Frist abgelaufen ist, wärt 
ihr in eurer Mietgestaltung und in eurer Ent-
scheidung über den Verkauf der Immobilien 
völlig frei. 
Ja, es sei denn wir unterschreiben beispiels-
weise nach 20 Jahren ein neues Abkommen, 
weil wir Geld für eine Wärmepumpe brauchen. 
Dann sind wir erneut gebunden. Das Ziel unse-
rer ASBL ist die Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum. Eigentlich würden wir die Mieten 
teilweise noch tiefer ansetzen wollen. 

Oft gibt es bei Wohnprojekten, wie beispiels-
weise bei Genossenschaften, bei denen die 
Mitgliederschaft hauptsächlich aus Mietern 
im eigenen Haus besteht, die zu Beginn gute 
Ideen hatten und auf Wachstum bauen wollten. 
Nach einer Zeit handeln die dann doch eher 
aus Eigeninteresse und nach der Entschuldung 
erfolgen dann oft Mietsenkungen, anstatt dass 
mit den Mieteinnahmen Kapital zur Expansion 
generiert wird. Bei euch ist das durch die Form 
der ASBL natürlich anders. Aber wie geht ihr 
mit dem Thema der Expansion um? 
Wir haben sicherlich eher die Tendenz, die 
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Mieten nicht zu sehr zu senken. Bei unserem 
Projekt bewegen sich die Warmmieten für ein 
Zimmer zwischen 350 und 600 Euro. In die-
sem Raum wollen wir uns bewegen. Unter 350 
Euro werden wir nicht gehen, selbst wenn wir 
es könnten. Soweit es gesetzlich möglich ist 
Überschüsse zu generieren, tun wir das auch, 
um neue Projekte zu kaufen. 
Wir haben das Projekt mit 2.000 Euro ge-
startet. Wir hatten also kaum Kapital und zu 
Beginn zwei Häuser, die wir ausschließlich ver-
waltet haben. Heute sind wir Eigentümer von 
drei Häusern und verwalten circa 50 weitere. 
Wir haben einen riesigen Haufen Schulden. 
Das Ziel des Projektes besteht darin, über die 
Weitervermietung und den Ankauf gemein-
schaftliches und bezahlbares Wohnen zu 
erschließen. Wir streben auch Variation und 
Innovation in den gemeinschaftlichen Wohn-
formen an. Bei den Projekten, bei denen wir 
nicht selbst Eigentümer der Häuser sind, son-
dern lediglich als Verwalter tätig sind, gestaltet 
sich das natürlich schwieriger. Es sei denn, der 
Eigentümer ist offen und gestattet uns, das 
Haus umzubauen. Meistens sind es typische 
Einfamilienhäuser mit drei Schlafzimmern 
und einem Badezimmer. Daher wollen wir bei 
den Projekten, die wir selbst kaufen oder neu 
bauen, jene Strukturen errichten, die wir nicht 
in den Mietobjekten realisieren können. Daher 
haben wir in Zolwer beispielsweise jedem Zim-
mer ein individuelles Badezimmer zugeschlos-
sen. In Niederkorn planen wir sieben eigen-
ständige Einzimmerwohnungen mit einem 
großen gemeinschaftlichen Wohnzimmer mit 
Küche, die sich rechtlich gesehen in einem 
Einfamilienhaus befinden. Da bewegen wir 
uns von unserem eigentlichen Ideal als Wohn-
gemeinschaftsprojekt etwas weg. Die Idee ist 
eigentlich, dass die Bewohner, wenn sie Be-
such bekommen, das große Wohnesszimmer 
nutzen können und die Hausgemeinschaft 
einen Raum hat, in dem sie zusammenkommen 
kann. Die Wohnungskrise – und auch unsere 
nicht vorhandene Fähigkeit „Nein“ zu sagen 

und Menschen in Not nicht zu helfen – hat 
unser Projekt in eine andere Richtung gelenkt. 
In unseren Wohngemeinschaften leben mitt-
lerweile viele Menschen, die sich nicht frei für 
eine solche Wohnform entschieden haben. 
Daher wollen wir auch Wohnformen schaffen, 
bei denen es zwar nach wie vor möglich ist 
eine Gemeinschaft aufzubauen, wo jedoch das 
Konfliktpotenzial reduziert ist. Bei manchen 
Projekten haben wir die Möglichkeit nicht, sol-
che Wohnformen zu realisieren. Dort gibt es 
dann öfter mal Probleme mit Menschen, die 
nicht auf eine solche Art wohnen können. Die-
se Menschen wollen wir dann in die anderen 
Projekte umsiedeln, in eine Konfiguration, die 
besser auf sie zugeschnitten ist. 

Wie funktioniert die Zuweisung der Wohnun-
gen? Melden sich Interessenten bei euch und 
ihr weist sie anschließend in den Projekten zu? 
Sie melden sich bei uns, aber wir weisen sie 
keinen Zimmern zu. Sie können sich auch bei 
den Wohngemeinschaften direkt melden. Der 
transparente, offene Prozess läuft so ab: Woh-
nungssuchende schreiben sich bei uns ein. 
Wenn ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft 
frei wird, fragen wir die Wohngemeinschaft, 
nach wem sie suchen. Die Wohngemeinschaf-
ten geben uns dann Merkmale (wie Sprache, 
Alter, Geschlecht, Motivation, …), die von den 
zukünftigen Bewohnern erfüllt sein sollen. 
Wir sehen in unserer Liste nach, wer auf die-
ses Profil passen könnte. Danach bringen wir 
die Wohngemeinschaft und die Wohnungs-
suchenden in Verbindung. Es gibt einen Be-
sichtigungstermin und dann entscheiden 
beide Parteien, ob sie sich ein Zusammenleben 
vorstellen könnten. Die Entscheidungsgewalt 
liegt klar bei den bestehenden Bewohnern der 
Wohngemeinschaft. 
Bei einem neuen Haus suchen wir nach sinn-
vollen Kriterien, wen wir als anfängliche Be-
wohner in diesem Projekt vorziehen. Das ist 
oftmals so, dass wir in bestehenden Wohnge-
meinschaften sehen, dass Konfigurationen we-
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gen einer Partei nicht passen. Dann versuchen 
wir diese Person in dem neuen Projekt unter-
zubekommen und dann gemeinsam mit ihr die 
Konfiguration auszuwählen, die zu ihr passen 
würde. Es kann aber auch sein, dass die Per-
son die Arbeitsstelle gewechselt hat, und wir 
ihr die Möglichkeit geben wollen, näher an ihrer 
neuen Arbeit zu wohnen. 
Wir achten auch darauf, dass die neuen Be-
wohner wissen, was der bestehenden Wohn-
gemeinschaft wichtig ist. Eine Gruppe gärtnert 
gerne gemeinsam oder feiert gerne zu Hau-
se, einer anderen ist es wichtig, ein ruhiges 
Alltagsleben zu führen. Wir wollen den drei 
Aspekten Autonomie, Verantwortung und 
Solidarität so gut wie möglich nachkommen. 
Das funktioniert unserer Meinung nach nur 
dann, wenn Menschen ihre Wohngemeinschaft 
eigenständig gestalten und selbst darüber 
entscheiden, wie sie ihr Zusammenleben ge-
stalten. 

Stichwort Autonomie: Welche Entscheidungen 
können die Bewohner neben der Zuweisung 
der Zimmer noch treffen? Können sie sich bis 
auf die Gestaltung der Miete komplett selbst-
organisieren? 
Eigentlich könnten sie ihre Miete sogar inner-
halb des Projektes umgestalten. Die Frage ist 
immer, wie die Miete pro Zimmer berechnet 
wird, wenn unterschiedliche Zimmergrößen 
und Lagen in einer Wohngemeinschaft zu-
sammenkommen. Zur Vereinfachung haben wir 
eine Formel nach Quadratmetern (Zimmergrö-
ße und Anteil an der gemeinschaftlichen Flä-
che) aufgestellt. Wenn eine Wohngemeinschaft 
sich einig ist, dass sie gar keine Unterschiede 
in der Miete haben will und dass alle Bewohner 
den gleichen Preis bezahlen, dann können wir 
das für dieses Projekt umändern. 
Die Bewohner sind in dem Sinne bei allem au-
tonom, was nicht den Vertrag mit dem Eigen-
tümer beeinflusst oder die Nachhaltigkeit der 
Wohngemeinschaft in Frage stellt. Wenn eine 
Wohngemeinschaft sich beispielsweise dazu 

entscheidet, zugunsten erhöhter Biodiversität 
den Garten wild wachsen zu lassen, das aber 
für den Eigentümer und die Nachbarn nicht in 
Frage kommt, dann unterbinden wir das, da wir 
sicherstellen wollen, dass wir den Mietvertrag 
mit dem Eigentümer verlängert bekommen. 
Wir haben auch beispielsweise ein Haus, bei 
dem die Eigentümerin sagt, sie vermietet es 
uns, aber will eigentlich nichts investieren. Da 
hatten wir die Idee das Dach zu isolieren, um 
dort weiteren Wohnraum anzubieten. Das woll-
te die Wohngemeinschaft jedoch nicht, selbst 
wenn der Umbau bedeutet hätte, dass sie 
weniger Miete gezahlt hätten und wir für eine 
weitere Person Wohnraum geschaffen hätten. 
Da geht der Aspekt der Autonomie manchmal 
schon sehr weit. 

Wenn Menschen gemeinsam wohnen, gibt es 
immer Konflikte. Gibt es bei euch im Verein 
eine Person, die sich als Mediator um diese 
Konflikte kümmert? 
Seit diesem Jahr haben wir einen Vertrag mit 
dem Familienministerium abgeschlossen. Da-
rüber haben wir eine komplette Sozialarbeiter-
stelle finanziert bekommen, die uns erlaubt 
eine Person an Bord zu haben, die bei solchen 
Konflikten eingreifen kann. 
Die 50 Häuser sind auf fünf unterschiedliche 
Ansprechpartner aufgeteilt. Die Ansprechpart-
ner bekommen diese Konflikte mit und ent-
scheiden, wie sie agieren, und ob sie die Wohn-
gemeinschaft anrufen, selbst dorthin gehen, 
oder die Sozialarbeiterin mitnehmen. 
Tatsächlich gibt es weniger Wohngemein-
schaften, bei denen es Konflikte gibt, als sol-
che, bei denen es keine gibt. Aber wenn Kon-
flikte aufkommen, dann sind sie meistens sehr 
anstrengend. Eine Wohngemeinschaft, bei der 
es einen Konflikt gibt, nimmt meistens so viel 
Kraft und Zeit in Anspruch, wie zwanzig die kei-
ne haben. Deshalb lassen wir den Bewohnern 
auch so viel Freiraum bei der Entscheidung, 
wer bei ihnen einzieht. 
Wir haben natürlich unsere sozialen Ideale, 
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aber wenn sich eine Wohngemeinschaft dazu 
entscheidet nur Bewohner aufzunehmen, die 
Luxemburgisch sprechen, dann schicken wir 
ihnen ausschließlich luxemburgsprachige 
Menschen. Wenn das dazu beiträgt, dass das 
gemeinschaftliche Wohnen funktioniert, dann 
nehmen wir das hin.  

Du meintest vorhin, dass es zurzeit keine Ver-
gabekriterien durch die öffentliche Hand, bei 
den Wohnungen gibt, die der Staat mitfinan-
ziert. Wie ist das bei den Wohnungen, die ihr 
selbst anmietet? 
Wir gestalten diese Kriterien selbst. Das erste 
Kriterium ist, dass die zukünftigen Bewohner 
in einer Wohngemeinschaft wohnen wollen. 
Dann schreiben wir noch andere Dinge dazu, 
die eher auf finanzielle Situationen abzielen. 
Die sind allerdings nicht exklusiv. Auch jemand, 
der einen privilegierten Hintergrund hat, aber 
in einer Wohngemeinschaft wohnen will, kann 
in unseren Projekten wohnen. Das wird in den 
Häusern, die wir kaufen auch nach der Geset-
zesänderung für die breite Mittelschicht noch 
der Fall sein. Diese Personen werden dann nur 
eine höhere Miete zahlen und damit mehr zur 
Finanzierung beitragen. 

Es gibt auch Menschen, die sich aus nicht fi-
nanziell motivierten Gründen für eine solche 
Wohnform entscheiden. Meine Mutter zum 
Beispiel, die würde später gerne in einer Wohn-
gemeinschaft wohnen, hat aber wahrscheinlich 
ein zu hohes Einkommen, um diese Vergabe-
kriterien zu erfüllen.  
Das ist eigentlich auch unser Ansatz als „WG-
Projet“. Wir denken, dass die Solidarität, die 
innerhalb dieser Gemeinschaften entstehen 
kann, über den Wohnraum hinauswirken kann. 
Das soziale Kriterium soll also nicht das einzige 
Kriterium sein. Das läuft oft auf den Terminus 
der sozialen Mischung hinaus – ein Terminus, 
den ich eigentlich nicht mag. Aber es geht 
schon darum, dass unterschiedliche Profile zu-
sammenkommen können. Es gibt bei uns viele 

Beispiele, bei denen sich Bewohner gegensei-
tig geholfen haben und sich gegenseitig wei-
tergebracht haben. Das kann beispielsweise 
sein, dass eine Person anderen Bewohnern mit 
Sprachen hilft und dafür auf einer anderen Sei-
te von der Gemeinschaft unterstützt wird. Da-
her denken wir eigentlich, dass Wohngemein-
schaften ein gutes Modell für Luxemburg sind. 

Absolut. Einige Fragen noch zu eurer ASBL. Die 
Überschüsse dürft ihr euch als Vereinsmitglie-
der nicht ausbezahlen, oder? 
Nein, die müssen in der ASBL bleiben und den 
Zwecken des Vereins zugutekommen. 

Was würde mit dem Restvermögen passieren, 
wenn sich der Verein aus irgendwelchen Grün-
den auflösen würde?
Die Generalversammlung der ASBL würde 
darüber entscheiden, wem dieses Geld zu-
gewiesen werden würde. Zurzeit steht das so 
in unseren Statuten. Es gibt auch Statuten wo 
bereits festgeschrieben ist, an welche Orga-
nisation dieses Restvermögen gehen würde. 
Klar ist jedoch, dass es nicht an Privatpersonen 
ausbezahlt werden kann und dass es immer 
einem sozialen Zweck zukommen würde. Wir 
müssten dann entscheiden, ob wir das Geld 
einer Wohnungshilfe oder beispielsweise einer 
ASBL wie „Ënnerdaach“ geben würden. 
Wenn wir Konkurs anmelden müssten, weil wir 
unsere Kredite nicht mehr bezahlen könnten, 
dann müssten Staat und Bank darüber ent-
scheiden, wie sie mit dem Immobilienvermö-
gen umgehen würden. Aber den Fall gesetzt, 
dass wir komplett entschuldet sind und die an 
die Subventionierung gebundene 40-jährige 
Frist, in der wir die Häuser nicht verkaufen dür-
fen, abgelaufen wäre, dürfte die Organisation, 
der wir unser Vermögen zur Verfügung stellen, 
frei darüber entscheiden, was mit den Häusern 
passiert. 

Muss das Geld an eine Organisation gehen, die 
sich zweckmäßig der Schaffung von bezahlba-
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rem Wohnraum verschreibt? 
Nein. Wir könnten uns auch beispielsweise da-
für entscheiden, das Vermögen an „SOS Faim“ 
zu übergeben und würden damit Entwick-
lungshilfe unterstützen. 

Eine andere Frage: Habt ihr einige von euren 
Projekten im Erbbaurecht gekauft? 
Zurzeit gibt es noch keine Projekte im Erb-
baurecht. Wir diskutieren gerade mit den Ge-
meinden über ein Modell, bei dem sie ein Haus 
kaufen würden und es uns dann im Erbbau-
recht umsonst für mindestens dreißig Jahre zur 
Verfügung stellen würden. Wir würden dann 
die Verwaltung übernehmen und uns darum 
kümmern dieses Haus bewohnbar zu machen. 
Diese Modelle denken wir gerade an, aber es 
gibt noch keine konkreten Projekte.   

Super. Soweit zu meinen Fragen. Gibt es noch 
etwas, das du loswerden willst?
Ja, vielleicht eher eine Idee. Die Subventio-
nierung des Staates schließt nicht aus, dass 
Menschen sich zusammentun und ein Haus 
finden, in dem sie wohnen wollen und dann die 
Planung selbst gestalten und anschließend 
an uns treten, damit wir es kaufen. Dieses Mo-
dell schwirrt schon seit einiger Zeit in meinem 
Hinterkopf. Es geht darum, Menschen zu mo-
tivieren sich in kleinen Gruppen zusammen-
zufinden, die sich anschließend um ein Haus 
kümmern. Natürlich werden sie nicht Eigentü-
mer, und ab dem Moment des Einzuges haben 
sie auch nicht mehr Mitspracherecht als die 
Bewohner in unseren anderen Projekten. Das 
kann auch interessant sein für Menschen, die 
gar nicht in diesen Projekten wohnen wollen. 
Zum Beispiel für Architekturstudenten, oder 
Menschen, die ein ehrenamtliches Projekt star-
ten wollen, bei dem sie am Ende ein ganz kon-
kretes Ergebnis sehen. Prinzipiell sind solche 
Projekte auf jeden Fall möglich. Ich persönlich 
finde es eine große Chance, dass wir in Luxem-
burg auf die 75% des Staates zurückgreifen 
können. Wenn man dieses Abkommen unter-

schrieben hat, und man irgendwelche Ausga-
ben hat, reicht man die beim Ministerium ein 
und bekommt dann 75% davon rückerstattet. 
Das Einzige, was bei diesem Modell zur Schaf-
fung von bezahlbarem Wohnraum seitens des 
Staates nicht bedacht wird, ist, wer die ganze 
Arbeit erledigt. Wir machen das ehrenamtlich, 
aber größere Strukturen kalkulieren erstmal, 
ob sie eine Arbeitsstelle damit finanziert be-
kommen. Und da das nicht der Fall ist, gehen 
sie solche Projekte gar nicht erst an. 

Es ist auch eine gute Möglichkeit für Woh-
nungssuchende, sich in einem solchen Projekt 
zu verwirklichen und eigentlich den eigenen 
bezahlbaren Wohnraum zu erschließen. 
Ja. Aber ich hatte schon mehrere Erfahrungen, 
bei denen Bewohner unserer Wohngemein-
schaften – die zum Teil sogar aus alternativen 
Sphären kamen – vorgeschlagen haben, sich 
selbst ein Haus auszusuchen, das wir dann 
kaufen würden. Ein konkretes Beispiel war 
ein Haus, das wir zu dem Zeitpunkt nur in der 
GLS4 verwaltet haben, und es dann kaufen 
wollten. Wir hätten es anschließend grundsa-
nieren müssen, damit wir die Energieklassen 
einhalten würden, die an die 75%ige Sub-
ventionierung gekoppelt sind. Die Bewohner 
hätten ausziehen müssen, also haben wir ihnen 
die Möglichkeit unterbreitet sich selbst nach 
einem Haus umzusehen. Als Reaktion kamen 
Sätze wie: „Nein. Wir wollen uns doch nicht 
diesen ganzen Aufwand machen, wenn das 
Haus uns nachher nicht einmal gehört.“ Da 
denke ich mir: Du kannst dann in dem neuen 
Haus für 350 Euro wohnen. Du hast jetzt hier 
für 500 Euro in einer Bruchbude gewohnt, und 
dort könntest du dir etwas selbst gestalten und 
müsstest sogar noch weniger Miete zahlen. 
Muss das dann unbedingt sein, dass dir das 
auch noch gehört? (lacht)

Ja, das ist in Luxemburg natürlich schwierig zu 
kommunizieren. Die Fixierung auf Wohneigen-
tum hat ja auch politische Tradition. Aber ich 
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verstehe auch nicht so ganz, warum Menschen 
sich für Wohneigentum völlig aufopfern, hoch 
verschulden, weil sie viel zu hohe Preise zahlen 
und alles selbst und auf eigenes Risiko ma-
chen, nur damit ihnen die Immobilie nachher 
gehört. Und dabei nehme ich an, dass man bei 
euch auch eine recht hohe Wohnsicherheit hat, 
oder? 
Ja. Wir sind auch die einzigen, die in der GLS 
keine Mietbegrenzung auf drei Jahre haben. 
Bei uns sind die Verträge unbegrenzt. Aber die 
typischen Sorgen sind ja auch Dinge wie: „Was 
gibst du denn dann an deine Kinder weiter?“ 
oder „Was hast du denn erarbeitet nach dieser 
ganzen Zeit?“. Es ist tatsächlich schwierig. 

Das stimmt. Vielen Dank für deine Zeit, Gary.
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Das Hausprojekt in Zolwer ist das erste Wohngemeinschaftsprojekt des Vereins, bei dem dieser 

nicht bloß eine Verwaltungs-und Vermittlungsrolle, sondern auch die Eigentümerrolle über-

nimmt. Die Sanierung erlaubte durch eine Umstrukturierung des Grundrisses sieben unter-

schiedliche Schlafzimmer, denen jeweils ein individuelles Bad zugeordnet ist. Somit sollen hier 

Menschen wohnen können, auf die eine konventionelle Wohngemeinschaft nicht passt. Mit dem 

individuellen Privatbadezimmer wurde der Typologie des gemeinschaftlichen Wohnens ein mög-

licher Konfliktpunkt entzogen.5 Daneben beherbergt das Haus zwei gemeinschaftliche Wohn-

zimmer und Küchen. Die sieben Bewohner zahlen jeweils eine Warmmiete von 450 Euro. Als Ziel-

gruppe hat die LIFE ASBL sich für eine junge Bewohnerschaft in der Altersklasse 18 bis 26 Jahre 

entschieden. 6

Zolwer, Luxemburg
Sanierung und Umbau
Erstbezug: 2023
Eigentümer: LIFE ASBL

29, rue d‘Ehlerange
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Die Bewohner der Wohngemeinschaften haben ein Mitbestimmungsrecht bei 

der Gestaltung ihrer Wohngemeinschaft. Die bestehende Bewohnerschaft 

kann über die Belegung freigewordener Zimmer und die Zusammenstellung 

der individuellen Mieten bestimmen, sofern die Gesamtmiete von der Wohn-

gemeinschaft gezahlt wird. Darüber hinaus haben sie ein Mitspracherecht bei 

Änderungen ihres Wohnraums. So hat sich beispielsweise eine Wohngemein-

schaft gegen die Erweiterung des Wohnbereiches durch die Isolierung des 

Daches ausgesprochen und somit die möglichen Bauarbeiten verhindert. Es ist 

dem Verein wichtig eine hohe Autonomie und Mitbestimmung für die Bewohner 

zu wahren.7

In vielen Entscheidungen, die die eigene Wohngemeinschaft anbelangen, ha-

ben die Bewohner ein direktes Mitspracherecht (siehe SB1). Änderungswün-

sche oder Entscheidungen über Belegungen werden der ASBL auf direktem 

Wege mitgeteilt und anschließend umgesetzt. Andere Entscheidungen (Ankauf 

von Häusern, Finanzierungsfragen, …) werden in der Generalversammlung der 

ASBL selbst getroffen, bei denen die Bewohner des Hausprojektes kein Mit-

spracherecht haben. 

Die temporäre Wächterfunktion des Staates schränkt die Eigentümer insoweit 

ein, dass sie die Immobilie innerhalb von 40 Jahren nicht verkaufen dürfen. Soll-

te der neue Gesetzesentwurf zu der Subventionierung in Kraft treten, werden 

für diesen Zeitraum zusätzliche Mietkalkulationen und Vergabekriterien vom 

Staat vorgegeben. 

75 % der Kosten (Kauf und Sanierung) wurden vom Staat übernommen. 

Zur Zeit bestimmt der Staat nicht, welche Bewohner in dem Hausprojekt woh-

nen dürfen. Durch den neuen Gesetzesentwurf würde sich das ggf. ändern.  

Kapitel 3 | Projekte

SB1: 3 Punkte

SB2: 1 Punkt

AE1: 1.5 Punkte

AE2: 0 Punkte

AE3: 1 Punkt

S
el

bs
tv

er
w

al
tu

ng
 u

nd
 A

ut
on

om
ie

6.5



263

Bezahlbare Mieten sind das Hauptziel des „WG-Projet“. Darüber hinaus sind die Überschüsse, die 

die ASBL gesetzlich generieren darf auf 3 Prozent beschränkt.

Die Mitglieder der ASBL zahlen sich keine Profite aus.

Die primäre Wächterfunktion übernimmt die ASBL als Eigentümer. Darüber hinaus übernimmt 

der Staat eine temporäre Wächterfunktion: Durch das Abkommen zwischen ASBL und Staat wer-

den 75% der Kosten von der öffentlichen Hand übernommen. Daran gekoppelt ist ein Verkaufs-

verbot über 40 Jahre. Für diese zweite temporäre Wächterfunktion wird dem Projekt ein weiterer 

Punkt für die Sicherung vor passiver Profitgenerierung zugeordnet. 
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Das Projekt verfolgt eine Wachstumsstrategie. Sie wollen 

sich nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ erweitern. 

Daher wird versucht, unterschiedliche Wohntypologien zu 

realisieren, um auch für jene Wohnungssuchende eine pas-

sende Alternative zum kommerziellen Mietwohnungsmarkt 

darzustellen, für die die Wohnform der klassischen Wohnge-

meinschaft nicht in Frage kommt. Inwieweit Mieteinnahmen 

aus bestehenden Wohngemeinschaften weitere Projekte 

mitfinanzieren können, ist an die maximalzulässige Über-

schussgenerierung gebunden. Die Mieten für die bestehen-

den Bewohner nach kompletter Schuldtilgung zu senken ist 

nicht geplant.8

Die ASBL hat in ihren Statuten nicht klar festgelegt, wem 

das Restvermögen bei einer Auflösung des Vereins zu-

kommen würde. Die Generalversammlung würde über die 

Verwendung des Vermögens bestimmen. Die einzigen Ein-

schränkungen sind, dass es einem sozialen Zweck zur Ver-

fügung gestellt werden muss und nicht an Privatpersonen 

ausgezahlt werden kann.9 Dass die ASBL ihr Restvermögen 

an eine Organisation mit dem Zweck der Errichtung von be-

zahlbarem Wohnraum zukommen lassen würde, bleibt eine 

Möglichkeit. Daher werden dem Projekt einer von zwei mög-

lichen Punkten für PW zugeschrieben. 
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Das Projekt 29, rue d‘Ehlerange in der Matrix
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Die Wohngenossenschaft AdHoc
Zur Zeit dieser Arbeit ist AdHoc die einzig existierende Wohngenossenschaft in Luxemburg. Ein 

Wohnprojekt hat die Genossenschaft seit ihrer Gründung im Jahr 2016 noch nicht umsetzen 

können. In dieser Arbeit werden daher zwei Projekte analysiert, die von der Wohngenossenschaft 

geplant worden sind: Das Neubauprojekt am Réimerwee, das 2021 endgültig gescheitert ist und 

das Umbauprojekt in der Rue de Château in Weiler zum Turm, für welches zurzeit Verhandlungen 

mit den Grund- und Gebäudeeigentümern und der Gemeinde laufen. 

Um ein besseres Verständnis für die Herausforderungen der Wohngenossenschaft zu erlangen, 

hinsichtlich der „einzigartige“ Organisationsstruktur in der Luxemburger Wohnlandschaft und 

dem Misserfolg am Réimerwee, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Gespräch mit Cédric Metz, 

Generalsekretär der Genossenschaft geführt. 
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08.06.2022

Gespräch mit Cédric Metz

CZ: AdHoc ist zurzeit die einzige Wohngenos-
senschaft des Landes. Ihr konntet euch also 
nicht an ein vorhandenes Regelwerk oder vor-
handene Gesetze halten. An welchen Genos-
senschaften habt ihr euch inspiriert? 
CM: Zu Beginn wollten wir eigentlich keine 
Genossenschaft gründen. Wir wollten einfach 
gemeinsam wohnen. Das Genossenschaftsge-
setz in Luxemburg ist sehr offen, da ist eigent-
lich nicht besonders viel festgehalten. Im Grun-
de nur einige Basisrichtlinien, beispielsweise 
darüber, wie der Verwaltungsrat funktionieren 
muss. AdHoc brauchte daher circa ein Jahr, um 
die hausinternen Statuten festzulegen. Ich bin 
erst dazu gekommen, als die Basis der Statu-
ten bereits geklärt war. Auf welcher Grundlage 
das genau war, weiß ich daher nicht sicher, 
kann mir jedoch gut vorstellen, dass wir uns an 
den Schweizer Genossenschaften orientiert 
haben. 
Die Statuten, so wie sie aktuell sind, habe ich 
mit einem Juristen überarbeitet, da es unsere 
spezifische Unternehmensform nicht gibt. Wir 
sind eine „Société coopérative (SCOP) organi-
sée comme une société anonyme (SA)“ 1 und 
zusätzlich eine „Société d‘impact sociétal“ 

(S.I.S.) 2. Wichtig war bei der Festlegung unse-
rer Statuten, dass wir die Genossenschafts-
struktur aus Sicht einer Wohngenossenschaft 
betrachtet haben und beispielsweise darauf 
achten wollten, dass die Mitglieder ein hohes 
Mitbestimmungsrecht haben. Das funktioniert 
allerdings nur, wenn sämtliche Mitglieder im 
Wohnprojekt wohnen wollen und sich auch 
konstant engagieren. Ansonsten blockiert man 
sich mit der benötigten Stimmenmehrheit am 
Ende selbst. Deswegen haben wir teilweise 
Anpassungen vorgenommen, wie, dass der 
Verwaltungsrat mehr Entscheidungsfreiheit 
hat. Das Mitbestimmungsrecht funktioniert 
mittlerweile nicht mehr sonderlich gut. Zurzeit 
sind einige unserer Mitglieder nicht mehr wirk-
lich interessiert, vor allem seit das Projekt am 
Réimerwee gescheitert ist. 
Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass wir die 
Genossenschaft nie aus der Perspektive eines 
Wirtschaftsunternehmens betrachtet haben. 
Unsere Statuten sind relativ detailliert. Ich 
denke so detailliert hätten sie gar nicht sein 
müssen, aber sie sind eben nach und nach aus 
einem kollektiven Prozess entstanden.  
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Kann bei AdHoc jeder Mitglied werden? Und 
später auch in einem potenziellen Wohnprojekt 
der Genossenschaft wohnen? 
Ja. Wir haben kürzlich sogenannte A- und 
B-Mitgliedschaften eingeführt. Wir erhoffen 
uns dadurch mehr Unterstützer. B-Mitglie-
der werden Mitglieder der Genossenschaft, 
ohne Wunsch später in der Genossenschaft zu 
wohnen, während A-Mitglieder sich Anteile an 
der Genossenschaft kaufen (250 Euro), durch 
welche ihnen ein Wohnrecht zusteht, falls sich 
die Genossenschaft baulich realisieren würde. 
Man kann nur einen A-Mitgliedschaftsschein 
besitzen. B-Mitgliedschaftsanteile kann man 
so viele besitzen, wie man will. 

Die A-Mitgliedschaft sichert somit das Wohn-
recht, aber die Bewohner müssen auch zusätz-
liches Eigenkapital (oder Einlagen) mit einbrin-
gen, oder?
Ja, genau. Beim Projekt am Réimerwee wären 
das glaube ich 1000 Euro/m2 für deine Woh-
nung gewesen. Und wenn du aus der Genos-
senschaft ausziehst, bekommst du dieses Geld 
wieder zurück. 

Wenn du von „deiner Wohnung“ sprichst, 
meinst du damit, dass dir deine Wohnung ge-
hört? Bei traditionellen Genossenschaften ge-
hört das Gebäude doch der Genossenschaft 
und dir steht einzig das Nutzungs- oder Wohn-
recht zu.  
Ja, das war bei uns genauso. Das Problem ist 
eigentlich, dass es zurzeit in Luxemburg kei-
ne juristischen Rahmenbedingungen für das 
„Wohnrecht“ gibt. Das heißt, man fällt eigent-
lich unter das normale Mietrecht. Da kein kon-
kretes Projekt zu Stande kam, haben wir das 
nicht weiter vertieft, aber haben das gegen-
über dem Ministerium bereits angesprochen. 
Wir hatten das Wohnrecht in den Statuten fest-
gehalten, ohne dass es dafür eine gesetzliche 
Grundlage gegeben hätte. 

Könnte das notfalls zu Problemen führen?

Ja, das ist sicherlich eine wichtige Frage. Aber 
dadurch, dass die Genossenschaft im Miet-
recht als Eigentümer agieren würde, wäre das 
wahrscheinlich kein wirkliches Problem. Da 
geht es dann eher um den Terminus. In unseren 
Statuten benutzen wir die Formulierung „droit 
d‘utilisation“3. 

Die in die Genossenschaft eingezahlten Einla-
gen werden nicht verzinst. Aber wird der Index 
bei der Auszahlung berücksichtigt, wenn ein 
Mitglied ausziehen würde? 
So weit sind wir noch nicht. (lacht) Diese Dis-
kussion, darüber, ob die Inflation miteinbe-
rechnet werden soll oder nicht, gab es immer 
schon. Da gibt es zwei Lager. Ich persönlich 
würde sagen „Ja“. Ansonsten ist es nicht inte-
ressant für Menschen, die nicht selbst in der 
Genossenschaft wohnen wollen, aber ihr Geld 
in der Genossenschaft anlegen wollen. 

Diese Menschen würden dann ihr Geld verlie-
ren, wenn sie in eine Genossenschaft investie-
ren würden.
Ja, genau. Aber eigentlich „verlierst“ du dein 
Geld so oder so, wenn man das genossen-
schaftliche Wohnmodell mit dem offenen 
Markt vergleicht. Ich wäre persönlich für eine 
Rückzahlung plus Index. Andererseits kann 
man natürlich auch argumentieren, dass die 
Indexkosten, die man ausbezahlt, der Genos-
senschaft dann für andere Projekte fehlen. Ich 
denke, der Großteil bei uns wäre eher dazu ge-
neigt die Inflation zu berücksichtigen. 

Habt ihr euch bereits überlegt, was passieren 
würde, wenn sich die Genossenschaft auflösen 
würde?
Das ist ein kompletter Artikel in unseren Sta-
tuten. Die genaue Formulierung weiß ich nicht 
mehr, aber das Geld muss an eine Organisation 
gehen, die nicht im Gegensatz zu unserem 
Zweck handelt. Sie muss also gemeinnützig sein 
und die Menschen, die in der Genossenschaft 
wohnen, müssen ihr Wohnrecht behalten. 
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Vor zwei Jahren habt ihr den Gemeinnützig-
keitsstatus erlangt und wurdet ein Sozialunter-
nehmen (S.I.S.). Was ist damit in Luxemburg 
verbunden? 
Der wichtigste Punkt der S.I.S. ist, dass den 
Aktionären der Genossenschaft keine Divi-
denden ausgezahlt werden dürfen. In einem 
ersten Schritt muss man seine Ziele definieren. 
Ich dachte eigentlich immer, das müsste man 
detaillierter darlegen. Wir mussten im Endef-
fekt bloß festlegen, dass wir intergenerationell 
wohnen wollen, dass die Miete pro Quadratme-
ter Wohnraum niedriger ist als die Marktmiete 
in gleicher Lage und dass wir eine soziale 
Mischung in der Bewohnerstruktur anstreben 
(also Bewohner aus unterschiedlichen Ein-
kommensklassen bei uns wohnen sollen). Da 
gab es keine Vorgaben seitens der öffentlichen 
Hand, sondern wir haben diese drei Ziele für 
uns so definiert. Als S.I.S. müssen 50% unserer 
Einnahmen zum Erreichen dieser Ziele genutzt 
werden. Bei der Verwendung der restlichen 
50% ist man nach aktueller Gesetzeslage als 
S.I.S. relativ frei. Wir könnten als Genossen-
schaft beispielsweise die restlichen Gewinne 
an unsere Mitglieder ausbezahlen. Wenn man 
sich als S.I.S. dazu entscheidet 100% der Ein-
nahmen für die sozialen Ziele aufzuwenden, 
fällt man unter den Begriff „utilité public“ 4 und 
kann somit genau wie eine ASBL5 bis zu 75% 
der Baukosten von der öffentlichen Hand fi-
nanziert bekommen. 
Das Ministerium hat uns vorgeschlagen uns auf 
diesen Gemeinnützigkeitsstatus zu bewerben. 
Zum einen natürlich, weil wir dadurch auf die 
Fördermittel zurückgreifen hätten können, zum 
anderen auch, weil es ein Argument gewesen 
wäre, um uns das Bauland am Réimerwee zu 
geben. 

Geht mit dem Gemeinnützigkeitsstatus auch 
einher, dass ihr eure Wohnungen nicht auf dem 
freien Markt verkaufen könnt? 
Wir haben das für uns so festgelegt. Es gab 
Personen, die uns vorgeschlagen haben, eine 

kommerzielle Genossenschaft zu gründen und 
dann mit den Einnahmen, die wir über den Ver-
kauf der freien Marktwohnungen generieren 
würden, den bezahlbaren Wohnraum quer 
zu finanzieren. Das ist eigentlich das System, 
das auch bei der SNHBM und dem FDL vor-
herrscht. Die Gesellschaften verkaufen immer 
einen Teil ihrer Wohnungen auf dem freien 
Markt und finanzieren mit den Profiten den 
bezahlbaren Wohnraum. Wir haben uns aller-
dings gegen diese Art der Querfinanzierung 
entschieden. Querfinanzierung würde bei uns 
lediglich intern stattfinden, sodass Haushalte 
mit höherem Einkommen, mehr Miete pro Qua-
dratmeter Wohnraum zahlen würden und somit 
die niedrigen Mieten für Menschen mit gerin-
gerem Einkommen ausgleichen könnten. Da-
mit wollten wir auch für eine soziale Mischung 
in der Genossenschaft sorgen. 

Dann wäre es ja eigentlich gut, wenn einige 
Bewohner dabei wären, die richtig viel Geld 
haben? 
Das wäre geil, ja (lacht). Tatsächlich waren bei 
uns in der Gruppe viele – vor allem ältere –
Menschen dabei, für die Geld nie ein Problem 
war. Die hatten andere Beweggründe, um in 
einer Genossenschaft wohnen zu wollen. Wir 
hatten allerdings auch viele Menschen dabei, 
die in der Genossenschaft eine Chance ge-
sehen haben, um mit ihrem Einkommen in Lu-
xemburg Stadt wohnen zu können. 
Geld war eigentlich nie ein großes Thema. Mit-
glieder mit höherem Einkommen waren meis-
tens auch bereit mehr zu zahlen. Das größere 
Problem war die Wohnfläche. Wir hatten fest-
geschrieben, wer eine Durchschnittsgröße von 
38 Quadratmeter pro Person überschreiten 
will, deutlich mehr Miete bezahlen muss. Die 
Idee bestand darin, so viel Wohnfläche wie 
möglich gemeinschaftlich nutzen zu können. 
Diese Denkweise existiert in Luxemburg gar 
nicht. Wir hatten einige Probleme mit dem 
Fonds Kirchberg, weil wir beispielsweise drei 
Gästewohnungen realisieren wollten. Wir argu-
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mentierten damit, dass die Bewohner weniger 
individuelle Wohnfläche haben und wir dafür 
mehr gemeinschaftliche Nutzungen anbieten. 
Der Fonds Kirchberg empfand drei Gäste-
wohnungen auf unsere Bewohnerzahl jedoch 
als Verschwendung von Wohnfläche. Der PAP6 
gibt vor, wie viel Quadratmeter pro Person be-
rechnet werden muss, aber im PAP sind gar 
keine Gemeinschaftsräume vorgesehen. Es ist 
also gar nicht möglich diese Wohnflächen zu 
klassifizieren. Da mussten wir daher ein wenig 
Pionierarbeit leisten. 

Wie wolltet ihr mit dem Thema Expansion um-
gehen? Im ehemaligen deutschen Wohnungs-
gemeinnützigkeitsrecht gab es für Genossen-
schaften beispielsweise eine Baupflicht, die 
vorschrieb, dass Genossenschaften mit dem 
erwirtschafteten Plusvermögen weitere Pro-
jekte realisieren mussten. 
Durch den Status als S.I.S. ist die Eigenkapi-
talschaffung begrenzt. Wir haben zusätzlich 
intern definiert, dass wir einen gewissen Pro-
zentsatz an Eigenkapital nicht überschreiten 
dürfen. Wenn diese Zahl überschritten ist, dann 
muss weiter investiert werden. 

Was bedeutet weiter investieren für euch? 
Neue Wohnprojekte. Die Idee ist auf jeden Fall, 
dass wir wachsen wollen. Wir haben aber auch 
oft diskutiert, was wir machen würden, falls wir 
kein neues Projekt bekommen. Die Mieteinnah-
men würden dennoch weiterhin Eigenkapital 
generieren. Dann könnten Mietsenkungen zum 
Beispiel eine Möglichkeit sein. Aber Wachstum 
war sicher ein Langzeitprojekt für uns. Unsere 
Statuten sind daher auch so ausgelegt, dass 
mehrere Projekte von unserer Genossenschaft 
hätten realisiert werden können. 
Das Problem ist; mit solchen Fragen kann man 
sich ewig beschäftigen, aber wenn man kein 
Bauland kriegt, dann lassen sich neue Projekte 
einfach nicht realisieren. Im Nachhinein sage 
ich ganz klar, dass wir uns erst auf die Art in ein 
Projekt hätten vertiefen sollen, nachdem wir 

einen festen Vertrag für ein Grundstück unter-
zeichnet hätten. Wir haben im Endeffekt ein 
Projekt auf die Beine gestellt, das uns extrem 
viel Energie gekostet hat, weil wir unbedingt 
dieses Grundstück haben wollten. Auch die 
Politik hat uns damals das Signal gegeben, 
dass wir dieses Pilotprojekt starten sollen, und 
sie anschließend für weitere genossenschaft-
liche Wohnprojekte daraus lernen könnten. 
Das war nicht sonderlich klug von uns, dass wir 
dieses ganze Wissen erarbeitet haben, ohne 
die Sicherheit zu haben, dass wir es auch um-
setzen können würden. 
Dieses Wissen könnten wir weitergeben, wenn 
das Ministerium sich nicht weiterhin als ein-
ziger nicht-kommerzieller Akteur auf dem be-
zahlbaren Wohnungsmarkt sehen würde. Ich 
denke, das Ministerium hat einfach gedacht: 
„Oh, da sind zehn Freunde, die wollen gemein-
sam wohnen. Aber andere Menschen wollen 
überhaupt nicht so wohnen, daher investieren 
wir uns gar nicht erst in diese Wohnform.“ Die 
Vision eine neues Wohnmodell auf die Beine zu 
stellen, hatte das Ministerium nicht. Ich denke 
deshalb ist das Projekt gescheitert. 

Wie hätte man diese Situation denn umgehen 
können? 
Meiner Meinung nach hätten wir zu Beginn ei-
nen Vertrag für ein Grundstück unterzeichnen 
müssen und dann hätte man uns 5 Jahre Zeit 
geben sollen, um darauf ein konkretes Projekt 
zu realisieren. Auch Gemeinden könnten eige-
ne Grundstücke beispielsweise für Genossen-
schaften ausschreiben, mit der Bedingung, 
dass innerhalb eines gewissen Zeitraums ein 
Projekt realisiert werden müsste. Sollte das 
nicht klappen, würde das Grundstück wieder 
an die Gemeinde zurückgehen und das Geld, 
das die Genossenschaft in die Planung inves-
tiert hätte, wäre eben verloren. Das Geld, das 
wir bereits investiert haben, wurde größtenteils 
von der Stiftung Oeuvre finanziert. Mit ihrer 
Unterstützung haben wir Experten, Projektbe-
gleiter und Architekten bezahlt. Wir hatten so-
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gar bereits Container auf dem Grundstück am 
Réimerwee stehen, in denen wir partizipative 
Workshops organisieren wollten. Unser Output 
nach all diesen Jahren ist nicht sonderlich groß, 
allein deshalb, weil wir Architektenleistung für 
ein Projekt gezahlt haben, das nicht gebaut 
werden wird. 

Für das Bauland am Réimerwee hättet ihr den 
gesamten Erbbauzins zu Beginn des Erb-
baurechtsvertrag zahlen müssen. Ist das der 
Hauptgrund, warum das Projekt gescheitert 
ist? 
Ab dem Moment ist alles zusammengefallen, 
ja. Als der Fonds Kirchberg gesagt hat, dass 
es nicht länger verhandelbar sei, den Erbbau-
zins jährlich abzubezahlen – obwohl das die 
Jahre davor klar zur Verhandlung stand – war 
klar, dass das Projekt scheitern würde. Dazu 
kommt, dass der Fonds Kirchberg keine Er-
fahrungen mit solchen Wohnprojekten hat. 
Wir waren mehrmals in gemeinsamen Be-
sprechungen mit dem Fonds, in denen sie uns 
erklärt haben, was in unserem Konzept für sie 
nicht funktionieren würde.  

Warum konntet ihr für den gesamten Erbbau-
zinsbetrag nicht aufkommen? 
Die Bank hätte uns das nicht finanziert. Ich war 
persönlich nie dabei, wenn wir bei der Bank 
waren, aber die Spuerkees war beispielsweise 
super interessiert. Für das Bauland hätten wir 
dann zu Beginn schon fast 4 Millionen Euro 
Erbbauzins aufbringen müssen und das wäre 
einfach nicht möglich gewesen. Dafür hätten 
wir uns auch ein Grundstück kaufen können. 
Und für die Bank ist das auch nicht sonderlich 
sicher, da sie nur Anrecht auf das Gebäude und 
die restliche Zeit des Erbbaurechtes gehabt 
hätte und nicht auf das Bauland. 

Habt ihr nach dem Misserfolg vom Réimerwee 
andere Projekte angedacht? 
Wir waren danach kurz noch mit einer Privat-
person im Gespräch, die allerdings abgesprun-

gen ist, als sie das Konzept des Erbbraurech-
tes verstanden hatte. Ein Grund war für sie, 
dass sie ihre Kinder nicht 50 Jahre lang warten 
lassen wollte, bis sie auf das Grundstück zu-
greifen könnten. Erbbaurecht ist für Privat-
personen meiner Meinung nach nur dann eine 
Option, wenn die Person viel Bauland besitzt, 
oder keine Nachfahren haben, an die sie ver-
erben wollen. Wir haben auch einen Weg über 
eine Stiftung angedacht. Wir waren beispiels-
weise mit der Stiftung Trias und der Stiftung 
Edith Maryon im Gespräch, um herauszufinden, 
ob es für sie interessant sein könnte, auch in 
Luxemburg Bauland anzukaufen. Wir hatten 
sogar selbst einige Treffen mit einem Bänker, 
um zu klären, ob eine Möglichkeit darin be-
stehen könnte, selbst eine Stiftung zu gründen, 
die Bauland ankaufen und für solche Wohnmo-
delle zur Verfügung stellen würde. Wir haben 
das aber nicht weiterverfolgt. Auch deshalb, 
weil wir so in unserem Projekt am Réimerwee 
vertieft waren. 

Welche Unterstützung seitens der öffentlichen 
Hand hättet ihr euch gewünscht? 
In der Phase, als das Projekt am Réimerwee 
noch auf dem Tisch lag, hätte ich mir ge-
wünscht, dass wir den Erbbauzins über 99 
Jahre hinweg bezahlen hätten können. Das 
alleine hätte gereicht, damit das Projekt hätte 
realisiert werden können. Die Argumentation 
seitens des Fonds war, dass sie den gesamten 
Betrag zu Beginn wollten, weil sie mit diesem 
Geld ihre Infrastrukturen oder weitere Projekte 
finanzieren wollten. Da hätte es seitens der 
Politik einen Regierungserlass geben können, 
dass gemeinnützige Wohnprojekte diesen Be-
trag nicht auf einen Schlag aufbringen müssen. 
Der Fonds Kirchberg oder das Wohnungsmi-
nisterium hätten darüber hinaus auch selbst 
einige Kompetenzen zum Thema Wohngenos-
senschaften aufbauen können. 

Es ist schon beeindruckend, dass ihr diese 
ganze Arbeit selbst erledigt habt. Eine Bera-
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tungsstelle für Wohngenossenschaften gibt es 
in Luxemburg ja nicht. 
Das haben wir auch immer den Politikern un-
terbreitet. Wir wollten, dass sie auf ihrer Seite 
auch Kompetenzen aufbauen, um genossen-
schaftliche Wohnprojekte begleiten zu können. 
AdHoc wird jetzt irgendwann zerbrechen. Das 
ist eigentlich schon der Fall. Wir geben bloß 
noch Informationen weiter, aber um selbst ein 
neues Projekt zu starten, haben wir eigentlich 
keine Kraft mehr. 
Wenn genossenschaftliches Wohnen ein poli-
tisches Ziel ist, dann müssen Kompetenzen 
aufgebaut werden. Dass wir eine Beratungs-
stelle brauchen, fordern wir seit Jahren. Der 
Staat könnte uns entweder ein Budget geben, 
damit wir Experten einstellen könnten, oder 
selbst eine Beratungsstelle aufbauen. Wir 
haben diese Arbeit selbst übernommen. Im 
Endeffekt haben wir unsere Zeit damit ver-
bracht, Menschen etwas zu erklären, worin sie 
sich selbst nicht genug informiert hatten. Wir 
mussten erklären, was eine Genossenschaft 
ist, warum das Modell so funktioniert, wie es 
funktioniert und warum wir manche Entschei-
dungen anders treffen, als die öffentliche Hand 
es gewöhnt ist. Es war uns bewusst, dass es 
ein weiter Weg werden würde, aber wir hätten 
nicht gedacht, dass der Weg so weit werden 
würde. Manche Politiker haben uns unterstützt, 
andere wiederum gar nicht.
Ich denke, der psychologische Knackpunkt 
liegt darin, dass bei uns auch Menschen woh-
nen, die nicht unbedingt ein niedriges Einkom-
men haben und somit nicht unter die Förder-
mittel des Staates fallen würden. Die Frage, die 
uns dann sowohl vom Wohnungsministerium 
als auch vom Fonds Kirchberg entgegnet wur-
de war: „Warum sollten wir euch ein Grund-
stück geben, wenn bei euch auch Menschen 
wohnen werden, die nicht auf eine staatliche 
Hilfe angewiesen sind?“. Psychologisch, denke 
ich, dass es keine sonderlich gute Idee vom 
Staat ist, diese Zwei-Klassen-Gesellschaft so 
anzutreiben. Finanziell kommt noch dazu, dass 

das Geld, was sie heute in bezahlbaren Wohn-
raum investieren, in einigen Jahren nichts mehr 
wert sein wird. Was man natürlich anerken-
nen muss, ist, dass die öffentliche Hand ihre 
Grundstücke nicht länger verkauft, sondern im 
Erbbaurecht vergibt und das Bauland somit im 
öffentlichen Besitz bleibt. Im Endeffekt kann 
eine Genossenschaft die öffentliche Hand 
bei einigen Aufgaben sogar unterstützten: Sie 
entwickeln und planen das komplette Projekt 
und – falls es sich um eine S.I.S. handelt – er-
schaffen sie Wohnraum für Menschen, die auf 
dem freien Markt keine Chance hätten. Ich 
weiß nicht genau, warum das bei der Politik in 
Luxemburg nicht so richtig ankommt. 
Ein parteipolitisches Problem ist es nicht, denn 
Genossenschaften passen zu allen Parteien. 
Politiker aus den unterschiedlichsten Parteien 
haben uns gesagt, dass sie das Projekt super 
finden. 

Was wären deiner Meinung nach überzeugen-
de Argumente für die Politik, um Wohngenos-
senschaften zu fördern?
Zum einen sind Genossenschaften Wohnungs-
anbieter, die nicht staatlich sind, bei dem die 
Immobilien dennoch der Spekulation entzogen 
sind. Dann kommen die beständigen Mieten 
dazu: Genossenschaftlicher Wohnraum, der 
heute Preis A kostet, kostet den gleichen Preis 
auch noch in 30 Jahren. Dann gibt es natürlich 
die ganzen Aspekte der sozialen Mischung und 
den Einfluss, den Genossenschaften auf ihre 
Nachbarschaft ausüben. Wohnungsbau der 
öffentlichen Hand kann das nicht erfüllen. Es 
ist meine Hauptkritik an diesem Wohnraum, 
dass er nicht auf soziale Aspekte eingeht, son-
dern sich rein auf wirtschaftliche Aspekte be-
schränkt. Da können Genossenschaften ganz 
anders agieren und die Gesellschaft ganz an-
ders nach vorne bringen.
Ein anderer Punkt wäre, dass Genossenschaf-
ten bedürfnisgerechter bauen. Wir wollten bei-
spielsweise bloß fünf individuelle Autos haben 
und waren mit Flex in einer Diskussion, um eine 
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Car-Sharing-Station in unserem Projekt zu in-
tegrieren. Die Gemeinde hat das unterbunden, 
weil wir den Parkplatzschlüssel nicht eingehal-
ten hätten. In Luxemburg wird meistens gebaut 
und danach wird irgendjemand gefunden, der 
dort einzieht. Es wird aber nicht untersucht, 
was die Bewohner tatsächlich brauchen. Da 
kann die gemeinschaftliche Planung einer Ge-
nossenschaft andere Ergebnisse liefern. 
Wenn ich jetzt noch fünf Minuten überlegen 
würde, würden mir wahrscheinlich noch hun-
dert weitere Argumente einfallen. Dann würde 
ich aber irgendwann nur noch damit angeben, 
dass Wohngenossenschaften eigentlich das 
geeignetste Modell sind. (lacht)

Alle Argumente, die du jetzt aufgelistet hast, 
sind eigentlich schon lange bekannt. Es wun-
dert mich, dass es in Luxemburg noch keine 
gebaute Genossenschaft gibt. Auch wenn ich 
das Gefühl habe, dass es so langsam auch bei 
Gemeinden auf der politischen Tagesordnung 
angekommen ist. 
Ja, wir sind auch mit einigen im Gespräch. Aber 
ich muss da ehrlich sagen; ich habe auch ein-
fach keine Zeit mehr dafür. Ich denke – und 
das ist eigentlich eine eigene Kritik – dass wir 
es verpasst haben, unser ganzes Wissen und 
unsere Erfahrungen für zukünftige Genos-
senschaften aufzuschreiben. Aber auch das 
braucht unglaublich viel Zeit, die wir alle nicht 
haben. Die Erkenntnisse, die wir alle gesam-
melt haben, müssten wir aber sicherlich noch 
irgendwann zugänglich machen, damit neue 
und anderen Menschen inspiriert sind, um dort 
anzuknüpfen – also für den Fall, dass wir es 
nicht schaffen würden, als Genossenschaft 
weiterhin zu bestehen.

Wie wohnst du eigentlich gerade selbst? Zur 
Miete oder in deinem Eigenheim?
Jetzt habe ich mir eine Immobilie gekauft. Es 
gab einfach keine andere Option mehr. Ich 
habe vorher lange in Wohngemeinschaften ge-
wohnt, was rein wirtschaftlich gesehen nicht 

besonders intelligent war. Die meisten Mit-
glieder von AdHoc hatten bereits Eigentum. 
Aber das wollte ich nie, weil ich das Projekt der 
Wohngenossenschaft vor Augen hatte. In die-
ser ganzen Zeit sind die Wohnungspreise in die 
Höhe geschossen, und jetzt da ich mich dann 
doch entschieden habe etwas zu kaufen, habe 
ich natürlich einen viel höheren Preis gezahlt. 

Wie wärt ihr damit umgegangen, dass so viele 
Mitglieder der Genossenschaft bereits Wohn-
eigentum besitzen? 
Dass niemand in der Genossenschaft wohnen 
dürfte, der bereits Eigentum hat, war zu Be-
ginn eine Bedingung vom Fonds Kirchberg. 
Die meisten Mitglieder haben dann gesagt, 
sie würden ihr Eigentum verkaufen, wenn die 
Genossenschaft gebaut werden würde. Diese 
Menschen sind meistens aus einem sozialen 
Grund zu uns gestoßen und nicht aus einem 
wirtschaftlichen. Da wir niemanden aus-
schließen wollten, haben wir dann ein System 
angedacht, bei dem Eigenheimbesitzer eine 
höheres Nutzungsendgeld für ihre Wohnfläche 
in der Genossenschaft bezahlen würden als die 
anderen. 

Das ist ein kritisches Thema. Stell dir vor, ich 
würde in einer Genossenschaft wohnen und 
dann würde ich etwas erben, das ich nicht 
verkaufen wollen würde. Dann müsste ich 
dementsprechend deshalb aus der Genossen-
schaft ausziehen. 
Genau aus dem Grund war das auch ein großer 
Verhandlungspunkt mit dem Fonds Kirchberg. 
Am Ende hat der Fonds eingewilligt. Die Reg-
lung im Vertrag sah vor, dass AdHoc für die Mit-
glieder, die Eigentümer einer Immobilie waren, 
mehr Erbbauzins hätten zahlen müssen. Der 
Vertrag mit dem Fonds Kirchberg war im End-
effekt schon sehr darauf ausgelegt, dass sie 
die Kontrolle über das Projekt behalten hätten. 
Wir hätten als Genossenschaft nicht mehr be-
sonders viel selbst entscheiden können. 
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Ich verstehe diese Angst nicht. Wie groß ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der ein 
riesiges Immobilienvermögen hat, in einer Ge-
nossenschaft wohnen will und dann von den 
staatlichen Förderungen oder Boden der öf-
fentlichen Hand profitiert? 
Und selbst wenn, wäre das in Ordnung. Es 
sind solche Mitglieder, die in die Genossen-
schaft kommen und kein Problem damit haben 
200.000 Euro an Eigenkapital in die Genos-
senschaft einzuzahlen. Ich denke aber, es ging 
gar nicht so sehr um diese Angst, dass die För-
dergelder von Menschen mitgenutzt werden 
würden, die nicht auf sie angewiesen waren, 
sondern um etwas anderes. Der Staat geht in 
Luxemburg immer noch am liebsten den Weg, 
Menschen den Zugang zum Eigentum zu er-
leichtern. Das ist nach wie vor die politische 
Philosophie. 

Würdest du dein Eigentum verkaufen, wenn ihr 
doch ein Wohnprojekt realisieren würdet?
Ja. Wenn das Projekt für meine Familiensi-
tuation passen würde, dann würde ich mein 
Eigentum verkaufen. Es gibt für mich keinen 
Grund, um es zu behalten und ich hätte nicht 
genug Geld, um mir mein Eigentum und eine 
Wohnung in der Genossenschaft zu finanzie-
ren. Eine Wohngenossenschaft ist auch nicht 
umsonst. Der Wohnraum ist günstiger, aber er 
kostet auch viel Geld. 

Denkst du AdHoc wird irgendwann noch ein 
Wohnungsbau realisieren? 
Ich weiß es nicht. Ich denke aber, dass die 
Chancen nicht besonders gut stehen, dass wir 
als Genossenschaft in nächster Zukunft ein 
Projekt realisieren. 
Ich könnte mir eher vorstellen AdHoc als ge-
meinnützigen Verein umzustrukturieren, der 
Lobbyarbeitet leistet. Im Endeffekt ist alles da 
und wir werden das Wissen sicherlich für Inter-
essenten zur Verfügung stellen. 

Danke für deine Zeit, Cédric! 
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Luxemburg, Luxemburg
Nicht realisiert
Neubau 
Eigentümer Bauland: Fonds Kirchberg
Eigentümer Neubau: AdHoc (SCOP sous forme de SA, S.I.S.)

Réimerwee

Das Konzept für das Projekt am Réimerwee sah einen hohen Grad an gemeinschaftlichem 

Wohnen vor. Unter anderem Büroräume und Gästezimmer, aber auch größere Küchen sollten 

als gemeinschaftlich genutzte Räume realisiert werden. In ihrem Konzept schreibt die Genos-

senschaft das Projekt sei „als Gegenmodell zur Wohn-Anonymität mit spekulationsgetriebenen 

Preisen gedacht“ und es solle „einen lebenswerten, attraktiven und menschenzentrierten Ort des 

Wohnens schaffen“.7 Ebenfalls heißt es in dem Konzeptschreiben, in dem Projekt würden „keine 

profit- oder rendite-orientierten Wohneinheiten“ entstehen.8 Geplant waren 26 Wohneinheiten, 

darunter eine Wohngemeinschaft für acht Personen, zwei Gästewohnungen und 23 private Woh-

nungen unterschiedlicher Größen (von 35m2 bis 130 m2).9 

Das Grundstück wäre der Genossenschaft vom Fonds Kirchberg im Erbbaurecht zur Verfügung 

gestellt worden. Das Projekt ist unter anderem daran gescheitert, dass der Fonds die gesamte 

Summe des Erbbauzinses für die 99 Jahre Laufzeit zu Beginn des Projektes forderte. Das konnte 

die Genossenschaft finanziell nicht umsetzten. Unter anderem, weil die Banken ihnen für diesen 

Betrag keinen Kredit gewährt hätten. 
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Die Genossenschaftsmitglieder haben ein Mitbestimmungsrecht. Jedes Mit-

glied hat eine Stimme in der Generalversammlung.10

Ein Verwaltungsrat steht als Organ zwischen den Bewohnern und der unmittel-

baren Entscheidungsbeteiligung. Dieser wird von den Bewohnern in der Gene-

ralversammlung gewählt. Der Verwaltungsrat hat zurzeit mehr Entscheidungs-

freiheit als zu Gründungszeiten der Genossenschaft. Argumentiert wurde die 

Satzungsänderung mit der Erfahrung, dass Mitbestimmung nur dann funktio-

niert, wenn sich auch alle Mitglieder konstant engagieren. Durch die benötigte 

Stimmenmehrheit würde man sich erfahrungsgemäß am Ende selbst blockie-

ren, so Cédric Metz.11

Der Fonds Kirchberg hätte die Genossenschaft als Eigentümer durch seine 

Wächterfunktion in ihrer Autonomie eingeschränkt. Der Staat hätte – gekoppelt 

an die Subventionierung – eine weitere einschränkende (jedoch nur temporäre) 

Wächterrolle übernommen (siehe PP). 

Für das Projekt am Réimerwee hätte die Genossenschaft als S.I.S. auf Förde-

rungen des Staates zurückgegriffen.12 

Mit der Förderung wäre ebenfalls einhergegangen, dass ein Teil der Wohnungen 

an die Vergabekriterien der öffentlichen Hand gebunden gewesen wäre. Hinzu 

kommt, dass der Fonds Kirchberg in dem aufgestellten Erbbaurechtsvertrag 

Vorgaben festgeschrieben hatte, dass für Bewohner mit höherem Einkommen 

ein höherer Erbbauzins für das Grundstück hätte gezahlt werden müssen. Ver-

handelt wurde unter anderem auch darüber, ob Menschen in dem Wohnprojekt 

wohnen dürften, die bereits individuelles Wohneigentum besitzen.13 Staat und 

öffentlicher Fonds hätten die Autonomie der Genossenschaft als Eigentümer 

somit in der Vergabe der Wohnungen eingeschränkt. 
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AdHoc generiert keine profitorientierten Mieten. In den Statuten hat die Genossenschaft unter 

anderem „das Streben nach sozialer Eingliederung“ als Gründungswert definiert. Weiter heißt es, 

AdHoc wolle „den Zugang ihrer Mitglieder zu dauerhaft erschwinglichem genossenschaftlichem 

Wohnraum“ fördern.14 Ebenfalls wurde in den Statuten festgehalten, dass das „Nutzungsend-

geld“ (Miete) anhand des Einkommens der Bewohner zu errechnen ist.

Die Mitglieder der Genossenschaft zahlen sich keine Profite aus. Das Gesellschaftskapital der 

Genossenschaft besteht zu 100 Prozent aus ertragslosen Anteilen.15 Somit konnte die Genos-

senschaft zu einem Sozialunternehmen (S.I.S.) werden, das auf die gleichen steuerlichen Vorteile 

zurückgreifen kann, wie ein gemeinnütziger Verein (ASBL).16

Die primäre Wächterfunktion übernimmt die Genossenschaft als Eigentümer. Bei dem Projekt 

am Réimerwee hätte der Fonds Kirchberg der Genossenschaft das Grundstück im Erbbaurecht 

zur Verfügung gestellt. Als öffentliche Einrichtung hätte der Fonds somit eine zweite Wächterrol-

le übernommen. Die Genossenschaft hätte als Sozialunternehmen, ähnlich wie ein gemeinnützi-

ger Verein (siehe weiter oben: De WG Projet) auf eine Subventionierung der öffentlichen Hand zu-

rückgreifen können. Mit dieser Förderung geht für Sozialunternehmen eine 40-jährige Bindung 

an bezahlbaren Mieten einher, die anhand des Haushaltseinkommens der einzelnen Bewohner 

errechnet wird (ca. 33 Prozent). Zusätzlich ist an die Subventionierung ein Verkaufsverbot für den 

gleichen Zeitraum gekoppelt.17 Der Staat übernimmt somit eine temporäre Wächterfunktion, die 

auf 40 Jahre begrenzt ist. 
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Wachstum war von Beginn an ein Langzeitziel der Genos-

senschaft, daher sind die Statuten der Genossenschaft so 

ausgelegt, dass mehrere Projekte realisiert werden könnten. 

Da ein gewisser Prozentsatz an Eigenkapital nicht über-

schritten werden darf, würden weitere Projekte realisiert 

werden, sobald es möglich wäre. Eine Mietsenkung für be-

stehende Bewohner würde dann in Frage kommen, wenn 

man kein Bauland oder Bestandsgebäude bekommen wür-

de, um zusätzlichen Wohnraum zu realisieren.18 Eine kon-

krete Expansionsstrategie gibt es zurzeit jedoch noch nicht. 

Auch Überlegungen zu Solidarfonds zu Wachstumszwecken 

haben sich nicht konkretisiert. Da der Expansionsgedanke 

in der Genossenschaft vertreten ist, sich allerdings noch 

nicht in Statuten oder anderen Reglement materialisiert hat, 

erlangt AdHoc hier die Hälfte der möglichen Punkte. Wäre 

das Projekt am Réimerwee gebaut worden, hätte es ebenso 

gut sein können, dass die Mitglieder irgendwann doch auf 

eine Mietsenkung zurückgegriffen hätten. 

Dass Sozialunternehmen den Liquidationsüberschuss an 

eine andere S.I.S. mit gleicher Zweckverfolgung, eine Stif-

tung oder einen gemeinnützigen Verein spenden müssen, 

ist in Luxemburg gesetzlich festgeschrieben.19 In ihren 

Statuten, hat AdHoc sich für ersteres entschieden und fest-

gelegt, dass bei einer Liquidierung der Genossenschaft das 

Restvermögen einer Organisation zukommen würde, die die 

gleichen Zwecke verfolgt wie die Genossenschaft selbst 

und somit weiterhin die Errichtung oder die Erhaltung von 

bezahlbarem Wohnraum finanzieren würde.20 
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Etwa ein Jahr nach dem Gespräch, das im Rahmen dieser Arbeit mit Cédric Metz geführt wurde, 

ergab sich eine neue potenzielle Möglichkeit für die Genossenschaft ein Wohnprojekt zu realisie-

ren. Eine Privatperson wollte in gemeinnütziger Motivation Teile ihres denkmalgeschützten Bau-

ernhofes an eine Organisation vergeben, die den Bestand zu bezahlbaren Wohnungen umbauen 

würde. Auf der Suche nach geeigneten Bauherren ist sie auf AdHoc gestoßen. Ein erster Entwurf 

zum Umbau der Scheune in der Rue de Château wurde der Gemeinde vorgestellt. Er sieht vor, 

die Scheune zu drei Reihenhäusern (125 -110 m2), fünf Wohnungen (35-70 m2), einer Wohnge-

meinschaft von 80 m2 und einem Gästezimmer von 60 m2 umzubauen. Im Erdgeschoss sollen 

zusätzlich eine barrierefreie Wohnung und einige Gemeinschaftsflächen angeboten werden. Hier 

soll der Hof durch eine Öffnung in der Bestandsmauer, die die Scheune zurzeit vom öffentlichen 

Raum trennt, für Besucher und Dorfbewohner geöffnet werden.21 Ebenfalls soll ein landwirt-

schaftlicher und kultureller Bezug hergestellt werden. Unter anderem soll ein Tante-Emma-La-

den im Haus vorgesehen werden, in dem die Bewohner des Wohnprojektes eigens gegärtnerte 

Produkte verkaufen könnten. 

Weiler zum Turm, Luxemburg
In Planung
Umbau einer bestehenden Scheune 
Eigentümer Bauland und Gebäude: Privatperson
Erbpächter: AdHoc (SCOP sous forme de SA, S.I.S.)

Rue du Château
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Siehe SB1 Réimerwee.

Siehe SB2 Réimerwee.

Siehe AE2 Réimerwee.

Siehe AE3 Réimerwee.

Die Autonomie der Genossenschaft wird – genau wie es beim Wohnprojekt am 

Réimerwee der Fall gewesen wäre – von der temporären Wächterfunktion sei-

tens des Staates eingeschränkt, die an die öffentlichen Fördergelder gebunden 

ist. Der private Erbverpächter fungiert nicht als Wächterfunktion über eine mög-

liche Rückführung des Baulandes in die freie Marktsphäre, schränkt die Genos-

senschaft jedoch als Erbbaurechtsgeber in ihrer Autonomie ein. 
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Siehe AP1 Réimerwee.

Siehe AP2 Réimerwee.

Die primäre Wächterfunktion übernimmt die Genossenschaft. Genau wie beim Réimerwee würde 

der Staat eine temporäre Wächterfunktion einnehmen, die an die 75% Subventionierung (aides 

à la pierre) gebunden ist. Diese Bindung sieht unter anderem vor, dass die Wohnungen 40 Jahre 

lang „der Erschwinglichkeit zugeordnet“ bleiben müssen. 

Anders als beim Réimerwee ist der Erbverpächter eine Privatperson. Diese kann im Gegensatz zu 

einem öffentlichen Eigentümer keine Wächterfunktion übernehmen, denn als Eigentümerin des 

Bodens steht es ihr nach Ablauf der Erbbaurechtslaufzeit jederzeit zu, die Immobilie zu veräu-

ßern und somit eine Rückführung in die freie Marktsphäre durchzuführen. Auch wenn es private 

Eigentümer gibt, die aus einer moralisch oder sozial-ideologischen Motivation heraus auf größere 

Gewinne verzichten, kann Privateigentum nicht als nachhaltig dekommodifiziert angesehen wer-

den. Bei einem Eigentümerwechsel, durch einen Todesfall, kann die Immobilie in die Hände einer 

Person fallen, die diese Ideale nicht teilt und somit auch nicht länger nach ihnen handelt. Daher 

kann der private Erbbaurechtsgeber keine dauerhafte Wächterfunktion über passive Profitgene-

rierung mit der Immobilie (hier dem Bauland und dem Bestandsgebäude) übernehmen. 
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Siehe AW Réimerwee.

Siehe PW Réimerwee. Wohngemeinnützigkeit

AW: 1.5 Punkte

PW: 2 Punkte

3.5
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Erkenntnisse 

Die analytische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Wohnprojekten in der dreidimen-

sionalen Matrix eröffnet neue Erkenntnisse. Die drei Eckpfeiler des Dritten Wohnungssektors 

(Selbstverwaltung, Dekommodifizierung, Gemeinnützigkeit) wurden durch die Analyse der prak-

tischen Beispiele aus einer anderen Perspektive beleuchtet, als es durch eine rein theoretische 

Auseinandersetzung mit diesen Themen möglich gewesen wäre. Die gewonnenen Erkenntnisse 

werden in dieser Conclusio erläutert. 

Economy of Scale (oder: der Skaleneffekt) 
Die Größe der Organisation oder der Gesellschaft spielt bei der Wohnversorgung eine wichtige 

Rolle. Zum einen steigt sich mit der Anzahl der Wohnprojekte die Bonitäten für mögliche Bank-

kredite und es bestehen mehr Möglichkeit für Querfinanzierungen. Ein anderer Vorteil ergibt 

sich beispielsweise bei Genossenschaften durch die höhere Anzahl an Mitgliedern. Das Genos-

senschaftsmodell kann anders als eine private Eigentümergemeinschaft eine Wächterrolle zur 

Sicherung der Dekommodifizierung einnehmen. Der fundamentale Unterschied liegt darin, dass 

Genossenschaftsmitgliedern ihre Wohnung nicht gehört. Um einen Verkauf der Immobilie durch-

zusetzen zu können, müssten sich je nach Satzung sämtliche oder gegebenenfalls die Mehrheit 

der Mitglieder einigen. In einigen Gesprächen, die für die Erarbeitung dieses Kapitels geführt 

worden sind, wurde angemerkt, dass mit steigender Anzahl der Mitglieder, die Wahrscheinlich-

keit sinkt, dass die Immobilie(n) verkauft werden würden. Klar ist: je mehr Partikularinteressen 

sich für einen Verkauf einigen müssten, desto unwahrscheinlicher wird das Privatisierungssze-

nario. Anders als bei Eigentümergemeinschaften, können in einer Genossenschaft nicht Teile 

des Projektes oder einzelne Wohnungen verkauft werden, wenn sich unterschiedliche Parteien 

für einen Verkauf entscheiden. Die Genossenschaft ist eine Einheit, die nur als solche verkauft 

werden kann. Mit dem Anstieg der Anzahl der Mitglieder, die über diese Einheit entscheiden kön-

nen, steigt auch die Stärke der Wächterfunktion. Durch die bipolare Rolle sämtlicher Mitglieder, 

sowohl als Bewohner als auch als Eigentümer, schwindet zusätzlich die Wahrscheinlichkeit, dass 

sie sich simultan für einen Verkauf ihres eigens bewohnten Wohnraums entscheiden würden. 

Lebenslagen ändern sich. Bewohner ziehen teilweise wegen einer neuen Arbeitsstelle, einer 

Änderung in der Haushaltskonstellation oder aus anderen privaten Gründen um. Die wirtschaft-

liche Lage einer Person kann sich beispielsweise aber auch durch Erbschaften verändern. Es 

gibt daher die unterschiedlichsten Motivationen für den Verkauf einer Immobilie. Ist in einer Ge-

nossenschaft von der Mitgliedermehrheit (je nach Satzung nur von einem Mitglied) ein Verkauf 

der Immobilie nicht erwünscht, kann der Verkauf nicht stattfinden. Die Wahrscheinlichkeit, dass 

sich unter den Mitgliedern jemand befindet, der sich einem Verkauf entgegenstellt, ist rechne-
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risch höher bei einer Genossenschaft mit fünfzig Mitgliedern als bei einer Genossenschaft mit 

zehn Mitgliedern. Eine höhere Mitgliederanzahl führt somit systematisch zu einer beständigeren 

Sicherung vor einer Rückführung der Immobilie in die freie Marktwirtschaft. 

Bezogen auf den Aspekt der nachhaltigen Dekommodifizierung könnte also in der Theorie fest-

gehalten werden: Je mehr Mitglieder, desto besser. Berücksichtigt man hingegen simultan dazu 

allerdings den Aspekt der Selbstverwaltung der Bewohner, lässt sich diese These nicht länger 

bestätigen. Bei größeren Genossenschaften hat die Stimme der einzelnen Bewohner zuneh-

mend weniger Gewicht. Zur Organisation der Genossenschaft werden unterschiedliche Organe 

gegründet, wie Vorstand und Aufsichtsrat. Die Mitglieder dieser Gremien werden in der Regel 

von den Genossenschaftsmitgliedern in einer Generalversammlung gewählt. An den einzelnen 

Entscheidungsprozessen dieser Gremien, sind Mitglieder nicht beteiligt. Diese Organe bilden 

im Gegensatz zu Genossenschaften, bei denen das einzige Organ aus der Generalversammlung 

besteht, in der jedes Mitglied direktes Stimmrecht hat, eine Barriere zwischen den Bewohner-

stimmen und direkten Entscheidungen. Bei manchen Genossenschaften mit einer hohen Mitglie-

deranzahl (beispielsweise bei der Hanseatischen Baugenossenschaft Hamburg (HBH), bei der 

2021 etwa 9.000 Personen Mitglied waren13) gibt es anstelle der Generalversammlung eine so-

genannte Vertreterversammlung. Die teilnehmenden Vertreter (bei der HBH jeweils ein Vertreter 

pro 150 Mitglieder14) werden von den Mitgliedern gewählt. Hier nehmen die Mitglieder kaum an 

den Entscheidungsprozessen teil. Der Grad der Mitbestimmung und Selbstverwaltung aus Sicht 

des Einzelnen minimiert sich somit bei wachsender Mitgliederanzahl. Bei diesem Aspekt gilt also 

die gegenteilige These: Je weniger Mitglieder, desto besser.  

Diese gegensätzlichen Thesen lassen erahnen, dass eine Korrelation zwischen den Aspekten 

Selbstverwaltung und Autonomie und nachhaltiger Dekommodifizierung besteht. 

Korrelation zwischen Selbstverwaltung und Autonomie und nachhaltiger De-
kommodifizierung
Die Korrelation zwischen den beiden Aspekten ergibt sich neben den gegensätzlichen Thesen 

der Economy of Scale auch bei näherer Betrachtung der Kriterien für die Punktevergabe von 

Autonomie der Eigentümer (AE1) und Passiver Profitgenerierung (PP). Die Kombination mehrerer 

Wächterfunktionen kann auf der einen Seite dafür sorgen, dass die Immobilie vor einer Rück-

führung auf den freien Wohnungsmarkt geschützt ist, schränkt die Eigentümer auf der anderen 

Seite jedoch in ihrer Autonomie ein. Erläuternde Beispiele für dieses Phänomen sind die beiden 

Wohnprojekte der Genossenschaft Mietshäuser Syndikat in Basel. Das Projekt in der Elsässer-

strasse ist durch die Wächterfunktion der Stiftung als Eigentümerin des Baulandes als nachhal-

tiger dekommodifiziert anzusehen, als das Haus an der Klybeckstrasse, bei welchem Haus und 

Boden Eigentum der Genossenschaft sind. Die Stiftung schränkt die Genossenschaft jedoch in 

ihrer Autonomie ein, denn sie kann als Eigentümerin des Bodens manche Entscheidungen unter-
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binden oder beeinflussen. Besonders stark wäre der Einfluss der Wächterfunktion beispiels-

weise durch den Fonds Kirchberg bei dem Wohnprojekt von AdHoc am Réimerwee gewesen. 

Im Erbbaurechtsvertrag wurden detaillierte Bedingungen festgehalten, unter anderem über 

Belegungen und indirekt über die Mitgestaltung. Für Bewohner, die neben dem genossenschaft-

lichen Wohnraum weiteres Eigentum besaßen, hätte der Fonds Kirchberg anteilig einen höheren 

Erbbauzins gefordert. Durch die Erbbaurechtsvergabe des Baulandes hätte der Fonds versucht, 

die Kontrolle über das Projekt zu halten, so Cédric Metz.15 Dennoch hätte der Staat, gekoppelt 

an die Finanzierungsbeihilfe, eine Wächterfunktion übernommen, die auf der einen Seite dazu 

geführt hätte, dass die Immobilie 40 Jahre lang der Erschwinglichkeit zugeordnet bleiben muss 

und nicht verkauft werden kann und somit einen Beitrag zur nachhaltigen Dekommodifizierung 

geleistet hätte, auf der anderen Seite jedoch auch Vergabekriterien für einen Teil der Wohnungen 

vorgegeben. Die direkte Gegenüberstellung des Wohnprojektes am Réimerwee und des ge-

planten Projektes der Rue du Château verdeutlicht, dass Erbbaurechtsverträge immer mit einer 

Einschränkung der Autonomie einhergehen, nicht jedoch mit einer Sicherung vor passiver Profit-

generierung, da der Erbbaurechtsgeber des geplanten Projektes in der Rue du Château eine Pri-

vatperson ist, die als solche keine Wächterfunktion übernehmen kann. 

Eine vollständige Erfüllung sämtlicher Punkte beider Kategorien erwies sich bei der Analyse der 

praktischen Beispiele als nicht möglich. Dem am nächsten kam das deutsche Mietshäuser Syn-

dikat. Mit dem Zwei-Gesellschafter-Prinzip schafft es das MHS, eine externe Wächterfunktion 

durch den Verein des Miethäuser Syndikats zu ermöglichen, ohne dafür eine Einschränkung der 

Autonomie oder Selbstverwaltung der Bewohner in Kauf nehmen zu müssen. Die übergeordne-

te Wächterorganisation regelt ausschließlich Themen die Dekommodifizierung betreffend: Das 

MHS hat als Gesellschafter ein Vetorecht bei einem angestrebten Verkauf von Häusern (passive 

Profitgenerierung), bei der Ergebnisverwendung (aktive Profitgenerierung) und bei Satzungs-

änderungen. Letzteres sichert, dass dieses System nicht umgangen werden kann. Sämtliche 

sonstige Entscheidungen werden von dem Hausverein als zweiter Gesellschafter eigenständig 

und autonom getroffen. Hier treffen somit zwei Wächterfunktionen mit unterschiedlichen Motiva-

tionen aufeinander, was ebenfalls zu einer nachhaltigeren Dekommodifizierung beitragen kann. 

Beim MHS konstituiert sich der Hausverein durch die Bewohnerschaft selbst und handelt somit 

in ihrem Eigeninteresse, als Kombination der unterschiedlichen Partikularinteressen. Der Haus-

verein will bezahlbaren Wohnraum für die eigenen Bewohner schaffen. Ein Hausverkauf würde 

(vor allem, da die Möglichkeit zur Profitgenerierung durch das MHS-Prinzip ausgeschlossen wird) 

für die Bewohner keine Vorteile mit sich bringen. Der Verein des Miethäuser Syndikates handelt 

im Interesse des übergeordneten Zieles der gesamten Organisation. Sie wollen langfristig be-

zahlbaren Wohnraum für eine möglich große Anzahl an Bewohner schaffen. Sie würden einen 

Hausverkauf aus der zweckmäßigen Motivation der Organisation heraus unterbinden. 
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Diversität der Wächterfunktionen
Die Kombination verschiedener Wächterfunktionen, die von unterschiedlichen Interessen und 

Motivationen geprägt sind, kann somit für eine erhöhte Sicherung der Immobilie vor einer Rück-

führung auf den freien Markt sorgen. Organisationen, Vereine, Stiftungen oder Genossenschaf-

ten, aber auch die öffentliche Hand verfolgen zu Beginn eines bezahlbaren Wohnprojektes alle 

das gleiche Ziel. Mit der Zeit können sich Motivationen verschieben und Zielsetzungen verändern. 

Genossenschaftsmitglieder, die sich bei der Gründung gegen eine Privatisierung ausgesprochen 

haben, können sich aus Eigeninteresse doch dazu entscheiden die Wohnungen zu verkaufen 

oder teurer vermieten zu wollen. Vereine können sich auflösen und Wohnungspolitik kann durch 

eine Veränderung des Zeitgeistes oder einen Regierungswechsel eine völlig andere Richtung 

einschlagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Interessenverschiebung simultan bei mehreren 

Wächterfunktionen mit unterschiedlicher Motivation, Agenda und Ausrichtung stattfindet, ist 

jedoch sehr gering. Die Kombination von unterschiedlichen Wächterfunktionen ist somit für die 

nachhaltige Dekommodifizierung sinnvoller als die Ansammlung von Wächterfunktionen mit 

ähnlicher Motivation (z.B. ausschließlich öffentlichen Wächterfunktionen). Die öffentliche Hand 

funktioniert als Wächterfunktion zusätzlich nur so lange, wie die Politik Ziele der Dekommodi-

fizierung verfolgt. Anders als bei Genossenschaften oder Vereinen, wo die Privatisierung einer 

ihrer Immobilien von mehreren Mitgliedern verhindert werden kann, liegt diese Entscheidung bei 

öffentlichem Wohnraum bei einem Ministerium oder einer Kommune. 

Innerhalb einer wachenden Organisation kann Diversität ebenfalls eine entscheidende Rolle 

spielen. Auf der finanziellen Ebene kann bei Genossenschaften oder Baugruppen die Mischung 

von einkommensstarken und einkommensschwächeren Haushalten eine Querfinanzierung er-

lauben. Auch auf der sozialen Ebene birgt Diversität innerhalb der Bewohnerschaft einige Vor-

teile. In Bezug auf die Beständigkeit der Wächterfunktion kann die Kreuzung unterschiedlicher 

Motivationen dafür sorgen, dass Handeln im Eigennutz erschwert wird. Wenn beispielsweise in 

einer Genossenschaft teilweise Menschen wohnen, die sich aus finanziellen Gründen für dieses 

Wohnmodell entschieden haben, als auch Menschen die sozial-motivierte Gründe für den Beitritt 

hatten, ist es unwahrscheinlicher, dass es zu einer simultanen Interessenüberschneidung hin-

sichtlich Profitgenerierung kommt.  

Ein interessantes Beispiel hierfür ist die Kooperative Grossstadt in München. Hier haben sich 

Architekten zu einer Genossenschaft zusammengetan, um bezahlbare Wohnprojekte zu reali-

sieren, in denen die Mehrheit der Gründungsmitglieder nicht wohnt und auch nicht wohnen wird. 

Es gab für sie keinen Eigenbedarf nach bezahlbarem Wohnraum, sie wollten sich lediglich in 

gemeinwohlhandelnder Tätigkeit auf dem Wohnungsmarkt etablieren und für Wohnungssuchen-

de Wohnraum erschließen. Die Genossenschaft besteht– ähnlich wie bei der Genossenschaft 

Mietshäuser Syndikat in Basel – zu großen Teilen aus Mitgliedern, die nicht in den Wohnprojekten 
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wohnen. Somit entsteht die gewünschte Diversität in der Mitgliederstruktur: Einige Stimmen un-

terliegen den Eigeninteressen der wohnenden Mitglieder, andere unterliegen den Interessen der 

nichtwohnenden Mitglieder, die das höhere Ziel und die Anfangsidee der Wohngenossenschaft 

wahren können. Diese können wegen der Abwesenheit von Eigeninteresse an Mietsenkungen 

oder Wertsteigerung neutralere und nachhaltigere Entscheidungen treffen. Die besondere Grün-

dungsstruktur der Kooperative Grossstadt bietet eine mögliche Erklärung für die konsequente 

Expansionsstrategie der Genossenschaft.

Selbsthilfe und Wohngemeinnützigkeit
Die in der Matrix analysierten Projekte lassen sich unterteilen in Bottom-Up-Projekte, bei denen 

die Initiatoren sich in Selbsthilfe mit Wohn- oder Arbeitsräumen versorgen wollten und Top-

Down-Projekte, bei denen die Initiatoren (vorrangig) Wohnraum für Wohnungssuchende außer-

halb der Gruppe schaffen wollten und als „soziale Dienstleister“ fungieren. Zu letzteren gehören 

das Projekt de WG-Projet, die Münchner Genossenschaft Kooperative Grossstadt und die bas-

lerische Genossenschaft Mietshäuser Syndikat. Projekte der Selbsthilfe sind Streitfeld, die Bau-

gruppen R50 und Cohousing Bounneweg, das deutsche Mietshäuser Syndikat und (zu Beginn) 

die Luxemburger Genossenschaft AdHoc. Mittlerweile sind viele Mitglieder in der Genossen-

schaft tätig, die nicht mehr aus Eigenbedarf handeln. Da sie kein Projekt konkretisieren konnten, 

haben sich einige Mitglieder mittlerweile mit Eigentum versorgt und gehören somit nicht mehr zu 

der Gruppe der (aktiven) Wohnungssuchenden. 

Bei näherer Betrachtung dieser Unterteilung fällt auf, dass es einen Zusammenhang zwischen 

dem motivationalen Ausgangspunkt des Projektes und dem Aspekt der Wohngemeinnützigkeit 

zu geben scheint: Projekte, die als „soziale Dienstleister“ bezahlbaren Wohnraum für externe 

Wohnungssuchende zur Verfügung stellen wollten, verfolgen eine konsequente Expansions-

strategie und handeln hochgradig wohngemeinnützig. Selbsthilfe-Projekte wie Baugruppen 

oder das Streitfeld-Projekt handeln wenig bis gar nicht wohngemeinnützig. Bei Streitfeld ist das 

unter anderem dem Umstand geschuldet, dass die Genossenschaft noch nicht an dem Punkt 

der vollständigen Entschuldung angekommen ist, an dem sie entscheiden könnte, ob sie eine 

Mietsenkung erwirken oder weitere Investitionen tätigen würde. Eine ausdifferenzierte Expan-

sionsstrategie gibt es – ähnlich wie bei AdHoc – zurzeit nicht und in den Statuten oder in dem 

Vermietungsreglement ist zu diesem Thema nichts verschriftlicht. Eine These könnte daher lau-

ten: Wohnprojekte, bei denen sich zukünftige Bewohner in Selbsthilfe bezahlbaren Wohnraum 

erschließen wollen, verfolgen meistens keine stringente Expansionsstrategie.

Diese These wird jedoch vom deutschen Mietshäuser Syndikat widerlegt. Hier haben sich die Ini-

tiatoren für den Erhalt und die Sanierung von Grether West zusammengetan, um sich in Selbsthil-

fe Wohnraum zu erschließen. Die Idee des Solidarfonds kam hier auf, als die Gruppe sich in einer 

finanziellen Notlage befand. Sie wollten auf Privatkredite zurückgreifen und mussten sich daher 
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ein überzeugendes Argument für die potenziellen Kreditgeber einfallen lassen. So kam die Idee 

auf den ökonomischen Spielraum zu nutzen, der sich nach einigen Jahren aus der Senkung der 

Zinslast und aus der späteren Entschuldung ergeben würde, um neue und weitere Projekte zu fi-

nanzieren, die ebenfalls auf diesem Prinzip basieren würden. Somit würde ein Schneeballsystem 

entstehen, bei dem das Mietshäuser Syndikat zunehmend bezahlbaren Wohnraum erschließt. 

Einige Stimmen sprachen sich gegen die Idee eines Solidarfonds aus. Eigeninteressen domi-

nierten teilweise auch hier: Nach der jahrelangen Arbeit wolle man irgendwann gerne von einer 

sinkenden Kostenmiete profitieren können. Im Endeffekt setzte sich die Solidarfondsidee durch 

und das Mietshäuser Syndikat ist innerhalb von 40 Jahren von einem Pionierprojekt in Freiburg 

auf einen Verbund von etwa 160 Häusern angewachsen. Die primäre Motivation zum Entwickeln 

einer Expansionsstrategie war (paradoxerweise) finanzieller Natur. Ohne die finanzielle Notlage 

des Grether-West-Projekt in den 80er Jahren, wäre das Projekt möglicherweise ein Ein-Haus-

Projekt geblieben, in dem die Bewohner in dem mittlerweile entschuldeten Haus für eine Neben-

kostenmiete wohnen würden. Die korrigierte These sollte also lauten: Selbsthilfeprojekte können 

eine stringente Expansionsstrategie verfolgen, benötigen dafür jedoch einen Anreiz, der über die 

sozial-ideologische Motivation hinausgeht. 

Finanzierungsbeihilfen, an die eine Expansionsbedingung geknüpft ist, könnten daher ein mög-

liches Instrument darstellen, um auch Selbsthilfeprojekte dem Dritten Wohnungssektor zuschrei-

ben zu können. 

Baugruppen und der Dritte Wohnungssektor
Die Matrix verdeutlicht, dass Baugruppen nicht als Bestandteil des Dritten Wohnungssektors 

angesehen werden können, denn ihnen fehlt die Möglichkeit zur Expansion. Im Endeffekt unter-

scheiden sich Baugruppen auf der rechtlichen Ebene nicht von Eigentümergemeinschaften. 

Eigentum ist ein rechtlich geschützter Begriff. Eine Expansionsstrategie in diesen einzubauen 

ist nicht umsetzbar.16 Die Bewohner zahlen für ihren Wohnraum keine Mieten, in denen eine Ein-

zahlung in Solidarfonds miteinkalkuliert werden könnte. Sonstige Abgaben würden sich nur auf 

einer freiwilligen Ebene durchführen lassen. Wohngemeinnützigkeit lässt sich im Privateigentum 

somit nur sehr unwahrscheinlich realisieren. Auch bei Genossenschaften, die keine Expansions-

strategie verfolgen, kann argumentiert werden, dass die Wohnungen der Genossenschaft der 

Allgemeinheit zugutekommen, denn wenn ein Bewohner auszieht, wird die Wohnung zu einem 

kostengünstigen Preis für einen Wohnungssuchenden frei. Bei Baugruppen, die keinem Vermie-

tungsverbot unterliegen, wie beispielsweise die Baugruppe R50 in Berlin, kann der Eigentümer 

seine Wohnung frei verkaufen und vermieten. Der Umstand, dass der Baugruppe das Grundstück 

zu einem vergleichsweise günstigen Preis zur Verfügung gestellt wurde, war nur für die Initiato-

ren vorteilhaft und die Wohnungen sind somit nur für den Erstbezug als bezahlbar anzusehen.

Die in dieser Arbeit untersuchte Baugruppe in Bonnevoie hat das Grundstück in einem Wett-
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bewerbsverfahren der Stadt Luxemburg erlangt. Sie konnten sich entscheiden, das Grundstück 

im Erbbaurecht zu bekommen oder es zu kaufen. Die Gruppe entschied sich für ersteres. Auf der 

Ebene der Wohngemeinnützigkeit unterscheidet es sich nicht vom R50-Projekt in Berlin, denn 

das Eigentumsmodell lässt keinen rechtlichen Spielraum für eine Expansionsstrategie zu. Die 

Baugruppe erschloss bezahlbaren Wohnraum in Selbsthilfe für die Gruppenmitglieder und even-

tuelle Erben.

Bezogen auf die nachhaltige Dekommodifizierung konnte die Baugruppe durch die Entschei-

dung für das Erbbaurecht einige Punkte dieses Aspektes erfüllen. Das Vermietungsverbot, das 

als Bedingung an den Erbbaurechtsvertrag gekoppelt ist, sowie das Vorkaufsrecht seitens der 

Stadt verringern die Wahrscheinlichkeit, dass die Immobilie in die freie Marktwirtschaft trans-

feriert wird. Unter den im Rahmen dieser Arbeit entworfenen Bewertungskriterien ist die Bau-

gruppe in Bonnevoie daher als nachhaltigerer dekommodifiziert anzusehen als das R50-Projekt 

in Berlin. 

Architektur als Werkzeug der Dekommodifizierung
Die Baugruppe in Bonnevoie unterscheidet sich auf der architektonischen Ebene kaum von 

einem herkömmlichen Stockwerksmehrfamilienhaus: Jede Partei bezieht eine vollausgestattete 

private Wohnung auf jeweils einem Stockwerk. 

Die Baugruppe R50 verfolgte beim architektonischen Entwurf ein entgegengesetztes Konzept: 

Kleine Privatflächen, großzügige Gemeinschaftsflächen. Diese Planung erlaubte zum einen eine 

effiziente Raumnutzung und eine hohe Bewohnerdichte – die Bewohner des Hauses bewoh-

nen durchschnittlich 34 Quadratmeter pro Kopf – und hat zusätzlich zur Folge, dass sich die 

Wohnungen in ihrer bestehenden Form schlechter für spekulative Zwecke eignen. Hierfür gibt 

es zwei primäre Gründe: Erstens, verringert sich mit der Minimierung der Privatflächen auch die 

ökonomisierbare Fläche. Ein Eigentümer einer R50 Wohnung, kann lediglich über den Privat-

raum frei entscheiden. Seine Anteile an der Gemeinschaftsfläche würde er bei einem Verkauf 

mitverkaufen, die Quadratmeter könnten jedoch nicht von dem neuen Eigentümer umstrukturiert 

werden, sondern blieben Teil der gemeinschaftlich genutzten Fläche. Zweitens, minimisiert sich 

mit der besonderen Architektur des Projektes auch die Zielgruppe der möglichen Interessenten. 

Wer eine Wohnung zur Geldanlage sucht, würde sich eher auf andere Objekte konzentrieren als 

auf ein Haus, in dem der Großteil der Flächen gemeinschaftlich genutzt wird. R50 eignet sich 

zum Wohnen, nicht zum Spekulieren. Der Tauschwert der Immobilie tritt hier gegenüber dem 

Gebrauchswert klar in den Hintergrund. Architektur kann somit – beispielsweise in Form der ge-

meinschaftlichen Wohntypologie, aber auch durch Materialauswahl oder andere Gestaltungsent-

scheidungen – als Werkzeug für die (temporäre) Dekommodifizierung angesehen werden.17

Nachhaltigen Schutz vor erneuter Kommodifizierung kann Architektur jedoch nicht bieten. Soll-

ten sich die individuellen Eigentümer simultan dazu entscheiden, die komplette Immobilie an 
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eine andere Person zu verkaufen, könnte ein Abriss des Gebäudes und ein Neubau mit einer für 

Spekulationszwecke geeigneteren Typologie realisiert werden. Wertsteigerung findet immer auf 

der Ebene von Grund und Boden statt. Das darauf errichtete Gebäude ist auf langfristige Sicht 

für das Wertsteigerungspotenzial nicht relevant, denn es ist von temporärer Dauer. Für alleinige 

Eigentümer eines Grundstückes wird sich immer Raum für Spekulation bieten. Architektur kann 

somit als temporäre Wächterfunktion agieren. Sie kann ihre Halbwertszeit als Wächterfunktion 

mit der Aufteilung der Entscheidungsmacht auf unterschiedliche Personen verlängern: Der durch 

die gemeinschaftliche Wohntypologie gegebene Schutz vor Spekulation erhöht sich mit der An-

zahl der Eigentümer in der Eigentümergemeinschaft, denn nur bei einer simultanen Interessen-

überschneidung sämtlicher Eigentümer könnte das komplette Gebäude mitsamt Boden verkauft 

werden und eine neue Typologie errichtet werden, die höhere Anreize zur Spekulation bietet (sie-

he weiter oben Economy of Scale). 

Abschließende Reflexion und Anmerkungen
Bereits in der Einleitung dieses Kapitels wurde darauf verwiesen, dass die Matrix keine wertende 

Funktion hat. In den geführten Gesprächen wurde oftmals – vor allem in Bezug auf einen mög-

lichen Verkauf – erklärt, „das würde man nicht machen“. Es ging bei dieser Analyse nicht darum, 

Misstrauen gegenüber den Überzeugungen der in den Projekten involvierten Individuen zu äu-

ßern, sondern darum ein objektives Instrument zu entwickeln und zu erproben, das die Projekte 

auf ein Worst-case-Szenario testen kann. Ideologien, Prioritäten und Bedürfnisse individueller 

Personen können sich beispielsweise mit einer Veränderung der Lebenslage ebenfalls adaptie-

ren. Aber auch ein Eigentümerwechsel in der Familie (beispielsweise durch eine Erbschaft) kann 

dazu führen, dass die anfänglichen Eigentümerwünsche nicht länger von Bedeutung sind. Recht-

liche Instrumente überdauern die variablen Vorstellungen und Ideologien der Individuen und bin-

den die Immobilie an einen kontinuierlichen Rahmen. Sie bieten sich daher an, um einschätzen 

zu können, ob eine Immobilie nachhaltig dekommodifiziert ist. Die zeitliche Dimension dieses 

Aspektes spielt hier die ausschlaggebende Rolle. Denn auch eine Wohnung, die vom Eigentümer 

ohne absehbare Verkaufs-oder Vermietungsabsichten bewohnt ist, könnte für den Zeitraum der 

eigenen Bewohnung als dekommodifiziert angesehen werden, da hier der Tauschwert gegen-

über dem Gebrauchswert in den Hintergrund rückt und seitens des Eigentümers kein unmittel-

bares Interesse an Wertsteigerung oder Profitgenerierung besteht. 

Eine wichtige Erkenntnis, die sich während der Analyse der Projekte herauskristallisiert hat ist, 

dass es möglicherweise unzureichend war, die Bewertungskriterien zur Bestimmung des Gra-

des an nachhaltiger Dekommodifizierung ausschließlich anhand rechtlicher oder finanzieller 

Instrumente zu bestimmen. Die detaillierte Auseinandersetzung mit den Projekten hat gezeigt, 

dass neben Recht auch Architektur und Volumen wichtige Werkzeuge sein können, um die Im-

mobilie vor aktiver und passiver Profitgenerierung zu sichern. Mittels Architektur können Wohn-
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räume so gestaltet werden, dass sie sich weniger für immobilienspekulative Zwecke eignen. 

Da die größte Wertsteigerung einer Immobilie jedoch mit der Bodenpreissteigerung einhergeht 

und nicht durch ein Bauwerk hervorgerufen wird, kann Architektur nur als temporäre Wächter-

funktion agieren. Die Dauer ihrer Wächterfunktion kann durch eine Kombination mit dem Werk-

zeug Volumen verlängert werden. Volumen besteht sowohl aus Vielzahl als auch aus Vielfalt bei 

der Bewohner- und Eigentümerschaft einer (oder mehrere) Immobilien. Es handelt sich um eine 

Verteilung der Entscheidungsmacht auf mehrere Akteure (Vielzahl), die von unterschiedlichen 

Motivationen und Bedürfnissen geprägt sind (Vielfalt). Somit verringert sich die Wahrscheinlich-

keit, dass im Falle einer Verschiebung der Interessen einiger Akteure unter anderem statutarisch 

festgelegte Ziele nicht länger verfolgt werden. Volumen kann als Werkzeug sowohl bestehende 

Wächterfunktionen intensivieren (beispielsweise durch eine größere und diversere Mitglieder-

schaft einer Genossenschaft) und somit den Aspekt der nachhaltigen Dekommodifizierung 

zunehmend absichern, als auch dafür sorgen, dass anfänglich gesetzte Ziele der Wohngemein-

nützigkeit stetig verfolgt werden. Der Effekt der Economy of Scale sollte hierbei nicht außer Acht 

gelassen werden. Zu große Organisationen gehen oftmals mit einer Verringerung der Selbstver-

waltung seitens der Bewohner einher.  

Die in dieser Arbeit aufgestellten Bewertungskriterien, sollten daher erweitert werden. Zusätzlich 

zu den rechtlichen Instrumenten sollten folgende Einordnungskriterien berücksichtigt werden: 

die Architektur des Gebäudes, die Größe der Eigentümerorganisation und die Vielfalt der Motiva-

tion der Entscheidungsträger.
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G1: Verfolgt das Projekt eine Expansionsstrategie? 

G2: Würde überschüssiges Vermögen im Falle einer Auflösung 
der Eigentümerorganisation dem Zweck der Errichtung oder 
Erhaltung von bezahlbarem Wohnraum zugewiesen werden? 

Nein: 

Nein: 

Ja: 

Ja: 

0 P

5 P

Die dritte Dimension: Wohngemeinnützigkeit
max: 

AP1: Generiert die Immobilie profitorientierte Mieten? 

PP: Wie viele Wächterfunktionen können die Rückführung der 
Immobilie in die freie Marktssphäre verhindern? 

AP2: Zahlen sich die Eigentümer Profite aus? 

Ja: 

Ja: 

Nein: 

Nein: 

0 P 10 P

Keine Wächterfunktion: 

Eine Wächterfunktion: 

+ eine weitere Wächterfunktion: 

+ eine oder mehr weitere Wächterfunktionen: 

X-Achse: Nachhaltige Dekommodifizierung
max: 

0 P

10 P

SB1: Haben die Bewohner ein Mitbestimmungsrecht bei der Gestaltung/
Organisation ihres Wohnraums? 

Nein: 

SB2: Nehmen Bewohner direkt an den Entscheidungspro-
zessen teil?

Unmittelbare Einbindung in sämtliche 
Entscheidungsprozesse: 

Unmittelbare Einbindung in den Großteil der 
Entscheidungsprozesse: 

Kaum Einbindung in den Großteil der 
Entscheidungsprozesse: 

Ja: 

Y-Achse: Selbstverwaltung und Autonomie
max: 

AE1: Wie viele Wächterfunktionen wachen über die Eigentümer? 

AE2: Ist das Projekt finanziell unabhängig von der 
öffentlichen Hand?

AE3: Ist die Vergabe der Wohnungen an Belegungskriterien 
der öffentlichen Hand gebunden?

Zwei oder mehr  Wächterfunktionen: 

Eine Wächterfunktion: 

Nein: Ja: 

Ja: Nein: 

Keine Wächterfunktion: 

Punktesystem



Erkenntnisse



Korrelation 
zwischen Dekommodifizierung 
und Selbstverwaltung
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Weiler zum Turm (LU)

Streitfeld 
München (DE)

San Riemo 
München (DE)

Bei Wohnorganisationen, die sich dem Ziel von 
bezahlbarem Wohnraum verschrieben haben, gilt 
generell: Je größer eine Organisation, desto nied-
riger ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr (ge-
samtes) Immobilieneigentum auf den freien Woh-
nungsmarkt transferiert. (-> Volumen als neues 
Werkzeug). Andererseits werden bei größeren 
Strukturen oft Zwischenorgane benötigt, um die 
Mitbestimmung der Bewohner zu organisieren. 
Sie gehen oft mit einer mehrstufigen Hierarchie 
einher, bei der die Bewohner oder die Nutzer Ver-
treter wählen und somit nicht länger unmittelbar 
an den Entscheidungsprozessen teilnehmen. Der 
Aspekt der nachhaltigen Dekommodifizierung 
steigt mit der Anzahl der Mitglieder, während der 
Aspekt der Selbstverwaltung sinkt.  Auch externe 

Wächterfunktionen können dafür sorgen, dass 
die Immobilie nachhaltig vor einer Rückführung in 
die freie Marktwirtschaft geschützt ist. Sie führen 
allerdings ebenfalls dazu, dass die Eigentümer 
in ihrer Autonomie eingeschränkt sind, denn der 
Schutz der Wächterfunktion geht immer mit einer 
gewissen Kontrolle ihrerseits einher. So entsteht 
die Wechselbeziehung zwischen dem Aspekt 
der Selbstverwaltung und Autonomie und dem 
Aspekt der nachhaltigen Dekommodifizierung. 
Umgehen kann man diese Korrelation nicht. Der 
Effekt kann jedoch gemindert werden, indem die 
Handlungsmacht der schützenden Wächterfunk-
tionen auf Entscheidungen bezüglich passiver 
und aktiver Profitgenerierung beschränkt wird 
(siehe Grether West und Kumi*13).
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Réimerwee 
Luxemburg (LU)
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Selbsthilfe-Projekte 
und Wohngemeinnützigkeit

10 2 3 4 5

Wohngemeinnützig
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R50 
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Selbsthilfe-Projekte sind Projekte, bei denen 
sich eine Gruppe von Wohnungssuchenden zu-
sammenfindet, um für die Gründungsmitglieder 
–also sich selbst – (bezahlbaren) Wohnraum zu 
erschließen. Diese Projekte sind häufig weni-
ger auf Wachstum ausgerichtet als Projekte, bei 
denen die Gruppe der Initiatoren sich vorrangig 
nicht aus aktiven Wohnungssuchenden zusam-
menstellt. Hier handeln die Initiatoren als soziale 
Dienstleister, die für andere bezahlbaren Wohn-
raum erschließen wollen. Die Projekte verfolgen 
daher häufig von Beginn an eine klare Expan-
sionsstrategie. Sie handeln nicht im Eigeninte-
resse, sondern tragen aktiv zur Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum für noch unbekannte 
Wohnungssuchende und somit dem Gemeinwohl 
bei. Im direkten Vergleich ist hier die Wohnversor-
gung der Allgemeinheit die vorrangige Motivati-
on, während bei Selbsthilfe-Projekten die eigene 
Wohnversorgung im Vordergrund steht. Über die 
Erarbeitung einer Expansionsstrategie denken 
manche Initiatoren eines Selbsthilfe-Projektes 
nach, sie wird jedoch selten bereits in der An-
fangsphase oder bei Gründung befestigt. Damit 
auch diese Projekte wohngemeinnützig handeln 
und somit als Teil des Dritten Wohnungssektors 
definiert werden können, können (finanzielle) An-
reize geschaffen werden, die die Projekte an eine 
klare Expansionsstrategie binden. Mithilfe des 
Versprechens nach Sättigung der eigenen Wohn-
bedürfnisse zu expandieren, konnte das Miets-
häuser Syndikat eine finanzielle Notlage über-
stehen, denn mit ihrer Idee eines Solidarfonds 
schufen sie ein überzeugendes Argument für pri-
vate Kreditgeber.



Volumen 
als neues Werkzeug

die von unterschiedlichen Motivationen und Bedürfnissen geleitet werden 
(Vielfalt), steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die anfänglichen Ziele eines 
Projektes dauerhaft verfolgt werden und sich nicht an den Eigeninteressen 
weniger Individuen orientieren. Da sich Lebenslagen ändern, kann es vor-
kommen, dass sich die Motivationen einiger Entscheidungsträger im Laufe 
eines Projektes mit verändern. Bei größeren und diverseren Projektgemein-
schaften verringert sich das Risiko, dass sich das Projekt an diese Interes-
senverschiebung(en) einiger Entscheidungsträger anpasst. Parallel zu den 
Vorteilen des Werkzeuges Volumen sollte jedoch auch die Verringerung der 
Selbstverwaltung mitgedacht werden, die mit einer größeren Struktur ein-
hergeht (-> Korrelation zwischen Selbstverwaltung und Dekommodifizie-
rung). 

Die Größe der Eigentümerorganisation wird in 
den Bewertungskriterien für diese Matrix nicht 
beachtet. Volumen als weiteres Kriterium mitein-
zubeziehen, würde zu einer differenzierteren und 
vollständigeren Analyse führen, denn es kann als 
Werkzeug die Aspekte nachhaltige Dekommodi-
fizierung und Wohngemeinnützigkeit intensivie-
ren. Unter Volumen einer Organisation versteht 
diese Arbeit sowohl Vielzahl als auch Vielfalt bei 
der Bewohner- und Eigentümerschaft eines Pro-
jektes. Durch die Verteilung der Entscheidungs-
macht auf eine Mehrzahl an Akteuren (Vielzahl), 



Neben rechtlichen Instrumenten kann auch Ar-
chitektur ein Werkzeug zur Dekommodifizierung 
darstellen. Große Gemeinschaftsflächen und klei-
nere Individualflächen können beispielsweise da-
für sorgen, dass sich Wohnungen innerhalb eines 
Wohnprojektes weniger für spekulative Zwecke 
eignen als herkömmliche Stockwerkswohnun-
gen. Mit der Verringerung der individuellen Wohn-
fläche verringert sich auch die ökonomisierbare 
Fläche (siehe R50). Neben dem Verhältnis von 
Gemeinschaftsflächen zu Privatflächen können 
unter anderem auch Materialauswahl und Grund-
rissentscheidungen zur Trennungen oder Öff-
nungen von Innen-oder Außenräumen Methoden 
sein, um Spekulationsanreize für eine Immobilie 
zu minimieren. 
Für die Wertsteigerung einer Immobilie sind 
hauptsächlich Bodenpreise verantwortlich. Das 
auf dem Grundstück errichtete Gebäude ist für 
passive Profitgenerierung häufig nebensäch-
lich. Sollten sich sämtliche Einzeleigentümer 
einer Eigentümergemeinschaft oder einer Ge-
nossenschaft dazu entscheiden ihr Gebäude zu 
verkaufen, kann auf dem Grundstück ein Neubau 
mit einer für Spekulationszwecke geeigneteren 
Architektur gebaut werden. Mit dem ehemaligen 
Gebäude verschwindet dann auch die temporäre 
Wächterfunktion seiner Architektur. Da sich für 
einen Verkauf des gesamten Gebäudes sämtli-
che Eigentümer einigen müssten, kann die Halb-
wertszeit der Wächterfunktion mit einer Mehrzahl 
an Eigentümer (oder Entscheidungsträgern) ver-
längert werden. Der durch die gemeinschaftliche 
Wohntypologie gegebene Schutz vor Spekulation 
erhöht sich demnach mit der Anzahl der Eigentü-
mer (-> Volumen als neues Werkzeug). 

Architektur
als neues Werkzeug





325

Kapitel 4:
Studie „Unser 
Neues Wohnen“



326



327

Inhalt

Ziele  330
 Alternative gemeinschaftliche Wohnmodelle  330
 Forschung  330
 Aufklärung 331

Ablauf der Studie 333
 Teil 1: 9 Fragen zu dir  335
 Teil 1: Baugruppen und Genossenschaften 337
 Teil 2: Deine neue Wohnung 340

Umsetzung 346
 Berechnungen gewünschte Wohnfläche  346
 Berechnungen zu finanzierbaren Wohnmodellen je Gemeinde 347
  Eigentum 348
  Miete   348
  Baugruppe  349
  Genossenschaft 350
 Werbung 352

Ergebnisse  354
 Teilnehmerprofile  354
 Baugruppen und Genossenschaften 360
 Wohnmodelle  364
 Quadratmeter und Wohnräume  366

Die wichtigsten Ergebnisse 369



328

Die Luxemburger Bevölkerung verändert sich fortwährend. Globale Trends des demografischen 

Wandels (wie die Verkleinerung der Haushalte), werden im Land von kontextspezifischen As-

pekten wie dem rasanten Bevölkerungszuwachs, der hohen Fluktuationsquote und der Diversi-

fizierung der Gesellschaft begleitet. Eine Reaktion auf diese Veränderung lässt sich im homo-

genen Wohnungsangebot Luxemburgs nicht ablesen. Er setzt sich nach wie vor lediglich primär 

aus zwei Wohnmodellen (Miete oder individuelles Eigentum) zusammen.1 Auf architektonischer 

Ebene dominieren große Wohnungen und Einfamilienhäuser als Typologie. Alternative Wohn-

modelle (beispielsweise in Form von gemeinschaftlichem Wohnen) sind kaum verbreitet. Das 

Wohnungsangebot steht somit im klaren Widerspruch zu den Veränderungen in der Luxembur-

ger Bevölkerung. Unklar ist jedoch, wer diesen homogenen Wohnungsmarkt entworfen bzw. zu 
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seiner Entwicklung beigetragen hat. Sind es die Nachfragenden, die den Wohnraum bewohnen 

wollen oder sind es diejenigen, die das Angebot planen und leiten? Gibt es in Luxemburg keine 

alternativen Wohnmodelle, weil es innerhalb der Bevölkerung keine Resonanz für ein Umdenken 

in der Wohnversorgung gibt? Oder ist ihre Abwesenheit das Resultat einer Politik, die sie nicht als 

förderungswerte Lösungen für die Wohnungskrise in Betracht zieht und es getreu jahrelanger 

Tradition vorzieht, die wohnungssuchende Bevölkerung mit individuellem Wohneigentum zu ver-

sorgen? Mussten sich Immobilienentwickler nicht mit dem Wandel in der Bevölkerung auseinan-

dersetzen, weil die verschärfte Situation der Wohnungskrise dafür gesorgt hat, dass Wohnungs-

suchende genommen haben, was sie kriegen konnten? 

Um zu erforschen, ob der alternativlose Wohnungsmarkt durch die Nachfrage bestimmt wird, 

wurde im Rahmen dieser Arbeit die Studie „Eist Neit Wunnen“ (deutsch: Unser Neues Wohnen) 

konzipiert. Sie soll Aufschlüsse darüber geben, welche Vorstellungen und Bedürfnisse die Lu-

xemburger Bevölkerung beim Wohnen hat, und ob es innerhalb dieser Bevölkerung eine Reso-

nanz für alternativen Wohnformen gibt. 

Das Hauptziel dieser Arbeit ist, zu überprüfen, ob die Implementierung eines Dritten Wohnungs-

sektors in der Luxemburger Wohnversorgung die Wohnungskrise entschärfen könnte. Mit der 

Realisierung von Wohnalternativen, die nachhaltig immun gegen die Logiken des freien Marktes 

sind, würde bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden, ohne dafür unmittelbarer staatlicher 

Kontrollen unterliegen zu müssen. Ein wichtiger Eckpfeiler für Wohnprojekte des Dritten Woh-

nungssektors ist der Aspekt der Selbstverwaltung, denn sie sind – im Gegenzug zu Wohnraum 

des öffentlichen Wohnungssektors – privatorganisiert. Die Realisierung der Projekte ist somit 

unmittelbar an die Bereitschaft von privaten Akteuren gebunden. Sie müssen die Projekte sowohl 

initiieren, leiten, verwalten, als auch bewohnen wollen. Daher ist im ersten Schritt zu prüfen, ob 

diese Voraussetzung zum jetzigen Zeitpunkt von der Luxemburger Bevölkerung erfüllt wird. Die 

Ergebnisse der Studie „Unser Neues Wohnen“ stellen für die Zukunft der Debatte über einen 

Dritten Wohnungssektor für Luxemburg eine wichtige Komponente dar. Sollten die Ergebnisse 

der Studie aufzeigen, dass es innerhalb der Bevölkerung keine Resonanz für alternative Wohn-

modelle gibt, würde sich die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema erübrigen. Der 

Dritte Wohnungssektor ist als Emanzipation von staatlicher und marktlicher Wohnversorgung zu 

verstehen. Seine Notwendigkeit setzt voraus, dass die vorhandene Wohnversorgung für Teile der 

Bevölkerung aus finanziellen, sozialen oder ideologischen Gründen unzureichend ist. Seine Um-

setzung setzt voraus, dass seine Wohnmodelle von jenen Teilen der Bevölkerung als eine passen-

de(re) Möglichkeit anerkannt werden. 

In diesem Kapitel werden zu Beginn die Ziele der Studie erklärt. Anschließend werden Ablauf 

und Umsetzung der Studie erläutert, bevor im letzten Teil des Kapitels die Ergebnisse vorgestellt 

werden. 
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Ziele 
Die Studie „Unser Neues Wohnen“ verfolgt ein bilaterales Ziel. Zum einen soll sie aus den von 

Teilnehmern zur Verfügung gestellten Daten neue Erkenntnisse darüber offenlegen, ob eine 

Resonanz für gemeinschaftliche Wohnprojekte innerhalb der Bevölkerung besteht (Forschung). 

Zum anderen hat die Studie zum Ziel, ihre Probanden über die Wohnungssituation und zeitgleich 

die Möglichkeiten von gemeinschaftlichen Wohnmodellen aufzuklären. Das Teilen von Wohn-

raum kann in Form von gemeinschaftlichem Eigentum und gemeinschaftlicher Nutzung, sowohl 

auf ökonomischer, als auch auf sozialer und ökologischer Ebene Vorteile mit sich bringen. Die 

Teilnehmer der Studie werden sowohl über wirtschaftlich-ökonomische, räumlich-ökonomische 

und soziale Vorteile, mögliche Nutzungsvielfalt gemeinschaftlicher Wohnmodelle und mögliche 

Finanzierungsalternativen, als auch über die vorherrschende Situation auf dem Luxemburger 

Wohnungsmarkt aufgeklärt (Aufklärung). Die Zielgruppe der Studie sind somit nicht nur Woh-

nungssuchende, sondern auch bereits wohnende Personen, denen

 Alternativen zu ihrer aktuellen Wohnform erläutert werden.  

Alternative gemeinschaftliche Wohnmodelle 
Der Begriff „Gemeinschaftliches Wohnen“ wird in dieser Studie sowohl architekturtypologisch 

(Teilen von Wohnräumen) als auch finanziell (gemeinsame Finanzierung und gemeinsames Eigen-

tum der Wohnprojekte) genutzt. In der Studie werden zwei alternative Wohnmodelle2 vorgestellt: 

die Baugruppe und die Genossenschaft. Da das Wohnmodell der Baugruppe eigentumsorientiert 

ausgelegt ist und sich von herkömmlichem Eigentum vorrangig durch den gemeinschaftlichen 

Planungsprozess unterscheidet, wurde es aufgeführt, um zu erforschen, ob die Probanden sich 

für gemeinschaftliches Planen und Wohnen entscheiden würden, wenn mit der gewählten Wohn-

form nicht auch gemeinschaftliches Eigentum einhergeht. 

Das Wohnmodell der Genossenschaft, die im Gegenzug zur Baugruppe als Bestandteil des 

Dritten Wohnungssektors angesehen werden kann (siehe Kapitel 3 Baugruppen und der Dritte 

Wohnungssektor), soll die Studie die Probanden über das Konzept von Nutzungseigentum auf-

klären und aufzeigen, aus welchen Gründen sich die Teilnehmer für und aus welchen Gründen sie 

sich gegen dieses Modell entscheiden würden. 

Forschung 
Die Präferenzen der aktuellen (und zukünftigen) Bewohner des Landes werden auf der geografi-

schen Ebene (gewünschter Wohnort), der typologischen Ebene (privaten und gemeinschaftliche 

Wohnräume) und der finanziellen Ebene (Finanzierungs- und Eigentumsmodell) untersucht. 

Erkenntnisse über die Nachfrage nach alternativen Wohnmodellen werden an zwei unterschied-

lichen Stellen in der Studie gewonnen: Im ersten Teil werden die Probanden direkt gefragt, ob sie 

in einer Genossenschaft oder einer Baugruppe wohnen wollen. Anschließend werden sie nach 
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den Gründen für ihre Entscheidung gefragt. Im zweiten Teil, wird für die von den Probanden an-

gegebene finanzielle Situation errechnet, welche Finanzierungsmethode für ihre Zusammenstel-

lung der Wohnräume in welcher Gemeinde infrage käme. Hier können sie sich anschließend für 

eine Gemeinde und ein Wohnmodell entscheiden. 

Aufklärung
Da in Luxemburg alternative Wohnmodelle kaum verbreitet sind, ist davon auszugehen, dass ein 

Großteil der Bevölkerung nicht über ihre Funktion sowie ihre Vor- und Nachteile informiert ist. 

Die Studie hat daher neben dem Forschungsziel die Aufklärung der Teilnehmer als zusätzliches 

Ziel. Die beiden alternativen Wohnmodelle  Baugruppe und Genossenschaft werden den Teil-

nehmern im ersten Teil der Studie (vereinfacht) erklärt, falls sie angeben, dass sie nicht wissen, 

worum es sich dabei handelt. Im zweiten Teil der Studie wird durch die Berechnung der Kosten 

für die vier unterschiedlichen Wohnmodelle (Eigentum, Miete, Baugruppe, Genossenschaft) in 

direkter Gegenüberstellung deutlich, dass Genossenschaften und Baugruppen bezahlbarer sind 

als Marktmieten oder Eigentum. Dadurch soll den Probanden vor Augen geführt werden, dass 

sie sich mit gleichbleibender finanzieller Situation eine höhere Wohnqualität (bessere Lage oder 

mehr Wohnfläche) leisten könnten, falls sie sich für ein alternatives Wohnmodell entschieden. 
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Screenshot 1
Lande-Seite der Webseite „eistneitwunnen.lu“
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Ablauf der Studie
Probanden können die Studie auf einer viersprachigen (Luxemburgisch, Englisch, Deutsch, Fran-

zösisch) Webseite (www.eistneitwunnen.lu) durchführen. Nachdem die Teilnehmer sich für eine 

Sprache entschieden haben, wird ihnen die Studie in einem einleitenden Text kurz erklärt. Vor 

Beginn der Teilnahme wird das Einverständnis abgefragt, dass die Daten anonymisiert gespei-

chert, ausgewertet und veröffentlicht werden. 

Die Studie beinhaltet zwei Teile: In Teil 1 machen die Probanden Angaben zu ihrer Person und 

beantworten ob und warum sie gerne in einer Baugruppe oder einer Genossenschaft wohnen 

würden. In Teil 2 können sie sich ihre Wohnung aus den gewünschten Räumen zusammenstel-

len und anschließend eine passendes Wohnmodell in einer Gemeinde, die für sie infrage kommt, 

aussuchen.  

Screenshot 2
Einverständniserklärung

Kapitel 4 | Ablauf der Studie



334 Kapitel 4 | Ablauf der Studie



335

Screenshot 3, 4 und 5
Teil 1 | 9 Fragen zur dir

Teil 1: 9 Fragen zu dir3 
Hier beantworten die Teilnehmer Fragen zu ihrem Alter (aufgeteilt in sechs Bereiche), ihrem 

aktuellen Wohnort, ihrer aktuellen Haushaltskonstellation, ihrer Wohnform (zur Miete oder im 

Eigenheim), ihrer zukünftigen Haushaltskonstellation, ihrer Tätigkeitsbezeichnung und ihrem 

Arbeitsalltag (Häufigkeit von Homeoffice). Andere Fragen, wie die Frage nach Geschlecht oder 

Nationalität schienen für diese Studie nicht relevant. Anschließend müssen die Probanden in 

Zahlenform das monatliche Einkommen und das Eigenkapital ihres Haushaltes angeben. Diese 

Angaben dienen als Grundlage für die Ermittlung aus Teil 2. 
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Teil 1: Baugruppen und Genossenschaften
Nach Übermittlung der Angaben, werden die Teilnehmer gefragt, ob sie gerne in einer Bau-

gruppe wohnen würden. Jene Probanden, die nicht wissen, worum es sich bei diesem Wohn-

modell handelt, gelangen zu einer Erklärungsseite. Diese beinhaltet einen Erklärungstext, eine 

Erklärungsgrafik und eine kurze Zusammenfassung.4 Anschließend gelangen sie erneut zur 

Ausgangsseite, bei der sie sich entscheiden müssen, ob sie gerne in einer Baugruppen wohnen 

würden. Die Antwort muss anschließend begründet werden.  

Der gleiche Prozess wird für das genossenschaftliche Wohnmodell wiederholt. 

Screenshot 6, 7 und 8
Teil 1 | Baugruppe
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Screenshot 9, 10 und 11
Teil 1 | Genossenschaft
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Teil 2: Deine neue Wohnung
Bevor die Teilnehmer zum interaktiven Teil der Studie gelangen, wird ihnen kurz erklärt, wie sie 

sich ihre neue Wohnung zusammenstellen können.5 Anschließend werden ihnen Erklärungsgra-

fiken für die vier Wohnmodelle (Eigentum, Miete, Genossenschaft, Baugruppe) gezeigt. Danach 

beginnt der interaktive Teil der Studie. 

Den Probanden wird eine Liste von Wohnräumen angezeigt.6 Sie können sich jeweils entschei-

den, ob sie einen oder mehrere bestimmte Räume privat oder gemeinschaftlich nutzen wollen. 

Sollten sie sich für eine gemeinschaftliche Nutzung entscheiden, können sie zusätzlich die Zahl 

der Haushalte, mit denen sie den Raum teilen wollen, bestimmen.  

Anschließend wird ihnen auf einer Karte des Luxemburger Landes angezeigt, in welcher Ge-

meinde die Teilnehmer sich eine Wohnung mit den gewählten Eigenschaften/Parametern leisten 

könnten. Pro Gemeinde können vier unterschiedliche Punkte angezeigt werden. Jeder Punkt 

steht für ein Wohnmodell. Sollte der Teilnehmer ein passendes Wohnmodell in einer Gemeinde, 

die für ihn infrage kommt, finden, kann er den Punkt anklicken und in die Wohnung „einziehen“. 

Danach wird ihm eine Zusammenfassung mit dem Wohnmodell, der Gemeinde und der Summe 

der privat sowie gemeinschaftlich genutzten Fläche und eine Auflistung der Räume angezeigt. 

Sollte dem Teilnehmer keine passende Lösung angezeigt werden, kann er einen neuen Versuch 

starten und gegebenenfalls die gesuchte Quadratmeteranzahl verringern, indem er auf Räume 

verzichtet, oder sie mit anderen Haushalten teilt. 
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Screenshot 12
Erklärungen zu Teil 2
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Screenshot 13
Teil 2 |Übersicht aller Räume 
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Screenshot 14
Teil 2 | Beispielauswahl
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Screenshot 14, 15 und 16
Teil 2 | Beispiel für die Auswahl einer Genossenschaft in Ettelbrück 
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Umsetzung
Da der zweite Teil der Studie nicht aus simplen Fragen besteht, erforderte ihre Umsetzung eine 

eigens programmierte Webseite.7 Die Finanzierung dieser Webseite erfolgte durch die Unterstüt-

zung der Universität Luxemburg (dem Master of Architecture und dem Department of Geography) 

und dem Ministerium für Wohnungsbau in Luxemburg. 

Im Folgenden werden kurz die Berechnungen erläutert, auf dessen Grundlage der zweite Teil 

programmiert wurde und erklärt, wie die Studie beworben wurde, um eine möglichst große 

Reichweite und die benötigte Diversität der Teilnehmer zu erzielen.

Berechnungen gewünschte Wohnfläche 
In Teil 2 der Studie wird ermittelt, in welcher Gemeinde sich die Probanden welche Wohnmodel-

le leisten könnten. Hierfür wurde in einem ersten Schritt eine Liste von Räumen erarbeitet.8 Zur 

Ermittlung der Quadratmeter der zusammengestellten Wohnung wurden die unterschiedlichen 

Räume mit einer (national) handelsüblichen Größe ausgewiesen (z.B. Schlafzimmer durchschnitt-

lich 15 Quadratmeter). Manche Flächen variieren bei gemeinschaftlicher Nutzung in ihrer Größe, 

je nachdem ob sie zur gleichen Zeit von mehreren Parteien genutzt werden können oder müssen 

(z.B. Küche, Büroräume), oder ob je mehr Haushalte sie nutzen, ebenfalls mehr Stauraum oder 

Platz benötigt wird (z.B. Ankleidezimmer, Bibliothek, Wäscheraum). Bei manchen Nutzungen 

kann eine größere Fläche auch mehr Qualität bedeuten (z.B. Wohnzimmer), da die Mehrzahl an 

Fläche Potenziale bereithält (beispielsweise innerhalb eines offenen Raumes intimere Nischen 

als Rückzugsorte auszubilden). Räume, bei denen eine simultane gemeinschaftliche Nutzung 

nicht möglich ist (z.B. Proberaum, Gäste-WC) oder bei denen es sich um Standardgrößen handelt 

(z.B. Sauna), bleiben in ihrer Größe unabhängig von der Nutzeranzahl unverändert. Zusätzlich 

wird zwischen Alltagsräumen und Nichtalltagsräumen unterschieden. Somit können die Pro-

banden bei täglich genutzten Räumen, zwischen nuancierten Teilungsoptionen wählen, während 

bei Nutzungsräumen, die nicht täglich gebraucht werden, nur drei Optionen bestehen (teilen mit 

einem, vier oder neun weiteren Haushalten). Zu den Alltagsräumen gehören Badezimmer, Küche, 

Wohnzimmer, Esszimmer und Ankleidezimmer. Zu den Nicht-Alltagsräumen gehören Gästezim-

mer, Spielzimmer, Medienzimmer, Heimkino, Atelier, Proberaum, Bibliothek, Sauna, Innenpool, 

Mehrzweckzimmer und Wäschezimmer. Da die Bürozimmer je nach Arbeitsalltag in ihrer Nut-

zungshäufigkeit variieren, wurde sich hier für eine Zwischenlösung entschieden.

Nachdem der Proband die bevorzugten Räume ausgewählt hat, wird hiervon die Quadratmeter-

summe errechnet. Da die Verkehrsfläche (VF) in Luxemburg bei der Ermittlung der Wohnfläche 

angerechnet wird9, werden auf die Quadratmeterfläche zusätzlich 18%10 Verkehrsfläche addiert. 
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Berechnungen zu finanzierbaren Wohnmodellen je Gemeinde
Die ermittelte Quadratmetersumme wird anschließend mit den in 2020 bis 2021 kommunal-

durchschnittlichen Quadratmeterpreisen für Miet- und Kaufobjekte multipliziert. Diese wurden 

vom LISER zur Verfügung gestellt. Da für einige Gemeinden nicht genügend Transaktionen auf-

gezeichnet wurden, wurden für diese Gemeinden Schätzungswerte erarbeitet.11

Zur Ermittlung, ob ein Wohnmodell für einen Probanden als bezahlbar angesehen werden kann, 

wurden die monatliche Miete oder der Kaufpreis für das fiktive Objekt anschließend mit den 

Angaben zu Eigenkapital und Haushaltseinkommen gegengerechnet. Hierfür wurden folgende 

Formeln genutzt. 

x = Nettoeinkommen des Probanden 

y = Eigenkapital des Probanden 

z = genehmigtes Darlehen von der Bank12 

 z = x*12*9 (Bei Probanden, die 50 Jahre oder jünger sind)

 z = x*12*7 (Bei Probanden, die älter sind als 50 Jahre)
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Eigentum

Damit dem Teilnehmer Eigentum als mögliche Option angezeigt wird, müssen zwei Parameter 

parallel erfüllt sein: Erstens musste sein Eigenkapital ausreichen, um für 15 Prozent13 des Kauf-

preises aufzukommen, und zweitens muss das ihm genehmigte Bankdarlehen ausreichen, um 

die restlichen 85 Prozent des Kaufpreises zu decken.

 

a = Kaufpreis

b = Eigenkapital für den Kauf 

c = Restbetrag 

 a = Ermittelte m2 Anzahl * €/m2 pro Gemeinde (Kaufen)

 b = a*0,15 

 c = a*0,85

Möglichkeiten für Eigentum werden angezeigt, wenn:

 y-b ≥ 0
und

z-c ≥ 0 

Miete  

Mietwohnungen werden dem Probanden angezeigt, wenn 30 Prozent seines Haushaltseinkom-

men ausreichen, um für die ermittelte Miete aufzukommen. Viele Menschen bewohnen ein Miet-

objekt, das per Definition (siehe Kapitel 2 | Bezahlbarer Wohnraum) für sie nicht als bezahlbar 

angesehen werden kann. Diesen Probanden würde eine Mietwohnung die sie zurzeit bewohnen, 

in dieser Studie nicht als mögliche Option angezeigt werden. 

d = Marktmiete 

f = maximaler Mietbetrag 

 d = Ermittelte m2 Anzahl * €/m2 pro Gemeinde (Mieten)

 f = x*0,3

Möglichkeiten für Miete werden angezeigt, wenn:

f-d ≥ 0 
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Baugruppe 

Durch die Eliminierung von Spekulation und Profit aus dem Planungsprozess bauen Baugruppen 

und Genossenschaften in der Regel günstiger als Immobilienentwickler. 2015 kostet in Hamburg 

Wohnraum, der von einer Baugruppe errichtet worden ist, pro Quadratmeter Wohnfläche 300 bis 

500 Euro weniger als Wohnraum, der von einem Bauträger geplant, gebaut und anschließend an 

eine Privatperson verkauft wurde.14 Bei den damaligen Wohnungspreisen von ca. 4.000 Euro pro 

Quadratmeter Wohnfläche15 unterscheiden sich Wohnungspreise eines Immobilienentwicklers 

zu denen von Baugruppen um etwa 10 Prozent. Daher wurden die kommunalen Durchschnitts-

preise zur Ermittlung der Preise für Baugruppen und Wohngenossenschaften um 10 Prozent 

reduziert. 

g = reduzierter Kaufpreis (niedriger als bei einem Marktkauf, wegen der Einsparung des 

Profites für den Immobilienentwickler) 

b = Eigenkapital für den Kauf

c = Restbetrag 

 g = (Ermittelte m2 Anzahl * €/m2 pro Gemeinde (Kaufen))*0,9 

 b = g*0,15 

 c = g*0,85

Möglichkeiten für Baugruppen werden angezeigt, wenn:

y-b ≥ 0
und

z-c ≥ 0 
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Genossenschaft

Genau wie bei Baugruppen sinkt der Quadratmeterpreis eines Genossenschaftsprojektes durch 

die Eliminierung von Profit aus der Preiskalkulation. Die Formel für Genossenschaften ist kom-

plexer als die der anderen drei Wohnmodelle. Damit dieses Wohnmodell dem Teilnehmer ange-

zeigt werden kann, muss er sowohl das benötigte Eigenkapital aufbringen können – bei neu-

gegründeten Genossenschaften sind das circa 10 Prozent der Bausumme für seine zukünftig 

genutzte Wohnfläche– als auch genügend monatliches Einkommen haben, um für die Kosten-

miete aufkommen zu können. Die genossenschaftliche Kostenmiete unterscheidet sich von den 

Marktmieten (ähnlich wie der Kaufpreis) dadurch, dass die Genossenschaft als Vermieter keinen 

Profit mit der Vermietung anstrebt. Sie deckt lediglich die tatsächlichen Kosten (Schuldentilgung, 

Verwaltung, Instandhaltungskosten, …) für den Wohnraum. Ein direkter Vergleich von genossen-

schaftlichen Mieten und Marktmieten in der Schweiz hat ergeben, dass die Preisdifferenz zwi-

schen beiden sich parallel zu einem steigenden Mietpreisniveau vergrößert: In kleineren schwei-

zerischen Agglomerationen beträgt die Differenz 15 Prozent. In größeren Städten wie Zürich 

beträgt sie zwischen 40 und 50 Prozent.16 Für diese Studie wurde sich für einen Prozentsatz von 

40 Prozent entschieden, unter anderem, da in Luxemburg hohe Wohnungspreise über die Gren-

zen der Hauptstadt hinweg auch in kleineren Agglomerationen spürbar sind. 

Anmerkung: Für Genossenschaftsmitglieder besteht die Möglichkeit das benötigte Eigenkapital 

über einen individuellen Kredit zu finanzieren. Anschließend zahlen sie zuzüglich zur Kostenmiete 

innerhalb der Genossenschaft eine Rückzahlung für den laufenden Kredit. In diesem Fall muss 

die Summe der Kostenmiete und des monatlichen Betrags für die Kreditrückzahlung geringer 

sein als 30 Prozent des Haushaltseinkommens, damit die Wohnung für den Haushalt als bezahl-

bar gelten kann. Diese Möglichkeit wurde in dieser Studie nicht berücksichtigt. Zum einen, da 

sie zum Entwurfszeitpunkt der Studie nicht mitbedacht wurde, zum anderen da sie die Berech-

nungsformel zusätzlich verkompliziert hätte. Sie sollte jedoch bei einer Weiterentwicklung dieser 

Studie einbezogen werden. 
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g = reduzierter Kaufpreis (niedriger als bei einem Marktkauf, wegen der Einsparung des 

Profites für den Immobilienentwickler)

b = reduziertes Eigenkapital für den Kauf (niedriger durch das genossenschaftliche Finan-

zierungsmodell) 

d = Marktmiete 

e = Kostenmiete

f = maximal aufbringender Mietbetrag 

 g = (Ermittelte m2 Anzahl * €/ m2 pro Gemeinde (Kaufen))*0,9 

 b = g*0,1

 e = (Ermittelte m2 Anzahl * €/ m2 pro Gemeinde (Mieten))*0,6

 f = x*0,3

Möglichkeiten für Genossenschaften werden angezeigt, wenn:

y-b ≥ 0
und

f-e ≥ 0 
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Werbung
Um möglichst viele und diverse Probanden für die Studie zu finden, wurde sie auf unterschiedli-

che Weise beworben. Es wurden (teilweise bezahlte) Werbungen auf sozialen Medien (Facebook 

und Instagram) geschaltet (siehe Abb.1), zwei Interviews auf luxemburgischen Radio-und Fern-

sehsendern geführt (bei RTL Télé und Eldoradio) und Flyer und Plakate verteilt (siehe Abb.2). Ziel 

der Werbungen war es unterschiedlichste Profile anzusprechen, ohne die Probanden vor dem 

Beginn der Studie zu beeinflussen. Als besonders effektiv hat sich die

Werbung auf den sozialen Medien herausgestellt. 

Abb.1 
Viersprachige Werbung auf Facebook und Instagram (hier in deutscher Version)
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Unser Neues
Wohnen
Was kannst du dir in Luxemburg leisten?
Welche Alternativen gibt es? 

Finde es heraus:
www.eistneitwunnen.lu 

Ein Projekt von Céline Zimmer in Zusammenarbeit mit

Die Website ist auf 
Englisch, Französisch, 
Deutsch und Luxem-
burgisch verfügbar. Die 
Umfrage dauert 10 bis 
15 Minuten und ist 
anonym.

ei
st

ne
itw

un
ne

n.
lu

 

Abb.2
Plakate in Deutsch, Englisch, Französisch und Luxemburgisch 
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Ergebnisse 
Bis zum Zeitpunkt der Auswertung17 haben 1264 Personen an der Studie teilgenommen. Davon 

ist etwa ein Fünftel am Ende in eine Wohnung „eingezogen“. Die restlichen Probanden haben den 

zweiten Teil der Studie nicht beendet oder haben auf „Ich gebe auf“ geklickt. In diesem Kapitel 

werden die wichtigsten Ergebnisse18 in drei unterschiedlichen Schritten präsentiert. Einleitend 

wird aufgezeigt, welche Profile die Teilnehmer haben. Danach werden ihre Angaben zu den Fra-

gen nach Baugruppen und Genossenschaften in Teil 1 aufgezeigt und abschließend werden die 

Ergebnisse aus Teil 2 von jenen Teilnehmern dargestellt, die die Studie mit einem Einzug beendet 

haben. 

Teilnehmerprofile
Im ersten Teil beantworten die Probanden neun Fragen zu ihrer Person. Etwa die Hälfte der Pro-

banden ist zwischen 26 und 35 Jahre alt19 (siehe Abb.3). In der Luxemburger Bevölkerung, stellt  

diese Altersgruppe ebenfalls den größten Anteil dar.20 Der Großteil der Probanden wohnt zurzeit 

in den einwohnerstärksten21 Kantonen des Landes, Luxemburg und Esch/Alzette22 (siehe Abb.4). 

26-35

36-39

18-25

<18>65

50-56

Abb. 3
Alter der Teilnehmer
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Abb. 4 
Wohnorte der Teilnehmer (nach Anzahl der Personen)
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Im luxemburgischen Grenzgebiet <30km von der Grenze entfernt
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Kanton Remich

Kanton Capellen

Kanton Luxemburg

Kanton Grevemacher

Kanton Redingen

Kanton Mersch

Kanton Echternach

Kanton Wiltz

Kanton Diekirch

Kanton Vianden

Kanton Clerf

Auch der Prozentsatz der Einpersonenhaushalte bei den aktuellen Haushaltskonstellationen23 

ähnelt dem Luxemburger Durchschnittswert von 33 Prozent24 (siehe Abb.5). Die Zahl der Einper-

sonenhaushalte fällt bei der zukünftig gewünschten Haushaltskonstellation25 um etwa zehn Pro-

zent höher aus als bei der aktuelle (siehe Abb.5). Bei der Frage nach der aktuellen Wohnform26 

haben 58 Prozent der Probanden angegeben in Eigentum zu wohnen. Dieser Wert liegt somit 

etwas niedriger als die vorherrschende Eigentumsquote in Luxemburg von etwa 71 Prozent27. 
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Einpersonenhaushalt

In Partnerschaft, ohne Kinder

In Partnerschaft, mit Kinder

In Partnerschaft, Kinder bereits ausgezogen

Alleinerziehend, mit Kindern

bei meinen Eltern

Mehrgenerationenwohnen, z.B. mit den Eltern und den Großeltern 

Wohngemeinschaft

Aktuelle Wohnsitaution

Nächste Wohnsitaution

Andere

Abb. 5
Aktuelle und nächste Wohnsituation der Teilnehmer (nach Prozenten)

Die Anzahl der Arbeitnehmer dominiert bei Angabe der Beschäftigungsform28, gefolgt von der 

Anzahl der Selbstständigen, die jedoch um ein zehnfaches kleiner ist als erstere (siehe Abb.6). 

Differenzierter sind die Angaben zum Homeoffice29: Hier haben etwa die Hälfte der Probanden 

angegeben, dass sie teilweise im Homeoffice arbeiten (siehe Abb.7). 

Die monatlichen Haushaltseinkommen30 werden in sechs Einkommensklassen31 geteilt. Etwa 

zehn Prozent der Probanden verfügten über ein Nettoeinkommen von mehr als 10.000 Euro 

monatlich und befinden sich somit in der obersten Einkommensklasse. Etwa die gleiche Zahl der 

Kapitel 4 | Ergebnisse



357

Abb. 6
Beschäftigungsform der Teilnehmer (nach Anzahl der Personen)

0 125 250 375 500 625 750 875 1000

Schüler 

Student 

Auszubildender 

Arbeitnehmer

Selbstständig

Rentner 

Nicht erwerbstätig 

Andere 

Probanden befindet sich in der untersten Einkommensklasse (siehe Abb.8). 

Das Eigenkapital32 wurde in fünf Klassen geteilt. Etwas mehr als jeder vierte Teilnehmer verfügt 

über ein Eigenkapital von weniger als 5.000 Euro, während acht Prozent über mehr als eine halbe 

Million Euro Eigenkapital verfügen (siehe Abb.9). 

Nie
25%

Homeoffice

50% 
Homeoffice

75% 
Homeoffice

100% 
Homeoffice

Abb. 7
Angaben zum Homeoffice
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Abb. 8
Monatliches Nettohaushaltseinkommen (nach Anzahl der Personen) in Einkommensklassen gruppiert
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Abb. 9
Eigenkapital (nach Anzahl der Personen) in Eigenkapitalklassen gruppiert
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Ich will in einer Baugruppe wohnen, denn ich will: 

Ich will nicht in einer Baugruppe wohnen, denn ich will: 

Anzahl Personen Anzahl Personen 

40%

60%

 

Nicht mit anderen zusammenwohnen

Flexibel bleiben und nicht an einen Wohnort gebunden sein

Meine Wohnung nicht selber planen

Alleine über die Planung meines kompletten Wohnraums entscheiden

Andere Gründe 

500 400 300 200 100 0 500 400 300 200 100 0 

Mit anderen Menschen wohnen

Mitentscheiden wie meine Wohnung aussieht

Weniger Geld für den Bau meiner Wohnung ausgeben

Die Verantwortung und Risiken mit anderen Menschen teilen

Andere Gründe 

Abb. 10
Prozentuale Anteile an Teilnehmer die angegeben haben, dass sie in einer Baugruppe wohnen wollen oder dass sie nicht 
in einer Baugruppe wohnen wollen mit angegebenen Gründen für ihre Entscheidung (multipele Antworten möglich)

Baugruppen und Genossenschaften
Im Anschluss an die Fragen zu ihrer Person wurden die Teilnehmer gefragt, ob sie gerne in einer 

Baugruppe oder in einer Genossenschaft wohnen würden. Auf beide Fragen antworteten durch-

schnittlich etwa 40 Prozent der Teilnehmer positiv (siehe Abb.10 und Abb.11) 33. 

Bezogen auf das Alter der Teilnehmer34, ergab die Studie, dass Teilnehmer aus den oberen Alters-

klassen eher angaben, dass sie gerne in einer Genossenschaft wohnen wollen, als Teilnehmer 

aus den untersten Altersklassen: Bei Probanden, die zwischen 36 und 65 Jahre alt sind, hat etwa 

die Hälfte angegeben, dass sie gerne in einer Genossenschaft wohnen würden. Bei jenen, die 

zwischen 18-35 Jahre alt sind, war es etwa jeder dritte Teilnehmer. Ein weiterer Unterschied lässt 

sich mit Blick auf die aktuelle Wohnform erkennen: 47 Prozent der Teilnehmer, die angegeben 

haben, dass sie gerne in einer Genossenschaft wohnen würden, wohnt zurzeit in einer Mietwoh-
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nung, während zwei von drei Teilnehmern, die zurzeit in Eigentum wohnen, angegeben haben, 

dass sie nicht in diesem Wohnmodell wohnen wollen würde. Auch bei den Angaben zum Eigen-

kapital und dem monatlichen Einkommen lassen sich Trends erkennen. Vereinfacht kann hier 

beobachtet werden, dass desto höher die Einkommens-und Eigenkapitalgruppe, desto niedriger 

der prozentuale Anteil an Teilnehmer, die angegeben haben, dass sie gerne in einer Genossen-

schaft wohnen würde. 

Bei den Angaben zu Baugruppen lassen sich diese Trends bei den Einkommensgruppen eben-

falls ablesen, nicht jedoch bei den Eigenkapitalgruppen. Hier hat – unabhängig von ihrem zur 

Verfügung stehenden Eigenkapital – etwa der gleiche Prozentsatz an Teilnehmern angegeben, 

dass sie gerne in einer Baugruppe wohnen wollen (36-42 Prozent).  

Nachdem die Teilnehmer ihre Entscheidung bezüglich den beiden Wohnmodellen festgehalten 

hatten, mussten sie ihre Entscheidung begründen35. Hierbei konnten die Teilnehmer mehrere 

Gründe ankreuzen und gegebenenfalls weitere Gründe angeben, die in nicht aufgelistet waren. 

Ich will in einer Baugruppe wohnen, denn ich will: 

Ich will nicht in einer Baugruppe wohnen, denn ich will: 

Anzahl Personen Anzahl Personen 

40%

60%

 

Nicht mit anderen zusammenwohnen

Flexibel bleiben und nicht an einen Wohnort gebunden sein

Meine Wohnung nicht selber planen

Alleine über die Planung meines kompletten Wohnraums entscheiden

Andere Gründe 

500 400 300 200 100 0 500 400 300 200 100 0 

Mit anderen Menschen wohnen

Mitentscheiden wie meine Wohnung aussieht

Weniger Geld für den Bau meiner Wohnung ausgeben

Die Verantwortung und Risiken mit anderen Menschen teilen

Andere Gründe 
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Ich will in einer Genossenschaft wohnen, denn ich will: 

Ich will nicht in einer Genossenschaft wohnen, denn ich will: 

Anzahl Personen 

Anzahl Personen 
 

Nicht mit anderen zusammenwohnen

Meine Wohnung vollständig besitzen

Mit meiner Wohnung Profit erwirtschaften können 

Meine Wohnung an meine Kinder vererben können

Flexibel bleiben und nicht an einen Wohnort gebunden sein

Meine Wohnung nicht selber planen

Alleine über die Planung meines kompletten Wohnraums entscheiden

Andere Gründe 

500 400 300 200 100 0 

500 400 300 200 100 0 

Mit anderen Menschen wohnen

Mitentscheiden wie meine Wohnung aussieht

Weniger Geld für den Bau meiner Wohnung ausgeben

Eine hohe Wohnsicherheit haben, ohne Eigentum zu besitzen

Die Verantwortung und Risiken mit anderen Menschen teilen

Andere Gründe 

39%

61%

Der häufigste Grund für die Teilnehmer, um sich gegen eine Baugruppen zu entschieden, ist, 

dass sie nicht mit anderen Menschen wohnen wollen (siehe Abb.10). Bei den Probanden, die sich 

gegen eine Genossenschaft entschieden haben, war das ebenfalls der häufigste Grund. Mehr als 

die Hälfte der Probanden, die nicht in einer Genossenschaft wohnen wollen, gaben an, dass sie 

Abb. 11
Prozentuale Anteile an Teilnehmer die angegeben haben, dass sie in einer Genossenschaft wohnen wollen oder dass 
sie nicht in einer Genossenschaft wohnen wollen mit angegebenen Gründen für ihre Entscheidung (multipele Antworten 
möglich)
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ihren Wohnraum vollständig besitzen wollen. Dass sie ihren Wohnraum vererben wollten oder mit 

ihm Profit erwirtschaften wollten war für deutlich weniger der Befragten ein ausschlaggebender 

Punkt (siehe Abb. 11). Flexibel und nicht an einen Wohnort gebunden zu sein, war sowohl bei 

Baugruppen als auch bei Genossenschaften etwa für jeden fünften ein Grund, um sich gegen 

diese Wohnmodelle zu entscheiden.  

Die Beweggründe für eine Genossenschaft oder Baugruppe sind bei den Probanden primär 

finanzieller Natur; in beiden Fällen gaben etwa vier von fünf Teilnehmern an, dass sie gerne 

weniger Geld für ihren Wohnraum ausgeben würden. Das gemeinschaftliche Wohnen war für die 

wenigsten Probanden ein ausschlaggebender Grund. Bei Genossenschaften belegt das Argu-

ment einer hohen Wohnsicherheit, ohne dafür Eigentum besitzen zu müssen den zweiten Platz. 

Gestalterische Mitbestimmung war für die Hälfte der Probanden ein Grund für die Entscheidung 

in einer Baugruppe wohnen zu wollen (siehe Abb.10). Bei Genossenschaften war dies für etwas 

weniger als die Hälfte der Teilnehmer ein Grund (siehe Abb.11). 

Ich will in einer Genossenschaft wohnen, denn ich will: 

Ich will nicht in einer Genossenschaft wohnen, denn ich will: 

Anzahl Personen 

Anzahl Personen 
 

Nicht mit anderen zusammenwohnen

Meine Wohnung vollständig besitzen

Mit meiner Wohnung Profit erwirtschaften können 

Meine Wohnung an meine Kinder vererben können

Flexibel bleiben und nicht an einen Wohnort gebunden sein

Meine Wohnung nicht selber planen

Alleine über die Planung meines kompletten Wohnraums entscheiden

Andere Gründe 
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500 400 300 200 100 0 
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Eine hohe Wohnsicherheit haben, ohne Eigentum zu besitzen

Die Verantwortung und Risiken mit anderen Menschen teilen

Andere Gründe 

39%

61%
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Wohnmodelle 
270 Teilnehmer haben die Studie damit beendet, dass sie in eine Wohnung eingezogen sind. Da-

von sind etwa ein Viertel jeweils in Genossenschaften oder in Eigentum eingezogen und weitere 

elf Prozent in Baugruppen. Die restlichen 43 Prozent sind in Mietobjekte eingezogen36 (siehe 

Abb. 12).  

Bei Mietwohnungen, Genossenschaften und Eigentumswohnungen sind jeweils mehr als die 

Hälfte der zukünftigen Bewohner zwischen 26 und 35 Jahre alt. Bei Baugruppen liegt dieser An-

teil etwas tiefer (bei etwa 48 Prozent). Zusätzlich sind ein Drittel der Menschen, die in eine Bau-

gruppe eingezogen sind zwischen 36 und 49 Jahre alt.37

Anders als die Altersgruppen unterscheiden sich die Einkommensklassen pro Wohnmodell. 

Etwas mehr als ein Viertel der Probanden, die sich für eine Mietwohnung entschieden haben, 

verfügen über ein monatliches Nettohaushaltseinkommen zwischen 2.500 und 3.500 Euro und 

gehören somit der Einkommensklasse 2 an. Bei Genossenschaften befindet sich die Hälfte der 

Probanden in den Einkommensklassen 3 und 4, bei Baugruppen in den Einkommensklassen 4 

und 5, und bei Eigentumswohnungen in den Einkommensklassen 5 und 6. 

Bezogen auf das zur Verfügung stehende Eigenkapital zeigt sich, dass Mietwohnungen von jenen 

Probanden ausgewählt wurden, die wenig bis gar kein Eigenkapital zur Verfügung hatten: Etwa 

75 Prozent der Probanden, die sich für die Mietwohnform entschieden haben, befinden sich in 

der Eigenkapitalklasse 1 oder 2. Bei Genossenschaften, Baugruppen und Eigenheimen haben 

jeweils drei Viertel der Probanden Eigenkapital zwischen 30.000 und 500.000 Euro zur Verfü-

gung, und befinden sich somit in den Eigenkapitalklassen 3 und 4. 

72 Prozent der Teilnehmer, die in eine Baugruppe eingezogen sind, hatten im ersten Teil der Stu-

die angegeben, dass sie gerne in diesem Wohnmodell wohnen wollen. Das restliche Viertel hatte 

angegeben, dass sie dies nicht wollen. Davon hatten sämtliche Personen als Grund gegen eine 

Baugruppe (unter anderem) angegeben, dass sie nicht mit anderen Menschen zusammenwoh-

nen wollen. Etwa die Hälfte davon haben sich in Teil 2 dafür entschieden Räume gemeinschaft-

lich zu nutzen (darunter Wohnzimmer, Waschraum, und Badezimmer). Unter den Teilnehmern, 

die in eine Eigentumswohnung eingezogen sind, hatten 81 Prozent angegeben, dass sie nicht 

in einer Baugruppen wohnen wollen. Bei den Teilnehmern, die in eine Mietwohnung eingezogen 

sind, hatte etwa die Hälfte angegeben, dass sie in einer Baugruppe oder einer Genossenschaft 

wohnen wollen. 

In eine Genossenschaft sind zum Großteil (67 Prozent) Teilnehmer eingezogen, die im ersten Teil 

angegeben hatten, dass sie in einer solchen wohnen wollen. Von den 698 Personen, die angege-

ben hatten, dass sie nicht in einer Genossenschaft wohnen wollen, haben sich am Ende 20 Per-

sonen doch für eine Genossenschaft entschieden. Die Hauptgründe dieser Teilnehmer sich im 

ersten Teil gegen eine Genossenschaft zu entschieden, waren, dass sie ihre Wohnung vollständig 
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Miete 
43 %

Einkommensklasse 2 & 3
18-35 Jahre

Eigenkapitalklasse 1 & 2
Baugruppe 45% 
Genossenschaft 47% 

Einkommensklasse 3 & 4
26-49 Jahre

Eigenkapitalklasse 3 & 4
Baugruppe 53% 
Genossenschaft 67% 

Einkommensklasse 5 & 6
18-35 Jahre

Eigenkapitalklasse 3 & 4
Baugruppe 18% 
Genossenschaft 25% 

Einkommensklasse 4 & 5
26-49 Jahre

Eigenkapitalklasse 3 & 4
Baugruppe 72% 
Genossenschaft 48% 

Genossenschaft 
24 %

Eigentum 
23 %

Baugruppe 
11 %

Abb. 12
Verteilung der eingezogenen Teilnehmer nach Wohnmodell mit dem am stärksten vertretenen Alter, den beiden am 
stärksten vertretenen Einkommens- und Eigenkapitalklassen, sowie den Prozentsätzen der positiven Antworten aus Teil 
1 für den Wunsch in einer Baugruppe oder in einer Genossenschaft wohnen zu wollen

besitzen wollten. Etwa die Hälfte der 20 Teilnehmer haben als zusätzliche Gründe angegeben, 

dass sie nicht mit anderen gemeinsam wohnen wollen, oder dass sie ihre Wohnung gerne weiter-

vererben würden. Von den 446 Menschen, die im ersten Teil angegeben hatten, dass sie gerne 

in einer Genossenschaft wohnen wollen, sind 15 Personen in ein Eigenheim eingezogen. Diese 

Personen hatten als Gründe für eine Genossenschaft angegeben, dass sie gerne weniger Geld 

für ihre Wohnung ausgeben würden. 
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Quadratmeter und Wohnräume 
Die eingezogenen Teilnehmer würden durchschnittlich 106 Quadratmeter private Wohnfläche 

bewohnen38. Hinzu kommt eine durchschnittliche Fläche von 18 Quadratmeter für die Anteile 

an den Gemeinschaftsräumen. Bei den Mietwohnungen ist die private Wohnfläche am kleinsten 

(durchschnittlich 92 Quadratmeter), bei Genossenschaften am höchsten (durchschnittlich 122 

Quadratmeter), gefolgt von Eigentumswohnungen (durchschnittlich 119 Quadratmeter). Die 

Anteile an den Gemeinschaftsräumen betragen bei Genossenschaften und Baugruppen durch-

schnittlich etwa 26 Quadratmeter und bei Mietwohnungen etwa die Hälfte. 

Etwas mehr als die Hälfte der eingezogenen Probanden hat sich entschieden mindestens einen 

Raum gemeinschaftlich zu nutzen. Bei Mietwohnungen und Baugruppen liegt dieser Anteil im 

Durchschnittsbereich. Unterschiede entstehen bei Eigentums- und Genossenschaftswohnun-

gen: 70 Prozent aller Teilnehmer, die in eine Genossenschaft eingezogen sind, haben sich ent-

schieden mindestens einen Raum mit anderen Haushalten zu teilen. Bei Eigentumswohnungen 

liegt dieser Wert mit 38 Prozent bei etwa der Hälfte. 

Der am häufigsten geteilte Raum39 ist das Wäschezimmer (83), gefolgt vom Gäste-WC (70). 

Badezimmer und Gästezimmer wurden von etwa 50 Probanden mit anderen Haushalten geteilt. 

Atelier, Küche, Büro, Wohn-und Esszimmer wurden von etwas mehr als jedem zehnten eingezo-

genen Probanden mit anderen geteilt.  

Kapitel 4 | Ergebnisse
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Teilnehmer, Wohnmodelle, Bewohnerprofile, 
Wohnorte, Wohnräume, Wohnfläche

Die wichtigsten 
Ergebnisse



Teilnehmer
Wohngenossenschaften
Wohnmodelle
Bewohnerprofile
Wohnorte 
Wohnfläche
Wohnräume

Inhalt



270
Teilnehmer sind am Ende von Teil 2 in eine Wohnung 
eingezogen.

1267
Personen haben an der Studie teilgenommen und Teil 1 voll-
ständig beendet.
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39 %
aller Teilnehmer gaben 
in Teil 1 an, dass sie 
gerne in einer Genos-
senschaft wohnen wür-
den.

gemeinschaftliche 
Wohnfläche

Wohngenossenschaft

Die Genossenschaft
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43%

Miete
in eine Mietwohnung

22%

Eigentumin eine 
Eigentumswohnung

In Teil 2 sind 270 Teilnehmer in eine Wohnung eingezogen. 

24%

11%

gemeinschaftliche 
Wohnfläche

Wohngenossenschaft

Die Genossenschaft

gemeinschaftliche 
Wohnfläche

Davon

in eine Genossenschaft in eine Baugruppe

Wohnmodelle



26-49 Jahre alt
Mittleres Einkommen (Klasse 3 oder 4)
Mitteleres Eigenkapital (Klasse 3)

Einpersonenhaushalte oder 
in Partnerschaft, mit Kindern34% 33%

Genossenschaften

Bewohner-
profile Welche Teilnehmerprofile sind in 

die unterschiedlichen Wohnmo-
delle eingenzogen? 

Mietwohnungen

Einpersonenhaushalte oder 

18-35 Jahre alt
Niedriges Einkommen (Klasse 2 oder 3)
Niedriges Eigenkapital (Klasse 1)

47%

21%
in Partnerschaft, ohne Kinder



Baugruppen

26-49 Jahre alt
Mittel bis hohes Einkommen (Klasse 4 oder 5)
Hohes Eigenkapital (Klasse 4)

Einpersonenhaushalte  
41%

36%

In Partnerschaft, mit Kindern oder

Eigentumswohnungen

26-49 Jahre alt
Hohes Einkommen (Klasse 5 oder 6)
Hohes Eigenkapital (Klasse 4)

Einpersonenhaushalte oder 

In Partnerschaft, ohne Kinder oder 

42%

27%

27%
in Partnerschaft, mit Kindern
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Wohnorte 
In welche Gemeinden sind die Teilnehmer eingezogen?



der Teilnehmer die eingezogen sind haben 
sich entschieden diesen Raum mit anderen 
Haushalten zu teilen.

14%das Atelier 

13%die Küche

13%das Büro

12%das Wohnzimmer

12%das Esszimmer

Am häufigsten mit anderen Haushalten geteilt wurde 

31%der Waschraum 

26%das Gäste WC

20%das Badezimmer

20%das Gästezimmer

Wohnräume



56%

57%

70%

38%

13 m292 m2

Miete

Genossenschaft

26 m2122 m2

Baugruppe

27 m2110 m2

Private Fläche

Gemeinschaftliche Fläche

Eigentum 

17 m2119 m2

der eingezogenen Teilnehmer haben 
sich entschieden mindestens einen 
Raum gemeinschaftlich zu nutzen.

Wohnfläche
Durchschnittliche private und gemeinschaftliche Fläche nach 
Wohnmodellen
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Drei Komponenten
Die Erkenntnisse dieser Arbeit können schlussfolgernd in drei Themenbereichen zusammenge-

fasst werden, die (aus der Perspektive der Wohnungsfrage) eng miteinander verbunden sind und 

sich gegenseitig bestimmen können: Eigentum, Zeit und Wachstum. Diese drei grundlegenden 

Komponenten definieren die Rahmenbedingungen für die Realisierung eines Dritten Wohnungs-

sektors und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum im Allgemeinen. 

Eigentum 
Der Eigentumsbegriff hat diese Arbeit maßgeblich gelenkt. Er bildet sowohl den roten Faden als 

auch das Kernproblem bei der Schaffung von selbstverwaltetem, bezahlbarem Wohnraum – vor 

allem dann, wenn dieser Wohnraum die Wohnungskrise auf lange Sicht nicht zusätzlich verschär-

fen soll. 

Eigentumsmentalität 
Zur Herleitung dieser Erkenntnisse war besonders relevant:  
Kapitel 4 | Ergebnisse  

Dass die Eigentumsmentalität in Luxemburg nach wie vor präsent ist, haben unter anderem die 

Ergebnisse der Studie „Eist Neit Wunnen“ gezeigt. Von den Teilnehmern, die sich gegen eine Ge-

nossenschaft entschieden haben, gaben etwa 60 Prozent als Grund an, dass sie ihre Wohnung 

gerne vollständig besitzen würden. Dass sie ihre Wohnung gerne vererben würden, war für 39 

Prozent ein Grund sich gegen eine Genossenschaft zu entscheiden und dass sie mit ihrer Woh-

nung gerne Profit erwirtschaften würden, nur für etwa 19 Prozent. Die Beweggründe, Eigentü-

mer seiner Wohnung sein zu wollen, lassen sich (mit den Ergebnissen dieser Studie) weder durch 

den Wunsch sie vererben zu können noch durch den Wunsch mit ihr Profit erwirtschaften zu 

können, erklären. Die Studie macht allerdings deutlich, dass der Eigentumsgedanke nach wie vor 

in der Mentalität der Luxemburger Bevölkerung verankert ist.

Eigentümer seiner eigenen Wohnung zu sein, zieht neben der erhöhten Wohnsicherheit, die im 

direkten Vergleich zur Mietwohnform deutlich wird, auch Selbstverwaltung mit sich. Durch die 

Mitbestimmung am eigenen Wohnraum, kann sich der Bewohner eher mit ihm identifizieren und 

sich für ihn verantwortlich fühlen. Darüber hinaus wurde in der Einleitung dieser Arbeit erklärt, 

warum Bewohner die einzigen Akteure sind, die den Wohnraum zu seinem immanenten Zweck 

nutzen und wie Selbstverwaltung so (zumindest auf etymologischer Ebene) zur Dekommodifizie-

rung beitragen kann. Symbolisch bleibt dieser Beitrag besonders dann, wenn mit der Selbstver-

waltung für den Eigentümer auch das Recht des Verkaufes oder der Vermietung auf dem freien 

Markt einhergeht (siehe weiter unten Auswirkungen von öffentlichen Förderungen). 
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Eigentumstradition der Luxemburger Wohnungspolitik 
Zur Herleitung dieser Erkenntnisse waren besonders relevant:  
Kapitel 2 | Die Geschichte der Kommodifizierung 
Kapitel 2 | Antworten auf die Wohnungsnot im Industrialisierungszeitalter

Wie im zweiten Kapitel dieser Arbeit aufgewiesen, genießt der Zugang zum Eigentum als Haupt-

instrument zur Entschärfung von Wohnungskrisen in der Luxemburger Wohnungspolitik eine lan-

ge Tradition. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden mit den Anfängen der Wohnungs-

politik Maßnahmen getroffen, die den Zugang zum Eigenheim erleichterten. Die Regulierung 

des Mietmarktes (beispielsweise in Form von Mieterschutz) oder die Schaffung von sozialem 

Wohnungsbau und die Förderung von gemeinnützigen Selbsthilfealternativen (wie Wohngenos-

senschaften) wurde damals auf politischer Ebene eher zweitrangig behandelt. Die Ideologie der 

Eigentumsförderung, die vor über 100 Jahren ihren Ursprung in Form eines Gesetzes zu ver-

günstigten Krediten für Käufer eines Eigenheims fand, wird von der Luxemburger Politik auch 

heute noch befolgt. Sie materialisiert sich heute unter anderem in Steuerkrediten für Erstkäufer. 

Daneben wurden im Juni 2023 neue Fördermittel beschlossen, um auf den Wandel auf dem 

Wohnungsmarkt (siehe Einleitung | Exkurs: Die Entwicklung des Luxemburger Wohnungsmark-

tes) zu reagieren. Diese belaufen sich auf 15 Millionen Euro und umfassen unter anderem staatli-

che Garantien, Zinssubventionen und eine Konjunkturkompensierungsprämie von 20.000 für die 

Erstkäufer einer Wohnung.1

Angetrieben durch die Zuspitzung der Luxemburger Wohnungskrise, sowie durch den mit dem 

Ende der Niedrigzinsphase eingeleiteten Wandel auf dem Wohnungsmarkt, wurde die Woh-

nungsfrage zum Leitmotiv des Wahlkampfes für die Luxemburger Landeswahlen im Oktober 

2023. Getreu der weiter oben beschriebenen Ideologie wurde in diesem Wahlkampf der erleich-

terte Zugang zum Eigentum ein großes Versprechen einiger Parteien. Die christlich-soziale, kon-

servative Partei CSV beispielsweise, die am 8. Oktober die Mehrheit der Wahlstimmen erlangen 

konnte, schrieb hierzu in ihrem Programm: „Die CSV will die Erstkäufer einer Wohnung in Luxem-

burg verstärkt unterstützen. Wegen des hohen Eigenkapitalbedarfs bleibt das erste eigene Heim 

für viele hier im Land nur ein Traum. Das wollen wir ändern.“2 Zur Umsetzung schlägt die Partei 

folgende Förderungsinstrumente vor: eine Verdopplung des mehrwertsteuerlichen Freibetrags, 

eine Erhöhung des Steuerkredites „Bëllegen Akt“, sowie die Option eines Mietkaufes bei öffentli-

chen Eigentumswohnungen, bei denen die Mieter ihre Wohnung nach einigen Jahren im Erbbau-

recht (im Wahlprogram „Erbpacht“ genannt3) erwerben können. 

Das Beispiel aus dem Wahlprogramm der CSV wird in dieser Conclusio aus zwei Gründen auf-

geführt: Erstens illustriert es, dass die Eigentumsideologie in der Luxemburger Politik nach wie 

vor präsent ist und zweitens zeigt es, dass die Einführung des Instrumentes des Erbbaurechtes 

insofern erfolgreich war, als dass es vermehrt genutzt wird, um wohnungspolitische Ideen for-

mulieren zu können, die dieser Ideologie zwar folgen, sie dabei jedoch aus einer langfristigeren 
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Perspektive betrachten.

 

Die Auswirkungen von öffentlichen Förderungen
Zur Herleitung dieser Erkenntnisse waren besonders relevant:  
Kapitel 2 | Eigentum und Kommodifizierung im Wechselspiel
Kapitel 2 | Gemeinnützig und Non-Profit
Kapitel 2 | Eigentum und der Dritte Wohnungssektor passen nicht zusammen
Kapitel 2 | Definition für den Dritten Wohnungssektor
Kapitel 3 | Selbsthilfe und Wohngemeinnützigkeit 
Kapitel 3 | Baugruppen und der Dritte Wohnungssektor 

Eine relevante Erkenntnis dieser Arbeit, stellen die Auswirkungen dar, die unterschiedliche 

Wohnmodelle auf die Schaffung eines nachhaltig bezahlbaren Wohnungsbestandes haben 

können. Öffentliche Förderungen von Wohnmodellen unterstützen zwangsläufig – wenn auch 

indirekt – ihre langfristigen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt.  

Um die Auswirkung von öffentlichen Förderungen auf die Bezahlbarkeit von Wohnraum zu ver-

deutlichen, wird hier unterschieden zwischen Förderungen für absolutes Privateigentum, För-

derungen für Nutzungseigentum und Förderungen für Eigentümerorganisationen des Dritten 

Wohnungssektors. 

Absolutes Privateigentum beschreibt dabei jeglichen Wohnraum, bei dem die Immobilie (inklu-

sive Boden) vollständiges Eigentum einer juristischen oder natürlichen Privatperson ist. Eigen-

tumsverhältnisse wie Erbbaurechte, Erbpachtverträge, Mitgliederschaft an einer Genossen-

schaft, Vereinsmitgliederschaft beim deutschen Mietshäuser-Syndikat, werden für die Bewohner 

der Wohnungen in dieser Arbeit unter dem Begriff „Nutzungseigentum“ zusammengefasst (siehe 

Kapitel 2 | Das Glossar). Als Eigentümerorganisationen des Dritten Wohnungssektors gelten nur 

jene Eigentümerschaften, die jedes der drei Merkmale seiner Definition (selbstverwaltend, nach-

haltig dekommodifiziert und wohngemeinnützig handelnd) erfüllen. 

Durch die Auseinandersetzung mit der Thematik des Eigentums im Rahmen dieser Arbeit lassen 

sich die Auswirkungen von öffentlichen Förderungen unterschiedlicher Eigentümer auf die Be-

zahlbarkeit von Wohnraum auf einer systemischen Ebene wie folgt skizzieren: 

1. Öffentliche Förderungen für Eigentümerorganisationen des Dritten Wohnungssektors 

sind Investitionen in die Schaffung eines nachhaltig bezahlbaren Wohnungsbestandes. 

2. Öffentliche Förderungen für Nutzungseigentum sind produktive Ausgaben, die den Zu-

gang zu bezahlbarem Wohnraum für den Förderungsempfänger erleichtern. 

3. Öffentliche Förderungen für absolutes Privateigentum sind kontraproduktive Ausga-

ben, die die Wohnungskrise auf lange Sicht symptomatisch verschärfen können. 
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Zu Punkt 3: 

Dieser Widerspruch ist eine logische Herleitung aus dem Phänomen, das in dieser Arbeit Eigen-

tumsparadox genannt wurde. Es beschreibt das Paradox, dass Wohneigentum Schutz vor einem 

Markt bietet, der durch seine eigene Natur erst entstehen konnte. Öffentliche Förderungen zur 

Erschließung von Wohneigentum können als Investitionen in die freie Wohnungswirtschaft gese-

hen werden, denn Wohnraum, der in absolutem Privateigentum ist, ist immer (wenn auch für die 

Zeit der Bewohnung durch den Eigentümer inaktiver) Teil des freien Marktes und folgt somit den 

Prinzipien der Kommodifizierung.

Im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass jede politische Maßnahme, die den Zugang zu 

absolutem Privateigentum erleichtert, auf lange Sicht die Kommodifizierung von Wohnraum und 

somit symptomatisch auch die Wohnungskrise weiter antreibt. Die öffentlichen Förderungen 

zur Erschließung von absolutem privatem Wohneigentum können dem Förderempfänger dabei 

helfen, seinen Wohnraum bezahlbarer zu gestalten. Ab dem Moment des Kaufes generieren 

sie dann systematisch ein Vermögenswachstum für den Förderempfänger und dessen Familie. 

Durch den starken rechtlichen Schutz des Eigentumsbegriffes kann der Wohnraum später nicht 

für bezahlbaren Wohnraum mobilisiert und nur bedingt reguliert werden. 

Wer begreift, dass die Natur von absolutem Privateigentum die Krise geschaffen hat, wird keinen 

Grund erkennen, warum der Staat seiner Bevölkerung den Zugang zu diesem erleichtern sollte, 

mit dem Ziel diese Krise zu lösen. Die Förderungen bewirken auf einer systemischen und lang-

fristigen Ebene das Gegenteil ihrer Intention. Der Förderungskatalog zur Erschließung von ab-

solutem Privateigentum ist somit (auf lange Sicht) eine kontraproduktive Herangehensweise. 

Zu Punkt 2: 

Nutzungseigentum kann als dekommodifiziert angesehen werden, wenn es sich beim eigent-

lichen Eigentümer der Immobilie nicht um eine Privatperson, sondern eine Genossenschaft, eine 

Stiftung oder die öffentliche Hand handelt. Diese können eine Wächterfunktion einnehmen, die 

dafür sorgt, dass die Immobilie dauerhaft von den Logiken 

und Mechanismen des freien Wohnungsmarktes entkoppelt bleibt. 

Da ein Nutzungseigentümer keinen Wertzuwachs mit seiner Immobilie generieren kann, ist die 

Förderung von Nutzungseigentum eine produktive Ausgabe, um dem Förderempfänger den 

Zugang zu bezahlbarem Wohnraum zu erschließen. Anders als bei der Förderung von absolutem 

Privateigentum riskiert die Förderung nicht, dass die Immobilie irgendwann Teil der freien Markt-

sphäre wird und die Kommodifizierung weiter antreibt. 

Wichtig bleibt jedoch zu verstehen, dass diese Förderung einzig dem Förderempfänger zugute-

kommt. Anders als die Förderung von Eigentümerorganisationen des Dritten Wohnungssektors 

handelt es sich daher um eine Ausgabe für die Erschließung von bezahlbarem Wohnraum für 
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einen gezielten Bewohner (oder einen Haushalt). Ihre Auswirkung auf den bezahlbaren Woh-

nungsmarkt bleibt somit punktuell begrenzt.  

Zu Punkt 1:

Da Eigentümerorganisationen des Dritten Wohnungssektors eine klare Expansionsstrategie 

verfolgen müssen, um als Bestandteil des Sektors angesehen zu werden, kann die öffentliche 

Förderung jener Organisationen als Investition in die Schaffung eines nachhaltig bezahlbaren 

Wohnungssektors gesehen werden. Die Expansionsstrategie befähigt den Dritten Wohnungs-

sektor zu einem wachsenden Organismus zu werden. Sie ist in seiner Definition durch das Merk-

mal der Gemeinnützigkeit verankert. Ein Beispiel für eine Expansionsstrategie kann sein, dass 

sich die Kostenmiete der Bewohner nach der Tilgung der Kreditschulden für das eigene Haus 

nicht senkt, sondern mit ihr ein Überschuss generiert wird, mit dem weiterer bezahlbarer Wohn-

raum finanziert werden kann. 

Öffentliche Förderungen, die eine Eigentümerorganisation dazu befähigen, sich als Teil des 

Dritten Wohnungssektors etablieren zu können, fördern somit auch langfristig die Schaffung 

von bezahlbarem Wohnraum, ohne dass die öffentliche Hand für seine Errichtung eine erneute 

Förderungssumme auszahlen muss. Die Förderung von Eigentümerorganisationen des Dritten 

Wohnungssektors funktioniert wie ein Katalysator für die Schaffung eines bezahlbaren Woh-

nungsbestandes. Sie ist eine Investition in die langfristige Bezahlbarkeit von Wohnraum. 

Zeit  
Zur Herleitung dieser Erkenntnisse war besonders relevant:  
Kapitel 2 | Ehemaliges Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht in Deutschland

Neben Eigentum hat sich auch der Aspekt Zeit als eine wichtige Komponente für die Schaffung 

eines dauerhaft bezahlbaren Wohnungsbestandes offenbart. Zeit ist in dieser Arbeit in ihren 

beiden Formen relevant. Sie ist beispielsweise bei wohnungspolitischen Maßnahmen, sowohl in 

ihrer statischen Form als auch in ihrer prozesshaften Form bedeutsam. Damit diese Maßnahmen 

von der Politik entschieden werden, braucht es eine spezifische Zusammenstellung aus voran-

gegangenen Ereignissen, besonderen Kontexten und politischen Ausrichtungen. Einmal in Kraft 

getreten, kann die Maßnahme in Verbindung mit Zeit in ihrer prozesshaften Form langfristige 

Auswirkungen haben, die zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht erkannt werden. Am Beispiel 

der Abschaffung des Wohnungsgemeinnützigkeitsrechts in Deutschland lässt sich das wie folgt 

beleuchten: Für diese politische Entscheidung mussten unter anderem der Skandal der Neuen 

Heimat, die quantitative Sättigung der Wohnungsnachfrage, die vorangegangenen Diskussionen 

über eine Reform des WGG, das Reformvorhaben des Steuersystems und die Koalition von CDU/

CSU und FDP in einem bestimmten Zeitpunkt aufeinandertreffen. Wird dieser bestimmte Zeit-
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punkt mit der prozesshaften Form von Zeit kombiniert, ergeben sich Millionen von Wohnungen, 

die bereits innerhalb der ersten Jahre nach der Abschaffung aus den Bindungen an die Kosten-

miete gefallen sind, 4 sowie ein dreistelliges Milliardenvermögen im Besitz von Wohnungsunter-

nehmen, die nun nicht länger den Regulierungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 

unterliegen.5  

Inspiriert von diesem Beispiel wurde in dieser Arbeit die Bezahlbarkeit von Wohnraum aus einer 

langfristigen Perspektive betrachtet. Es würde auf lange Sicht nicht ausreichend sein, dass 

Wohnraum nur zu einem bestimmten Zeitpunkt bezahlbar ist, sondern er muss auch nachhaltig 

dekommodifiziert bleiben.

 

Wächterfunktionen
Zur Herleitung dieser Erkenntnisse waren besonders relevant:  
Kapitel 3 | Economy of Scale (oder: der Skaleneffekt) 
Kapitel 3 | Diversität der Wächterfunktionen
Kapitel 3 | Eine dreidimensionale Matrix
Kapitel 3 | Gespräch mit Ivo Balmer 

 Um bestehende Wohnprojekte auf diesen zeitlichen Aspekt im Zusammenhang mit ihrer Bezahl-

barkeit analysieren zu können, wurden für die Ausarbeitung der Bewertungskriterien in Kapitel 3 

die Bedeutung von Wächterfunktionen leitend. Die Analyse zeigte, dass unterschieden werden 

muss zwischen temporären Wächterfunktionen, die sich beispielsweise in der zeitlichen Begren-

zung von Mietbindungen äußern und dauerhaften Wächterfunktionen, die sich beispielsweise mit 

dem Instrument von Nutzungseigentum umsetzen lassen. 

Die Recherche in Kapitel 3 ergab zudem, dass eine Kombination von diversen Wächtern, die 

unterschiedliche Agenden und verschiedenartige Motivationen verfolgen, den (nachhaltigen) 

Schutz des dekommodifizierten Charakters einer Immobilie erhöhen können. Aber auch die An-

zahl der Personen, die in ihrer Summe eine Wächterfunktion formieren, kann zu einem leitenden 

Faktor werden. 

Wie viel Macht einem Individuum beispielsweise in einer Eigentümergemeinschaft zukommen 

kann, verdeutlicht das Wohngebäude Nummer 49 auf dem Boulevard Royal in Luxemburg Stadt. 

Im Kern der Stadt Luxemburg wurde ein großräumiger Umbau des ehemaligen Busbahnhofes 

und seiner Umgebung unter dem Namen „Royal-Hamilius“ geplant. Zur Realisierung des Pro-

jektes hat die Stadt zunächst nach und nach die benötigten Grundstücke angekauft, um sie 

anschließend in einer Erbpacht zu vergeben. Einige Eigentümer der Eigentümergemeinschaft 

des Gebäudes Nummer 49 wollten ihre Wohnungen jedoch nicht verkaufen. Auch nach jahre-

langen Verhandlungen, die bereits 2010 begannen und bei denen den Eigentümern eine Vielzahl 

an Angeboten gemacht wurden, ließ sich ein Eigentümer bis zum Ende nicht für einen Verkauf 

umstimmen. Somit mussten die Abriss- und Bauarbeiten, die im Augst 2015 begannen, um das 
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Gebäude Nummer 49 herumgeplant werden (siehe Abb.1).6

Im Endeffekt zeigt dieses Beispiel auf, dass ein einzelnes Individuum ausreicht, damit ein gesam-

tes Gebäude nicht verkauft werden kann. Die Beweggründe sind im Fall des Gebäudes Nummer 

49 nicht bekannt, unterliegen jedoch höchstwahrscheinlich nicht der Motivation, bezahlbaren 

Wohnraum zu erhalten oder zu schaffen. Das Beispiel wird hier herangezogen, um zu verdeut-

lichen, dass eine Stimme ausreichen kann, um ein Wohngebäude zu erhalten. Übersetzt auf das 

Konzept von Wächterfunktionen verbildlicht es, dass mit der Verteilung der Entscheidungsmacht 

auf eine Mehrzahl an Akteuren die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die ursprünglichen Ziele eines 

Projektes dauerhaft verfolgt und nicht von den Eigeninteressen weniger Individuen überschattet 

werden. 

Abb. 1
Das Gebäude Nummer 49 auf dem Boulevard Royal in Luxemburg
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Wachstum 
Zur Herleitung dieser Erkenntnisse waren besonders relevant:   
Kapitel 1 | Übersicht 
Kapitel 2 | Kommodifizierung heute 
Kapitel 2 | Eigenschaften von dekommodifiziert Wohnraum

 Der Begriff Wachstum hat diese Arbeit nicht nur geleitet, sondern sie ist aus einem von Wachs-

tum bestimmten Problem entstanden: Der steigende Wertzuwachs von Wohnimmobilien hat in 

Verbindung mit dem ungleichen Wachstum der Haushaltseinkommen eine Wohnungskrise her-

vorgerufen und sie fortwährend verschärft. Darüber hinaus lassen sich die steigenden Immobi-

lienpreise unter andrem durch den Faktor der steigenden Nachfrage erklären. Diese wiederrum 

entsteht durch ein Bevölkerungswachstum, das durch das Luxemburger Wachstumsmodell an-

getrieben wird.  Die zunehmende Kommodifizierung leitete die Finanzialisierung des Wohnungs-

marktes ein, die durch eine zunehmende Präsenz finanzieller Akteure gekennzeichnet wird. Mit 

der Monopolisierung von (Luxemburger) Bauland, wächst daneben die Macht der Baulandeigen-

tümer, die das Angebot an Wohnraum lenken und mit Verknappung einen erneuten Wertzuwachs 

provozieren können. 

Dekommodifizierung könnte im direkten Vergleich zum Wachstumsparadigma der Kommodifi-

zierung aus finanzieller Perspektive als Stagnation verstanden werden. Da der Tauschwert der 

Immobilien durch den Prozess der Dekommodifizierung so weit in den Hintergrund rückt, dass er 

nicht länger von Bedeutung ist, wird der Zuwachs dieses Wertes ebenfalls unbedeutend. 

Wachstum und der Dritte Wohnungssektor 
Zur Herleitung dieser Erkenntnisse waren besonders relevant:   
Kapitel 2 | Eigentum und der Dritte Wohnungssektor passen nicht zusammen
Kapitel 2 | Eine Definition für den Dritten Wohnungssektor 
Kapitel 3 | Selbsthilfe und Wohngemeinnützigkeit
Kapitel 3 | Gespräch mit Ivo Balmer 
Kapitel 3 | Gespräch mit Gary Diderich

Anders als bei der Dekommodifizierung ist Wachstum für die Schaffung und den Erhalt des 

Dritten Wohnungssektors notwendig. Die Wachstumsstrategie zielt dabei nicht auf einen Wert-

zuwachs des Tauschwertes ab, sondern auf eine Vermehrung des Wohnraumes. Sie ist in der 

Definition des Dritten Wohnungssektors durch den Begriff der Gemeinnützigkeit verankert. Dass 

Gemeinnützigkeit Expansion voraussetzt, ergibt sich durch die Etymologie des Wortes: Wenn der 

Dritte Wohnungssektor einen Nutzen für die Allgemeinheit haben soll, dann sollte er möglichst 

viel Wohnraum für möglichst viele Bewohner aus dieser Allgemeinheit schaffen. Wohnprojekte 

des dritten Wohnungssektors sollten daher nicht bei den Wohnbedürfnissen der aktuellen Be-

wohner ihres Projektes enden, sondern ihr Wohnungsbestand muss wachsen, um neuen und zu-

künftigen Bewohnern ebenfalls bezahlbaren Wohnraum erschließen zu können. Nur unter dieser 
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Prämisse der Expansion ist das weiter oben beschriebene Argument für eine öffentliche Förde-

rung des Dritten Wohnungssektor als Investition in die Schaffung eines langfristig bezahlbaren 

Wohnungsbestandes gültig (siehe weiter oben Auswirkungen von öffentlichen Förderungen). 

Das deutsche Mietshäuser Syndikat hat die Expansion als Argument für eine Förderung ihres 

Projektes formuliert. Als sich das Syndikat bei ihrem Pilotprojekt Grether West in einer finanziel-

len Schieflage befand, konnte die Idee des Solidaritätsbeitrags das überzeugende Argument 

liefern, um Privatkredite zu erlangen. Von dieser Strategie inspiriert, wurde die Idee verfasst, dass 

Expansion als Kriterium für die Höhe von öffentlichen Förderungen funktionieren sollte (siehe 

weiter unten Förderungskatalog – Ein Entwurf). 

Expansion sollte dabei nicht nur aus einer rein quantitativen, sondern auch aus einer inklusiven 

Perspektive betrachtet werden. Durch die Erweiterung von Wohnungsbestand, kann auch jener 

Teil der Bevölkerung in den Dritten Wohnungssektor inkludiert werden, der weniger finanzielle 

Mittel zur Verfügung hat. Die Gründung einer Genossenschaft setzt beispielsweise jedoch nicht 

bloß finanzielles, sondern ebenfalls kulturelles und sozio-ökonomisches Kapital voraus. Um eine 

inklusive Wirkung hinsichtlich dieser beiden letzten Begrenzungen entfalten zu können, wird auf 

staatlicher Ebene eine Beratungsstelle benötigt, die Interessenten über die Möglichkeiten des 

Dritten Wohnungssektors informiert und sie bei der Gründung einer eigenen oder dem Bei-

tritt einer bestehenden Eigentümerorganisation weitestgehend unterstützt (siehe weiter unten 

Handlungsempfehlungen). 

Inklusion bleibt ein anspruchsvolles Ziel, für dessen radikale Durchführung diese Arbeit keine 

eindeutige Lösung gefunden hat. Eine rechtlich bindende Vorgabe, die vorschreibt, dass Woh-

nungen innerhalb der Wohnprojekte bestimmter Einkommensklassen vorbehalten werden, 

schränkt die Autonomie der Eigentümerorganisation ein. Die Einschränkungen sind jedoch 

geringfügig. Dass ein Teil der Wohnungen über eine von der öffentlichen Hand bestimmten Ein-

kommensobergrenze bestimmt wird, wäre für manche Projekte daher sinnvoll. Eine Verwaltung 

und Belegung dieser Wohnungen durch die öffentliche Hand würde jedoch mit einer zu großen 

Einschränkung der Autonomie einhergehen und würde zudem die Grenzen zum öffentlichen 

Sektor deutlich verwischen. Gemeinschaftliches Wohnen ist – sowohl bei gemeinschaftlichen 

Wohnformen als auch bei gemeinschaftlichen Wohnmodellen – eine komplexe Praxis. Beim 

WG Projet wurde beispielsweise das Ziel einer maximal inklusiven Wirkung dem guten Ablauf 

des Wohnalltags in den Wohngemeinschaften untergeordnet. Wenn ein Zimmer in einer WG frei 

wird, verfassen die bestehenden Bewohner gemeinsam einen Anforderungskatalog. Dieser kann 

beispielsweise Angaben zu Sprachkenntnissen, Geschlecht und Alter enthalten. Anschließend 

werden den Bewohnern vom Verein Kandidaten zugewiesen, aus denen sie ihren neuen Mitbe-

wohner wählen können. Die Mitbestimmung der Bewohner wird hier gegenüber der maximalen 

Inklusion priorisiert, um die gemeinschaftliche Wohnpraxis nicht zusätzlich zu verkomplizieren. 
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Ein zu hoher Grad an Mitbestimmung der Bewohner hat sich jedoch beispielsweise bei einigen 

Genossenschaften der Dachgenossenschaft Mietshäuser Syndikat in Basel als problematisch 

erwiesen. Hier berichtet Ivo Balmer, beispielsweise von Fällen, in denen Bewohner aus einer 

Genossenschaft vertrieben wurden. Um solche Fälle zu umgehen, übernimmt die Dachgenos-

senschaft hier eine Wächterfunktion, die mit einer Einschränkung der Selbstverwaltung für die 

Bewohner einhergeht. 

Die Auseinandersetzung mit der Thematik der Selbstverwaltung in Bezug auf Inklusion konnte 

keinen allgemeinen Richtwert identifizieren, der für alle Projekte geeignet wäre. Der Grad an 

Selbstverwaltung und Mitbestimmung der Bewohner in Bezug auf ihre Bewohnerschaft muss 

jedes Projekt für sich selbst definieren. 

In der gemeinschaftlichen Verwaltung manifestieren sich jedoch nicht nur die Begrenzungen der 

inklusiven Wirkung der einzelnen Projekte. Der Grad an Selbstverwaltung kann ebenfalls die Ziel-

gruppe für die Wohnprojekte definieren. Jemand, der kein Bedürfnis nach oder keine Kapazitäten 

für eine Selbstverwaltung seines Wohnraums hat, sollte sich eher einem Projekt anschließen, in 

dem dieser Aspekt weniger ausgeprägt ist. Beispiel hierfür können Projekte darstellen, die nicht 

in Selbsthilfe entstanden sind. Die Genossenschaft Kooperative Grossstadt ist beispielsweise 

von Personen initiiert worden, von denen die meisten nicht in den Genossenschaftswohnungen 

wohnen. Die Initiatoren können hier als soziale Dienstleister beschrieben werden, die die Genos-

senschaft verwalten. Solche Projekte fordern von den Bewohnern weniger Kapazität für Selbst-

verwaltung. 

Der Dritte Wohnungssektor wird somit ebenfalls inklusiver, wenn sein Wohnungsportfolio wächst 

und diversere Wohnprojekte aufweisen kann, die unterschiedliche Ausprägungen an Selbstver-

waltung aufweisen.

 
Die Gleichung
Im Endeffekt bilden Eigentum, Zeit und Wachstum die Variablen einer Gleichung, bei denen Zeit 

und Eigentum das Wachstum bestimmen. Handelt es sich um absolutes Privateigentum, dann 

bringt dieses in Kombination mit Zeit einen Wertzuwachs der Immobilie hervor, der sich entweder 

in erhöhter Miete oder einem teureren Verkaufspreis manifestieren kann. 

Zeit wird in dieser Gleichung jedoch in ihrem weitesten Sinne betrachtet und kann ebenfalls die 

zeitliche Begrenzung von Regulierungen ansprechen: Unterliegt eine Wohnung einer Mietbin-

dung für eine Dauer von beispielsweise 40 Jahren, dann stagniert das Wachstum für diese Dauer. 

40 Jahre lang kann die Wohnung als bezahlbaren Wohnraum für einen Haushalt dienen. Nach Ab-

lauf der Bindung verändert sich die Variable Zeit und das Ergebnis ist erneut Wachstum in Form 

von Wertzuwachs der Immobilie für den Eigentümer. Wird beispielsweise sozialer Wohnraum der 

öffentlichen Hand in Privateigentum verwandelt, dann verändert sich durch die Variable Eigen-

tum ebenfalls das Wachstum. Wachstum kann jedoch auch in anderen Formen als Wertzuwachs 
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und der Vermehrung von Vermögen und Profit auftreten. Wenn die Variable Eigentum von einer 

Eigentümerorganisation des Dritten Wohnungssektors bestimmt wird, dann ist das Ergebnis 

Wachstum im Sinne einer Vermehrung von bezahlbarem Wohnraum. Aber auch hier spielt die Zeit 

eine ausschlaggebende Rolle. Sollte der Dritte Wohnungssektor irgendwann dereguliert werden, 

dann kann das zur Folge haben, dass das Wachstum stagniert, oder sich sogar in einen Wert-

zuwachs für Privatpersonen umwandelt. Ebenso wäre das der Fall, wenn manche Regulierungen 

für den Dritten Wohnungssektor nur von temporärer Natur wären.

Dieser Vergleich mit einer mathematischen Gleichung ist als Metapher zu verstehen und soll 

verbildlichen, wie wichtig diese drei Variablen bei der Schaffung eines dauerhaft bezahlbaren 

Wohnungsmarktes sind und dass bereits kleine Änderungen Stagnation hervorrufen, oder eine 

Vermehrung von Profit und Vermögen für eine Privatperson generieren können. 
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Das Manual 
Auf Grundlage der oben aufgelisteten Erkenntnisse und der Recherche für diese Arbeit, wurde 

ein Manual zur Realisierung des Dritten Wohnungssektors erstellt. Dabei handelt es sich um eine 

mögliche und aus den Erkenntnissen dieser Arbeit abgeleitete idealtypische Fünf-Schritte-An-

leitung.

Schritt 1: Der Expertentisch 
Als erster Schritt sollte eine Arbeitsgruppe aus objektiven und multidisziplinären Experten zu-

sammengestellt werden, die die Erkenntnisse dieser Arbeit überprüfen und erweitern. Überprüft 

werden sollten vor allem die Definition des Dritten Wohnungssektors, sowie die Matrix, die auf 

ihrer Grundlage entstanden ist. In einer überarbeiteten Version könnte die Matrix ein wichtiges 

Instrument darstellen, um die Wirkung einzelner Wohnprojekte auf die Schaffung eines nach-

haltigen bezahlbaren Wohnungsbestandes analysieren zu können. Die Ergebnisse könnten dabei 

behilflich sein die Höhe und Art der öffentlichen Förderungen für die einzelnen Wohnmodelle 

bestimmen zu können (siehe Schritt 2: Die Ausarbeitung eines Förderungskataloges). 

Der Expertentisch sollte sich aus folgenden Experten zusammensetzen: 

- Juristen, die die Definition des Dritten Wohnungssektors sowie den Einfluss von Wäch-

terfunktionen auf die nachhaltige Dekommodifizierung und die Wohngemeinnützigkeit 

aus rechtlicher Sicht überprüfen können

- Wirtschaftsexperten, die zum einen den Einfluss des Dritten Wohnungssektors auf die 

Wohnungskrise quantifizieren können, zum anderen auch finanzielle Risiken und Her-

ausforderungen für die Projekte ermitteln können

- Forscher verschiedener Disziplinen, deren Arbeit die Themenbereiche der selbstverwal-

tenden, dekommodifizierten und gemeinnützigen Wohnversorgung betrifft

- Bewohner, Verwalter oder Initiatoren von bestehenden Wohnprojekten, die der Defini-

tion des Dritten Wohnungssektors folgen, die ihre praktischen Erfahrungswerte mit dem 

Expertentisch teilen können

- Interessierte Bürger und potentielle Bewohner, Verwalter und Initiatoren für Projekte des 

Dritten Wohnungssektors in Luxemburg

Schritt 2: Die Ausarbeitung eines Förderungskataloges 
In einem zweiten Schritt sollte ein Förderungskatalog für die Projekte des Dritten Wohnungs-

sektors ausgearbeitet werden. Dabei sollten unterschiedliche Förderinstrumente kombiniert und 

dem Einfluss der jeweiligen Projekte angepasst werden. Wichtige Förderinstrumente für Wohn-

projekte des Dritten Wohnungssektors sind beispielsweise unmittelbare finanzielle Unterstüt-

zung und Steuervergünstigungen aber auch Bauland, das den Wohnprojekten durch Nutzungs-
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eigentum erschlossen werden kann. 

In dieser Arbeit wurden einige Projekte vorgestellt, bei deren Umsetzung keine öffentliche För-

derung stattgefunden hat. So beispielsweise bei den beiden Genossenschaften Kooperative 

Grossstadt und Mietshäuser Syndikat Basel. In den Gesprächen mit ihren Vertretern wurde deut-

lich, dass Bauland, das Eigentum einer Genossenschaft ist, ihre Bonität erhöht und somit ihre 

Verhandlungsposition gegenüber Banken stärken kann. Für den Luxemburger Kontext, in dem 

es bisher keine realisierte Genossenschaft gibt und Bauland sich als eine der größten Hürden 

für ihre Umsetzung herausgestellt hat (siehe Kapitel 3 | Gespräch mit Cédric Metz), sollte jedoch 

eine Lösung gefunden werden, wie Wohnprojekten des Dritten Wohnungssektors Grundstücke 

erschlossen werden können, ohne dass sie dafür in eine Bieterkonkurrenz mit kommerziellen 

Immobilienanbietern treten müssen. Ähnlich wie beim Münchner Modell der SoBoN, könnte die 

Vergabe von Bauland an Genossenschaften oder andere Eigentümerorganisationen des Drit-

ten Wohnungssektors auch im Luxemburger Wohnungspakt verankert werden (siehe Kapitel 2 | 

Bodenpolitik). 

Förderungskatalog für Genossenschaften – Ein Entwurf 

Auf Grundlage der Erkenntnisse dieser Arbeit konnte ein erster Entwurf für einen möglichen 

Förderungskatalog mit unterschiedlichen Staffelungen skizziert werden. Er zielt auf das Wohn-

modell von Wohngenossenschaften ab und baut auf einem Förderungsinstrument auf, auf das in 

Luxemburg gemeinnützige Vereine (ASBL) und Genossenschaften mit dem Status eines Sozial-

unternehmens (S.I.S.) bereits zugreifen können: die „aides à la pierre“7 (zu Deutsch: Hilfen zum 

Stein). Beim aktuellen Instrument können 75 Prozent der Kosten für die Wohnungen (Kaufpreise 

Boden und Gebäude, Sanierungskosten, Umbaukosten) vom Staat subventioniert werden. Aller-

dings entfallen die mit der Förderung einhergehenden Mietbindungen und Verkaufsverbote nach 

40 Jahren (siehe Kapitel 3 | De WG Projet). Um diese zeitliche Begrenzung zu umgehen und die 

temporäre Wächterfunktion seitens der öffentlichen Hand in eine permanente umwandeln zu 

können, wäre ein Lösungsvorschlag, der öffentlichen Hand ein Vetorecht bei Satzungsänderun-

gen einzuräumen. Änderungen an der Genossenschaftssatzung, die einen der am Ende des Ab-

schnitts beschriebenen Punkte betreffen, müssten somit vom Ministerium für Wohnungsbau als 

Vertreter der öffentlichen Hand genehmigt werden, bevor sie umgesetzt werden können. Die Ge-

nossenschaften wären nicht an ein Gesetz mit einer zeitlichen Begrenzung gebunden, sondern 

lediglich an ihre eigene Satzung, über deren Änderung das Ministerium als dauerhafter Wächter 

mitbestimmen kann. Diese Idee des Vetorechts entstammt der Auseinandersetzung mit dem 

deutschen Mietshäuser Syndikat (siehe Kapitel 3 | Das Mietshäuser Syndikat in Deutschland). 

Durch das Vetorecht bei Verkaufsabsichten, Satzungsänderungen und Ergebnisverwendungen 

kann das MHS eine dauerhafte Wächterfunktion übernehmen, mit der keine weiträumige Ein-
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schränkung der Selbstverwaltung oder der Autonomie für die Bewohner der Projekte einhergeht. 

Dieser Entwurf für den Förderungskatalog von Genossenschaften sieht unterschiedliche Höhen 

von unmittelbarer finanzieller Unterstützung, sowie Hilfen für die Baulanderschließungen vor. Die 

Höhe der Förderungen wird davon abgeleitet, wie stark die Genossenschaftswohnungen den 

Aspekten der nachhaltigen Dekommodifizierung und der Wohngemeinnützigkeit nachkommen. 

Wie weiter oben beschrieben, sollte der Dritte Wohnungssektor ein breites Wohnungsportfolio 

aufweisen können, in dem Wohnmodelle unterschiedliche Formen annehmen können. Jede Ge-

nossenschaft sollte sich dann die für sie geeignete Förderung aussuchen. 

Wenn das Vetorecht bei Satzungsänderung seitens der öffentlichen Hand gegeben ist, könnten 

Genossenschaften folgende Förderungen erhalten: 

Förderung A

- 75% der Kosten für das Erbbaurecht und den Bau der Wohnungen werden vom Staat 

übernommen, und 

- der Genossenschaft wird Bauland im Erbbaurecht zu einem vergünstigten Zinssatz zur 

Verfügung gestellt

Um Förderung A zu erlangen, müssen folgende Bestimmungen in der Satzung der Genossen-

schaft verankert sein: 

- Die Wohnungen der Genossenschaft können nicht in Privateigentum umgewandelt 

werden

- die Mitglieder der Genossenschaft haben ein lebenslanges Wohnrecht und ein Mitbe-

stimmungsrecht in der Genossenschaft

- die Kostenmiete für die Wohnungen wird nach Tilgung sämtlicher Kreditschulden nicht 

angepasst

- mit dem generierten Überschuss müssen entweder neue Projekte von der Genossen-

schaft selbst realisiert werden oder das Geld muss an eine Eigentümerorganisation des 

Dritten Wohnungssektors fließen, die Anrecht auf Förderung A hat

- bei einer Liquidierung wird das Restvermögen der Genossenschaft an eine Eigentümer-

organisation des Dritten Wohnungssektors, die ebenfalls Anrecht auf Förderung A hat, 

oder an das Wohnungsbauministerium ausgezahlt

- die Auszahlung von Profiten oder Dividenden an die Genossenschaftsmitglieder ist aus-

geschlossen

- 60 Prozent der Wohnungen unterliegen den Einkommensgrenzen der öffentlichen Hand 

für den Anspruch an Logement à coût modéré8 (zu Deutsch: Wohnraum zu moderaten 

Kosten) 
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Förderung B

- 50% der Kosten für das Erbbaurecht und den Bau der Wohnungen werden vom Staat 

übernommen, und 

- der Genossenschaft wird Bauland im Erbbaurecht zu einem marktüblichen Zinssatz zur 

Verfügung gestellt

Um Förderung B zu erlangen, müssen folgende Bestimmungen in der Satzung der Genossen-

schaft verankert sein: 

- Die Wohnungen der Genossenschaft können nicht in Privateigentum umgewandelt 

werden 

- die Mitglieder der Genossenschaft haben ein lebenslanges Wohnrecht und ein Mitbe-

stimmungsrecht in der Genossenschaft

- die Kostenmiete für die Wohnungen kann nach Tilgung sämtlicher Kreditschulden an-

gepasst werden, die Senkung der Kostenmiete kann sich jedoch bloß auf die Hälfte der 

Differenz zwischen der herkömmlichen und der nach Kredittilgung zulässigen Kosten-

miete belaufen

- mit den restlichen 50 Prozent der Differenz wird ein Überschuss generiert, mit dem ent-

weder neue Projekte von der Genossenschaft selbst realisiert werden müssen, oder das 

Geld muss an eine Eigentümerorganisation des Dritten Wohnungssektors fließen, die 

Anrecht auf Förderung A hat

- bei einer Liquidierung wird das Restvermögen der Genossenschaft an eine Eigentümer-

organisation des Dritten Wohnungssektors, die Anrecht auf Förderung A hat, oder an das 

Wohnungsbauministerium ausgezahlt

- die Auszahlung von Profiten oder Dividenden an die Genossenschaftsmitglieder ist aus-

geschlossen

- 40 Prozent der Wohnungen unterliegen den Einkommensgrenzen der öffentlichen Hand 

für den Anspruch an Logement à coût modéré

Förderung C

- 25% der Kosten für das Erbbaurecht und den Bau der Wohnungen werden vom Staat 

übernommen

Um Förderung C zu erlangen, müssen folgende Bestimmungen in der Satzung der Genossen-

schaft verankert sein: 

- Die Wohnungen der Genossenschaft können nicht in Privateigentum umgewandelt 

werden

- die Mitglieder der Genossenschaft haben ein lebenslanges Wohnrecht und ein Mitbe-

stimmungsrecht in der Genossenschaft
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- die Kostenmiete für die Wohnungen kann nach Tilgung sämtlicher Kreditschulden ge-

senkt werden

- bei einer Liquidierung wird das Restvermögen der Genossenschaft an eine Eigentümer-

organisation des Dritten Wohnungssektors, die Anrecht auf Förderung A hat, oder an das 

Wohnungsbauministerium ausgezahlt

- die Auszahlung von Profiten oder Dividenden an die Genossenschaftsmitglieder ist bis 

zu einem maximalen jährlichen Zins von 4 Prozent zulässig

- 20 Prozent der Wohnungen unterliegen den Einkommensgrenzen der öffentlichen Hand 

für den Anspruch an Logement à coût modéré

Genossenschaften, die sich gegen ein Vetorecht des Ministeriums bei Satzungsänderungen ent-

scheiden, sind freier in ihrer Satzung und sollten keine öffentliche Förderung erlangen. Aus rein 

ideologischen Gründen könnte es sein, dass diese Genossenschaften den Prinzipien des Dritten 

Wohnungssektors folgen und somit als Bestandteil des Sektors angesehen werden können. 

Wenn jedoch keine externe Wächterfunktion die dauerhafte Verfolgung dieser Zielsetzungen 

sichert, kann es sein, dass sie sich mit der Zeit von ihren ideologischen Ursprungsideen entfer-

nen und die Grenzen zu konventionellen Eigentümerorganisationen (wie Baugruppen) und somit 

auch die Grenzen zum privaten Wohnungssektor verschwimmen. Die Auswirkungen von öffent-

lichen Förderungen würde in diesem Fall zu einer produktiven Ausgabe werden, die den Zugang 

zu bezahlbarem Wohnraum für den Förderungsempfänger erleichtert hat. Sollte die Satzung 

der Genossenschaft eine Privatisierung der Wohnungen zulassen, könnte eine Rückführung der 

Immobilie in die freie Marktsphäre dafür sorgen, dass die öffentliche Förderung in eine kontra-

produktive Ausgabe gewandelt werden würde, die die Wohnungskrise auf lange Sicht sympto-

matisch verschärfen könnte (siehe weiter oben Die Auswirkungen von öffentlichen Förderungen).

Schritt 3: Aufklärung und Beratungsstelle  
Nach der Umsetzung des Förderungskataloges sollte eine kostenfreie Beratungsstelle einge-

richtet werden, die Interessenten informiert und sie bei der Umsetzung ihrer Projekte unterstützt. 

Der positive Effekt einer Beratungsstelle kann durch das Beispiel der Münchner Mitbauzentrale 

illustriert werden. Nach der Errichtung der Mitbauzentrale sind in München etwa 25 neue Genos-

senschaften gegründet worden (siehe Kapitel 3 | Gespräch mit Markus Sowa). 

Die Beratungsstelle sollte den Dritten Wohnungssektor auch aus der integrativen Perspektive 

unterstützen. Damit der Sektor eine größtmöglich inklusive Wirkung entfalten kann, ist es wichtig, 

dass seine Wohnmodelle Menschen mit unterschiedlichem kulturellen und sozio-ökonomischen 

Kapital näher gebracht werden können. 

Kapitel 5 | Das Manual
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Die Arbeit des Verbandes für gemeinnützige Wohnbauträger Wohnbaugenossenschaften 

Schweiz9 stellt beispielsweise leicht verständliches Material zur Verfügung, das mir zu Beginn 

dieser Recherche geholfen hat das Genossenschaftsmodell zu verstehen. Sprache, Umfang und 

Informationsgehalt des vom Verband zur Verfügung gestellten Materials könnten eine Referenz 

für eine Luxemburger Beratungsstelle darstellen. 

Neben der Errichtung der Beratungsstelle ist es jedoch auch wichtig, dass eine landesweite 

Aufklärung zum Dritten Wohnungssektor stattfindet. Diese könnte beispielsweise in Form von 

Werbekampagnen, Informationsveranstaltungen oder Ausstellungen stattfinden.

 
Schritt 4: Pilotprojekte  
In einem vierten Schritt müssten die ersten Pilotprojekte des Dritten Wohnungssektors entste-

hen. Diese könnten nach ihrer Realisierung zum einen von der Beratungsstelle als Referenzbei-

spiele angeführt werden und zum anderen Herausforderungen oder Probleme aufzeigen, die 

sich durch die zuvor rein theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema nicht ergeben konn-

ten. 

Die Pilotprojekte sollten dabei eine hohe Diversität in Bezug auf Bewohnerschaft, Architektur, 

und Wohnalltag aufweisen. Wie schon die Ergebnisse der Studie „Eist Neit Wunnen“ gezeigt 

haben, werden Wohngenossenschaften oftmals fälschlicherweise zwingend als Gebäude für die 

Praxis von gemeinschaftlichem Wohnen missverstanden. Die Wohnmodelle des Dritten Woh-

nungssektors implizieren jedoch keine konkrete Wohnform und keine spezifische Typologie oder 

Architektur. Die gegenwärtige Fehleinschätzung, dass gemeinschaftliche Wohnmodelle und ge-

meinschaftliche Wohnformen synonym verwendet werden und gemeinschaftliche Wohnmodelle 

zwangsläufig auch einen gemeinschaftlichen Wohnalltag erfordern, lässt sich meiner Einschät-

zung nach letztlich erst wirklich mit konkreten Luxemburger Pilotprojekten entkräften, in denen 

die Bewohner diverse Wohnformen praktizieren.   

Schritt 5: Evaluierung und Nachjustierung 
In einem letzten Schritt schlägt diese Anleitung vor, dass sowohl die Definition des Dritten Woh-

nungssektors als auch die rechtlichen Begrenzungen und die öffentlichen Förderungen kontinu-

ierlich evaluiert und anschließend nachjustiert werden. Da es in Luxemburg weder einen Dritten 

Wohnungssektor noch eine Mehrzahl an alternativen Wohnmodellen gibt, lässt sich erahnen, 

dass ihre Realisierung neue Herausforderungen mit sich bringen wird, die zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht absehbar sind und somit nicht abgeschätzt werden können. Erfahrungsberichte un-

terschiedlicher Wohnprojekte können dabei helfen unvorhersehbare Herausforderungen, denen 

jene Wohnprojekte begegnet sind, präventiv entgegenzutreten. Der Großteil dieser Wohnprojekte 

befindet sich jedoch in anderen Ländern. Sie unterliegen somit anderen rechtlichen Begrenzun-

gen, politischen Ausrichtungen und kulturellen Kontexten. Hinzu kommt, dass der Wohnungs-
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markt (von dem sich der Dritte Wohnungssektor emanzipieren will) sich in Luxemburg nicht bloß 

von anderen Kontexten unterscheidet, sondern sich zudem fortwährend verändert. Die Nachjus-

tierung ist somit zum einen erforderlich, da es kaum Referenzbeispiele innerhalb des Luxembur-

ger Kontextes gibt, und zum anderen da sich dieser Kontext in kontinuierlichem Wandel befindet. 

Die Umsetzung dieses Manuals setzt politischen Willen für den Dritten Wohnungssektor voraus. 

Dass es innerhalb der Luxemburger Bevölkerung eine Resonanz für Wohnmodelle des Dritten 

Wohnungssektors gibt, deuten die Ergebnisse der Studie „Eist Neit Wunnen“ an. Dass die Um-

setzung des Dritten Wohnungssektors die Luxemburger Wohnungskrise tatsächlich entschär-

fen könnte und eine öffentliche Förderung in den Sektor als eine Investition in einen dauerhaft 

bezahlbaren Wohnungsbestand darstellt, wurde mit dieser Arbeit auf einer theoretischen Ebene 

belegt. 
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Kritische Einordnung der Befunde 
Wie aus der Einleitung dieser Arbeit hervorgeht, ist die Luxemburger Wohnungskrise für mich 

nicht nur ein relevantes, sondern auch ein emotionales Thema. Wohnen ist immer ein persön-

liches Thema, denn jeder muss wohnen. Ich denke daher, dass es Forschenden schwer fallen 

kann, Wohnungsforschung so unvoreingenommen und nüchtern zu gestalten, wie Forschung zu 

Themen, zu denen sie kaum oder nur wenig Bezug haben. Hinzu kommt, dass ich die Wohnungs-

krise in dem Land erforscht habe, in dem ich nicht nur geboren und aufgewachsen bin, sondern 

in dem ich auch wähle. Die Auseinandersetzung mit der Luxemburger Politik hat mir über die 

Jahre gezeigt, dass der Weg von einer (privaten) Idee bis zu ihrer politischen Umsetzung von 

einer Nähe geprägt ist, die wohl nur in kleineren nationalen Kontexten existiert. Ich muss einge-

stehen, dass mich diese Proximität oft dazu verleitet hat, meine Dissertation zu einem politisch 

wirksamen Argument zu formulieren und meine Forschung in eine dementsprechende Richtung 

zu lenken. Obwohl ich mich intensiv bemüht habe, mich von der politischen Proximität, meinem 

persönlichen und emotionalen Anliegen, die Wohnungskrise in meinem Heimatland lösen zu 

wollen, und meiner (im Laufe der Arbeit entstandene) Überzeugung, dass die Wohnmodelle des 

Dritten Wohnungssektors einen bedeutenden Einfluss auf die aktuelle Situation haben könnten, 

zu distanzieren und einen nüchternen Blick zu bewahren, wissenschaftliche Standards einzu-

halten und objektiv zu forschen und zu schreiben, wäre diese Arbeit sicherlich eine andere, wenn 

sie von jemandem  mit einem anderen Profil geschrieben worden wäre. Hinzu kommt, dass mein 

Forschungsprofil auch von meiner Disziplin, meinen Erfahrungen und Interessen sowie meinem 

soziokulturellen Hintergrund geprägt ist. Als Architekt kann ich mir beispielsweise nur schwer 

vorstellen, dass jemand kein Interesse daran hat, seinen eigenen Wohnraum zu gestalten. Aber 

auch die Gründung von Wohngenossenschaften erfordert von ihren Mitgliedern nicht nur öko-

nomisches und kulturelles Kapital, sondern auch zeitliche Ressourcen. Als privilegierte, studierte, 

kinderlose Person der oberen Mittelschicht, Ende 20, könnte ich mir persönlich vorstellen, in eine 

Genossenschaft zu investieren. Ich bin allerdings sicherlich nicht qualifiziert, die soziokulturelle 

Zielgruppe für Wohngenossenschaften oder den Dritten Wohnungssektor in Luxemburg zu defi-

nieren. 

Die Studie hat gezeigt, dass ein Interesse in der Bevölkerung vorhanden sein könnte. Allerdings 

sollten auch diese Ergebnisse kritisch eingeordnet werden. Zum einen wurde diese Online-Be-

fragung bisher noch nicht eingesetzt, sondern erst für diese Arbeit konzipiert. Es handelt sich 

also nicht um ein validiertes oder standardisiertes Verfahren. Zum anderen ist auch die Art der 

Darstellung der verschiedenen Wohnmodelle nicht frei von Subjektivität. So wurden beispiels-

weise die Erklärungstexte für die Wohnmodelle “Baugruppe” und “Wohngenossenschaft” mit 

einer bestimmten Haltung geschrieben. Hinzu kommt die Farbwahl: Genossenschaften wurden 

grün, Baugruppen blau, Miete gelb und Eigentum rot markiert. Jemand, der diese Studie zur 
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Untersuchung einer anderen These durchgeführt hätte, hätte wahrscheinlich eine andere Ent-

scheidung hinsichtlich der Darstellung getroffen. 

Bezüglich der Repräsentativität der Stichprobe ist zudem anzumerken, dass durch das Instru-

ment der Online-Befragung und durch die Rekrutierung der Teilnehmer (Werbung auf Social Me-

dia Plattformen, Interviews bei RTL und Eldoradio, ...) eine Zielgruppe gebildet wurde, die nicht 

zwingend repräsentativ für die Gesamtbevölkerung ist. 

Auch wenn es sich bei den etwas mehr als 1.200 Teilnehmern um eine (vor allem für Luxemburg) 

große Befragtengruppe handelt, liefern die Ergebnisse der Studie daher eher erste Erkenntnisse 

über das Interesse einzelner Studienteilnehmer an alternativen Wohnmodellen als ein klarer Pro-

zentsatz, welcher Anteil der Gesamtbevölkerung sich vorstellen könnte, in eine Genossenschaft 

zu investieren und dort zu wohnen. Ob, wie viele und welche Personen sich in Luxemburg tat-

sächlich in einer Genossenschaft engagieren würden, muss mittels erster Pilotprojekte erprobt 

werden. 

Kapitel 5 | Kritische Einordnung der Befunde 
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Die Prospektive für Architektur und Umwelt 
Ein Kommentar

Wie ich bereits in der Einleitung dieser Arbeit beschrieben habe, wurde mir schnell bewusst, dass 

die Wohnungskrise nicht monodisziplinär mit Architektur gelöst werden kann. Die Lösungen für 

die Wohnungskrise müssen – wie sie selbst – aus einer systemischen Perspektive betrachtet 

werden. Die Wohnmodelle des Dritten Wohnungssektors können die Wohnungskrise entschär-

fen, ohne eine spezifische Architektur voraussetzen zu müssen. Eine Wohngenossenschaft kann 

beispielsweise auf systemischer Ebene ebenso gut als Einfamilienhaussiedlung funktionieren, 

wie als Wohngemeinschaft. 

Im Gespräch mit Jesko Fezer wurde jedoch deutlich, dass Architektur eine bedeutende Rolle bei 

der Dekommodifizierung von Wohnraum spielen kann. In dem Wohnprojekt R50 wirkt sie wie 

eine Wächterfunktion: Die privaten – oder wie Jesko sie nennt „ökonomisierbaren“ – Flächen 

wurden klein gehalten, während gemeinschaftlich genutzte Flächen einen größeren Anteil im Ge-

bäude einnehmen. Somit eignet sich das Gebäude weniger für rein spekulative Zwecke als bei-

spielsweise herkömmliches Stockwerkeigentum. Zur nachhaltigen Dekommodifizierung kann die 

Architektur von R50 aus dem Grund nur wenig beitragen, weil das Haus Eigentum einer Eigen-

tümergemeinschaft ist. Ihre Wächterfunktion bleibt nur so lange erhalten, wie sie selbst, da die 

Immobilie nur so lange vor der Kommodifizierung geschützt bleibt, wie die Eigentümer sich nicht 

gemeinsam für einen Verkauf der kompletten Immobilie entscheiden. Ein neuer Bauherr könnte 

das Gebäude umbauen oder abreißen und die Immobilie (bei letzterem nur der Boden) erneut 

kommodifizieren. 

Aber auch bei der Realisierung des Dritten Wohnungssektors werden Architektur und Architek-

ten eine Rolle spielen. Nicht alle Wohnprojekte des Dritten Wohnungssektors werden von den 

Bewohnern selbst geplant werden. In manchen kann Mitbestimmung auch einzig auf der Ebene 

der Verwaltung passieren. In Projekten, die gemeinschaftlich geplant werden, werden Architek-

ten jedoch andere Rollen annehmen müssen als die, die sie bei der Planung von herkömmlichen 

Wohngebäuden übernehmen, bei dem der Kunde aus einem einzigen Bauherrn besteht. Sie wer-

den beispielsweise vermehrt auch als Mediator zwischen den unterschiedlichen Bedürfnissen 

der Bewohner agieren müssen. 

Darüber hinaus wird die Architektur von Wohnprojekten des Dritten Wohnungssektors eine an-

dere sein als die des öffentlichen oder privaten Wohnungssektors. Die Unterschiede werden sich 

dadurch ergeben, dass der Wohnraum des Dritten Wohnungssektors dekommodifiziert ist und 

es für die Eigentümer keine Anreize gibt möglichst viel Profit aus ihm zu schlagen, was beispiels-

weise Grundrissentscheidungen beeinflussen kann. Beispielsweise Wohnungsgrößen werden 

nicht mehr von dem Ziel eines effizienten Brutto-Netto-Flächenverhältnisses gelenkt, sondern 
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von den Bedürfnissen der Bewohner bestimmt werden. Da die Planung des Wohnraums nicht 

auf eine Profitmaximierung abzielt, wird sie ebenfalls nicht auf die von Kockelkorn identifizierten 

fünf architektonischen und städtebaulichen Strategien zur Finanzialisierung zurückgreifen (siehe 

Kapitel 2 | Kommodifizierung heute). 

Durch die zweckmäßige Gewichtung von Gebrauchs-und Tauschwert der Immobilien werden bei 

Wohnprojekten des Dritten Wohnungssektors Planungsentscheidungen über Bauweisen und 

Materialien häufig unter den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit und Nutzbarkeit getroffen. Da 

die Entscheidungen von zukünftigen Bewohnern getroffen werden, denen keine Möglichkeit 

geboten wird, mit der Immobilie irgendwann monetäre Profite zu erwirtschaften, steht ökologi-

sche Nachhaltigkeit oftmals bereits aus reinem (ökonomischen) Eigeninteresse im Vordergrund. 

Die Wohnprojekte sollen beispielsweise möglichst lange ohne Sanierungen auskommen und 

die verwendeten Materialien und Bauweisen sollen die Nebenkosten der Bewohner möglichst 

reduzieren. Für die Haustechnik werden oftmals im Hinblick auf Betriebskostenreduzierung 

ressourcenschonende Alternativen und erneuerbare Energien gewählt (Stromeigenerzeugung, 

energieeffiziente Heiz-und Kühlsysteme, Regenwassernutzung, …). Anders als bei Wohnungen 

des freien Wohnungsmarktes, bei denen Immobilienentwickler diese Entscheidungen beim Pla-

nen der Gebäude treffen, sind es bei Wohnprojekten des Dritten Wohnungssektors, die Bewoh-

ner, die später eigens für die Nebenkosten ihrer Wohnungen aufkommen müssen. Ökologische 

Nachhaltigkeit bestimmt diese Entscheidungen daher nicht nur aus gesetzlichen oder ideologi-

schen Gründen, sondern wird bereits durch die Partikularinteressen der Bewohner motiviert. 

Aber auch die Flexibilität innerhalb der Wohnprojekte bietet nachhaltiges Potenzial: Manche 

Genossenschaften arbeiten beispielsweise Konzepte aus, die es den Bewohnern erlauben in 

kleinere oder größere Wohnungen zu ziehen, wenn sich ihrer Haushaltskonstellationen und somit 

ihre Bedürfnisse verändern. Teilweise werden Grundrisse auch so geplant, dass sich Räume 

bestehenden Wohnungen zuschließen und wieder abtrennen lassen, um auf die Veränderungen 

der Bedürfnisse reagieren zu können. Mit solchen Maßnahmen schaffen es Genossenschaften 

oftmals eine sehr niedrige durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf und somit ebenfalls eine nied-

rige Unterbelebungsquote zu erreichen. Diese Flexibilitätskonzepte – sowie die durchgehend 

effiziente Ressourcennutzung (Boden und Gebäude), die mit ihnen einhergehen – lassen sich vor 

allem dann leicht umsetzen, wenn den Bewohnern ihre Wohnung nicht gehört. Ist sie Eigentum 

des Bewohners, gäbe es für ihn nur wenige Anreize, beispielsweise nach dem Auszug der Kinder, 

ungenutzte Wohnfläche für andere oder neue Bewohner zu erschließen. 

In Luxemburg ist die Subventionierung der “aides à la pierre” an das Einhalten von ökologischen 

Baustandards geknüpft. Wohnprojekte, die ihr Anrecht auf dieses Förderungsmittel geltend ma-

chen wollen, müssen sich somit an jenen Standards halten. Wie ich in diesem Kapitel vorschlage, 

könnten Wohnprojekte des Dritten Wohnungssektors darüber hinaus mit öffentlichem Bauland 
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im Erbbaurecht (teilweise zu vergünstigten Zinssatz) ausgestattet werden. Dies hätte zusätzlich 

den Vorteil, dass Genossenschaften sich an zentraleren Orten, wie beispielsweise in Luxemburg 

Stadt, niederlassen könnten, was zur Folge hätte, dass die Bewohner jener Genossenschaften 

deutlich weniger auf individuellen PKW-Verkehr angewiesen wären. 

Die oben beschriebenen Folgen der Implementierung eines Dritten Wohnungssektors für die 

Wohnungsarchitektur und die Umwelt gehören zu den evidenten Auswirkungen. Aber es gibt 

noch einen anderen Punkt, den ich hier gerne anmerken würde. Auch wenn ich auf den Unter-

schied zwischen alternativen Wohnformen und alternativen Wohnmodellen beharre – was ich 

übrigens so stringent tue, damit sich die Zielgruppe für die Wohnprojekte des Dritten Wohnungs-

sektors nicht über die Resonanz für gemeinschaftliches Wohnen definiert – denke ich, dass die 

seine Implementierung weiteren Wandel mit sich ziehen wird. Auch wenn Wohnprojekte des 

Dritten Wohnungssektors nicht zwingend an die Wohnform des gemeinschaftlichen Wohnens 

gebunden sind, gibt es im Ausland zahlreiche Beispiele dafür, dass beispielsweise Genossen-

schaften Wohnen anders praktizieren als eigentumsorientierte Wohnmodelle. Oftmals basiert 

genossenschaftliches Wohnen auf den Prinzipien des Teilens. Ihre Bewohner teilen sich Haus-

halts-und Gartengeräte, Autos und Lastenfahrräder, und teilweise sogar Nahrungsmittel. Man-

che Genossenschaften haben darüber hinaus eine Auswirkung auf die Quartierentwicklung und 

beeinflussen mit organisierten Veranstaltungen, selbstbetriebenen Lebensmittelläden oder für 

die Öffentlichkeit zugänglichen Freiflächen ihre Nachbarschaft. Allerdings ist weder nachbar-

schaftliches Engagement noch gemeinschaftliches Wohnen ein fester Bestandteil aller Ge-

nossenschaften. Eine Prognose darüber, wie sich die Implementierung des Dritten Wohnungs-

sektors in Luxemburg diesbezüglich auswirken wird, will ich angesichts der Tatsache, dass es 

im Land keine Referenzbeispiele gibt, nicht aufstellen. Allerdings denke ich, dass mit der Re-

konzeptualisierung des Eigentumsbegriffes ein Wandel in der Denkweise der Bewohner einher-

gehen kann, und würde daher gerne abschließend folgende Fragen aufwerfen: Wenn der Dritte 

Wohnungssektor zur Folge hat, dass seine Bewohner ihr Kommodifizierungsparadigma konfron-

tieren, könnte diese Konfrontation dann nicht auch einen Wandel der Art, wie wir wohnen wollen, 

mit sich bringen? Wenn wir unsere Wohnungen selbst nicht mehr als Ware, oder als Instrument 

der Vermögensbildung definieren, brauchen wir dann überhaupt noch die große Garage, die wir 

nur geplant haben, weil wir denken, die Wohnung würde sich später besser vermieten lassen? 

Brauchen wir alle unsere eigene Küche? Oder sind Küchen einfach fester Bestandteil von Woh-

nungen und wir riskieren es nicht, sie nicht zu planen, weil sich eine Wohnung ohne eigene Küche 

nicht verkaufen lässt? Wollen wir mehr Wohnfläche, weil wir sie brauchen, oder weil mit ihr ein-

hergeht, dass wir auch ein größeres Vermögen besitzen? 

Auf diese Fragen habe ich keine Antwort, aber eine Vorahnung. Und ich bin gespannt darauf zu 

sehen, ob sie sich bewahrheitet. 
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Beitrag zum internationalen Diskurs und Ausblick für weitere 
Forschungsfelder
Im Laufe meiner Arbeit habe ich mit einem Freund gesprochen, der in einem interessanten 

Wohnprojekt in Wien wohnt. Ich habe ihm einige Fragen (vor allem juristischer Natur) gestellt, um 

das Projekt gedanklich in meiner Matrix einplatzieren zu können. Vor allem bei den Fragen zur 

Punktevergabe der Dekommodifizierungsachse, meinte er irgendwann zu mir: “Ach Mensch, ihr 

Luxemburger, ihr müsst immer alles so kompliziert machen. Wenn wir in Wien sagen, wir wollen 

ein gemeinnütziges Projekt realisieren, dann machen wir das einfach. Da braucht es gar nicht 

dieses ganze Was passiert mit dem Geld nach der Liquidierung?. Wir wollen hier einfach wohnen, 

und das werden wir auch bleiben. Und wir wollen nicht verkaufen. Und deshalb werden wir das 

auch nicht tun.” Mir wurde durch dieses Gespräch klar, dass sich Kontexte nur schwer miteinan-

der vergleichen und Modelle nur schwer übersetzen lassen. 

Diese Arbeit versucht eine Lücke zu schließen, die zuvor bestand. Der Großteil der Themen dieser 

Arbeit ist im internationalen Diskurs der Wohnungsforschung (konzeptionell) nicht neu. Das 

System aus dem Wohnungskrisen entstehen ist ein universelles. Wohnungskrisen unterscheiden 

sich jedoch deutlich je nach lokal-spezifischen Faktoren, angetrieben durch Politik, Gesetze, 

Mentalitäten, und Traditionen. Die systemischen Reflexionen über Wohnungskrisen und die Me-

chanismen und Logiken von Wohnungsmärkten wurden aus einer globalen Perspektive auf den 

vorherrschenden Kontext des Luxemburger Landes projiziert und in diesem Kontext überprüft. 

Diese Vorgehensweise brachte in dieser Arbeit beispielsweise eine tiefere Auseinandersetzung 

mit dem Eigentumsbegriff hervor. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse können vor allem dort 

etwas zur Debatte beitragen, wo eine ähnliche Kultur für Wohneigentum besteht. 

Auch die Methodologie der Matrix kann in anderen Kontexten genutzt werden, um Projekte auf 

ihren Grad der Selbstverwaltung, nachhaltige Dekommodifizierung und Wohngemeinnützigkeit 

zu untersuchen. Hier muss angemerkt werden, dass das Punktesystem auf das zeitgenössische 

Luxemburger Wohnungssystem zugeschnitten wurde. Beim Entwurf wurde die Gewichtung der 

unterschiedlichen Punkte an ihren Einfluss auf die vorherrschende Situation in Luxemburg an-

gepasst. In einem anderen Kontext (zeitlich und räumlich) würden sie anders gewichtet werden. 

Auch die drei Achsen an sich entspringen dem, was in Luxemburg zurzeit fehlt, um einen nach-

haltig bezahlbaren Wohnungspark entstehen zu lassen. 

Meine Arbeit wurde nicht nur von der Luxemburger Kultur (im Hinblick auf Wohnungsmärkte, 

politische Traditionen und verankerte Mentalität) geprägt, sondern sie wurde auch auf sie zu-

geschnitten. Wer die Erkenntnisse dieser Arbeit nutzen will, muss daher überprüfen, ob (oder 

für welche Teilbereiche) sie sich für den untersuchten Kontext eignen. Was jedoch als globale 

Erkenntnis dieser Arbeit hervorgehen kann, ist folgendes: Dem Versuch, eine Wohnungskrise zu 

lindern oder zu lösen, muss ein tieferes Verständnis und eine radikale Hinterfragung des Sys-
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tems, aus dem die Wohnungskrise entstanden ist, vorangehen. Anschließend müssen spezifische 

Faktoren identifiziert werden, die die Wohnungskrise beschleunigen. Die Lösungsansätze (in 

Form von neuen Gesetzen, Regulierungen, oder alternativen Wohnmodellen, …) sollten konse-

quent versuchen diesen treibenden Faktoren kompromisslos und nachhaltig entgegenzuwirken. 

Wie der Kommentar zu den Prospektiven für Architektur und Umwelt andeutet, ergaben sich aus 

dieser Recherche, weitere relevante Fragen, auf die diese Arbeit nicht eingehen konnte. Sie wer-

den im Folgenden unter den unterschiedlichen Disziplinen gruppiert, die sie bearbeiten könnten. 

Architektur 

- Wie verändert sich die Wohnarchitektur, wenn Wohnraum als Ort für die soziale Praxis 

des Wohnens definiert wird? Führen alternative Wohnmodelle symptomatisch zu einer 

anderen Architektur und somit auch zu alternativen Wohnformen? 

- Wie kann Architektur als Werkzeug für Dekommodifizierung funktionieren? (Konkrete 

Beispiele untersuchen) 

- Wie können als Antwort auf Unterbelegung bestehende Häuser zu alternativen Wohn-

modellen umstrukturiert werden? Gäbe es hierfür eine Resonanz unter den Eigentümern 

dieser Häuser? 

Politikwissenschaften 

- Ist die Förderung von Genossenschaften oder Wohnmodellen des Dritten Wohnungs-

sektors ein parteipolitisches Anliegen? Werden sie fälschlicherweise als „sozialistische“ 

bzw. kollektivistische Wohnmodelle interpretiert und würden daher ein neues Branding 

benötigen, um in politisch eher rechts und liberal geführten Ländern, Gehör und Unter-

stützung erfahren zu können?

- Wie haben sich alternative Wohnmodelle unter den unterschiedlichen Regierungen ver-

ändert? Worin bestehen nationale Unterschiede bei Wohngenossenschaften und dem 

dritten Wohnungssektor? 

Wirtschaftswissenschaften

- Kann die langfristige Wirkung der unterschiedlichen öffentlichen Förderungen in ab-

solutes Privateigentum, Nutzungseigentum und Eigentümerorganisationen des Dritten 

Wohnungssektors auf die Schaffung eines dauerhaft bezahlbaren Wohnungsbestandes 

quantifiziert werden? (Anhand konkreter Berechnungen) 

Psychologie und Soziolgie

- Wodurch kann das vorherrschende Kommodifizierungsparadigma und die Eigentums-

mentalität hergeleitet werden? Welche Faktoren nähren sie und welche können sie auf-

brechen? 

Kapitel 5 | Beitrag zum internationalen Diskurs und Ausblick für weitere Forschungsfelder
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Eine Fünf-Schritte-Anleitung für die Umsetzung 
eines Dritten Wohnungssektors 

Das Manual
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Schritt 3 – Aufklärung & Beratungsstelle
Schritt 4 – Pilotprojekte
Schritt 5 – Nachjustierung



Im ersten Schritt soll eine Ar-
beitsgruppe aus Experten zu-
sammengestellt werden, die 
die Erkenntnisse dieser Arbeit 
überprüfen. Der interdiszipli-
näre Expertentisch soll dabei 
aus diversen Akteuren, mit 
verschiedenen Hintergründen 
und Motivationen, sowie unter-
schiedlichem Wissen bestehen. 
Am Tisch sollen unter anderem 
Juristen, Wirtschaftsexperten, 
Forscher, Bewohner und Ver-
walter bestehender alternati-
ver Wohnmodelle, aber auch 
interessierte Bürger, als poten-
zielle Bewohner, Verwalter und 
Initiatoren für Wohnprojekte 
des Luxemburger Dritten Woh-
nungssektors, Platz nehmen.
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Nach der Überprüfung der Erkenntnisse dieser Arbeit soll ein Katalog mit Förderungen für die 
Wohnmodelle des Dritten Wohnungssektors erarbeitet werden. Das in Kapitel 3 vorgestellte 
Werkzeug der Matrix überprüft Wohnprojekte auf die Grundpfeiler des Dritten Wohnungssek-
tors und kann dabei helfen die Wirkung der Wohnmodelle auf die Schaffung eines dauerhaft 
bezahlbaren Wohnungsbestand zu analysieren. Eine überarbeitete Version der Matrix könnte 
dabei helfen, die Höhe und Art der Förderung für die unterschiedlichen Wohnmodelle zu be-
stimmen. Für dieses Manual wurde ein Entwurf für mögliche Förderungen für das Wohnmodel-
le der Wohngenossenschaft skizziert (-> Ein Entwurf ). 



Ein Entwurf
Förderungen für Wohngenossenschaften

Dieser Entwurf basiert auf einem Förderinstrument, das es in Luxemburg bereits gibt. Die Aides 
à la pierre sind Subventionierungen die gemeinnützige Wohnungsanbieter erhalten können. 
Hierbei werden bis zu 75 Prozent der gesamten Kosten für den Bau der Wohnungen (Bauland, 
Bauarbeiten, Renovierungen, Umbau, Sanierung, …) vom Staat übernommen. Im Gegenzug 
dürfen die Wohnung 40 Jahre lang nicht verkauft werden und nur zu einer vom Gesetz vorge-
gebenen bezahlbaren Miete vermietet werden. Diese Mietbindung entfällt jedoch – wie das 
Verkaufsverbot – nach Ablauf der 40 Jahre und bildet daher eine temporäre Wächterfunktion. 
Um diese temporäre Natur der Wächterfunktion seitens des Staates zu umgehen, sollte bei 
Förderungen für Genossenschaften vorgesehen werden, dass der Staat (in Form vom Minis-
terium für Wohnungsbau) ein Vetorecht bei Satzungsänderungen hat. Dann kann die Satzung 
der Genossenschaft die Höhe der Förderung bestimmen. Da Satzungsänderungen mit der 
mehrheitlichen Zustimmung des Ministeriums genehmigt werden müssen, kann der Staat 
eine permanente Wächterfunktion über die Wohnimmobilien übernehmen. 

Wenn das Ministerium ein Vetorecht bei Satzungsänderungen hat, können Wohngenossen-
schaften folgende Förderungen in Anspruch nehmen:

Förderung A
 75% der Kosten werden subventioniert
+ der Genossenschaft wird Bauland im Erbbaurecht zu einem vergünstigten Zinssatz zur Ver-
fügung gestellt

Förderung B
50% der Kosten werden subventioniert
+ der Genossenschaft wird Bauland im Erbbaurecht zu einem handelsüblichen Zinssatz zur 
Verfügung gestellt

Förderung C
25% der Kosten werden subventioniert

Um Anrecht auf die Förderungen zu haben, muss eine Genossenschaft folgendes in ihrer Sat-
zung festhalten: 

1. 

5. 

5. 

5. 

2. 

6. 

6. 

6. 

3. 

7. 

7. 

4. 

8. 

8. 

Der Wohnraum der Genossenschaft kann nicht in Privateigentum umgewandelt werden,

die Mitglieder der Genossenschaft haben ein lebenslanges Wohnrecht und ein Mitbe-
stimmungsrecht in der Genossenschaft,

die Miete für sämtliche Wohnungen ist eine Kostenmiete,

bei einer Liquidierung wird das Restvermögen der Genossenschaft an eine Eigentümer-
organisation des Dritten Wohnungssektors, die Anrecht auf Förderung A hat, oder an das 
Wohnungsbauministerium ausgezahlt. 

Die Kostenmiete für die Wohnungen 
nach Tilgung sämtlicher Kreditschulden 
nicht angepasst wird,

mit dem generierten Überschuss ent-
weder neue Projekte von der Genossen-
schaft selbst realisiert werden, oder das 
Geld an eine Eigentümerorganisation 
des Dritten Wohnungssektors fließt, die 
ebenfalls Anrecht auf Förderung A hat, 

die Auszahlung von Profiten oder Divi-
denden an die Genossenschaftsmitglie-
der ausgeschlossen ist, 

60 Prozent der Wohnungen den Einkom-
mensgrenzen der öffentlichen Hand für 
den Anspruch an Logement à coût mo-
déré unterliegen. 

die Auszahlung von Dividenden an die Genossenschaftsmitglieder auf maximal 4 Prozent 
begrenzt ist,

20 Prozent der Wohnungen den Einkommensgrenzen der öffentlichen Hand für den An-
spruch an Logement à coût modéré unterliegen.

Die Kostenmiete für die Wohnungen 
nach Tilgung sämtlicher Kreditschulden 
angepasst werden kann, die Senkung 
der Kostenmiete sich jedoch bloß auf die 
Hälfte der Differenz zwischen der her-
kömmlichen und der nach Kredittilgung 
zulässigen Kostenmiete belaufen kann,

mit den restlichen 50 Prozent der Diffe-
renz ein Überschuss generiert wird, mit 
dem entweder neue Projekte von der Ge-
nossenschaft selbst realisiert werden, 
oder das Geld an eine Eigentümerorga-
nisation des Dritten Wohnungssektors 
fließt, die Anrecht auf Förderung A hat,

die Auszahlung von Profiten oder Divi-
denden an die Genossenschaftsmitglie-
der ausgeschlossen ist, 

40 Prozent der Wohnungen den Einkom-
mensgrenzen der öffentlichen Hand für 
den Anspruch an Logement à coût mo-
déré unterliegen. 

Für Förderung A muss die Genossen-
schaft zusätzlich festhalten, dass:

Für Förderung B muss die Genossen-
schaft zusätzlich festhalten, dass:

Für Förderung C muss die Genossenschaft zusätzlich festhalten, dass:



In einem dritten Schritt soll eine landesweite Aufklärung über die Wohnmodelle des Dritten 
Wohnungssektors stattfinden. Neben Werbekampagnen und Ausstellungen sollen auch In-
formationsveranstaltungen organisiert werden, bei denen Interessenten sich über die Model-
le informieren können. Daneben soll auch eine dauerhafte Beratungsstelle errichtet werden, 
die zukünftigen Bewohnern des Dritten Wohnungssektors dabei helfen soll, sich entweder 
einem bestehenden Projekt anzuschließen oder ihr eigenes zu gründen. Die Beratungsstel-
le soll Wissen weitergeben, Interessenten über die Möglichkeiten und Grenzen der Wohnmo-
delle informieren und Wohnprojekte bei der Realisierung begleiten. Wohnmodelle des Dritten 
Wohnungssektors können auf den ersten Blick kompliziert wirken. Die Aufklärungsarbeit und 
die Beratungsstelle haben das Ziel, Verständnisbarrieren aus dem Weg zu schaffen und den 
Dritte Wohnungssektor somit für die breite Bevölkerung zugänglich zu machen. 



In einem vierten Schritt sollen die ersten Pilotprojekte entstehen. Damit 
der Dritte Wohnungssektor bereits zu Beginn ein diverses Wohnungs-
portfolio aufweisen kann, sollten sie in ihrer Architektur, Wohnform, 
Organisationsstruktur und in ihrer Bewohnerschaft variieren. Der Dritte 
Wohnungssektor stellt sich aus alternativen Wohnmodellen zusammen. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Wohnmodelle auch eine spezi-
fische Architektur oder alternative Wohnformen vorgeben. Ein Wohn-
projekt des Dritten Wohnungssektors kann ebenso gut in Form einer 
Siedlung aus Einfamilienhäusern bestehen, wie in Form einer Wohn-
gemeinschaft. Gemeinschaftliches Wohnen ist kein Kriterium für ein 
Projekt des Dritten Wohnungssektors. Um aufzeigen zu können, dass 
die Zielgruppe des Dritten Wohnungssektors nicht dadurch definiert 
wird, wie seine Bewohner wohnen wollen, sollen die Pilotprojekte unter-
schiedlichste Wohnformen, Architekturen und Typologien hervorbrin-
gen. Nur dann kann der Sektor eine größtmögliche inklusive Wirkung 
entfalten und beispielsweise auch solchen Bewohnern eine Alternative 
bieten, die sich nicht mit gemeinschaftlichem Wohnen identifizieren 
können. 



Nachjustierung
Schritt 5

Der letzte Schritt dieser Anleitung besteht in einer Nachjustierung der in Schritt 1 und 2 fest-
gelegten Regulierungen und Förderungen des Dritten Wohnungssektors. Bisher gibt es in 
Luxemburg nur ein begrenztes Angebot an realisierten alternativen Wohnmodellen. Die Re-
ferenzbeispiele, die für die Implementierung des Dritten Wohnungssektors in Luxemburg her-
angezogen werden müssen, werden sich daher zum Großteil in anderen Ländern befinden, und 
somit auch in anderen juristischen, politischen und gesellschaftlichen Kontexten erstanden 
sein. Es ist daher wahrscheinlich, dass selbst nach einer umfangreichen Arbeit des -> Exper-
tentisches unvorhersehbare Hindernisse, Herausforderungen, oder Schwachstellungen in der 
aktuellen Regulierung und Förderung erst erkannt werden können, nachdem die ersten Pilot-
projekte im Luxemburger Kontext realisiert wurden. Hinzu kommt, dass sich sowohl der Lu-
xemburger Wohnungsmarkt als auch die Wohnungskrise kontinuierlich wandelt. Daher sollen 
die Regulierungen und die Förderungen regelmäßig evaluiert und (falls erforderlich) anschlie-
ßend nachjustiert und an die aktuelle Situation angepasst werden.  
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Abb. 3
Zusätzlich benötigte Wohnungen bis 2030 variierend nach der Anzahl der Grenzpendler
Eigene Darstellung auf der Datengrundlage von: 
Peltier, François. „Projections des ménages et de la demande potentielle en logements : 2018-2060 |  N° 106 | Economie et Statistique 
Working Papers du STATEC“. Herausgegeben von STATEC Institut national de la statistique et des études économiques, Avril 2019. S.33

Abb. 7
Eigentumsquote und Unterbelegungsquote in der Bevölkerungsgruppe im Alter von über 65 Jahren 
Eigene Darstellung auf der Datengrundlage von: 
Eigentumsquote: Paul Zahlen, „Regards 26 | sur le statut d’occupation des logements“, Dezember 2014
Unterbelegungsquote: Paul Zahlen, „Regards 27 | Sur la surface des logements“, Dezember 2014.

Abb. 4
Potenzieller Wohnraum nach Baulandeigentümer im Vergleich zu benötigtem Wohnraum 
Eigene Darstellung auf der Datengrundlage von: 
Potenzieller Wohnraum: Observation de l’Habitat und Ministère du Logement, „La détention du foncier constructible pour l’habitat au Lu-
xembourg en 2020/2021: distribution et typologie de propriétaires“, November 2021. S.19
Benötigter Wohnraum: STATEC Institut national de la statistique et des études économiques, „Projections de long terme du STATECT - 
Le Luxembourg a besoin de 243 000 à 324 000 logements en plus d’ici 2060“, 24. April 2019.

Abb. 5
Aktueller Wohnungsbestand nach Gebäudetypologien
Eigene Darstellung auf der Datengrundlage von: 
Heinz, Andreas, François Peltier, und Germaine Thill. „Le logement : immeubles d’habitation, ménages, propriétaires et locataires“. Recen-
sement de la population 2011. Luxembourg, o. J.

Abb. 6
Haushaltskonstellationen (mit Angaben zur durchschnittlichen Pro-Kopf-Wohnfläche) und Gebäudetypologien (mit An-
gaben zur Durchschnittgrößen des Wohnraums) im Vergleich
Eigene Darstellung auf der Datengrundlage von: 
Heinz, Andreas, François Peltier, und Germaine Thill. „Le logement : immeubles d’habitation, ménages, propriétaires et locataires“. Recen-
sement de la population 2011. Luxembourg, o. J. 
Heinz, Andreas, François Peltier, und Germaine Thill. „Surface et équipement du logement“. Recensement de la population 2011. Luxem-
bourg, o. J.

Abb. 1
Kaufpreise für Wohnungen im Vergleich zum Einkommensmedian
Eigene Darstellung auf der Grundlage von eigenen Berechnungen (siehe Anhang | Kapitel 1).
Datengrundlage:
Wohnungspreise: Observation de l’Habitat, Hrsg. „Offres et prix annoncés pour la vente d’appartements entre le 1er janvier et le 31 décem-
bre 2009“, 2010.
Observation de l’Habitat, Hrsg. „Offres et prix annoncés pour la vente de maisons entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009“, 2010.
Einkommensmedian: „Affichage de tableau - Revenu mensuel disponible et niveau de vie (en EUR) 2003 - 2019 (version révisés)“. Zu-
gegriffen 1. September 2021. https://statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableViewHTML.aspx?ReportId=12954&IF_Langua-
ge=fra&MainTheme=3&FldrName=1&RFPath=29. 

Abb. 2
Kaufpreise für Häuser im Vergleich zum Einkommensmedian
Eigene Darstellung auf der Grundlage von eigenen Berechnungen (siehe Anhang | Kapitel 1).
Datengrundlage:
Wohnungspreise: Observation de l’Habitat, Hrsg.  „Offres et prix annoncés pour la vente de maisons entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2019“, 2020. 
Observation de l’Habitat, Hrsg.  „Offres et prix annoncés pour la vente de maisons entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019“, 2020. 
Einkommensmedian: „Affichage de tableau - Revenu mensuel disponible et niveau de vie (en EUR) 2003 - 2019 (version révisés)“. Zu-
gegriffen 1. September 2021. https://statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableViewHTML.aspx?ReportId=12954&IF_Langua-
ge=fra&MainTheme=3&FldrName=1&RFPath=29. 
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Abb. 9
Bevölkerungsdichte (in Einwohner pro Quadratkilometer) im Vergleich zum Bevölkerungswachstum der letzten 30 Jahre
Eigene Darstellung auf der Datengrundlage von: 
Bevölkerungsdichte: STATEC Institut national de la statistique et des études économiques und CTIE, „Densité de la popu-
lation par canton et commune au 1er janvier (Habitants par km2) 1821 - 2021“, 1. April 2021, https://statistiques.public.lu/
stat/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=12862&IF_Language=fra&MainTheme=2&FldrName=1.
Bevölkerungswachstum: STATEC Institut national de la statistique et des études économiques und CTIE, „Population par 
canton et commune 1821 - 2021“, 1. April 2021, https://statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx?Repor-
tId=12861&IF_Language=fra&MainTheme=2&FldrName=1.

Abb. 8
Individueller Wohnfläche im Vergleich zur Bevölkerungsdichte
Eigene Darstellung auf der Datengrundlage von: 
Pro-Kopf-Wohnfläche: Heinz, Peltier, und Thill, „Surface et équipement du logement“. Carte 3, Donnés supplémentaires
Bevölkerungsdichte: STATEC Institut national de la statistique et des études économiques und CTIE, „Densité de la population par canton 
et commune au 1er janvier (Habitants par km2) 1821 - 2021“, 1. April 2021, https://statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.
aspx?ReportId=12862&IF_Language=fra&MainTheme=2&FldrName=1.

Abb. 10
Durch die Halbierung der Pro-Kopf-Wohnfläche zu einer Verdopplung der Einwohnerzahl
Eigene Darstellung.

Übersicht

Grenzgänger und Migration
Eigene Darstellung auf der Datengrundlage von: 
Migration: François Peltier und Charlie Klein, „La démographie luxembourgeoise en chiffres | Edition 2022“, hg. von STATEC Insti-
tut national de la statistique et des études économiques, März 2022, https://statistiques.public.lu/en/publications/series/en-chif-
fres/2022/20220512.html.
Grenzgänger: STATEC Institut national de la statistique et des études économiques. „Luxemburg in Zahlen 2020“. Luxemburg, September 
2020. S.15

Eigene Darstellung auf der Datengrundlage von: 
Observation de l’Habitat und Ministère du Logement, „La détention du foncier constructible pour l’habitat au Luxembourg en 2020/2021: 
distribution et typologie de propriétaires“, November 2021. S.6

Bodenverteilung

Eigene Darstellung auf der Datengrundlage von: 
Luxemburg: Zahlen, Paul. „Regards 26 | sur le statut d’occupation des logements“, Dezember 2014. 
Deutschland: Statistisches Bundesamt. „Gesellschaft und Umwelt | Wohnen“. Zugegriffen 4. Juni 2021. https://www.destatis.de/DE/The-
men/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/_inhalt.html. 
Frankreich: Institut national de la statistique et des études économiques. „Tableaux de l’économie française | Édition 2020“, 2020. S. 81. 
Schweiz: Sektion Bevölkerung, und Sektion Konjunkturerhebungen. „Bau- und Wohnungswesen 2019“. Neuchâtel, 2021. S.11
Norwegen: „Home Ownership Rate - Countries - List | Europe“, Zugegriffen  28 . Juli 2023. https://tradingeconomics.com/country-list/
home-ownership-rate?continent=europe.

Eigentümerquote

Eigene Darstellung auf der Grundlage von eigenen Berechnungen. Datengrundlage: 
Luxemburg: STATEC Institut national de la statistique et des études économiques, „Luxemburg in Zahlen 2020“. S.11
Frankreich: „Évolution de la population ? Bilan démographique 2019 | Insee“, zugegriffen 25. Januar 2022, https://www.insee.fr/fr/statisti-
ques/1892117?sommaire=1912926.
Belgien:„Belgique - Population totale | Statistiques“, zugegriffen 25. Januar 2022, https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/
BMTendanceStatPays?codePays=BEL&codeStat=SP.POP.TOTL.
Deutschland: „Bevölkerungsentwicklung | bpb“, bpb.de, zugegriffen 19. Januar 2022, https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fak-
ten/soziale-situation-in-deutschland/61532/bevoelkerungsentwicklung.

Bevölkerungswachstum
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Eigene Darstellung auf der Datengrundlage von: 
Luxemburg: Heinz, Andreas, François Peltier, und Germaine Thill. „Surface et équipement du logement“. Recensement de la population 
2011. Luxembourg, o. J.
Deutschland: „ZENSUS2011 - Bevölkerungs- und Wohnungszählung 2011 - 58 % aller Paare mit Kindern leben in den eigenen vier 
Wänden“, zugegriffen 14. August 2023, https://www.zensus2011.de/SharedDocs/Aktuelles/Ergebnisse/PM_Destatis_20140602.
html#:~:text=Die%20durchschnittliche%20Wohnfl%C3%A4che%20pro%20Person,in%20Mietwohnungen%20(38%20m%C2%B2)
Schweiz: Sektion Bevölkerung, und Sektion Konjunkturerhebungen. „Bau- und Wohnungswesen 2019“. Neuchâtel, 2021. S.11
Frankreich: Service de l’observation et des statistiques, „Les conditions d’occupation des logements au 1er janvier 2011“ (Puteaux, Au-
gust 2012), https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-10/Chiffres_stats%20343.pdf., S.3

Individuelle Wohnfläche

Eigene Darstellung auf der Datengrundlage von: 
„Rents up by 18%, house prices by 49% since 2010 - Products Eurostat News - Eurostat“, zugegriffen 11. August 2023, https://ec.eu-
ropa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20230110-1.

Entwicklung der Wohnungspreise

Eigene Darstellung auf Datengrundlage von: 
Bevölkerungswachstum: STATEC Institut national de la statistique et des études économiques, „Luxemburg in Zahlen 2020“. S.11
Immobilienkäufe nicht für die eigene Bewohnung: Pol Reuter, „Grundsteuer und Co.: Neue Bausteine gegen Spekulation“, Reporter.lu, 17. 
August 2022, https://www.reporter.lu/luxemburg-steuern-immobilien-neue-bausteine-gegen-spekulation/.
Baureifer Boden in privater Hand: Observation de l’Habitat und Ministère du Logement, „La détention du foncier constructible pour l’habitat 
au Luxembourg en 2020/2021: distribution et typologie de propriétaires“, November 2021. S.6
Eigentumsquote: Zahlen, Paul. „Regards 26 | sur le statut d’occupation des logements“, Dezember 2014. 
Individuelle Wohnfläche: Heinz, Andreas, François Peltier, und Germaine Thill. „Surface et équipement du logement“. Recensement de la 
population 2011. Luxembourg, o. J.
Immobilienpreisentwicklung:  STATEC Institut national de la statistique et des études économiques u. a., Hrsg., „Le logement en chiffres | 
Avril 2021“, April 2021.
STATEC Institut national de la statistique et des études économiques u. a., Hrsg., „Le logement en chiffres | Mai 2016“, Mai 2016.
Haushaltseinkommenentwicklung: „Affichage de tableau - Revenu mensuel disponible et niveau de vie (en EUR) 2003 - 2019 (version révi-
sés)“. Zugegriffen 1. September 2021. https://statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableViewHTML.aspx?ReportId=12954&IF_Lang-
uage=fra&MainTheme=3&FldrName=1&RFPath=29.
Grenzgänger: STATEC Institut national de la statistique et des études économiques. „Luxemburg in Zahlen 2020“. Luxemburg, September 
2020. S.15

Luxemburger Wohnungskrise im Überblick
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Kapitel 2: 
Theorie und Diskurs

Abb. 3
Kommodifizierter und dekommodifizierter Wohnraum im Vergleich
Eigene Darstellung

Eigene Darstellung nach Balmer, Ivo, und Tobias Bernet. „Housing as a Common Resource? Decommodification and Self-Organization in 
Housing – Examples from Germany and Switzerland“. In Urban Commons, von Agnes Katharina Müller, Martin Schwegmann, Mary Dellen-
baugh, Markus Kip, und Majken Bieniok, 178–95. DE GRUYTER, 2015. https://doi.org/10.1515/9783038214953-012., S.191

Abb. 4
Selbstorganisation (y-Achse) und Dekommodifizierung (x-Achse) nach Balmer und Bernet (2015)

Abb. 7
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum durch Erbbaurechtsvergabe an Einzelpersonen oder Familien (rot) oder an ge-
meinnützige Wohngenossenschaften (grün) im Vergleich
Eigene Darstellung

Eigene Darstellung auf der Datengrundlage von: 
LU ab 1896: Lorang, Antoinette. Luxemburgs Arbeiterkolonien und billige Wohnungen: 1860 - 1940. Luxembourg: Ministère du Logement, 
1994, S.45
LU 1906: Lorang, S.45
LU 1915: Gesetz vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgemeinschaften, 90/1915 § (o. J.).
LU 1921a: Pütz, Leo. „L’industrie du bâtiment au Grand-Duché de Luxembourg après la guerre : avec aperçu spécial sur les constructions de 
logement et la politique du logement“. 1932, S.60
LU 1921b: Lorang, S.115
LU 1928: Lorang, S.115
DE 1847: Kuhnert und Leps, S.36
DE 1867: Kuhnert und Leps, S.40
DE 1889: Kuhnert und Leps, S.41
DE 1930: Kuhnert und Leps, S.45
CH 1888: Blisse, Holger. „Buchbesprechung - Eidgenossen und Genossenschafter“. Recht - Wiener Zeitung Online, 16. Februar 2023. 
https://www.wienerzeitung.at/themen/recht/recht/2178512-Eidgenossen-und-Genossenschafter.html.
CH 1890: Claus, Sylvia. „Das genossenschaftliche Zürich - eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte“. In Wohngenossenschaften in Zürich: 
Gartenstädte und neue Nachbarschaften, von Dominique Boudet, 17–21. Zürich: Park Books AG, 2017, S.19
CH 1919: Schmid, Peter. „Die Wohnbaugenossenschaften der Schweiz“. Diplomarbeit, Uni St. Gallen, 2004.
CH 1921: Schmid, S.6
Zürich 1907: Boudet, Dominique. „Die Renaissance der Züricher Wohnbaugenossenschaften“. In Wohngenossenschaften in Zürich: Garten-
städte und neue Nachbarschaften, 9–15. Zürich: Park Books AG, 2017, S.10
Zürich 1910: Claus, S.19
Zürich 1924: Claus, S.19

Abb. 6
Politische Maßnahmen zur Linderung der Wohungsnot der Industrialisierung

Eigene Darstellung nach Kuhnert, Jan, und Olof Leps. Neue Wohnungsgemeinnützigkeit Wege zu langfristig preiswertem und zukunftsgerech-
tem Wohnraum. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-658-17570-2, S. 58

Abb. 5
Wohnungsgemeinnützigkeit als rechtsfärmiger Tausch zwischen freien Trägern und Staat nach Kuhnert und Leps (2017)

Abb. 1
Neubauprojekt am Siedlungsrand in Esch/Alzette 
Foto © Capelli Lux, Novaxia Investments, https://www.terre-de-sienne.lu/le-projet-en-images/

Abb. 2
Neubauprojekt „Îlot D Sud“ im Stadtviertel Cloche d‘Or in Luxemburg Stadt
Foto © CBL, https://www.cbl-sa.lu/fr
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Das Glossar

Bezahlbarer Wohnraum
Eigene Darstellung.

Finanzialisierung
Eigene Darstellung.

Deregulierung
Eigene Darstellung.

Das Eigentumsparadox
Eigene Darstellung.

Wohngenossenschaft
Eigene Darstellung.

Baugruppe
Eigene Darstellung.

Der öffentliche Wohnungssektor
Eigene Darstellung.

Der private Wohnungssektor
Eigene Darstellung.

Der Dritte Wohnungssektor
Eigene Darstellung.

Dekommodifizierung
Eigene Darstellung.

Gemeinnützigkeit
Eigene Darstellung.

Nutzungseigentum 
Eigene Darstellung.
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Kapitel 3: 
Analyse bestehender Alternativen

Abb. 1
Die dreidimensionale Matrix zur Einordnung von Wohnprojekten nach ihrem Grad der Selbstverwaltung und Autonomie 
(maximal 10 Punkte), nachhaltigen Dekommodifizierung (maximal 10 Punkte) und Wohngemeinnützigkeit (maximal 5 
Punkte)
Eigene Darstellung

Abb. 2
Die vier verbreiteten Wohnmodelle aus Luxemburg, eingeordnet in der zweidimensionalen Matrix
Eigene Darstellung

Abb. 3
„Vom Eigentümer bewohnter Wohnraum“, „Kommerzieller Mietwohnungsbau“ und „Wohnraum der öffentlichen 
Hand“ nach Ivo Balmer und Tobias Bernet (2015)
Eigene Darstellung nach Balmer, Ivo, und Tobias Bernet. „Housing as a Common Resource? Decommodification and Self-Organization in 
Housing – Examples from Germany and Switzerland“. In Urban Commons, von Agnes Katharina Müller, Martin Schwegmann, Mary Dellen-
baugh, Markus Kip, und Majken Bieniok, 178–95. DE GRUYTER, 2015. https://doi.org/10.1515/9783038214953-012., S.191

Eigene Darstellung nach „Kooperative Grossstadt Prinzip Genossenschaft“, zugegriffen 14. September 2023, https://kooperative-
grossstadt.de/prinzipgenossenschaft/.

Abb. 4
Zusammenstellung der Miete für Wohnraum der Kooperative Grossstadt (schematische Darstellung)  

Eigene Darstellung

Abb. 5
Das Projekt San Riemo in der Matrix

Eigene Darstellung

Abb. 6
Das Projekt Streitfeld in der Matrix

Eigene Darstellung nach Mietshäuser Syndikat GmbH, Hrsg., „Keine Profite mit der Miete | Sozialer und bezahlbarer Wohnraum für alle | Das Miets-
häuser Syndikat und seine Projekte“, 2021, https://www.syndikat.org/broschuere-nr-8-2021/., S.10

Abb. 7
Organigramm von Mietshäuser Syndikat Projekten 

Eigene Darstellung nach Mietshäuser Syndikat GmbH, Hrsg., „Keine Profite mit der Miete | Sozialer und bezahlbarer Wohnraum für alle | Das Miets-
häuser Syndikat und seine Projekte“, 2021, https://www.syndikat.org/broschuere-nr-8-2021/., S.14

Abb. 8
Stark vereinfachte, schematische Darstellung von der Entstehung des Solibeitrages

Abb. 9
Das Projekt Grether West und Kumi*13 in der Matrix
Eigene Darstellung

Abb. 10
Das Projekt R50 in der Matrix
Eigene Darstellung
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Übersicht aller Projekte
Eigene Darstellung

Genossenschaften
Eigene Darstellung

Baugruppen
Eigene Darstellung

Andere Wohnmodelle
Eigene Darstellung

Korrelation zwischen Dekommodifizierung und Selbstverwaltung Dekommodifizierung
Eigene Darstellung

Selbsthilfe-Projekte und Wohngemeinnützigkeit
Eigene Darstellung

Volumen als neues Werkzeug
Eigene Darstellung

Architektur als neues Werkzeug
Eigene Darstellung

Die Matrix

Abb. 12
Das Projekt Klybeckstrasse und Elsässerstrasse in der Matrix
Eigene Darstellung

Abb. 13
Das Projekt Cohousing Bouneweg in der Matrix
Eigene Darstellung

Abb. 14
Das Projekt 29, rue d‘Ehlerange in der Matrix
Eigene Darstellung

Abb. 15
Die Projekte Réimerwee und Rue du Châteu in der Matrix
Eigene Darstellung

Abb. 11
Selbstorganisation (y-Achse) und Dekommodifizierung (x-Achse) nach Balmer und Bernet (2015)
Eigene Darstellung nach Balmer, Ivo, und Tobias Bernet. „Housing as a Common Resource? Decommodification and Self-Organization in 
Housing – Examples from Germany and Switzerland“. In Urban Commons, von Agnes Katharina Müller, Martin Schwegmann, Mary Dellen-
baugh, Markus Kip, und Majken Bieniok, 178–95. DE GRUYTER, 2015. https://doi.org/10.1515/9783038214953-012., S.191
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Kapitel 4: 
Studie „Unser Neues Wohnen“

Abb. 11
Prozentuale Anteile an Teilnehmer die angegeben haben, dass sie in einer Genossenschaft wohnen wollen oder dass 
sie nicht in einer Genossenschaft wohnen wollen mit angegebenen Gründen für ihre Entscheidung (multipele Antworten 
möglich)
Eigene Darstellung auf Grundlage der in der Studie erhobenen Daten (siehe Anhang | Kapitel 4 | Baugruppen und Wohngenossenschaften)

Abb. 10
Prozentuale Anteile an Teilnehmer die angegeben haben, dass sie in einer Baugruppe wohnen wollen oder dass sie nicht 
in einer Baugruppe wohnen wollen mit angegebenen Gründen für ihre Entscheidung (multipele Antworten möglich)
Eigene Darstellung auf Grundlage der in der Studie erhobenen Daten (siehe Anhang | Kapitel 4 | Baugruppen und Wohngenossenschaften)

Abb. 9
Eigenkapital (nach Anzahl der Personen) in Eigenkapitalklassen gruppiert
Eigene Darstellung auf Grundlage der in der Studie erhobenen Daten (siehe Anhang | Kapitel 4 | Teilnehmerprofile)

Abb. 8
Monatliches Nettohaushaltseinkommen (nach Anzahl der Personen) in Einkommensklassen gruppiert
Eigene Darstellung auf Grundlage der in der Studie erhobenen Daten (siehe Anhang | Kapitel 4 | Teilnehmerprofile)

Abb. 7
Angaben zum Homeoffice
Eigene Darstellung auf Grundlage der in der Studie erhobenen Daten (siehe Anhang | Kapitel 4 | Teilnehmerprofile)

Abb. 6
Beschäftigungsform der Teilnehmer (nach Anzahl der Personen)
Eigene Darstellung auf Grundlage der in der Studie erhobenen Daten (siehe Anhang | Kapitel 4 | Teilnehmerprofile)

Abb. 5
Aktuelle und nächste Wohnsituation der Teilnehmer (nach Prozenten)
Eigene Darstellung auf Grundlage der in der Studie erhobenen Daten (siehe Anhang | Kapitel 4 | Teilnehmerprofile)

Abb. 4 
Wohnorte der Teilnehmer (nach Anzahl der Personen)
Eigene Darstellung auf Grundlage der in der Studie erhobenen Daten (siehe Anhang | Kapitel 4 | Teilnehmerprofile)

Abb. 3
Alter der Teilnehmer
Eigene Darstellung auf Grundlage der in der Studie erhobenen Daten (siehe Anhang | Kapitel 4 | Teilnehmerprofile)

Abb.2
Plakate in Deutsch, Englisch, Französisch und Luxemburgisch 
Eigene Darstellung

Abb.1 
Viersprachige Werbung auf Facebook und Instagram (hier in deutscher Version)
Eigene Darstellung
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Die wichtigsten Ergebnisse

Teilnehmer
Eigene Darstellung auf Grundlage der in der Studie erhobenen Daten (siehe Anhang | Kapitel 4 | Teilnehmerprofile)

Wohngenossenschaften
Eigene Darstellung auf Grundlage der in der Studie erhobenen Daten (siehe Anhang | Kapitel 4 | Baugruppen und Wohngenossenschaften)

Wohnmodelle
Eigene Darstellung auf Grundlage der in der Studie erhobenen Daten (siehe Anhang | Kapitel 4 | Teil 2 | Wohnmodelle)

Abb. 12
Verteilung der eingezogenen Teilnehmer nach Wohnmodell mit dem am stärksten vertretenen Alter, den beiden am 
stärksten vertretenen Einkommens- und Eigenkapitalklassen, sowie den Prozentsätzen der positiven Antworten aus Teil 
1 für den Wunsch in einer Baugruppe oder in einer Genossenschaft wohnen zu wollen
Eigene Darstellung auf Grundlage der in der Studie erhobenen Daten (siehe Anhang | Kapitel 4 | Teil 2 | Wohnmodelle)

Bewohnerprofile
Eigene Darstellung auf Grundlage der in der Studie erhobenen Date (siehe Anhang | Kapitel 4 | Teil 2 | Wohnmodelle)

Wohnorte 
Eigene Darstellung auf Grundlage der in der Studie erhobenen Daten (siehe Anhang | Kapitel 4 | Teil 2 | Zukünftige Wohnorte)

Wohnfläche
Eigene Darstellung auf Grundlage der in der Studie erhobenen Daten (siehe Anhang | Kapitel 4 | Teil 2 | Quadratmeter & Anzahl an Proban-
den für gemeinschaftliches Wohnen)

Wohnräume
Eigene Darstellung auf Grundlage der in der Studie erhobenen Daten (siehe Anhang | Kapitel 4 | Teil 2 | Gemeinschaftliche Wohnräume)
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Kapitel 5: 
Conclusio und Prospektive

Abb.1
Das Gebäude Nummer 49 auf dem Boulevard Royal in Luxemburg
Foto von Pierre Matgé erschienen in Luxemburger Wort - Edition francophone. „«On m’a eu à l’usure»“, 29. März 2016. https://www.wort.lu/
fr/luxembourg/un-ancien-proprietaire-du-49-boulevard-royal-temoigne-on-m-a-eu-a-l-usure-56fa91ae1bea9dff8fa754b6.

Schritt 1 – Expertentisch
Eigene Darstellung

Schritt 2 – Förderungskatalog
Eigene Darstellung

Schritt 3 – Aufklärung & Beratungsstelle
Eigene Darstellung

Schritt 4 – Pilotprojekte
Eigene Darstellung

Schritt 5 – Nachjustierung
Eigene Darstellung

Das Manual
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Gespräch mit Eric Weyrich, Mitglied bei der Genossenschaft AdHoc 

Online, 07.10.2021

Circa 35 Minuten 

Sprache: Luxemburgisch

Gespräch mit Victor Kraus, Mitglied der Baugruppe Cohousing

Online, 01.03.2022 

Ca. 80 Minuten 

Sprache: Luxemburgisch

Gespräch mit Shaaf Milani-Nia, Beamtin bei der Ville de Luxembourg

Luxemburg, 17.03.2022

ca. 70 Minuten 

Sprache: Luxemburgisch

Gespräch mit Hany Heshmat, Mitglied der Baugruppe Cohousing

Luxemburg, 17.03.2022

Circa 55 Minuten 

Sprache: Französisch

Gespräch mit Ole Pederson, Generalsekretär der Genossenschaft Tøyen Boligbyggelag 

Online, 12.04.2022 

Circa 70 Minuten 

Sprache: Englisch

1. Gespräch mit Cédric Metz, Generalsekretär der Genossenschaft AdHoc

Luxemburg, 08.06.2022

Circa 55 Minuten 

Sprache: Luxemburgisch

Abgedruckt in Kaptiel 3 | AdHoc

Gespräch mit Ivo Balmer, Vorstandsmitglied der Genossenschaft Mietshäuser Syndikat 

Online, 08.03.2023

Circa 65 Minuten

Sprache: Deutsch 

Abgedruckt in Kaptiel 3 | Mietshäuser Syndikat Basel 
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Gespräch mit Markus Sowa, Vorstandsmitglied der Kooperative Grossstadt eG

Online, 07.06.2023 

Circa 55 Minuten

Sprache: Deutsch 

Abgedruckt in Kapitel 3 | Kooperative Grossstadt

Gespräche mit Gary Diderich, Mitglied der LIFE asbl 

Differdange, 21.06.2023

Circa 50 Minuten 

Sprache: Luxemburgisch

Abgedruckt in Kapitel 3 | „De WG-Projet“

Gespräch mit Stefan Schneider, Vorstandsmitglied der KunstWohnWerke eG

Online, 22.06.2023 

Circa 25 Minuten

Sprache: Deutsch 

2. Gespräch mit Cédric Metz, Generalsekretär der Genossenschaft AdHoc

Belval, 03.07.2023

Circa 30 Minuten 

Sprache: Luxemburgisch

Gespräch mit Jesko Fezer, Mitglied der Baurgruppe Ritterstraße 50 GbR

Online, 11.07.2023 

Circa 30 Minuten

Sprache: Deutsch 

Abgedruckt in Kaptiel 3 | Baugruppe R50
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Kaufpreis pro Gemeinde im Vergleich zum 
Medianhaushaltseinkommen (2009)
Kaufpreis pro Gemeinde im Vergleich zum 
Medianhaushaltseinkommen (2009)
Kaufpreis pro Gemeinde im Vergleich zum 
Medianhaushaltseinkommen (2009)
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Kaufpreis pro Gemeinde im Vergleich zum 
Medianhaushaltseinkommen (2019)
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Erklärungstexte

Teil 1
In dieser Studie geht es um dich und deine Vorstellungen vom Wohnen. In TEIL 1 wirst du 9 

Fragen zu dir beantworten. Danach fragen wir dich, ob du es dir vorstellen kannst in einer Bau-

gruppe oder einer Genossenschaft zu wohnen. In TEIL 2 kannst du dir deine Wohnung zusam-

menstellen, indem du die Wohnräume anklickst, die du gerne nutzen würdest. Auf einer Karte von 

Luxemburg siehst du dann in welcher Gemeinde du dir diese Wohnung leisten könntest.

Mir ist bekannt, dass bei der Studie personenbezogene Daten von mir erhoben und elektronisch 

gespeichert werden. Die Daten sind gegen unbefugten Zugriff gesichert. Eine Auswertung sowie 

die Veröffentlichung der Daten erfolgen ausschließlich in anonymisierter Form. Hiermit erkläre 

ich mich einverstanden.

Teil 2: Deine neue Wohnung

1. Dir wird nun eine Liste an Wohnräumen angezeigt. In der linken Spalte sind alle Räume 

„private Wohnräume“. Das bedeutet, dass du sie alleine (oder mit deiner Familie, oder deinem 

Partner) nutzen kannst. In der rechten Spalte findest du die gleichen Räume als gemeinschaft-

liche Wohnräume. Das bedeutet, dass du sie mit anderen Haushalten teilst. Du kannst zusätzlich 

wählen mit wie vielen Haushalten du die Räume teilen willst.

2. Wenn du mit deiner Auswahl fertig bist, klicke auf „Eine Wohnung finden“.

3. Danach werden dir auf der Karte die Gemeinden angezeigt, in denen du dir deine Woh-

nung leisten könntest. In jeder Gemeinde können maximal 4 Punkte mit unterschiedlicher Farbe 

angezeigt werden. Jeder Punkt steht für eine Finanzierungsmethode, mit der du deine Wohnung 

bezahlen kannst (Eigentum, Miete, Genossenschaft oder Baugruppe). 

4. Wenn du mit einer Gemeinde und einer Finanzierungsmethode, die dir auf der Karte an-

gezeigt wird, zufrieden bist klicke auf den entsprechenden Punkt und dann auf „Einziehen“. Wenn 

die für dich richtige Gemeinde und Finanzierungsmethode noch nicht angezeigt werden, dann 

klicke auf „Neuer Versuch“ und überlege dir welche Räume du teilen könntest oder auf welche 

du verzichten könntest. Du kannst bis zu sieben Versuche durchführen. Wenn du aufgeben willst, 

dann klicke auf „Ich gebe auf“.
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Fragen 

1. Wie alt bist du? 

 a. <18 Jahre

 b. 18-25 Jahre

 c. 26-35 Jahre

 d. 36-49 Jahre

 e. 50-65 Jahre

 f. > 65 Jahre

2. Wo wohnst du aktuell? 

 a. In Luxemburg: 

  i. Kanton Esch/Alzette

  ii. Kanton Remich

  iii. Kanton Capellen

  iv. Kanton Luxemburg

  v. Kanton Grevemacher

  vi. Kanton Redingen

  vii. Kanton Mersch

  viii. Kanton Echternach

  ix. Kanton Wiltz

  x. Kanton Diekirch

  xi. Kanton Vianden

  xii. Kanton Clerf

 b. Im Luxemburger Grenzgebiet <30km von der Grenze entfernt

 c. Anderswo

3. Wie sieht deine aktuelle Wohnsituation aus?

 a. Einpersonenhaushalt 

 b. Mehrpersonenhaushalt 

  i. in Partnerschaft ohne Kinder

  ii. in Partnerschaft mit Kindern

  iii. in Partnerschaft, Kinder bereits ausgezogen

  iv. Alleinerziehend, mit Kindern

  v. bei meinen Eltern

  vi. Mehrgenerationenwohnen, z.B. mit den Eltern und den Großeltern 
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  vii. Wohngemeinschaft

  viii. Andere

4. Aktuell wohnst du? 

 a. Zur Miete 

 b. In Eigentum (eigenes oder das eines Familienangehörigen) 

5. Wie wird deine nächste Wohnsituation aussehen?

 a. Einpersonenhaushalt 

 b. Mehrpersonenhaushalt 

  i. in Partnerschaft ohne Kinder

  ii. in Partnerschaft mit Kindern

  iii. in Partnerschaft, Kinder bereits ausgezogen

  iv. Alleinerziehend, mit Kindern

  v. bei meinen Eltern

  vi. Mehrgenerationenwohnen, z.B. mit den Eltern und den Großeltern 

  vii. Wohngemeinschaft

  viii. Andere

6. Was ist deine Tätigkeitsbezeichnung? 

 a. Schüler 

 b. Student 

 c. Auszubildender 

 d. Arbeitnehmer

 e. Selbstständig

 f. Rentner 

 g. Nicht erwerbstätig 

 h. Andere 

7. Arbeitest du manchmal zu Hause? 

 a. Nein, nie

 b. Ja

  i. Ca. 25% meiner Arbeitsstunden können im Homeoffice erledigt werden

  ii. Ca. 50% meiner Arbeitsstunden können im Homeoffice erledigt werden

  iii. Ca. 75% meiner Arbeitsstunden können im Homeoffice erledigt werden

  iv. 100% meiner Arbeitsstunden können im Homeoffice erledigt werden
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8. Wie hoch ist das monatliches Nettoeinkommen deines Haushaltes?* 

*Bei Mehrpersonenhaushalten, in denen gemeinsam gewirtschaftet wird (z.B. Paare) bitte die 

Summe aller Nettoeinkommen der Erwerbstätigen eintragen. Bei Mehrpersonenhaushalten in 

denen nicht gemeinsam gewirtschaftet wird (z.B. Wohngemeinschaften) bitte nur das Netto-

einkommen des Studienteilnehmers angeben.  Bei Studenten, Auszubildenden, Schülern und 

Arbeitssuchenden bitte eine realistische Einschätzung des Nettoeinkommens in den ersten 

Jahren der Erwerbstätigung angeben.   

9. Wie viel Eigenkapital besitzt du (abbezahlter Teil der Immobilien eingeschlossen)?**

**Bei Mehrpersonenhaushalten, in denen gemeinsam gewirtschaftet wird (z.B. Paare) bitte die 

Summe aller Nettoeinkommen der Erwerbstätigen eintragen. Bei Mehrpersonenhaushalten in 

denen nicht gemeinsam gewirtschaftet wird (z.B. Wohngemeinschaften) bitte nur das Nettoein-

kommen des Studienteilnehmers angeben.
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Baugruppen und Wohngenossenschaften

Baugruppen
Würdest du gerne in einer Baugruppe wohnen? 

a. Ja 

b. Nein

c. Ich weiß nicht was das ist 

[Bei Antwort a. Ja]

Warum würdest du gerne in einer Baugruppe wohnen? (Mehr als eine Antwort möglich) 

Ich will:

a. Mit anderen Menschen wohnen

b. Mitentscheiden wie meine Wohnung aussieht

c. Weniger Geld für den Bau meiner Wohnung ausgeben

d. Die Verantwortung und Risiken mit anderen Menschen teilen

e. Andere Gründe: 

[Bei Antwort b. Nein]

Warum willst du nicht in einer Baugruppe wohnen? (Mehr als eine Antwort möglich) 

Ich will:

a. Nicht mit anderen zusammenwohnen

b. Meine Wohnung nicht selber planen

c. Alleine über die Planung meines kompletten Wohnraums entscheiden

d. Flexibel bleiben und nicht an einen Wohnort gebunden sein

e. Andere Gründe: 

[Bei Antwort c. Ich weiß nicht was das ist]

Was ist eine Baugruppe? 

Eine Baugruppe ist ein Mehrfamilienhaus, das du zusammen mit mindestens einer anderen Par-

tei (Person oder Haushalt) kaufst oder baust. Gemeinsam seid ihr die Bauherren des Projekts. Ihr 

könnt entscheiden, wie eure zukünftige Wohnung aussehen soll, teilt euch die Planungskosten 

und tragt gemeinsam das Risiko. Das spart die Kosten, die ihr aufbringen müsstet, um die Gewin-

ne eines Immobilienentwicklers zu bezahlen, erfordert aber im Gegenzug, dass ihr viel Zeit in die 

Planung eurer Wohnung investiert. 

In einer Baugruppe habt ihr außerdem den Vorteil, dass ihr euch bestimmte Räume im Gebäude 
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teilen könnt. Dein privater Wohnraum und dein Anteil an den Gemeinschaftsräumen, werden von 

dir bezahlt und sind somit dein Eigentum. Du entscheidest in Absprache mit den anderen Bau-

herren, inwieweit du deinen Wohnraum verkaufen oder vermieten kannst.

Wohngenossenschaft
Würdest du gerne in einer Wohngenossenschaft wohnen? 

d. Ja 

e. Nein

f. Ich weiß nicht was das ist 

[Bei Antwort a. Ja]

Warum würdest du gerne in einer Wohngenossenschaft wohnen? (Mehr als eine Antwort mög-

lich) 

Ich will:

f. Mit anderen Menschen wohnen

g. Mitentscheiden wie meine Wohnung aussieht

h. Eine hohe Wohnsicherheit haben, ohne Eigentum zu besitzen

i. Weniger Geld für Wohnen ausgeben

j. Die Verantwortung und Risiken mit anderen Menschen teilen

k. Andere Gründe: 

[Bei Antwort b. Nein]

Warum willst du nicht in einer Wohngenossenschaft wohnen? (Mehr als eine Antwort möglich) 

Ich will:

f. Nicht mit anderen zusammenwohnen

g. Meine Wohnung vollständig besitzen 

h. Mit meiner Wohnung Profit erwirtschaften können 

i. Meine Wohnung an meine Kinder vererben können

j. Meine Wohnung nicht selber planen

k. Alleine über die Planung meines kompletten Wohnraums entscheiden

l. Flexibel bleiben und nicht an einen Wohnort gebunden sein

m. Andere Gründe: 

[Bei Antwort c. Ich weiß nicht was das ist]

Was ist eine Wohngenossenschaft?

Eine Wohngenossenschaft ist eine Art Gesellschaft, die gegründet wird, um für die eigenen 
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Mitglieder Wohnungen zu bauen. Als Mitglied zahlst du Eigenkapital in die Genossenschaft ein, 

das an deiner Wohnfläche gemessen wird. Genau wie in einer Baugruppe könnt ihr gemeinsam 

darüber entscheiden, wie euer neues Zuhause aussehen soll.  

Neben dem Anfangskapital zahlst du nach dem Einzug eine monatliche Nutzungsmiete für die 

Wohnung. Diese Miete liegt etwa 40 Prozent unter dem aktuellen Marktwert, da es sich um eine 

reine Kostenmiete handelt. Das heißt mit deiner Miete müssen lediglich die anfallenden Kosten 

bezahlt werden (Rückerstattung des Kredites, Verwaltung, Steuern,…). Weder das Gebäude 

noch die Wohnung, in der du wohnst, gehören dir. Sie sind Eigentum der Genossenschaft, in der 

du selbst Mitglied bist. Als Mitglied der Genossenschaft steht dir ein lebenslanges Wohnrecht in 

dem Wohngebäude zu. Wenn du aus der Genossenschaft ausziehen willst, bekommst du dein 

anfänglich investiertes Eigenkapital zurück.

Wohnmodelle

[Wenn der Proband einen Punkt „Eigentum“ auf der Karte klickt]

Was bezahle ich? 

Die gesamten Kosten für deine Wohnung/dein Haus (+Grundstück)

Was besitze ich?

Deine gesamte Wohnung/dein gesamtes Haus (+Grundstück)

Wie lange kann ich hier wohnen?

So lange, wie du willst
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[Wenn der Proband einen Punkt „Baugruppe“ auf der Karte klickt]

Was bezahle ich? 

Die gesamten Kosten für deine private Wohnfläche

(Die anteiligen Kosten für die gemeinsame Wohnfläche)

Was besitze ich?

Deine gesamte private Wohnfläche 

(Deine Anteile an der gemeinsamen Wohnfläche)

Wie lange kann ich hier wohnen?

So lange, wie du willst

[Wenn der Proband einen Punkt „Mieten“ auf der Karte klickt]

Was bezahle ich? 

Monatliche Miete (kann erhöht werden)

Was besitze ich?

Nichts

Wie lange kann ich hier wohnen?

Bis der Vertrag ausläuft/Von dir oder dem Vermieter gekündigt wird 

[Wenn der Proband einen Punkt „Wohngenossenschaft“ auf der Karte klickt]

Was bezahle ich? 

Eigenkapital (ca. 10 % der Kosten für deine Nutzfläche) 

Kleiner Genossenschaftsbeitrag

Monatliche Kostenmiete (bis zu 40% unter einer normalen Miete)

Was besitze ich?

Lebenslanges Wohnrecht in dem Gebäude 

Anteile an der Genossenschaft (sozusagen der Firma)

(Dein Eigenkapital, das du zurückbekommst, wenn du ausziehst)

Wie lange kann ich hier wohnen?

So lange, wie du willst
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Liste der Wohnräume 
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Nutzung Gesamtfläche in m2 Anzahl der Haushalte Anteilige Fläche pro Haushalt in m2

Schlafzimmer_p 15 1 15

Badezimmer_p 8 1 8

Badezimmer_g1 8 2 4

Badezimmer_g2 8 3 2,66666666666667

Badezimmer_g3 12 4 3

Gäste-WC_p 5 1 5

Gäste-WC_g1 5 2 2,5

Gäste-WC_g2 5 3 1,66666666666667

Gäste-WC_g3 5 4 1,25

Gästezimmer_p 15 1 15

Gästezimmer_g1 15 2 7,5

Gästezimmer_g2 15 5 3

Gästezimmer_g3 15 10 1,5

Kleine Küche_p 15 1 15

Große Küche_p 25 1 25

Küche_g1 20 2 10

Küche_g2 20 3 6,66666666666667

Küche_g3 25 4 6,25

Küche_g4 25 5 5

Küche_g5 30 6 5

Kleines 
Wohnzimmer_p

20 1 20

Großes 
Wohnzimmer_p

30 1 30

Wohnzimmer_g1 30 2 15

Wohnzimmer_g2 30 3 10

Wohnzimmer_g3 40 4 10

Wohnzimmer_g4 40 5 8

Wohnzimmer_g5 40 6 6,66666666666667

Esszimmer_p 15 1 15

Esszimmer_g1 15 2 7,5

Esszimmer_g2 20 3 6,66666666666667

Esszimmer_g3 20 4 5

Esszimmer_g4 25 5 5

Esszimmer_g5 25 6 4,16666666666667

Kleines Wohn-Ess-
Küche_p

40 1 40

Großes Wohn-Ess-
Küche_p

60 1 60

Wohn-Ess-
Küche_g1

30 2 15

Wohn-Ess-
Küche_g2

40 3 13,3333333333333

Wohn-Ess-
Küche_g3

40 4 10

Wohn-Ess-
Küche_g4

50 5 10

Nutzung

1
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Wohn-Ess-
Küche_g5

50 6 8,33333333333333

Ankleidezimmer_p 15 1 15

Ankleidezimmer_g1 20 2 10

Ankleidezimmer_g2 25 3 8,33333333333333

Ankleidezimmer_g3 25 4 6,25

Ankleidezimmer_g4 30 5 6

Ankleidezimmer_g5 30 6 5

Büro_p 15 1 15

Büro_g1 15 2 7,5

Büro_g2 20 4 5

Büro_g3 25 6 4,16666666666667

Büro_g4 30 8 3,75

Büro_g5 35 10 3,5

Spielzimmer_p 15 1 15

Spielzimmer_g1 15 2 7,5

Spielzimmer_g2 30 5 6

Spielzimmer_g3 40 10 4

Medienzimmer_p 15 1 15

Medienzimmer_g1 15 2 7,5

Medienzimmer_g2 20 5 4

Medienzimmer_g3 30 10 3

Heimkino_p 20 1 20

Heimkino_g1 20 2 10

Heimkino_g2 30 5 6

Heimkino_g3 30 10 3

Fitnessraum_p 20 1 20

Fitnessraum_g1 20 2 10

Fitnessraum_g2 30 5 6

Fitnessraum_g3 30 10 3

Atelier_p 20 1 20

Atelier_g1 20 2 10

Atelier_g2 30 5 6

Atelier_g3 30 10 3

Proberaum_p 20 1 20

Proberaum_g1 20 2 10

Proberaum_g2 20 5 4

Proberaum_g3 20 10 2

Bibliothek_p 15 1 15

Bibliothek_g1 15 2 7,5

Bibliothek_g2 20 5 4

Bibliothek_g3 30 10 3

Sauna_p 12 1 12

Sauna_g1 12 2 6

Sauna_g2 12 5 2,4

Sauna_g3 12 10 1,2

Innenpool_p 50 1 50

Gesamtfläche in m2 Anzahl der Haushalte Anteilige Fläche pro Haushalt in m2Nutzung

2
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Innenpool_g1 50 2 25

Innenpool_g2 50 5 10

Innenpool_g3 50 10 5

Mehrzweckzimmer_
p

15 1 15

Mehrzweckzimmer_
g1

15 2 7,5

Mehrzweckzimmer_
g2

20 5 4

Mehrzweckzimmer_
g3

30 10 3

Wäschezimmer_p 15 1 15

Wäschezimmer_g1 15 2 7,5

Wäschezimmer_g2 20 5 4

Wäschezimmer_g3 20 10 2

Summe

+ VF ( + 18%)

Summe privat + VF

Summe 
gemeinschaftlich 
+VF

Gesamtfläche in m2 Anzahl der Haushalte Anteilige Fläche pro Haushalt in m2Nutzung

3
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Detaillierte Ergebnisse
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Teilnehmerprofile 
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Teil 1 | Baugruppen und Wohngenossenschaften
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Grünmarkiert, wenn der Prozentsatz über dem durchschnittlichen Prozentsatz liegt
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Teil 2 | Wohnmodelle



523Anhang | Kapitel 4



524 Anhang | Kapitel 4

Teil 2 | Quadratmeter & Anzahl an Probanden für gemein-
schaftliches Wohnen

Teil 2 | Schlafzimmer je nächster Haushaltskonstellation (HHK)
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Teil 2 | Gemeinschaftliche Wohnräume 
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Teil 2 | Zukünftige Wohnorte
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